
336 der Beilagen zu den, stenographischen Protokollen des Nationalrates XI. GP. 

23. 12. 1966 

Regierungsvorlage 

Bundesgesetz über die Beförderung 
von Personen, Reisegepäck und Gütern mit 
der Eisenbahn (Eisenbahn-Verkehrsordming 

- EVO) 

I. Allgemeine B~timmungen 

§ 1. Geltungsbereich 

(1) Die Bestimmungen dieses Bundesgesetzes 
gelten auf allen dem öffentlichen Verkehr dienen­
den Eisenbahnen österreichs, jedoch nicht auf 
Straßenbahnen und Seilbahnen. 

(2) Für den Verkehr mit ausländischen Eisen­
bahnen gelten die Bestimmungen dieses Bundes­
gesetzes nur insoweit,. als er nicht durch beson­
dere Bestimmungen geregelt ist. 

§ 3. Beförderungspflicht 

(1) Die Eisenbahn ist zur Beförderung ver­
pflichtet, wenn 

a) der Bahnbenützer den Rechtsvorschriften 
und den sonstigen für die Beförderung 
maßgebenden Bestimmungen entspricht, 

b) die Beförderung mit den normalen, den 
regelmäßigen Bedürfnissen des Verkehrs 
genügenden Beförderungsmitteln möglich 
ist und 

c) die Beförderung nicht durch Umstände ver­
hindert wird, welche die Eisenbahn nicht 
abzuwenden und welchen sie auch nicht ab­
zuhelfen vermag. 

(2) Die Eisenbahn ist berechtigt, 
a) die Beförderung von Personen vorüber­

gehend ganz oder teilweise zu. sperren, 
§ 2. Beförderungsbedingungen. Abweichungen b) die Annahme oder die Beförderung von 

(1) Die Eisenbahn ist berechtigt, mit Genehmi- Reisegepäck oder Gütern vorübergehend 
gung des Bundesministeriums für Verkehr und . ganz oder teilweise zu sperren, 
verstaatlichte Unternehmungen Beförderungs- c) bestimmte Güter vorübergehend von der 
bedingungen im Rahmen dieses Bundesgesetzes Beförderung auszuschließen oder nur unter 
und der zur Durchführung dieses Bundesgesetzes bestimmten Bedingungen zur Beförderung 
erlassenen Verordnungen festzusetzen; die Ge- zuzulassen, 
nehmigung ist zu erteilen, wenn öffentliche Rück- d) bestimmte Güter vorübergehend vorzugs-
sichten nicht entgegenstehen. weise zur Beförderung anzunehmen, 

(2) Die Eisenbahn ist berechtigt, mit Geneh- wenn und soweit besondere Verkehrs- oder Be­
migung des Bundesministeriums für Verkehr und triebsverhältnisse oder örtliche Verhältnisse diese 
verstaatlichte Unternehmungen Abweichungen Maßnahmen erfordern. 
von den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes für (3) Die Eisenbahn ist verpflichtet, Maßnahmen 
einzelne Bahnstrecken, Bahnhöfe, Fahrzeuge, gemäß Abs. 2 in den Bahnhöfen durch Aushang 
Züge,Zuggattungen oder Abfertigungsarten fest- bekanntzumachen und erforderlichenfalls in ge­
zusetzen; die Genehmigung ist zu erteilen, wenn eigneter Weise auch nachrichtlich zu veröffent­
und soweit besondere Verkehrs- oder Betriebs- lichen; diese Maßnahmen treten frühestens mit 
verhältnisse oder örtliche Verhältnisse diese Ab- ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
weichungen erfordern. 

(4) Aus zwingenden Gründen des öffentlichen 
(3) Die Eisenbahn ist verpflichtet, die von ihr Wohles kann das Bundesministerium für Verkehr 

festgesetzten und vom Bundesministerium für und verstaatlichte Unternehmungen durch Ver­
Verkehr und verstaatlichte Unternehmungen ge~ ordnung die im Abs. 2 angeführten Einschrän­
nehmigten Beförderungsbedingungen und Ab- kungen 'der Beförderungspflicht anordnen. Solche 
weichungen in den Tarif aufzunehmen und die Verordnungen sind in den in Betracht kommen­
Genehmigung des Bundesministeriums für Ver- den Bahnhöfen durch Aushang kundzumachen. 
kehr und verstaatlichte Unternehmungen in der Die Eisenbahn ist verpflichtet, die Kundmachung 
Veröffentlichu.ng ersichtlich zu machen. ohne Verzug durchzuführen. Soweit erforderlich, 
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2 336 der Beilagen 

hat das Bundesministerium für Verkehr und ver­
staatlichte Untern~hmungen die Verordnung in 
geeigneter Weise auch nachrichtlich zu veröffent­
lichen. 

(5) Die Eisenbahn ist zur Annahme von 
Gütern, deren Verladen, Umladen oder Ausladen 
die Verwendung besonderer Vorrichtungen er­
fordert, nur verpflichtet, wenn in den in Betracht 
kommenden Bahnhöfen solche Vorrichtungen zur 
Verfügung stehen. 

(6) Die Eisenbahn ist nur verpflichtet, Güter 
zur Beförderung anzunehmen, die sie ohne Ver­
zug befördern kann; sie ist jedoch nach Maßgabe 
des § 65 verpflichtet, Güter, die sie nicht ohne 
Verzug befördern kann, vorläufig zu verwahren. 

§ 4. Beförderungsmittel 

(1) Die Eisenbahn ist berechtigt, im Tarif Be­
dingungen festzusetzen, unter denen sie Sonder­
züge und Sonderwagen führt. 

(2) Die Eisenbahn ist berechtigt, im Tarif Be­
dingungen für die Benützung von Wagen beson­
derer Bauart festzusetzen. 

(3) Die Eisenbahn ist verpflichtet, im Tarif die 
Bedingungen festzusetzen, ui}ter denen sie Wagen, 
die auf Grund eines besonderen Vertrages (Ein­
stellungsvertrag) von Privaten in den Wagenpark 
einer Eisenbahn eingestellt worden sind (Privat­
wagen), leer oder beladen befördert. Die Eisen­
bahn ist ferner verpflichtet, im Einstellungsver­
trag zu regeln, unter welchen Bedingungen sie 
Privatwagen einstellt, zur Verfügung des Ein­
steUers hält und ihm für Verlust oder Beschädi~ 
gung der eingestellten Privatwagen haftet. Die 
von der Eisenbahn für den Abschluß von Ein­
stellungsverträgen erstellten einheitlichen Bedin­
gungen bedürfen der Genehmigung des Bundes­
ministeriums für Verkehr und verstaatlichte 
Unternehmungen; die Genehmigung ist zu er­
teilen, wenn öffentliche Rücksichten nicht ent­
gegenstehen. Der Einstellungsvertrag ist auch für 
den Benützer des Wagens verbindlich. 

(4) Die Eisenbahn ist berechtigt, Werkwagen 
von Privaten vorübergehend auch ohne Einstel­
lung als Privatwagen in bestimmten Verkehrs­
beziehungen zuzulassen (Werk-Nahverkehrs­
wagen); sie ist verpflichtet, Dauer und Umfang 
der Zulassung sowie die sonstigen Bedingungen 
jeweils vertraglich zu regeln. 

(5) Die Eisenbahn ist berechtigt, die ihr gemäß 
den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes zur Be­
förderung übergebenen Güter ganz oder teilweise 
mit Kraftwagen oder angeren Verkehrsmitteln 
zu befördern oder durch von ihr bestelIte Unter­
nehmer befördern zu lassen. 

§ 5. Haftung der Eisenbahn für ihre Leute 

(1) Die Eisenbahn haftet für ihre Bediensteten 
wie für eigenes Verschulden; das gleiche gilt für 
andere Personen, soweit sie sich ihrer bei Aus­
führung der Beförderung bedjent. 

(2) Wenn jedoch Eisenbahnbedienstete auf Ver­
langen eines Bahnbenützers Frachtbriefe ausfüllen, 
übersetzungen anfertigen oder sonstige der 
Eisenbahn nicht obliegende Verrichtungen besor­
gen, gelten sie als Beauftragte dessen, für den sie 
tätig sind. 

§ 6. Tarife 

(1) Die Eisenbahn ist verpflichtet, in die von 
ihr zu erstellenden Tarife alle für den Beförde­
rungsvertrag maßgebenden Bestimmungen sowie 
alle zur Berechnung der Beförderungspreise und 
der Nebengebühren für ihre Nebenleistungen 
notwendigen Angaben aufzunehmen. Sie ist ver­
pflichtet, die Tarife jedermann gegenüber unter 
den gleichen Bedingungen anzuwenden. Die Be­
stimmungen der Tarife gelten nur insoweit, als 
sie den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes nicht 
widersprechen; andernfalls sind sie nichtig. 

(2) Jede Sonderabmachung, durch die eine 
Preisermäßigung gegenüber den Tarifen gewährt 
wird, ist, die Fälle des Abs. 4 ausgenommen, 
nichtig. Dagegen sind Preisermäßigungen zulässig, 
die gemäß den Bestimmungen dieses Bundes­
gesetzes von der Eisenbahn veröffentlicht werd,en 
und unter Erfüllung der gleichen Bedingungen 
jedermann in gleicher Weise zugute kommen. 

(3) Tarifwidrige Sonderabmachungen berühren 
nicht die rechtliche Wirksamkeit des Beförde­
rungsvertrages. Die Eisenbahn ist verpflichtet, 
die Beförderungspreise und Nebengebühren auch 
in solchen Fällen nach den Tarifen zu beredmen. 

(4) Die Eisenbahn ist berechtigt, mit Geneh­
migung des Bundesministeriums für Verkehr und 
verstaatlichte Unternehmungen für Zwecke der 
öffentlichen Verwaltung, für Wohlfahrtszwecke 
und für den Eisenbahndienst Ermäßigungen des 
Beförderungspreises und sonstige Begünstigungen 
zu gewähren; hierunter fallen auch Ermäßigun­
gen des Beförderungspreises und sonstige Begün­
stigungen für im Dienste öffentlicher Eisenbahnen 
stehende aktive und im Ruhestand befindliche 
Bedienstete sowie für deren Familienangehörige. 
Die Genehmigung ist zu -erteilen, wenn öffent­
liche Rücksichten nicht entgegenstehen. Die 
Eisenbahn ist ferner berechtigt, für einzelne Fälle 
den Beförderungspreis zu ermäßigen,' insoweit 
dies ausschließlich die gebotene Rücksicht auf 
kaufmännische Führung der Eisenbahn erfordert; 
sie ist verpflichtet, solche Preisermäßigungen dem 
Bundesministerium für Verkehr und verstaat­
lichte Unternehmungen ohne Verzug anzuzeigen. 
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(5) Die Tarife bedürfen zu ihrer Gültigkeit 
der Veröffentlichung und treten, sofern sie Er­
höhungen der Beförderungspreise oder der 
Nebengebühren oder Erschwerungen der Beför­
derungsbedingungen nicht' enthalten, frühestens 
mit Ablauf des Tages ihrer Veröffentlichung 
in Kraft. Erhöhungen der Beförderungspreise 
oder der Nebengebühren oder Erschwerungen 
der Beförderungsbedingungen treten für die Be­
förderung von Personen und Reisegepäck frühe­
stens mit Ablauf des sechsten Tages nach der Ver­
Öffentlichung, für die Beförderung von Gütern 
frühestens mit Ablauf des fünfzehnten Tages nach 
der Veröffentlichung in Kraft; bei der Berechnung 
der angeführten Fristen wird der Tag der Ver­
öffentlichung nicht mitgezählt. Werden offen­
sichtliche Fehler berichtigt, so treten diese Berich~ 
ti gun gen mit Ablauf des Tages ihrer Veröffent­
lichung in Kraft. Die Eisenbahn ist nicht ver­
pflichtet, Ermäßigungen des Beförderungspreises 
und sonstige Begünstigungen gemäß Abs. 4 sowie 
die Aufhebung von Tarifen, die nur für eine be­
stimmte Zeit gelten, zu veröffentlichen. 

(6) Die Eisenbahn ist verpflichtet, die Tarife 
in dem vom Bundesministerium für Verkehr und 
verstaatlichte Unternehmungen' herausgegebenen 
Anzeigeblatt für Verkehr bekanntzumachen und 
deren Bezug allgemein zu ermöglichen. 

(7) Die Eisenbahn ist verpflichtet, in jedem 
besetzten Bahnhof die für diesen Bahnhof in Be­
tracht kommenden Tarife während der Dienst­
stunden zur unentgeltlichen Einsicht aufzulegen; 
dem Bahnhof obliegt es, den Bahnbenützern auf 
Verlangen die Wege, über welche die in diesem 
Bahnhof aufgegebenen Güter, von den Fällen des 
§ 73 Abs. 1 abgesehen, befördert werden (Lade­
wege, Leitwege), bekanntzugeben. 

§ 7. Verlorene und zurückgelassene Gegenstände 

(1) Wer im Bereich der Eisenbahn einen ver­
lorenen Gegenstand findet, entspricht den für 
Fundgegenstände geltenden gesetzlichen Bestim­
mungen auch dadurch, daß er den Gegenstand der 
Eisenbahn übergibt. Die, Eisenbahn ist verpflich­
tet, diese übergabe zu 'bescheinigen. übernimmt 
die Eisenbahn einen Gegenstand, dessen Wert 
offensichtlich fünftausend Schilling übersteigt, so 
trägt sie die Pflichten, die gemäß den gesetzlichen 
Bestimmungen dem Finder obliegen. 

(2) Die Eisenbahn ist berechtigt, einen Gegen­
stand, dessen Wert offensichtlich fünftausend 
Schilling nicht übersteigt, nach Ablauf von neun­
zig Tagen oder, wenn längeres Verwahren den 
Wert dieses Gegenstandes unverhältnismäßig ver­
mindern oder dieser Wert die Kosten des Ver­
wahrens nicht decken würde, schon früher im 
Wege der Versteigerung oder, wenn dies nicht 
tunlieh ist, bestmöglich ohne Förmlichkeit zu 
verkaufen. Die Eisenbahn ist verpflichtet, den 
Verkaufserlös oder, wenn sie den Gegenstand 

nicht versteigert oder verkauft, den Gegenstand 
drei Jahre, gerechnet von der übergabe des Fund­
gegenstandes an die Eisenbahn, zu verwahren; 
sie haftet als Verwahrer. Wird der Gegenstand 
oder der Verkaufs erlös innerhalb dreier Jahre 
nicht behoben, so erwirbt der Finder das Eigen­
tum, sofern er vor Ablauf dieser Frist darauf 
Anspruch erhoben hat. Hat der Finder vor Ab­
lauf der Frist nicht Anspruch erhoben, so erwirbt 
die Eisenbahn nach Ablauf der Frist das Eigen­
tum; die Eisenbahn erwirbt auch dann das Eigen­
tum, wenn der Finder nicht innerhalb eines 
Jahres, nachdem er Eigentümer geworden ist, 
die Ausfolgung des gefundenen Gegenstandes 
oder des Verkaufserlöses verlangt. Die Eisenbahn 
ist berechtigt, beim Ausfolgen des Gegenstandes 
eine Nebengebühr für das Verwahren, den Fin­
derlohn sowie die Kosten für das Verständigen 
und Zusenden, beim Ausfolgen des Verkaufs­
erlöses auch eine Nebengebühr für den Verkauf 
einzuheben. 

(3) .Die Abs. 1 und 2 gelten für zurüd..gelassene 
Gegenstände sinngemäß. 

§ 8. Meinungsverschiedenheiten. Beschwerden 

(1) Die Eisenbahn ist verpflichtet, im Tarif 
zu bestimmen, wer Meinungsverschiedenheiten 
zwischen Bahnbenützern und Eisenbahnbedien­
steten in Angelegenheiten der Beförderung in den 
Bahnhöfen und in den Zügen zu regeln hat. 

(2) Die Bahnbenützer sind berechtigt, Be­
schwerden bei der Eisenbahn mündlich oder 
schriftlich zu erheben. Die Eisenbahn ist verpflich­
tet, eine schriftliche Beschwerde ohne unnötigen 
Aufschub, spätestens jedoch sechs Monate nach 
deren Einlangen, schriftlich zu beantworten. 

I 

§ 9. Feiertage 

Feiertage im Eisenbahnverkehr sind die im 
Feiertagsruhegesetz 1957, BGBl. Nr. 153, in der 
jeweils geltenden Fassung als Feiertage bestimm­
ten Tage. 

§ 10. Umrechnungs- und Annahmekurse für aus­
ländische Währungen 

(1) Die Eisenbahn ist verpflichtet, die in einer 
ausländischen Währung ausgedrückten Beträge 
ausschließlich in inländischer Währung einzu­
heben. Das Bundesministerium für Verkehr und 
verstaatlichte Unternehmungen kann im Einver­
nehmen mit dem Bundesministerium für Finan­
zen der Eisenbahn die Bewilligung erteilen, die 
in einer ausländischen Währung ausgedrückten 
Beträge in dieser Währung oder bis zur Zahlung 
in dieser Währung eine ausreichende Sicherstel­
lung in inländischer Währung einzuheben. 

(2) Die Eisenbahn ist verpflichtet, die Kurse, 
zu denen sie die in ausländischer Währung aus­
gedrückten Beträge in inländische Währung um­
rechnet (Umrechnungskurse), sowie die Kurse, zu 
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4 336 der Beilagen 

denen sie ausländische Geldsorten in Zahlung 
nimmt (Annahmekurse), bei den Kassenschaltern 
der Bahnhöfe, in denen hiefür ein Bedürfnis be­
steht, durch Aushang bekanntzumachen. 

(3) Die Eisenbahn ist verpflichtet, bei Berech­
nung -der auf Grund der Bestimmungen dieses 
Bundesgesetzes bei Verlust, Beschädigung; ver­
späteter Auslieferung oder überschreitung der 
Lieferfrist zu zahlenden Entschädigungen in aus­
ländischer Währung ausgedrückte . Beträge zum 
Kurse am Tage und am Orte der Zahlung der 
Entschädigung umzurechnen. 

11. Beförderung von Personen 

§ 11. Fahrpläne. Auskunft. Fahrpreisaushang 

(1) Die Eisenbahn ist verpflichtet, in den Bahn­
höfen rechtzeitig die Abfahrtszeiten der Züge 
durch Aushang bekanntzumachen und den Rei­
senden die Möglichkeit zu bieten, sich über die 
Fahrpläne der auf ihren Strecken verkehrenden 
Züge zu unterrichten. Aus diesen Fahrplänen 
müssen Zuggattung, Wagenklassen,Bedingun­
gen für die Benützung bestimmter Züge, Ab­
fahrtszeiten, für größere Anschluß- und für End­
bahnhöfe auch die Ankunftszeiten der Züge 
sowie die wichtigeren Zuganschlüsse ersichtlich 
seIn. 

(2) Die Eisenbahn ist verpflichtet, dafür zu sor­
gen, daß den Bahnbenützern auf Verlangen in 
den besetzten Bahnhöfen und in den Zügen ent­
sprechende Auskunft über Zugverbindungen er­
teilt werden kann. 

(3) Die Eisenbahn ist verpflichtet, dafür zu sor­
gen, daß bei Ankunft eines Zuges in einem Bahn­
hof der Name dieses Bahnhofes, allfällige Zug­
ansChlüsse und bei Änderung des fahrplanmäßigen 
Aufenthaltes dessen voraussichtliche Dauer aus­
gerufen werden. 

(4) Die Eisenbahn ist verpflichtet, in den be­
setzten Bahnhöfen rechtzeitig die Fahrpreise für 
die gängigen Verbindungen des betreffenden 
Bahnhofes durch Aushang bekanntzumachen. 

§ 12. Warteräume 

(1) Die Eisenbahn ist verpflichtet, die Warte­
räume in besetzten Bahnhöfen mit geringem 
Verkehr spätestens eine halbe Stunde, in besetz­
ten Bahnhöfen mit stärkerem Verkehr spätestens 
eine Stunde vor der fahrplanmäßigen Abfahrts­
zeit eines Zuges zu öffnen; sie ist berechtigt, Aus­
nahmen vorzusehen, wenn und soweit besondere 
Betriebsverhältnisse oder örtliche Verhältnisse 
diese Ausnahmen erfordern. 

(2) In Anschlußbahnhöfen sind ankommende 
Reisende berechtigt, sich in den Warteräumen 
der für die Weiterfahrt in Betracht kommenden 
Eisenbahn bis zur Abfahrt des Anschlußzuges 
aufzuhalten; die Eisenbahn ist aber nicht ver-

pflichtet die Warteräume in der Zeit von zwei­
undzwanzig bis sechs Uhr offenzuhalten. 
Beträgt jedoch in Anschlußbahnhöfen die Zeit 
von der Ankunft eines Zuges bis zur Abfahrt 
des Anschlußzuges fahrplanmäßig weniger als 
sechs Stunden, so ist die Eisenbahn verpflichtet, 
die Warteräume, soweit erforderlich, auch in der 
Zeit vo~ zweiundzwanzig bis sechs Uhr offen­
zuhalten. 

(3) Die Eisenbahn ist berechtig,t, den im § 14 
angeführten Personen und Personen ohne gülti­
gen Fahrausweis den Aufenthalt in den Warte­
räumen zu verbieten. Die Reisenden sind nicht 
berechtigt, Stoffe und Gegenstände sdwie lebende 
Tiere, deren Mitnahme in Personenwagen gemäß 
§§ 26 und 27 nicht zugelassen ist, in die Warte­
räume mitzunehmen. 

(4) Die Eisenbahn ist berechtigt, das Rauchen 
in den Warteräumen zu verbieten; sie ist gege­
benenfalls verpflichtet, ein solches Verbot in den 
Warteräumen durch Aushang bekanntzumachen. 
Die Eisenbahn ist berechtigt, von Personen, die 
ein solches Verbot nicht beachten, einen Betrag 
einzuheben, den sie im Tarif festsetzt. 

§ 13. Nichtraucherwagen. Nichtraucherabteile 

Die Eisenbahn ist verpflichtet, in jedem Zuge 
für jede Wagenklasse eine angemessene Anzahl 
von Wagen oder Abteilen für Nichtraucher zu 
bestimmen und als solche kenntlich zu machen. 
Ist in einem Zuge von einer Wagenklasse nur ein 
Abteil vorhanden, so ist die Eisenbahn verpflich­
tet, dieses als Nichtraucherabteil kenntlich zu 
machen. 

§ 14. Von der Beförderung ausgeschlossene Per­
sonen. Bedingungsweise zugelassene Personen 

(1) Die Eisenbahn ist berechtigt, Personen, 
welche die vorgeschriebene Ordnung nicht beach­
ten oder den zu ihrer Aufrechterhaltung getrof­
fenen Anordnungen der Eisenbahnbediensteten 
nicht Folge leisten, und Personen, welche durch 
ihren Zustand oder ihr Verhalten den Anstand 
verletzen, von der Beförderung auszuschließen. 
Diesen Personen steht ein Anspruch auf Erstat­
tung des Fahrpreises, der Gepäckfracht, der 
Nebengebühren und der. sonstigen Kosten oder 
auf Entschädigung nicht zu. 

(2) Die Eisenbahn ist zur Beförderung von Per­
sonen, die infolge einer Krankheit oder aus ande­
ren Gründen den Mitreisenden offensichtlich 
lästig fallen würden, nur verpflichtet, wenn sie 
diesen Personen ein eigenes Abteil zur Verfügung 
stellen kann. Sie ist verpflichtet, unterwegs er­
krankte Personen zumindest bis zum nächsten 
geeigneten Bahnhof zu befördern, in dessen Ge­
meindegebiet sie Pflege finden können. 

(3) Stellt die Eisenbahn gemäß den maßgeben­
den Rechtsvorschriften für die Beförderung von 
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Personen, die mit anzeigepflichtigen übertrag­
baren Krankheiten behaftet, solcher Krankheiten 
verdächtig oder ansteckungsverdächtig sind oder 
die unterwegs von einer solchen Krankheit befal­
len werden, oder für die Beförderung von Per­
sonen gemäß Abs. '2 einen eigenen \Vagen oder 
ein eigenes Abteil zur Verfügung, so ist sie be­
rechtigt, hiefür außer dem Fahrpreis eine Neben­
gebühr einzuheben. 

§ 15. Fahrausweise 

(1) Die Eisenbahn ist verpflichtet, im 'Tarif zu 
bestimmen, für welche Bahnhofverbindungen 
Fahrausweise ausgegeben werden. 

(2) Der Reisende muß bei Antritt der Fahrt 
mit einem gültigen Fahrausweis versehen sein. Die 
Eisenbahn ist verpflichtet, erforderlichenfalls im 
Tarif Ausnahmen zuzulassen. 

(3) Die Angaben des Fahrausweises sind für die 
Beförderung maßgebend. 

(4) Die Eisenbahn ist verpflichtet, im Fahraus­
weis den Fahrtantritts- und den Bestimmungs­
bahnhof, die Zuggattung, die Wagenklasse, den 
Fahrpreis und den ersten Geltungstag anzugeben; 
sie ist berechtigt, erforderlichenfalls Ausnahmen 
vorzusehen. Läßt die Eisenbahn die Benützung 
verschiedener Wege oder verschiedener Beförde­
rungsmittel mit einem Fahrausweis zu, so ist sie 
verpflichtet, dies im Fahrausweis ersichtlich zu 
machen. Ein Fahrausweis ohne Wegangabe gilt 
fü~ den kürzesten Weg. ' 

(5) Die Eisenbahn ist verpflichtet, im Tarif die 
Geltungsdauer der Fahrausweise festzusetzen. Der 
erste Geltungstag des Fahrausweises gilt für die 
Berechnung der Geltungsdauer als voller Tag. Der 
Reisende ist, sofern die Eisenbahn im Tarif nichts 
anderes festsetzt, berechtigt, die Fahrt an einem 
beliebigen Tage innerhalb der Geltungsdauer an­
zutreten; die Fahrt muß, sofern die Eisenbahn 
im Tarif Ausnahmen nicht zuläßt, spätestens mit 
dem Zuge beendet sein, der im Bestimmungs­
bahnhof fahrplanmäßig spätestens um vierund­
zwanzig Uhr des letzten Geltungstages eintrifft. 

(6)' Ein Fahrausweis ist, sofern die Eisenbahn 
im Tarif Ausnahmen nicht zuläßt, nur übertrag­
bar, wenn dieser nicht auf Namen lautet und 
die Fahrt noch nicht angetreten ist. 

(7) Die Eisenbahn ist verpflichtet, mit der Aus­
gabe der Fahrausweise so rechtzeitig zu beginnen, 
wie es die örtlichen Verkehrsverhältnisse erfor­
dern, spätestens jedoch eine Viertelstunde vor der 
Abfahrt des Zuges; der Anspruch des Reisenden 
auf Ausgabe eines Fahrausweises erlischt fünf 
Minuten vor der Abfahrt des Zuges. Die Eisen­
bahn ist verpflichtet, im Tarif zu bestimmen, ob 
und unter welchen Bedingungen Fahrausweise im 
Vorverkauf ausgegeben werden. 

(8) Der Reisende ist verpflichtet, bei Entgegen­
nahme des Fahrausweises zu prüfen, ob dessen 

Angaben seinem Verlangen entsprechen, und sich 
von der Richtigkeit zurückerhaltener Gddbeträge 
sofort zu überzeugen; die Eisenbahn ist nicht 
v,erpflichtet, spät,er erhobene Einwände zu be­
rücksichtigen. 

(9) Die Eisenbahn ist berechtigt, die Gewäh­
rung von Fahrpreisermäßigungen, für die auf 
Grund des Tarifes die Vorlage von Bescheini­
gungen Voraussetzung ist, von der Einsichtnahme 
in die bezughabenden Unterlagen abhängig zu 
machen; sie ist berechtigt, die Fahrpreisermäßi­
gung zu entziehen, wenn di,e Einsichtnahme ver­
weig.ert wird. 

§ 16. Fahrpreise 

(1) Der Reisende ist verpflichtet, für die Be­
förderung den im Tarif festgesetzten Fahrpreis 
zu zahlen. 

(2) Die Eisenbahn ist verpflichtet, in Beglei­
tung reisende Kinder bis zum vollendeten sech­
sten Lebensjahr, jedoch je Begleitperson höchstem 
zwei Kinder, für die ein Sitzplatz nicht bean­
sprucht wird, ohne Fahrausweis unentgeltlich und' 
Kinder vom vollendeten sechsten bis zum voll­
endeten fünfzehnten Lebensjahr sowie jüngere 
Kinder, für die ein Sitzplatz beansprucht wird, 
zum halben gewöhnlichen Fahrpr,eis, vorbehalt­
lich der Rundung nach den TarifbestJimmungen, 
zu befördern; maßgebend ist das Lebensalter am 
Tage des Reiseantrittes. 

§ 17. Platzsicherung 

Die Eisenbahn ist verpflichtet, im Tarif zu be­
stimmen, ob und unter welchen Bedingungen sie 
den Reisenden auf Bestellung die Benützung von 
Abteilen, Sitzplätzen und Liegeplätzen sichert. 

§ 18. Platz- undzulassungskartenpflichtige Züge 

(1) Die Eisenbahn ist bel'lechtigt, im Tarif zu 
bestimmen, daß einzelne Züge, ganz oder teil­
weise, nur mit Platzkarten oder Zulassungskarten 
benützt werden dürfen; diese Karten berechtigen 
den Reisenden Zur Benützung solcher Züge nur 
in Verbindrlng mit 'einem, gültigen Fahrausweis. 

(2) Die Eisenbahn ist berechtigt, von Reisen­
den, die platz- oder zulassungskartenpflichtige 
Züge ohne Platzkarte oder Zulassungskarte be­
nützen, einen Betrag einzuheben, den sie im Tarif 
festsetzt. 

§ 19. Einnehmen der Plätze 

(1) Die Eisenbahn ist berechtigt, dem Reisen.., 
den den Platz anzuweisen.' Verlangt jedoch der 
Reisende, daß ihm ein Platz angewiesen werde, 
so obliegt es dem Schaffner, diesem Verlangen zu 
entsprechen. 

(2) Der Reisende ist berechtigt, für sich und 
für jede mit ihm reisende Person, für die er 
einen gültigen Fahrausweis vorweisen kann, je 
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einen noch verfügbaren Sitzplatz zu belegen. Ver- ' bahn ist berechtigt, Fahrausweise und Ausweise, 
läßt der Reisende seinen Sitzplatz, ohne ,diesen die gemäß d,em Tarif aLs ungültig anzusehen sind, 
deutlich erkennbar, nicht nur mit Zeitungen oder einzuziehen. 
Zeitschriften, zu belegen, so verLiert er den An- (2) Ein Reisender, der einen gültigen Fahraus­
spruch darauf. Die Eisenbahn ist ber,echtigt, von weis nicht hat, ist verpflichtet, ,dies dem mit der 
Personen, die durch das unberechtigte Belegen Prüfuno- der Fahrausweis'e betrauten E'isenbahn-

b 

eines Sitzplatzes Reisende mit gültigen Fahraus- bediensteten unaufgefordert mitzuteilen. 
weisen am Ein~ehmen dieses Sit~pl.atzes h!ndern, (3) Teilt ein Reisender, der einen gültigen 
emen Betrag emzuheben, den sie Im Tarif fest- Fahrausweis nicht hat, dies unaufgefordert dem 
setzt. mit der Prüfung der Fahra.usweise betrauten 

(3) Personen ohne gültigen Fahrausweis sind Eisenbahnbediensteten mit, so ist die Eisenbahn 
nicht berechtigt, in einem zur Abfahrt bereit- berechtigt, vom Reisenden außer dem Fahrpreis 
stehenden Zuge zu verweilen. Die Eisenbahn ist einen Betrag einzuheben, den sie im Tarif fest­
berechtigt, von Personen, die ohne gültigen Fahr- setzt; ist jedoch der Reisende auf Grund des 
ausweis in einem zur Abfahrt bereitstehenden Tarifes berechtigt, die Fahrt ohne gültigen Fahr­
Zuge verweilen, einen Betrag einzuheben, den sie ausweis anzutreten, so ist die Eisenbahn nur zur 
im Tarif festsetzt. Einhebungdes Fahrpreis,es berechtigt. 

(4) Steht einem Reisenden infolge Platzmangels (4) Unterläßt ,ein Reisender, der einen gültigen 
in der seinem Fahrausweis entsprechenden Wagen- Fahrausweis nicht hat, ,die im Abs. 2 vorgesehene 
klasse ein Platz nicht zur Verfügung, so obliegt Mitteilung, so ist die Eisenbahn berechtigt, von 
es dem Schaffner, dem Verlangen des Reisenden ihm für die Fahrt vom Fahrtantrittsbahnhof 
nach Anweisung eines freien Platzes in einer oder, wenn er diesen nicht sofort glaubhaft an­
anderen Wagenklasse tunlichst z~ entsprechen. geben kann, für die ganze vom Zuge zurüc~­
Die Eisenbahn ist verpflichtet, den Reisenden in gelegte Strecke bis zum nächsten fahrplanmäßl­
der höheren Wagenklasse so lange zu befördern, g,en Anhaltebahnhof das Doppelte des gewöhn­
bis ihm in der seinem Fahrausweis entsprechen- lichen Fahrpreises einzuheben, mindestens jedodl 
den Wagenklasse ein Platz angewiesen werden einen Betrag, den sie im Tarif festsetzt. 
kann; der Reisende ist jedoch verpflichtet, auf 
Verlangen des Schaffners diesen Platz schon ,(5) Die Eisenbahn ist berechtigt, einen Reisen­
früher zu verlassen, wenn dieser infolge Platz~ den, der einen gültigen Fahrausweis nicht hat 
mangels für einen Reisenden mit einem Fahraus- und die sofortige Zahlung verweigert, von der 
weis der höheren Wagenklasse benötigt wird. Weiterbeförderung auszuschließen. Diesem Rei­
Wird einem Reisenden ein Platz in der niedri- senden steht ein Anspruch auf Erstattung des 
geren Wagenklasse angewiesen, so ist die Eisen- Fahrpreises, der Gepäckfracht, ,der Nebenge­
bahn verpflichtet, ,dem Reisenden auf Verlangen bühren und der sonstigen Kosten oder auf Ent­
die Benützung dieser Wag,enklasse ~u be- schädigung nicht zu. Für die Auslieferung des 
scheinigen. Reisegepäcks gilt § 40 Abs. 5 sinngemäß. 

(5) Verzichtet ein Reisender, dem infolge Platz- (6) Die Eisenbahn ist verpflichtet, jede ihr ge-
mangels ein Platz in der seinem Fahrausweis ent- leistete Zahlung zu besch,einigen. 
sprechenden Wagenklasse nicht angewiesen wer- (7) Die Eisenbahn ist berechtigt, in Bahnhöfen, 
den kann, auf die Fahrt, so ist die Eisenbahn in denen sie es für notwendig erachtet, Bahn­
verpflichtet, dies dem Reis,enden auf Verlangen steigsperr,en einzurichten; sie ist gegebenenfalls 
zu bescheinigen. verpflichtet, im Tarif die Bedingungen festzu-

(6) Dem Reisenden steht in den Fällen der setzen, unter welchen die abgesperrten Teile der 
Abs. 4 und 5 ein Anspruch auf Entschädigung betreffenden' Bahnhöfe betreten werden dürfen. 
nicht zu. Die Eisenbahn ist berechtigt, von Personen, die 

§ 20. übergang 

Die Eisenbahn ist verpflichtet, im Tarif zu be­
stimmen, ob und unter welchen Bedingungen 
sie den übergang in ,die höhere Wagenklasse, in 
einen Zug höherer Gattung oder in einen Zug 
mit höheren Fahrpreisen zuläßt. 

§ 21. Prüfen der F~hrausweise. Bahnsteigsperre 

(1) Der Reisende ist verpflichtet,denFahraus­
weis auf Verlangen des mit der Prüfung der 
Fahrausweise betrauten Eisenbahnbediensteten 
jederzeit zur Prüfung vorzuweisen und vor oder 
bei Beendigung der Fahrt abzugeben. Die Eisen-

abgesperrte Teile ,des Bahnhofes betreten, ohne 
die festges,etzten Bedingung,en zu erfüllen, einen 
Betrag einzuheben, den sie im Tarif festsetzt. 

§ 22. Fahrtunterbrechung 

(1) Die Eisenbahn ist verpflichtet, im Tarif zu 
bestimmen, ob, wie oft, 'wie lange und unter 
welchen Bedingungen der Reisende berechtigt ist, 
die Fahrt in Unterwegsbahnhöfen zu unter­
brechen. 

(2) Der Reisende ist gegebenenfalls berechtigt, 
die unterbrochene Fahrt auch von einem ande­
ren, dem Bestimmungsbahnhof näher gelegenen 
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Bahnhof des Beförderungsweges oder, wenn es 
die Eisenbahn im Tarif zuläßt, auch eines ande­
ren Weges fortzusetzen. 

§ 23. Versäumen der Abfahrt 

(1) Versäumt ein Reisender ,die Abfahrt, so 
steht ihm hieraus ein Anspruch auf Entschädi­
gung nicht zu. 

(2) Will ein Reisender, welcher die Abfahrt 
versäumt hat, einen später verkehrenden Zug, 
für den sein Fahrausweis nicht ohne weiterres gilt, 
mit diesem Fahrausweis benützen, so ist er ver­
pflichtet, den Fahrausweis dem die Aufsicht füh­
renden Eisenbahnbediensteten zum Gültig­
schreiben vorzulegen; soweit erforderlich, kann 
hiebei die Geltungsdauer des Fahrausweises ver­
längert werden, höchstens jedoch um vierund­
zwanzig Stunden. Bei Benützung eines Zuges 
höherer Gattung oder eines Zuges mit höheren 
Fahrpreisen ist der Reisende verpflichtet, den 
Unterschiedsbetrag zu zahten. 13ei Benützung 
eines Zuges mit niedrigeren Fahrpreisen ist die 
Eisenbahn verpflichtet, dies dem' Reisenden auf 
Verlangen zu bescheinigen. Die Eisenbahn ist be~ 
rechtigt, für bestimmte Gattungen von Fahraus­
weisen im Tarif abweichende Bestimmungen fest­
zuS<etzen. 

§ 24. Verspätung und Ausfall von Zügen 

(1) Wenn ein Zug verspätet abfährt, ankommt, 
ganz oder auf einer Teilstrecke ausfällt, steht 
dem Reisenden hieraus ein Anspruch auf Ent­
schädigung nicht zu. 

(2) Wird infolge einer Zugverspii,tung der An­
schluß an einen anderen Zug versäumt oder fällt 
ein Zug ganz oder auf einer Teilstrecke aus, so 
ist der Reisende berechtigt, 

a) auf die Weiterfahrt zu verzichten, 
b) auf die Weiterfahrt zu verzichten und seine 

unentgeltliche Rückbeförderung samt 
Reisegepäck mit dem nächsten geeigneten 
Zuge zum Fahrtantrittsbahnhof zu ver­
langen oder 

c) seine Fahrt fortzusetzen; in diesem Falle 
ist die Eisenbahn v,erpflichtet, ihn mit 
seinem Reisegepäck ohne Einhebung eines 
zusätzlichen Beförderungspreises tunlichst 
mit dem nächsten geeigneten, über die 
gleiche oder eine andere Strecke verkeh­
renden Zuge zu heför.dern, der es dem 
Reisenden ermöglicht, mit tunlichst gerin­
ger Verspätung den Bestimmungs-, An­
schluß- oder Unterbrechungsbahnhof zu er­
reichen. 

(3) Die Eisenbahn ist verpflichtet, dem Reisen­
den auf Verlangen in dem Bahnhof, in welchem 
der Zug ausgdallen ist oder der Anschluß ver­
säumt worden ist, den SachV'erhalt zu bescheini-

gen. In den Fällen des Abs. 2 lit. bund c ist die 
Eisenbahn verpflichtet, soweit erforderlich, die 
Geltungsdauer des Fahrausweises zu verlängern 
und diesen für den neuen Beförderungsweg, für 
die höhere Wagenklasse, für einen Zug höherer 
Gattung oder für einen Zug mit höheren Fahr­
preisen gültig zu schreiben. 

(4) Die Eisenbahn ist berechtigt, für Beförde­
rungen gemäß Abs. 2 lit. bund c im Tarif oder 
in den Fahrplänen die Benützung einzelner Züge 
oder Zuggattungen auszuschließen. 

(5) Die Eisenbahn ist verpflichtet, Zugverspä­
tungen von mehr als zehn Minuten, den Ausfall 
von Zügen und sonstige Betriebsstörungen in 
geeigneter Weise bekanntzumachen. 

§ 25. Verhalten der Reisenden 

(1) Den Reisenden ist es verboten, in Nicht­
raucherwagen oder Nichtraucherabteilen zu 
rauchen. Die Eisenbahn ist berechi:igt, von Rei­
senden, welche das Rauchverbot nicht beachten, 
einen Betrag einzuheben, den sie im Tarif fest·· 
setzt. 

(2) Den Reisenden ist es, sofern die Eisenbahn 
im Tarif nichts anderes bestJimmt, verboten, in 
Personenwagen Rundfunk- und Fernseh­
empfangsgeräte, Geräte zum Abspielen von Ton­
bändern, Tondrähtren, Schallplatten oder der-' 
gleichen zu betreiben. Die Eisenbahn ist berech­
tigt, von Reisenden, welche dieses Verbot nicht 
beacht.en, einen Betrag einzuheben, den s,ie im 
Tarif festsetzt. 

(3) Die Reisenden dürfen die Notbremse nur 
im Falle der Gefahr für ihre Sicherheit, die 
Sicherheit ,des Zuges, der Mitreisenden oder 
anderer Personen betät;igen. Die Eisenbahn ist 
berechtigt, von Reisenden, die entgegen dieser 
Bestimmung die Notbrems,e betätigen oder durch 
ihr Verhalten das Betätigen der Notbremse durch 
andere im Zuge befindliche Personen verursachen, 
einen Betrag einzuheben, den sie im Tarif fest­
setzt. 

(4) Bei Meinungsverschiedenheiten der Reisen­
den unter,einander über das öffnen oder SchE,eßen 
der Fenster, der Lüftungsvorrichtungen oder der 
Türen, über das Abblenden ·der Beleuchtung, 
über das Betätigender Heizung oder über die 
Benützung der sonstigen für den Gebrauch der 
Reisenden bestimmt,en Einrichtungen sind die 
Reisenden verpflichtet, den Anordnungen des 
Schaffners Folge zu leisten. 

(5) Die Eisenbahn ist berechtigt, von Personen, 
die Anlagen, Betriebsmittel oder Ausrüstungs­
gegenstände der Eisenbahn verunreinigen, die 
Reinigungskosten ,einzuheben. Sie ist berechtigt, 
von Personen, die solch·e Anlagen, Betriebsmittel 
oder Ausriistungsgegenstände bes<;hädigen, die 
Instandsetzungskosten einzuheben, wenn diese 
Personen die Beschädigung verschuldet haben. In 
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beiden Fällen ist die Eis,enbahn bel'echtigt, sofor­
tige Zahlung oder Sicherheitsleistung zu ver­
langen. Die. Eisenbahn ist ber,echtigt, fUr das 
Reinigen und für das Instandsetzen feste Sätze 
zu bestimmen; sie ist gegebenenfalls verpflichtet, 
diese Sätze in den besetzten Bahnhöfen und in 
den Personenwagen durch Aushang bekanntzu­
machen. 

Nachweis zu verlangen, daß die von ihm in Per­
sonenwagen mitgenommenen Gegenstände die­
sen Bestimmungen entsprechen. Erbringt der 
Reisende den Nachweis nicht ohne v.erzug, so 
gilt § 14 Abs. 1. 

(6) Die Eisenbahn ist berechtigt, einen Reis-en­
den, der entgegen den Besnimmungen des Abs. 3 
lit. a die dort angeführten Stoffe oder Gegen­
stände in Personenwagen mitnimmt, ohne An-

§ 26. Mitnahme von Handgepäck spruch auf Erstattung des Fahrpreises, der Ge­
päckf.racht, der Nebengebühren und der sonsti-

(1) Der Reisende ist berechtigt, leicht tragbare gen Kosten oder auf Entschädigung von der 
Gegens"rände (Handgepäck) unentgeltlich in Per- Fahrt auszuschließen und überdies von ihm einen 
sonenwagen mitzunehmen und über und unter Betrag einzuheben, den 5)ie im Tarif festsetzt. 
seinem Sitzplatz unterzubringen. Zur Aufrecht-
erhaltung der Ordnung im Zuge ist der Reisende (7) Der Reisende ist verpflichtet, aUe Gegen­
verpflichtet, Anordnungen, des Schaffners hin- stände, die er mit sich führt oder an sich trägt, 
sichtlich der Unterbringung des Handgepäcks selbst zu beaufsichtigen; für Gegenstände, die er 
Folge zu leisten. im Gepäckabteil eines Wagens besonderer Bauart 

(2) Die Bestimmung des Abs. 1 gilt für Wagen g-emäß Abs. 2 untergebracht hat und deshalb 
besonderer Bauart, insbesondere solche mit Ge- nicht beaufsichtigen kann, entfällt diese Ver­
päckabteil, sinngemäß. . pflichtung. Die Eisenbahn haftet. für Schäden an 

Gegenständen, welch-e der Reisende .selbst zu be­
(3) Der Reis-ende ist nicht berechtigt, in Per- aufsichtigen hat, nur bei Verschulden. 

sonenwagen mitzunehmen . 
a) die gemäß § 31 von der. Beförderung als (8) Der Reisende haftet für alle Schäden, die 

Reisegepäck amgeschlossenen Stoffe und durch Stoffe oder Gegenstände verursacht wer­
Gegenstände, soweit nicht gemäß § 31 lit. c den, deren Mitnahme gemäß Abs. 3 lit. a nicht 
im Tarif Ausnahmen zugelassen sind. Rei- zugelassen ist. Für Schäden, die durch andere 
s,ende, die in Ausübung öffentlichen Dien- von einem Reis,enden mitgeführte Stoffe oder 
stes oder auf Grund gesetzlicher oder ver- Gegenstände verursacht werden, haftet er, sofern 
waltungsbehördlicher Genehmigung eine er nicht beweist, daß die Schäden auf ein Ver­
Schußwaffe führen, sind jedoch berechtigt, schuldien der Eisenbahn zurückzuführen sind. 

Handmull'ition mitzunehmen. Die Begleiter 
von Gefangenen oder v-erhafteten Personen 
sind berechtigt, gdadene Schußwaffen mit 
sich zu führen; . 

b) Gegenstände, die geeignet sind, den Reisen­
den lästig zu fallen oder Schaden zu ver­
ursachen. 

(4) Hat ein Reis,ender Gegenstände entg-egen 
den Bestimmungen der Abs. 1 und 2 sowie des 
Abs. 3 Et. b in Personenwagen mitgenommen, 
so ist er auf Verlangen der Eisenbahn verpflich­
tet, für das Verbringen dieser Gegenstände in 
den Gepäckwagen oder in das Gepäckabteil zu 
sorgen, in dem si,e als Reisegepäck unter Vor­
behalt der Einhebung der Kosten im Bestim­
mungsbahnhof nach diesem weiterbefördert wer­
den, sofern von der Eisenbahn im Tarif nicht 
ein anderer' Bahnhof vorgesehen ist. Die Eisen­
bahn ist berechtigt, vom Rei&enden für diese 
Geg.enstände vom Fahrtantrittsbahnhof oder, 
wenn er diesen nicht sofort glaubhaft angeben 
kann, für die ganze vom Zuge zurückgelegte 
Strecke bis zum B'estimmungsbahnhof die Ge­
päckfracht und di,e im- § 36, letzter Satz, vor­
gesehene Nebengebühr einzuheben. 

(5) Die Eisenbahn ist berechtigt, bei begrün­
deter Vermutung der Nichtbeachtung der Be­
stimmungen des Abs. 3 vom Reisenden den 

§27. Mitnahme von lebenden Tieren 

(1) Der Reisende ist berechtigt, Hunde in Per­
sonenwagen mitzunehmen, wenn diese auf dem 
Schoße getragen oder am Waogenboden kurz an 
der L,eine gehalten werden und mit bißs'icheren 
Maulkörben so versehen sind, daß sie ihre Umge­
bung nicht gefährden. 

(2) Zur Mitnahme anderer Tiere in P.ersonen­
wagen ist der Reisende nur berechtJigt, wenn 
diese in Behältnissen, -wie Käfigen, Körhen, 
Kisten, Steigen, untergebracht sind, di,e so be­
schaffen sein müssen, daß eine Verletzung und 
Verunreinigung von Personen sowie eine Be­
schädigung und VerunreinigUng des Wagens und 
des mitgeführten Handgepäcks ausgeschlossen 
sind, und wenn diese Behältnisse auf dem Schoße 
getragen oder wie Handgepäck untergebracht 
werden können; der Reisende ist nicht berechtigt, 
gefährliche Ti'ere in Personenwagen mitzuneh­
men. 

(3) Die Eisenbahn ist verpflichtet, im Tarif zu 
bestimmen, ob und unter welchen Bedingungen 
lebende Tiere in Wagen besonderer Bauart mit­
genommen werden dürfen. 

(4) Die Eisenbahn ist verpflichtet, im Tarif zu 
bestimmen, ob und für welche Tiere ein Beförde­
rungspreis zu zahlen ist. Sie ist verpflichtet, dem 
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Reisenden die Zahlung des Bdörderungspreises 
zu bescheinigen. Im übrigen gelten die §§ 21, 
23 und 24 sinngemäß. 

(5) Der Reisende ist verpflichtet, die' in Per­
sonenwagen' mitgenommenen Tiere selbst zu be­
aufsichtigen. Im übrigen gilt § 26 Abs. 7 und 8 
sinngemäß. . 

§ 28. Verantwortlichkeit der Reisenden für das 
Einhalten von Zoll-' und sonstigen Rechtsvor­

schriften 

Die Eisenbahn ist gegenüber dem Reis'enden 
von jeder Haftung für die Folgen befreit, die 
slich daraus ergeben, daß er die Zoll- und sonsti­
gen Rechtsvorschriften für seine Person, sein 
Handgepäck und die von ihm in Personenwagen 
mitgenommenen Lebenden Tiere nicht befolgt 
und der Untersuchung nicht beiwohnt. 

§ 29. Erstattung. Nachzahlung 

(1) Hat ein Reis,ender die Fahrt nicht ange­
treten und macht er dies glaubhaft, so hat er 
gegen· Rückgabe des Fahrausweises Anspruch auf 
Erstattung des gezahlnen Fahrpreises. Hat der 
Rei:.ende mit dem Fahrausweis Reiseg,epäck auf­
gegeben, so hat er auf Erstattung des Fahrpreises 
nur Anspruch, wenn er das Reis.egepäck im Ver­
sandbahnhof zurückgenommen hat. 

(2) Hat ein Reisender den Fahrausweis nur 
auf einer Teilstl'ecke benützt und mach,t er dies 
glaubhaft, so hat er gegen Rückgabe des Fahr­
ausweis,es Anspruch .auf Erstattung des Unter­
schiedsbetrages zwischen dem g,ezahlten Fahrpreis 
und dem gewöhnlichen Fahrpreis für die zurück­
gelegte Strecke. 

(3) Der Reis,ende hat gegen Rückgabe des 
Fahrausweises und Vorlage der vorgesehenen 
Bescheinigung Anspruch auf 

a) Erstattung des Unterschi'edsbetrages zwi­
schen dem gezahlten Fahrpreis und dem 
Fahrpr,eis für die benützt'e Wagenklasse, 
wenn ihm infolge Platzmangels, in der 
seinem Fahrausweis entspl'echenden \1<;'agen­
klasse ein Platz in der niedrigeren Wagen­
klasse ang,ewiesen worden ist (§ 19 Abs. 4), 

b) Erstattung des g'ezahlten Fahrpreises, wenn 
er im Fahrtantrittsbahnhof auf die Fahrt 
v,erzichtet hat, weil ihm infolge Platzman­
gels ein Platz in der seinem Fahrausweis 
entsprechenden Wagenklasse nicht ang·e­
wiesen werden konnte (§ 19 Abs. 5), 

c) Erstattung des Unterschi,edshetrages zwi­
schendem gezahlten Fahrpreis und dem 
Fahrpreis für die zurückgelegte Strecke, 
wenn er in einem Unterwegsbahnhof auf 
die Weiterfahrt verzichtet hat, weil ihm 
infoLge Platzmangels ein Platz in der 

/ 

seinem Fahrausweis entsprechenden Wagen­
klasse nicltt angewiesen werden konnte 
(§ 19 Abs. 5), 

d) Erstattung des Unterschi'edsbetrages zwi­
schen dem gezahlten Fahrpreis und dem 
Fahrpreis für den benützten Zug, wenn er 
infolge Versäumens der Abfahrt eines 
Zuges einen Zug mit ni,edrigeren Fahrprei­
sen benützt hat (§ 23 Abs. 2), 

e) Erstattung des Unterschiedsbetrages zwi­
schen dem gezahlnen Fahrpreis und dem 
Fahrpreis für die zurückgelegte Strecke, 
wenn er infoIge einer Zugv,erspätung den 
Anschluß an einen anderen Zug versäumt 
hat oder ein Zug ganz oder auf einer Teil­
streckeausg'efal1en ist und er auf die 
Weiterfahrt v,erzichtet hat (§ 24 Abs. 2 
lit. a), 

f) Erstattung des gezahlten Fahrpreises, wenn 
er infolge eine~ Zugverspätung den An­
schluß an einen anderen Zug versäullft hat 
oder ein Zug ganz oder auf einer Teil­
streck'e ausgefallen ist und er auf Verlangen 
zum Fahrtantrittsbahnhof zurückbefördert 
worden ist (§ 24 Abs. 2 lit. b). 

(4) Die Eisenbahn ist berechtigt, bei Fahraus­
weisen zu ermäßigten Fahrpreisen, ausgenommen 
die Fahrausweise für Kinder gemäß § 16 Absi. 2, 
und bei Fahrausweisen, die nur in Verbindung 
mit Platzkarten oder Zulassurugskarten gelten, 
im Tarif die Erstattung auszuschließen oder von 
bestimmten Bt,dingungen abhängig zu ma,chen. 

(5) Ist der Tarif unrichtig angewendet worden 
oder sind bei der Berechnung oder bei der Ein­
hebung des Fahrpr,eises, der Nebengebühren 
oder der sonstigen Beträge F,ehler vorgekommen, 
so ist der Unterschiedsbetrag zu erstatten oder 
nachzuzahlen. Stellt die Eisenbahn fest,. daß sie 
zuviel eingehoben hat, so ist sie verpflichtet, von 
sich aus dem Berechtigten den Betrag, um den 
er zuviel gezahlt hat, möglichst bald zu erstatten. 
Stellt di·e Eisenbahn fest, daß sie zuwenig einge­
hoben hat, so obliegt es ihr, möglichst bald den 
VerpflichtHen aufzufordern, den ß.etrag, um den 
er zuwenig gezahlt hat, nachzuzahlen. 

(6) Die Eisenbahn ist berechtigt, von dem zu 
erstattenden Betrag einen Verwaltungsrücklaß 
abzuziehen, den sie im Tarif festsetzt. Sie ist 
jedoch verpflichtet, ohne Abzug zu erstatten 

a) im Falle des Abs. 1, wenn der Reisende die 
Fahrt aus Gründen, die bei der Eisenbahn 
gelegen s'ind, nicht antret,en konnt,e, 

b) in den Fällen des Abs. 3 lit. abis c sowie 
e und f, 

c) im Fal1e des Abs. 5. 

(7) Ein Anspruch auf Erstattung ~teht dem 
zu, welcher den fahrausweis vorlegt. 

336 der Beilagen XI. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 9 von 86

www.parlament.gv.at



10 336 der Beilagen 

(8) Reklamationen auf Erstattung sind bei der 
Eisenbahn schriftlich einzureich'en, welche den 
Betrag eingehoben hat. 

(9) Im Falle der g,erichtlichen Geltendmachung 
ist die Klage gegen die im Abs. 8 angeführte 
Eisenbahn einzubringen. 

(10) Der Anspruch auf Erstattung erlischt, 
wenn er nicht innerhalb von sechs Monaten· 
nach Ablauf ,des letzten Tages der Geltungsc 
dauer des Fahrausweises bei der Eisenbahn gel­
tend gemacht wird. 

(2) Die Eisenbahn ist berechtigt, im Tarif Be­
dingungen festzusetzen, unJter denen sie unver­
packte Gegenstände zur Beförderung als Reise­
gepäck annimmt. 

(3) Die Eisenbahn ist berechtigt, im Tarif die 
Menge, den Umfang und das Gewicht der zur 
Beförderung als R,eisegepäck zugelassenen Gegen­
stände zu beschränken sowie die Mitwirkung des 
Reisenden beim Verladen, Umladen und Aus­
l'aden bestimmter Gegenstände vorzus'ehen. 

(4) Die Eisenbahn ist berechtigt, im Tarif B,e­
dingungen festzusetzen, unter denen sie lebende 
Tiere zur Beförderung als Reisegepäck annimmt. 

(11) Der Anspruch' auf Erstattung oder auf 
Nachzahlung verjährt in einem Jahre. Die Ver­
jährung ,beginnt mit Ablauf des letzten Tages 
der Geltungsdaller des Fahrausweises. Reicht der 
Berechtigte eine Reklamation bei der Eisenbahn § 
ein, so wird der Lauf der Verjährung, abgesehen 
von den allgemeinen gesetzlichen Hemmungs­
gründen, bis zu dem Tage gehemmt, an welchem 
die Eisenbahn die Reklamation schriftlich ab­
schlägig beantwortet und die der Reklamation 
beigefügten Belege zurückgegeben hat. Gibt die 
Eisenbahn der Reklamation teilweise statt, so 
beginnt die Verjährung nur für dennoch strei­
tigen Teil der Reklamation wreder zu laufen. 
Wer sich auf die Einreichung einer Reklamation, 
auf deren Beantwortung oder auf die Rückgabe 
von Belegen beruft, hat dies zu beweis1en. Wei­
tere Reklamationen, welche denselben Ansprudl 
zum Gegenstand haben, hemmen die Verjährung 
nicht. 

31. Von der Beförderung ausgeschlossene 
Gegenstände 

Von der Beförderung als Reisegepäck sind aus­
geschlossen 

a) Geg,enstände, deren B.eförderung der Post 
vorbehalten ist; 

b) Gegenstände, deren Beförderung verboten 
ist; 

c) Stoffe und Gegenstände, die gemäß der 
Anlage I zum Internationalen' überein­
kommen über den Eisenbahnfrachtver­
kehr in der jeweils ~eltenden Fassung von 
der B.eförderurrg ausgeschlossen oder nur 
bedingungsweise zur Beförderung zugelas­
sen sind; die Eisenbahn ist berechtigt, Aus­
nahmen hievon im Tarif zuzulassen; 

(12) Die Eisenbahn ist verpflichtet, im Falle 
des Abs. 5 den zu erstattenden Unterschieds­
betrag vom Tage der ordnungsmäßig eingereich­
ten Reklamation oder, wel1!n eine Reklamation 
nidn vorangegangen ist, vom Tag,e der Klage­
erhebung an mit fünf v. H. jährlich zu verzin­
sen. Sie ist nicht verpflimtet, Unterschiedsbeträge 
unter einhundert SchiHing für den Fahrausweis 
und andere zu erstattende Beträge zu verzinsen. 
Legt der Berechtigte die zur Behandlung not­
wendigen Unterlagen nimt innerhalb einer ihm 
gestellten angemessenen Frist vor, so ist die 
Eis.enbahn nicht verpflichtet, für die Dauer der 
hiedurch bewirkten Verzögerung Zinsen zu 
zahlen. 

(13) Für die Erstattung und die Nachzahlung 
des Beförderungspreises für in Personenwagen 
mitgenommene lebende Tiere gelten die Abs. 1 
bis 12 sinngemäß. 

III. Beförderung von Reisegepäck 

§ 30. Zur Beförderung zugelassene Gegenstände 

(1) Die Eisenbahn ist verpflichtet, Gegenstände, 
die in Koffern, Körben, Tasmen, Säcken, Smach­
tein oder anderen Verpackungen dieser Art ent­
halten sind, sowie auch solche Verpackungen 
selbst zur Beförderung als Reisegepäck anzuneh­
men. 

d) Leichen. 

§ 32. Verantwortlichkeit der Reisenden für ihr 
Reisegepäck 

(1) Der Reis,ende ist für die Beamtung der Be­
stimmungen der §§ 30 und 31 verantwortlim 
lind trägt alle Folgen deren Nimtbeachtung. 

(2) Die Eisenbahn ist beremtigt, bei hegründe­
ter Vermutung d,er Nichtbeachtung der für die 
Zulassung von Gegenständen zur Beförderung 
als Reisegepäck vorgesehenen Bestimmung,en 
vom Reisenden den Namweis zu verlangen, daß 
der Inhalt der Gepäckstücke diesen Bestimmun­
gen entspricht. Erbringt der Reisende den Nam~ 
weis nicht ohne Verzug, so ist die Eisenbahn be­
r,echtigt, das Reis,egepäck von der Heförderung 
auszuschließen. Wird die Vermutung bestätigt, 
so ist die Eisenbahn berechtigt, die ihr erwach­

,senden Kosten vom Reisenden einzuheben. 

(3) Die Eisenbahn ist, unbeschadet der Be­
stimmung des Abs. 1, heremtigt, bei Nichtbeach­
tung der Bestimmungen des § 31 vom Reisenden 
Framtzuschläg,e einzuheben; der Frachtzusmlag 
beträgt für jedes Kilogramm des Gepäckstückes; 
in dem von der Beförderung als Reis'egepäck 
ausgeschlossene Stoffe und Gegenstände enthalten 
sind, 
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a) in den Fällen des § 3,1 lit. a, bund d zwan­
zig Schilling, 

b) im Falle des § 31 lit. c dreißig Schilling. 

§ 33. Zustand, Beschaffenheit, Verpackung und 
Kennzeidmung des Reisegepäcks 

(1) Die Eis,enbahn ist berechtigt, die Annahme 
von Gegenständen, die Mängel des Zustandes, 
der Beschaffenheit oder der Verpackung oder die 
offensichtlich Spur,en einer Beschädigung aufwei­
sen, zu verweigern. Nimmt die Eisenbahn solche 
oder unverpackte Gegenstände zur Beförderung 
an, so ist sie berechtigt, im Gepäcksch'ein einen 
entsprechenden Vermerk anzubringen; die An­
nahme des mtt einem solchen Vermerk versehe­
nen Gepäckscheines durch den Reisenden gilt als 
Anerkennung der Richtigkeit dieses Vermerkes. 

(2) Der Reisende haftet für alle Folgen des 
Fehlens oder des mangelhaften Zustandes der 
Verpackung; er ist insbesondet'e verpflichtet, der 
Eisenbahn den ihr hieraus' entstehenden Schaden 
zu ersetzen. Enthält der Gepäcksch,ein keinen 
V,ermerk gemäß Abs. 1, so ist die Eisenbahn ge­
gebenenfalls verpflichtet, das Fehlen oder den 
mangelhaften Zustand der Verpackung nachzu­
wels'en. 

(3) Der Reisende ist verpflichtet, die einzelnen 
Gepäckstücke an gut sichtbarer Stelle mit seinem 
Natn,en, seiner Adresse und dem Bestimmungs­
bahnhof haltbar, deudich, unauslöschbar und in 
einer Verwechslungen ausschließenden Weise zu 
kennzeichnen. Di,e Eisenbahn ist berechtigt, im 
Tarif noch weitere Bestimmungen über die 
Kennzeichnung f,estzusetzen. Sie ist berechtigt, 
die Annahme von Gepäckstücken ohne die vor­
geschriebene Kennzeichnung zu verweigern. Der 
Reisende ist verpflichtet, nicht- mehr zutreffende 
Kennzeichnungen zu entfernen oder unleserlich 
zu machen. 

§ 34. Aufgabe 

(1) Die Eisenbahn ist verpflichtet, im Tarif zu 
bestimmen, in welchen Bahnhofverbindungen 
sie Reisegepäck zur durchgehenden Beförderung 
annimmt. 

(2) Die Eis'enbahn ist verpfli,chtet, Reisegepäck 
innerhalb der für die Ausgabe der Fahrausweise 
festgesetzten Zeit bei den Reiseg,epäckabferti­
gungsstellen zur Beförderung anzunehmen. Die 
Eisenbahn ist berechtigt, Ausnahmen vorzusehen, 
wenn und soweit besondere Hetriebsverhältnisse 
oder örtliche Verhältnisse diese Ausnahmen er­
fordern; sie ist verpflichtet, solche Ausnahmen 
bei den Rei~egepäckabfertigungsstellen der be­
treffenden Bahn,höfe durch Aushang bekanntzu­
machen. Die Eisenbahn ist verpflichtet, im Tarif 
zu bestimmen, in welchen Fällen sie Reiseg,epäck 
nur unter Vorbehalt der Einhebung der Kosten 
i~ Bestimmungsbahnhof zur Beförderung an­
nImmt. 

(3) Die Eis,enbahn is,t nur verpflichtet, Reise­
gepäck gegen Vorweisen eines mindest,ens bis 
zum Bestimmungsbahnhof des Reisegepäcks gül­
tigen Fahrausweises und über den Beförderurigs­
weg des Reisenden zur Beförderung anzuneh­
men; sie ist berechtigt, im Tarif Ausnahmen zu­
zulassen. 

(4) Gilt der Fahrausweis über mehrere Wege 
oder kommen im Bestimmungsort mehrere 
Bahnhöfe als Bestimmungsbahnhöfe in Betracht, 
so ist der Reisende verpflichtet, den Beförde­
rungsweg oder den Bahnhof, nach welchem das 
Reisegepäck befördert werden soll, genau anzu­
geben. Unterläßt dies der Reisende, so haftet die 
Eisenbahn nicht für 'di'e Folgen. 

(5) Der Reisende ist berechtigt, den Zug ilnzu­
geben, mit welchem das Reisegepäck befördert 
werden soll. 

(6) Die Eisenbahn ist verpflichtet, das Gewicht 
des Reisegepäcks bei der Annahme unentgeltlich 
festzustellen. Die Eisenbahn ist berechtigt, im 
Tarif für bestimmte Gegenstände Einheits­
gewichte f,estzusetzen; zur Feststellung des Ge­
wichtes dieser Gegenstände ist sie nicht verpflich­
tet. 

(7) Die Eisenbahn ist berechtigt, für die Auf­
gabe von Gegenständen, für die Einheitsge~jchte 
festgesetzt sind, im Tarif besondere Bestimmun­
gen festzusetzen. 

(8) Auf rechtzeitiges Verlangen des Reis.enden 
ist die Eisenbahn verpflichtet, ihm das Reise­
g,epäck im Versandbahnhof gegen Vorweisen des 
Fahrausweises und Rückgabe ,des Gepäckscheines 
zurückzugeben, sofern dies nach den Umständen 
möglich ist. 

(9) Die Eisenbahn ist berechtigt, Reisegepäck 
auf Verlangen des Reisenden von seiner Woh­
nung oder Geschäftsstelle im Gemeindegebiet 
des Versandbahnhofes oder in benachbarten Ge­
meinden gegen Zahlung von Rollgeld abzu­
holen. Säe ist berechtigt, das Abholen selbst zu 
besorgen oder durch von ihr bestellte Unter­
nehmer besorgen zu lassen; in beiden Fällen hat 
sie die Rechte und Pflichten eines Frachtführers 
gemäßdert' Bestimmungen des Handelsgesetz­
buches. Die Leute, deren sich die Eisenbahn beim 
Abholen bedient, sind verpflichtet, den für das 
Abholen geltenden Tarif bei sich zu tragen und 
den Reisenden auf Verlangen Einsicht nehmen 
zu lassen. Die Eisenbahn ist verpflichtet, die 
Bahnhöfe, in denen ein Rollfuhrdienst für Reise­
gepäck eingericht~t ist, im Tarif anzuführen und 
die Abholzeiten bei den Reisegepäckabfertigungs­
stellen dieser Bahnhöfe durch Aushang bekannt­
zumachen. 

§ 35. Gepäckschein 

(1) Die Eisenbahn ist verpflichtet, bei der 
Aufgabe des Reisegepäcks dem Reisenden einen 
Gepäckschein zu übergeben. 
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(2) Die Angaben des Gepäckscheines sind für 
die Beförderung maßgebend. . 

(3) Die Eisenbahn ist verpflichtet, im Gepä~-
schein anzugeben . 

a) den Versandbahnhof, 
b) den Bestlimmungsbahnhof, 
c) den Beförderungsweg, 
cl) den Tag und die Stunde der Aufgabe, 
e) den Zug, zu welchem das Reisegepäck auf­

gegeben worden ist, 
f) die Anzahl der Fahrausweise, 
g) die Anzahl und das Gewicht der Gepäck­

stücke, . 
h) die Kosten (Gepäckfracht, Nebengebühren 

und sonstige Kosten) und 
i) gegebenenfalls den Betrag des Interesses 

an der Lieferung; 
sie ist berechtigt, erforderlichenfalls im Tarif 
Ausnahmen vorzusehen. 

(4) Der Reisende ist verpflichtet, bei Entge­
gennahme des Gepäckscheines zu prüfen, ob 
dieser seinen Angaben entsprechend ausgefertigt 
ist, und sich von der Richtigkeit zurückerhaltener 
Geldbeträge sofort zu überzeugen; die Eisen­
bahn ist nicht verpflichtet, später erhobene Ein­
wände zu berücksichnigen. 

§ 36. Zahlung der Kosten 

Der Reisende ist verpflichtet, die Kosten (Ge­
päckfracht, Nebengebühren und sonstige Kosten), 
die vom Versandbahnhof in Rechnung gestellt 
werden können, bei der Aufgabe zu zahlen. Er 
ist jedoch verpflichtet, die Kosten im Bestim­
mungsbahnhof zu zahlen, wenn die Eisenbahn 
das Reisegepäck unter Vorbehalt der Einhebung 
der Kosten im Bestimmungsbahnhof zur Beför­
.derung angenommen hat. Die Eisenbahn ist be­
rechtigt, für die Annahme von Reisegepäck 
unter Vorbehalt der Einhebung der Kosten im 
Bestimmungsbahnhof eine Nebengebühr einzu­
heben. 

§ 37. Angabe des Interesses an der Lieferung 

(1) Der Reisende ist berechtigt, bei der Auf­
gabe des Reisegepäcks den Wert, den er der 
r.echtzeitigen Auslieferung des unversehrten 
Reisegepäcks über den gemäß §§ 46 und 47 zu 
ersetzenden Betrag hinaus beimißt (Interesse an 
der Lieferung), in vollen Hundertschillingbe­
trägen anzugeben. Die Eisenbahn ist verpflichtet, 
diese Wertangabe im Gepäcksche:in zu vermer­
ken. 

(2) Die Eisenbahn ist herechtigt, für die An­
gabe des Interesses an der Lieferung eine Neben­
gebühr einzuheben. 

§ 38. Beförderung 

(1) Die Eisenbahn ist verpflichtet, das R:eise­
gepäck mit dem vom Reisenden angegebenen 

Zuge zu befördern, wenn es rechtzeitig vor der 
Abfahrt· dieses Zuges aufgegeben worden ist; 
andernfalls ist sie verpflichtet, das Reisegepäck 
mit dem nächsren geeigneten Zuge zu befördern. 

(2)· Die Eisenbahn ist verpflichtet, Reisegepäck, 
das unterwegs auf einen anderen Zug übergehen 
muß, mit dem nächsten geeigneten Zuge weiter­
zubefördern; sie ist jedoch zur Weiterbeförde­
rung mit diesem Zuge nur verpflichtet, wenn das 
Umladen bis zu dessen Abfahrt möglich ist. 

(3) Die Eisenbahn ist zur Beförderung gemäß 
Abs. 1 und 2 nur verpflichtet, wenn Zo11- oder 
son5tige Rechtsvorschriften nicht entgegenstehen. 

(4) Die Eisenbahn ist berechtigt, die BefÖrde­
rung von Reisegepäck bei einzelnen Zügen und 
Zuggattungen zu beschränken oder auszu­
schließen; sie ist verpflichtet, solche Maßnahmen 
in geeigneter Weise bekanntzumachen. 

§ 39. Erfüllung von Verpflichtungen gegenüber 
den Zol1- und sonstigen Verwaltungsbehörden 

Die Eisenbahn ist gegenüber dem Reisenden 
von jeder Haftung für die Folgen befreit, die 
sich daraus ergeben, daß er die für die Unter­
suchung seines Reisegepäcks geltenden Zol1- und 
sonstigen Rechtsvorschriften nicht befolgt, für 
die zoll- und sonstige verwaltungsbehördliche 
Behandlung seines Reisegepäcks nicht selbst sorgt 
oder, wenn die maßgebenden Bestimmungen 
Ausnahmen nicht zulassen, der Untersuchung des 
Reisegepäcks nicht beiwohnt. Sorgt der Reisende 
für die Behandlung nicht selbst, so ist die Eisen­
bahn berechtigt, diese gegen Ersatz ihrer Aus~ 
lagen zu veranlassen. Die Eisenbahn ist außer­
dem berechtigt, für ihre Tätigkeit eine Neben­
gebühr einzuheben. 

§ 40. Auslieferung 

(1) Die Eisenbahn ist verpflichtet, das Reise­
gepäck dem Inhaher des Gepäckscheines im Be­
stimmungsbahnhof gegen Rückgabe des Gepäck­
scheines und gegen Entrichtung der etwa noch 
nicht gezahlten Kosten (Gepäckfrach·t, Nebenge­
bühren und sonstige Kosten) auszuliefern. 

(2) Der Auslieferung des Reisegepäcks an den 
Inhaber des Gepäckscheines stehen .gleich 

a) eine nach den maßgebenden Bestimmun­
gen an die Finanzverwaltung erfolgte 
übergabe des ReisegepäckS> in ihren Ab­
fertigungsräumen oder Niederlagen, wenn 
diese nicht unter der Obhut der Eisen­
bahn stehen, 

b) das Einlagern bei der Eisenbahn oder 
HinterstelIen von· lebenden Tieren bei 
einem Dritten gemäß § 41 Abs. 1. 

(3) Die Eisenbahn ist verpflichtet, im Tarif 
zu bestimmen, in welchen Fällen sie Reisegepäck 
beim Zuge ausliefert; sie ist ferner verpflichtet, im 
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_ Tar,if Bestimmungen für den Fall festzusetzen, 
daß der Reisende das Reisegepäck beim Zuge 
nicht abnimmt. 

(4) Der Inhaber des Gepäckscheines ist be­
rechtigt, im Bestimmungsbahnhof die Ausliefe~ 
rung des Reisegepäcks zu verlangen, sobald nach 
der Ankunft des Zuges, mit welchem dieses zu 
befördern war, d:ie Zeit abgelaufen ist, die zur 
Bereitstellung und gegebenenfalls zur Behand~ 
lung durch die Zol1- oder sonstigen Verwaltungs~ 
behörden erforderlich ist (Abforderung). 

(5) Auf rechtzeitiges Verlangen des Inhabers 
des Gepäckscheines ist die Eisenbahn verpflich~ 
tet, das Reisegepäck in einem Unterwegsbahn~ 
hof gegen Rückgabe des Gepäckscheines auszu~ 
liefern;sofern dies nach den Umständen möglich 
ist und Zoll~ oder sonstige Rechtsvorschriften 
nicht entgegenstehen. Die Eisenbahn ist berech~ 
tigt, im Tarif zu bestimmen, ob hiebei auch der 
Fahrausweis vorzuweisen ist. 

(6) Der Inhaber des Gepäckscheines ist berech­
tigt, die Annahme des Reisegepäcks so lange zu 
verweigern, bis die Eisenbahn seinem Verlangen 
auf Feststellung eines von ihm behaupteten 
Schadens stattgegeben hat. 

(7) Hat die Eisenbahn Reisegepäck unter Vor­
behalt der Einhebung der Kosten im Bestim­
mungsbahnhof zur Beförderung angenommen, 
so ist sie verpflichtet, das Gewicht unentgeltlich 
bei der Auslieferung festzustellen. 

(8) Auf Verlangen des Inhabers des Gepäck­
scheines ist die Eisenbahn verpflichtet, das 
Reisegepäck bei der Auslieferung nachzuwiegen; 
sie ist berechtigt, hiefür eine Nebengebühr ein­
zuheben. 

(9) Bei Gegenständen, für die im Tarif Ein­
heitsgewichte festgesetzt sind, ist die Eisenbahn 
zur Gew~chtsfeststellung gemäß Abs. 7 und 8 
nicht verpflichtet. 

(10) Kann der Gepäckschein nicht zurückge­
geben. werden, so ist die Eisenbahn berechtigt, 
das Reisegepäck demjenigen auszuliefern, der 
seine Berechtigung glaubhaft macht, und 'von 
ihm eine Sicherheitsleistung zu verlangen. 

(11) Verlangt der Inhaber des Gepäckscheines 
nach Ablauf der im Abs. 4 vorgesehenen Zeit 
die Auslieferung des Reisegepäcks und kann die 
Eisenbahn das Reisegepäck nicht ausliefern, so 
ist sie auf Verlangen verpflichtet, ihm die ver­
geblich versuchte Abnahme im Gepäckschein 
unter Angabe von Tag und Stunde zu be~ 
scheinigen und ihm etwaige Kosten für den ver­
geblichen Versuch der Abnahme zu ersetzen. 
Liefert die Eis'enbahn das Reisegepäck erst zu 
einem späteren als zu dem Zeitpunkt aus, zu wel­
chem der Inhaber des Gepäckscheines das Reise­
gepäck abgefordert hat, so liegt eine verspätete 
Auslieferung vor. 

(12) Fehlen bei der Abforderung einzelne der 
im Gepäckschein angegebenen Stücke, so ist die 

Eisenbahn verpflichtet, dem Inhaber des Gepäck­
scheines bei der Auslieferung der vorhandenen 
Stücke die unvollständige Auslieferung im Ge­
päckschein zu bescheinigen. Der Inhaber des 
Gepäckscheines ist verpflichtet, f.ehLende Stücke 
nach bestem Wissen zu beschreiben; zur Angabe 
des Inhaltes ist er jedoch nicht verpflichtet. ~ 

(13), Die Eisenbahn ist berechtigt, Reisegepäck 
auf Verlang,en des Reisenden in seine Wohnung 
oder Geschäftsstel1eim Gemeindeg,ebiet des Be­
stimmungsbahnhofes oder in benachbarten Ge­
meind~n g.egen Zahlung von Rollgeld zuzufüh­
ren. Sie ist berechtigt, das Zuführen selbst zu 
besorgen oder durch von ihr bestellte Unterneh­
mer besorgen zu lassen; in beiden Fällen hat sie 
die Rechte und Pflichten eines- Frachtführers 
gemäß den Bestimmungen des Handelsgesetz­
buches. Die Leute, deren sich die Eisenbahn beim 
Zuführen bedient, sind verpflichtet, den für das 
Zuführ,en geltenden Tarif bei sich zu tragen und 
den Reisend~n auf Verlangen Einsicht nehmen 
zu lassen. Die Eisenbahn ist verpflichtet, die 
Bahnhöfe, in denen ein Rollfuhrdienst für Reise­
gepäck eingerichtet ist, im Tarif anzuführen und 
die Zufuhrzeiren bei den Reis,egepäckabferti­
gungsstellen dieS'er Bahnhöf,e durch Aushang 
bekanntzumach'en. 

§ 41. Verzögerung der Abnahme 

(1) Wird das Reisegepäck nidlt innerhalb von 
vierundzwanzig Stunden nach dessen Ankunft 
abgenommen, so ist die Eisenbahn verpflichtet, 
dieses auf Lag,er zu nehmen. Sie ist berechtigt, 
hiefür Lagergeld einzuheben und den Ersatz 
aller durch -das Lagern v.erursachten Auslagen 
zu beanspruch,en. Die Eisenbahn ist berechtigt, 
als Reisegepäck aufgegebene lebende Tiere auf 
Gefahr und Kosten des Reisenden bei einem 
Dritten zu hinterstellen, bei dess,en Auswahl sie 
für die Sorgfalt eines ordentl1ichen Kaufman~es 
haftet. 

(2) Die Eisenbahn ist berechtigt, Reisegepäck, 
das. nicht innerhalb von neunzig Tagen .nach 
dessen Ankunft vom Reisenden abgenommen 
wird, nach Ablauf dieser neunz'ig Tage oder, 
wenn läng,eres Lagern den Wert des Reisegepäcks 
unverhältnismäßig vermindern oder dieser Wert 
die Kosten des Lagerns nicht decken würde, schon 
früher im Wege der Versteigerung oder, wenn 
dies nicht tunlieh ist, bestmöglich ohne Förmlich­
keit zu verkaufen. 

(3) Die Eisenbahn ist nicht berechtigt, Reise­
gepäck, das einer zoll- oder sonstigen verwal­
tungsbehördlichen Behandlung unt,erliegt, vor 
dieser Behandlung zu hintersteUen oder zu ver­
kaufen. 

(4) Die Eisenbahn ist verpflichtet, den Reisen­
den vom Hinterstellen und vom bevorstehenden 
V,erkauf des Reisegepäcks ,rechtzeitig zu v,er­
ständigen, sofern dies nach den U~ständen mög-
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lich 1st. Die Eisenbahn ist berechtigt, für den 
Verkauf eine Nebengebühr einzuheben; außer­
dem hat sie Anspruch auf den Ersatz aller durch 
den Verkauf verursachten Auslagen. 

(5) Die Eisenbahn ist verpflichtet, den Reisen­
den vom bewirkten Verkauf ohne Verzug zu 
verständigen, sofern dies nach den Umständen 
möglich ist. Sie ist ferner verpflichtet, dem Rei­
senden den Verkaufserlös nach Abzug aller aus­
haftenden Beträge zur Verfügung zu stellen. Der 
Reisende ist dagegen zur Nachzahlung etwaiger 
ungedeckter Beträge verpflichtet, wenn der Ver­
kaufs erlös zur Deckung der aushaftenden Beträge 
nicht ausreicht oder wenn die Eisenbahn das 
Reisegepäck auf Grund gesetzlicher oder ver­
waltungsbehördlich,er Vorschrift,en einer Behörde 
übergeben oder vernichtet hat oder wenn sie 
dieses aus sonstigen Gründen nicht verwerten 
kann. Ist die Auszahlung des Verkaufs erlöses an 
den Reisenden innerhalb dreier Jahr.e nach Ab­
lauf des Tages, an welchem die Eisenbahn das 
Reisegepäck verkauft hat, nach den Umständen 
nicht möglich, so geht dieser in das Eigentum 
der Eisenbahn über. 

§ 42. Erstattung. Nachzahlung 

(1) Hat ein Reisender das aufgeg,ebene Reis,e­
gepäck im Versandbahnhof zurückgenommen 
(§ 34 Abs. 8), so hat er Anspruch auf Erstattung 
der gezahlten Gepäckfracht. 

(2) Hat ein Reisender infolge einer Zugver­
spätung den Anschluß, an einen anderen Zug ver­
säumt oder ist ein Zug ganz oder auf einer Teil­
strecke ausgefallen und ist .der Reisende auf Ver­
langen zum Fahrtantrittsbahnhof zurückbeför­
dert worden (§ 24 Abs. 2 lit. b), so hat er gegen 
Vorlage ,der vorgesehenen Bescheinigung An­
spruch auf Erstattung der gezahlten Gepäck­
fracht:. 

,(3) Ist einem Reisenden das Reisegepäck in 
einem Unterwegsbahnhof ausgeliefert worden 
(§ 40 Abs. 5), so hat er Anspruch auf Erstattung 
des Unterschiedsbetrages zwischen der gezahlten 
Gepäckfracht und der Gepäckfracht für die zu­
rückgelegte Strecke. 

(4) Die Eisenbahn ist berechtigt, bei Reise­
gepack zu ermäßigter Gepäckfracht im Tarif die 
Erstattung auszuschließen oder von bestimmten 
Bedingungen abhängig zu machen. 

(5) Ist der Tarif unrichtig angewendet worden 
oder sind bei der Berechnung oder bei der Ein­
hebung der Kosten Fehler vorgekommen, so ist 
der Unterschiedshetrag zu erstatt,en oder nach­
zuzahlen. Stellt die Eisenbahn fest, daß sie zu· 
viel ,eingehoben hat, so ist sie verpflichtet, von 
sich aus dem Berechtigten den Betrag, um den 
er zuviel gezahlt hat, möglichst bald zu erstatten. 
Stellt die Eisenbahn fest, daß sie zUweriig ein-

gehoben hat, so obl~egt es ihr, möglichst bald 
den Verpflichteten aufzufordern, den Betrag, um 
den er zuwenig gezahlt hat, nachzuzahlen. 

(6) Die Eisenbahn ist berechtigt, von dem zu 
erstattenden Betrag einen Verwahungsrücklaß 
abzuziehen, den sie im Tarif f,es'tsetzt. Sie ist 
jedoch verpflichtet, ohne Abzug zu erstatten, 

,a) wenn der Reisende die Fahrt aus Gründen, 
die bei der Eisenbahn geleg,en sind, nicht 
antreten oder nicht fortsetzen konnte, 

b) im Falle des Abs. 5, 

c) im Falle des § 45. 

(7) Ein Anspruch auf Erstattung steht dem 
zu, welcher den Gepäckschein vorlegt oder seine 
Berechtigung in anderer Weise glaubhaft macht. 

(8) Reklamationen auf Erstattung sind bei der 
Eisenbahn schriftlich einzureichen, welche den 
Betrag eingehoben hat. 

(9) Im Falle der gerichtlichen Geltendmachung 
ist die Klage gegen die im Abs. 8 angeführte 
Eisenbahn einzubringen. 

(10) Der Anspruch auf E-rstattung erlischt, 
wenn er nicht innerhalb von sechs Monaten nach 
Ablauf des Tages der Zahlung des beanspruchten 
Betrages bei der Eisenbahn geltend gemacht 
wird. 

(11) Der Anspruch auf Erstattung oder auf 
Nachzahlung verjährt in einem Jahre. Die Ver­
jährung beginnt mit Ablauf des Tages d~r 
Zahlung oder, wenn keine Zahlung erfolgte, mit 
Ablauf des Tages, an dem diese hätte erfolgen 
sollen. Im übrigen gilt § 29 Abs. 11. 

(12) Di,e Eisenbahn ist verpflichtet, im Falle 
des Abs. 5 den zu erstattenden Unterschieds be­
trag vom Tage de~ ordnungsmäßig eingereichten 
Reklamation od,er, wenn eine Reklamation nicht 
vorangegangen ist, vom Tage der Klageerhebung 
an mit fünf v. H. jährlich zu verzinsen. Si,e ist 
nicht verpflichtet, Unterschiedsbeträge unter 
einhundert Schilling tür den Gepäckschein und 
andere zu erstattende Beträge zu verzinsen. Legt 
der Berechtigte die zur ß.ehandlung notwendigen 
Unterlagen nicht innerhalb einer ihm g,estellten 
angemessenen Frist vor, so ist die Eisenbahn 
nicht verpflichtet, für die Dauer der hi.edurch 
bewirkten Verzögerung Zinsen zu zahl'en. 

§ 43. Feststellung eines teilweisen Verlustes oder 
einer Beschädigung des Reisegepäcks 

Für die Feststellung eines teilweisen Verlustes 
oder einer Beschädigung des Reisegepäcks gilt 
§ 93 sinngemäß. 

§ 44. Umfang der Haftung. Beweislast 

(1) Die Eisenhahll haftet für die verspätete 
Auslieferung und für den Schaden, der durch 
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gänzlichen oder teilweisen Verlust oder durch I (3) Der Berechtigte kann innerhalb von 
Beschädigung des Reisegepäcks in der Zeit von dreißig Tag,en nach Empfal1ig d~r Verständigung 
der Annahme zur Beförderung bis zur Ausliefe- verlangen, daß ihm das Gepäckstück in einem 
rung entsteht. inländischen Bahnhof unentgeltlich ausgeliefert 

(2) Die Eisenbahn ist von dieser Haftung be- werde. Er ist sodann verpflichtet, den erhaltenen 
freit, wenn die verspätete Auslieferung, der Ver- Entschädigungsbetrag, einschließlich der ihm er­
lust oder die Beschädigung durch ein Verschul- statteten, in. diesem Entschädigungsbetrag ent­
den des Reisenden, durch eine nicht von der haltenen Kosten, zurückzuzahlen; verlangt der 
Eisenbahn verschuldete Anweisuno- des Reisen- Berechtigte di,e Auslieferung im Versandbahnhof, 

b - . 

den, durch besondere Mängel des Reisegepäcks so ist er jedoch zur Rückzahlung der im Ent-
oder durch Umstände verursacht worden ist, schädigungsbetrag enthaltenen Kosten nicht ver­
welche die Eisenbahn nicht vermeiden und deren pflichtet. Ansprüche des Berechtigten auf Ent-
Folgen sie nicht abwenden konnte. schädigung wegen verspäteter Auslieferung ge-

. . b h' d' H f b mäß § 47 und gege]Jenenfalls § 48 bleiben vor-
(3) Dle Elsen a n 1st von 1e3er a tung e- b h lt . 

f . . I d d' B ch"d' e a en. reit, wenn der Ver USt 0 er le es a ~gung 
aus der hesonderen Gefahr ,entstanden ist, die 
mit der natürlichen Beschaffenheit des Reis.e­
gepäcks, dem Fehlen oder den Mängeln der Ver­
packung oder damit verbunden ist, daß von der 
Beförderung als Reisegepäck ausgeschlossene 
Gegenstände als Reisegepäck aufgeg·eben worden 
sind. 

(4) Eine Befreiung von der Haftung auf 
- Grund der Bestimmungen des Abs. 3 kann inso­

weit nicht geltend gemacht werden, als der 
Schaden durch Verschulden der Eis'enbahn ent­
standen ist. 

(5) Nimmt die Eisenbahn nach den maßgeben­
den Bestimmungen Reisegepäck auf Lager, so 
haftet sie für die Sorgfalt eines ordentlichen 
Kaufmannes. 

(4) Ist der Aufenthaltsort des Ber.echtigten 
nicht bekannt und nicht zu ermitteln oder ver­
langt der v.erständigt:e Berechtigte die Ausliefe­
rung des Reis.egepäcks nicht, so ist die Eisenbahn 
berechtigt, di.eses wie nicht abgenommenes Reise­
gepäck zu behandeln. 

§ 46. Höhe der Entschädigung bei Verlust oder 
bei Beschädigung des Reisegepäcks 

(1) Hat die Eisenbahn auf Grund der Bestim­
mungen dieses Bundesgesetzes Entschädigung für 
gänzlichen oder teilweisen Verlust von Reise­
gepäck zu leisten, so ist sie verpflichtet, 

a) wenn der Betrag des Schadens nachgewie~ 
sen ist, den Ersatz dieses Schadens bis zu 

(6) Der Beweis, daß die verspätete Ausliefe- einem Höchstbetrag von dreihundertfünf-
rung, der Verlust oder die Beschädigung durch zig Schilli'ng für jedes fehlende Kilogramm 
eine der im Abs. 2 angeführten Tatsachen ver- des Rohgewichtes, 
ursacht worden ist, obliegt der Eisenbahn. b) wenn der Betrag des Schadens nicht nach": 

(7) Macht die Eisenbahn glaubhaft, daß nach gewiesen ist, einen Betrag von einhundert-
den Umständen des Falles ein Verlust oder eine fünfzig Schilling für jedes fehlende Kilo-
Beschädigung aus einer oder mehreren der im gramm des Rohgewichtes 
Abs. 3 ang,eführten besonderen Gefahren ent- zu leisten. Die Eisenbahn ist verpflichtet, außer­
stehen konnte, so wird vermutet, daß der Scha- dem die Gepäckfracht, die Zölle und sonstige aus 
den hieraus entstanden ist. Der Berechtigte hat Anlaß der Beförderung des verlorenen Reis,e­
jedoch das Recht' nachzuweisen, daß der Schaden gepäcks gezahlte Beträge ohne weiteren Schaden­
nicht oder nicht ausschließlich aus emer dieser ersatz zu erstatten. 
Gefahren entstanden ist. 

§ 45. Vermutung für den Verlust des Reise­
gepäcks. Wiederauffinden des Reisegepäcks 

(1) Der Berechtigte kann ein Gepäckstück ohne 
weiteren Nachweis als verloren betrachten, wenn 
dieses nicht innerhalb von vierz·ehn Tagen nach 
der Abforderung ausgeliefert oder zur Ausliefe­
rung bereitgestellt worden ist. 

(2) Wird ein für verloren gehaltenes Gepäck­
stück später wj.ederaufgefunden, so ist die Eisen­
bahn verpflichtet, den ß.er,echtigten hievon un­
entgeltlich und ohne Verzug zu verständigen, 
wenn s.ein Aufenthaltsort bekannt oder zu er­
mitteln ist. 

(2) Bei Beschädigung ist die Eisenbahn ver­
pt1ichtet, den Betrag der Wertverminderung des 
Reiseg·epäcks ohne weiteren Schadenersatz zu 
zahlen. Die Entschädigung darf jedoch nicht 
übersteigen, 

a) wenn das gesamte zur Beförderung auf­
gegebene Reisegepäck durch die Beschädi­
gung ,entwertet ist, den Betrag, der im 
Falle des gänzlichen Verlustes zu zahlen 
wäre, 

b) wenn nur ·ein Teil des zur Beförderung 
-aufgegebenen Rei'segepäcks durch die B~­
schädigung entwertet ist, den Betrag, der 
im. Falle des Verlustes des entwert·eten 
Teiles zu zahlen wäre. 
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§ 47. Höhe der Entschädigung bei verspäteter 
Auslieferung des Reisegepäcks 

(1) Ist das Reisegepäck verspätet ausgeliefert 
worden und weist der Berechtigte nicht nach, 
daß ein Schaden hieraus entstanden ist, so ist 
die Eisenbahn verpflichtet, für jedes Kilogramm 
des Rohgewichtes des verspätet ausgelieferten 
Reisegepäcks für je angefaogene vierundzwanzig 
Stunden seit der Abforderung zwei Schilling zu 
zahlen; der B,etrag d~eser Entschädigung darf 
jedoch die Gepäckfracht nicht übersteigen. 

(2) Weist der Berechtigte nach, daß ein Schaden 
durch die v.erspätete Auslieferung des Reise­
gepäcks entstanden ist, so ist die Eisenbahn ver­
pflichtet, für diesen Schaden eine Entschädigung 
bis zur Höhe des Vierfachen der Gepäckfradlt 
zu zahlen. 

(3) Bei verspäteter Ausliderung von Kraft­
wagen, deren Anhängern und von Krafträdern 
mit Beiwagen, die als Reis·eg.epäck befördert wor­
den sind, ist die Eisenbahn nur verpflichtet, eine 
Entschädigung zu zahlen, wenn ein Schaden 
nachgewiesen wird; der Betrag dieser Entschädi­
gung darf jedoch die Gepäckfracht nicht über­
steigen. 

(4) Die Eisenbahn ist nicht verpflichtet, die in 
den Abs. 1 bis 3 vorgesehenen Entschädigungen 
neben der bei gänzlichem Verlust' des Reise­
gepäcks zu leistenden Entschädigung zu zahlen. 

(5) Di'e Eisenbahn ist verpflichtet, bei teil­
weisem Verlust des Reisegepäcks die in den 
Abs. 1 bis 3 vorgesehenen Entschädigungen ge­
gebenenfalls für den nicht verlorenen Teil des 
Reisegepäcks zu zahlen. 

(6) Die Eisenbahn ist verpflichtet, bei Beschädi­
gung des Reiseg,epäcks die in den Abs. 1 bis 3 
vorgesehenen Entschädigungen' gegebenenfalls 
neben der im § 46 Abs. 2 vorgesehenen Ent­
schädigung zu zahlen. 

(7) In den FälLen der Abs. 5 und 6 darf die 
Gesamtentschädigung gemäß Abs. 1 bis 3 zuzüg­
lich der Entschädigungen gemäß § 46 nicht höher 
sein als die Entschädigung bei. gänzlichem Ver­
lust des Reisegepäcks. 

§ 48. Höhe der Entschädigung bei Angabe des 
Interesses an der Lieferung 

Ist das Interesse an der Liderung angegeben, 
so kann der B,erechtigte außer den in den §§ 46 
und 47 vorg,esehenen Entschädigungen den Er­
satz des weiteren Schadens bis zur Höhe des als 
Interesse an der Lieferung angegebenen Betrages 
beanspruchen. ' 

§ 49. Höhe der Entschädigung bei Vorsatz oder 
grober Fahrlässigkeit der Eisenbahn 

Ist die verspätete Auslieeferung, der gänzlich,e 
oder der teilweise Verlust oder die Beschädi'gung 

des Reisegepäcks auf Vorsatz oder grobe Fahr­
lässigkeit der Eisenbahn zurückzuführen, so ist 
sie verpflichtet, dem Berechtigten den vollen 
Schaden zu ersetzen. 

§ 50. Weitere Bestimmungen über Haftung und 
Entschädigung 

Für die Begrenzung der Entschädigung durch 
den Tarif, die Verzinsung der Entschädigung, 
die Geltendmachung der Ansprüche aus dem 
Gepäckbeförderungsvertrag, das Erlöschen und 
die Verjährung der Anspruche aus dem Gepäck­
beförderungsvertrag, das Pfandrecht der Eisen­
bahn sowie für die Haftungsgemeinschaft der 
Eisenbahnen gelten die §§ 102 und 105 bis 113 
sinngemäß. 

IV. Gepäckträger. Aufbewahrung von Gepäck 

§ 51. Gepäckträger 

(1) Die Eisenbahn ist berechtigt, in Bahn­
höfen, in. denen sie es für notwendig erachtet, 
einen Gepäcktragerdienst einzurichten. Die Ge­
päckträger sind verpflichtet, auf Verlangen der 
Reisenden GepäCk nach den von diesen bezeich­
neten Stellen innerhalb des Bahnhofbereiches zu 
bringen. 

(2) Die Gepäckträger sind verpflichtet, den von 
der Eisenbahn erstellten Trägertarif bei sich zu 
tragen und auf Verlangen die Reisenden in 
diesen Einsicht nehmen zu lassen. Bei der über­
nahme des Gepäcks ist der Gepäckträger ver­
pflichtet, dem Reisenden eine mit der seinem 
Dienstabzeichen entsprechenden Nummer ver­
sehene Karte zu übergeben und ihm auf Verlan­
gen die Anzahl der übernommenen Gepäckstücke 
zu bescheinigen. 

(3) Die Eisenbahn ist verpflichtet, den Träger­
tarif bei den Reisegepäck:abfertigungsstellen und 
bei den Gepäckaufbewahrungsstellen durch Aus­
hang bekanntzumachen. 

(4) Die Eisenbahn haftet für das den Gepäck­
trägern übcrpebene Gepäck wie für die von ihr 
zur Beförderung als Reisegepäck angenommenen 
Gegenstände: 

(5) Nimmt ein Reisender an der VOll ihm be­
zeichneten Stelle das vom Gepäckträger dorthin 
gebrachte Gepädl: nicht ab, so ist die Eisenbahn 
berechtigt, das Gepäck auf Lager zu nehmen; im 
übrigen gilt § 41 sinngemäß. 

§ 52. Aufbewahrung von Gepäck 

(1) Die Eisenbahn ist berechtigt, in Bahn­
höfen, in denen sie es für notwendig erachtet, 
Gepäckaufbewahrungsstellen einzurichten. So­
weit im nachstehenden nichts anderes bestimmt 
ist, ist die Eisenbahn verpflichtet, die Bedingun­
gen festzusetzen, unter denen sie Gepäck aufbe-
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wahrt, und diese Bedingungen bei den Gepäck­
aufbewahrungsstellen durch Aushang bekannt­
zumachen. 

(2) Die Eisenbahn haftet für dieses Gepäck als 
Verwahrer. Sie ist berechtigt, in den für die Auf­
b\!wahrung festgesetzten Bedingungen die Haf­
tung auf einen Höchstbetrag zu beschränken. 

(3) Die Eisenbahn ist verpflichtet, die über~ 
nahme des Gepäcks zur Aufbewahrung zu be­
scheinigen. 

(4) Zur Aufbewahrung von Gepäck, das nicht 
oder nur mangelhaft verpackt oder das offensicht­
lich beschädigt ist, ist die Eisenbahn nicht ver­
pflichtet. Nimmt sie solches Gepäck an, so ist sie 
berechtigt, in der Bescheinigung den Zustand des 
Gepäcks zu vermerken. Die Annahme der mit 
einem solchen Vermerk versehenen Bescheini­
gung durch den Hinterleger gilt als Anerkennung 
der Richtigkeit dieses Vermerkes. 

(5) Für die Verantwortlichkeit des Reisenden 
für den Inhalt· seines Gepäcks gilt § 32 sinnge­
mäß. 

(6) Die Eisenbahn haftet nicht für Gegen­
stände, die in unverpackt oder mangelhaft ver­
packt zur Aufbewahrung übergebenen Kleidungs­
stücken, Reisedecken oder dergleichen enthalten 
sind. 

(7) Die Eisenbahn ist nur verpflichtet, das auf­
bewahrte Gepäck innerhalb der durch Aushang 
bekanntzumachenden Dienststunden der Ge­
päckaufbewahrungsstelle auszufolgen. 

(8) Für aufbewahrtes Gepäck, das nicht inner­
halb der in den Aufbewahrungsbedingungen 
festgesetzten Aufbewahrungsfrist abgeholt wird, 
gilt § 41 Abs. 2 bis 5 sinngemäß. 

V. Beförderung von Gütern 

A. Fra c h t gut 

§ 53. Durchgehende Beförderung 

(1) Die Eisenbahn ist verpflichtet, Güter zur 
durchgehenden Beförderung von allen Bahn­
höfen nach allen Bahnhöfen nach Maßgabe ihrer 
Abfertigungsbefugnisse anzunehmen. 

(2) Die Eisenbahn ist berechtigt, für die An­
nahme und die Ablieferung von Gütern Güter­
nebenstellen außerhalb des Bahnbereiches einzu­
richten; im übrigen gilt Abs. 1 sinngemäß. 

§ 54. Dienststunden 

(1) Die Eisenbahn ist verpflichtet, Dienststun­
den der Güterabfertigungsstellen festzusetzen 
und bei diesen durch Aushang bekanntzumachen. 
Die Eisenbahn ist berechtigt, von der Fest­
setzung von Dienststunden für Samstage, Sonn­
und Feiertage abzusehen, für Samstage jedoch 
nur insoweit, als ausreichende örtliche Verkehrs­
bedürfnisse nicht bestehen. 

(2) Zur Auflieferung oder Abnahme der 
Güter außerhalb der Dienststunden ist die vor­
herige Zustimmung der Eisenbahn erforderlich. 
Die Eisenbahn ist berechtigt, für die Annahme 
oder Ablieferung der Güter außerhalb der 
Dienststunden eine Nebengebühr einzuheben. 

§ 55. Von der Beförderung ausgeschlossene Güter 

Von der Beförderung sind ausgeschlossen 
a) Güter, deren Beförderung der Post vorbe­

halten ist, 

b) Güter, die sich wegen ihres Umfanges, 
ihres Gewichtes oder ihrer Beschaffenheit 
mit Rücksicht auf die Anlagen oder Be­
triebsmittel auch nur einer der beteiligten 
Eisenbahnen zur Beförderung nicht eIg­
nen, 

c) Güter, deren Beförderung verboten ist, 
und 

d) Güter, die gemäß der Anlage I zum Inter- ' 
nationalen übereinkommen über den 
Eisenbahnfrachtverkehr in der jeweils gel­
tenden Fassung von der Beförderung aus­
geschlossen sind, sofern gemäß § 56 Abs. 2 
Ausnahmen im Tarif nicht zugelassen sind. 

§ 56. Bedingungsweise zur Beförderung zuge­
lassene Güter 

(1) Bedingungsweise zur Beförderung sind zu­
gelassen 

a) Güter, die gemäß der Anlage I zum Inter­
nationalen übereinkommen über den 
Eisenbahnfrachtverkehr in der jeweils gel­
tenden Fassung bedingungsweise zur Be­
förderung zugelassen sind, unter den dort 
angeführten Bedingungen; 

b) Eisenbahnfahrzeuge, die auf eigenen 
Rädern rollen, unter der Bedingung, daß 
eine Eisenbahn deren Lauffähigkeit fest­
stellt und diese durch eine Aufschrift auf 
dem Fahrzeug oder durch ein besonderes 
Zeugnis bescheinigt; Lokomotiven, Tender 
und Triebwagen müssen außerdem von 
einem sachkundigen Beauftragten des Ab­
senders begleitet werden. Anderen auf 
eigenen Rädern rollenden Eisenbahnfahr­
zeugen als Lokomotiven, Tendern und 
Triebwagen kann ein Begleiter beigegeben 
werden; will der Absender von dieser 
Möglichkeit Gebrauch machen, so ist er 
verpflichtet, dies im Frachtbrief anzugeben. 
Der Begleiter hat insbesondere das 
Schmieren zu besorgen; 

c) Güter, deren Beförderung wegen ihres 
Umfanges, ihres Gewichtes oder ihrer Be-' 
schaffenheit mit Rücksicht auf die Anlagen 
oder Betriebsmittel auch nur einer der be­
teiligten Eisenbahnen besondere Schwierig­
keiten verursacht, nur unter besonderen, 

2 

, , 
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von den Eisenbahnen nach Anhören des 
Absenders von Fall zu Fall festzusetzenden 
Bedingungen; diese Bedingungen können 
von den Bestimmungen dieses Bundesge­
setzes abweichen. 

(2) Die Eisenbahn ist berechtigt, im Tarif be­
stimmte gemäß der Anlage I zum Internatio­
nalen übereinkommen über den Eisenbahnfracht­
verkehr in der jeweils geltenden Fassung von 
der Beförderung ausgeschlossene Güter unter be­
stimmten Bedingungen und die gemäß dieser An­
lage bedingungsweise zur Beförderung zuge­
lassenen Güter unter leichteren als den in der 
Anlage selbst enthaltenen Bedingungen zur Be­
förderung zuzulassen. 

§ 57. Frachtbrief 

(1) Der Absender ist verpflichtet, dem Gute 
bei der Aufgabe einen Frachtbrief beizugeben. 

(2) Das Bundesministerium für Verkehr und 
verstaatlichte Unternehmungen hat durch Ver­
ordnung das Muster des Frachtbriefes für Fracht­
gut sowie die näheren Bestimmungen über Be­
schaffenheit und Verwendung dieses Fracht­
briefes festzusetzen. 

(3) Der Frachtbrief muß zur Bestätigung seiner 
übereinstimmung mit dem festgesetzten Muster 
den Kontrollstempel einer dem öffentlichen Ver.­
kehr dienenden Eisenbahn österreichs aufweisen; 
aus dem Kontrollstempel muß ersichtlich sein, 
welche Eisenbahn die Kontrolle vorgenommen 
hat. Die Eisenbahn ist berechtigt, für den Auf­
druck des KOntrollstempels eine Nebengebühr 
einzuheben. ' 

(4) Die Eisenbahn ist verpflichtet, den Bezug 
von Frachtbriefen bei den Güterabfertigungs­
stellen zu ermöglichen. 

(5) Die Eisenbahn ist berechtigt, für bestimmte 
Beförderungen ein anderes Beförder1;mgspapier 
als den Frachtbrief vorzusehen; sie ist gegebenen­
falls verpflichtet, das Muster dieses Beförderungs­
papieres sowie die näheren Bestimmungen über 
Beschaffenheit und Verwendung dieses Beförde­
rungspapieres im Tarif festzusetzen. 

(6) Die Angaben und Erklärungen im Fracht­
brief müssen deutlich und unauslöschbar in 
deutscher Sprache geschrieben, gestempelt oder 
gedruckt sein. Die Eisenbahn ist berechtigt, 
Frachtbriefe, mit abgeänderten, racEerten oder 
überklebten Eintrag~ng,en zurückzuweisen. 
Durchstreichungen sind nur zulässig, wenn der 
Absender diese mit seiner Unterschrift anerkennt 
und, sofern es sich um eine Knderung der An­
gabe der Anzahl der Stücke oder der Angabe 
des Gewicht,es handclt, die berichtigten Mengen 
in Buchstaben einträgt. 

(7) Der Absender ist nicht berechtigt, mit 
einem Frachtbrief mehr als die Ladung eines 

einzigen Wagens aufzugeben. Er ist jedoch be­
rechtigt, mit einem Frachtbrief unteilbare 
Güter und Güter von außergewöhnlichem Um­
fang, die mehr als einen Wag,en beanspruchen, 
aufzugeben. Di~ ELsenbahn ist berechtigt, weitere 
Ausnahmen im Tarif zuzulassen. 

(8) Der Absender ist nicht berech,tigt, mit 
demselben Frachtbrief aufzugeben 

a) Güter, die wegen ihrer B'eschafFenheit nicht 
ohne Nachteil zusammeIlJgdaden werden 
kön!len, 

b) Güter, die von der Eisenbahn zu verladen 
sind, und Güter, die vom Absender zu ver­
laden sind, 

c) Güter, durch deren Zusammenladung Zoll­
oder sonstige Rechtsvorschrift,en verletzt 
würden, 

d) bedingungsweise zur Beförderung' zuge­
lassene Güter, wenn diese gemäß der An­
lage I' zum Internationalen übereinkom-

-men über den Eisenbahnfrachtverkehr in 
der jeweils geltenden Fassung oder den von 
der Eisenbahn gemäß § 56 Abs. 2 im Tarif 
festgesetzten 'Bedingungen miteinander 
oder mit anderen Gütern nicht zusammen­
~eladen werden dürfen. 

'§ ,58. Inhalt des Frachtbriefes 

(1) Der Absender ist verpflichtet, m den 
Frachtbrief einzutragen 

a) den Ort und dcn Tag der Ausstellung; 
b) die tarifmäßige Bezeichnung des Bahnhofes, 

nach welchem das Gut befördert werden 
soll (Bestimmungsbahnhof); 

c) den ,Namen sowie die Adresse des Empfän­
gers und, wenn möglich, seine Fernsprech­
nummer und Telegrammadress,e. Als 
Empfänger darf nur eine natürliche Per­
son, eine Personengesellschaft des Handels­
rechtes, eine juristische Person oder eine 
öffentlich,e Dienststelle namens einer Ge­
bietskörperschaft angegeben werden. Der 
Absender ist nicht berech6gt; Adressen, 
welche den Namen des Empfängers nicht 
bezeichnen, wie "An Order von ... " oder 
;,An den Inhaber des Frachtbriefdoppels", 
anzugeben; 

d) die Bezeichnung des Gutes. Der Absender 
ist verpflichtet, die gemäß § 56 Abs. 1 
lrt. a und Abs. 2 bedingungsweis,e zur Be-

, förderung zugelassenen Güter mit der für 
SLe vorgeschriebenen Bez,eichnung, die übri­
gen Güter, wenn der Abs,ender die Anwen­
dung eines bestimmten Tarifes verlangt, 
mit der in diesem Tarif vorgesehenen Be­
zeichnung, 80llSt mit der ihrer Beschaffen­
heitentsprechenden handelsüblichen Be­
zeichl!-ung zu bezeichnen;' 
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e) das Gewicht oder statt dessen eine dem 
Tarif entsprechende Angabe. Läßt dieses 
Bundesgesetz oder der Tarif zu, das Gut 
ohne Arngabe des Gewichues oder ohne 
entsprechende Angabe im Frachtbrief auf­
zugeben, so ist die Eisenbahn v,erpflichtet, 
das Gewicht oder direse Angabe einzu­
tragen; 

f) bei Aufgabe des Gutes als Stückgut 
die Anzahl der Frachtstücke; das auf 
einer Palette verladeilie Gut gilt als ein 
Frachtstück; 
die Art der Verpackung; 
die Zeichen und 'Nummern der Fracht­
stücke oder bei deren FehLen dire An­
gabe, daß diese Stücke dire Adresse des 
Empfängers tragen; 

Felde des Frachtbrirefes zu verweis.en. Gibt der 
Absender das Gesamtgewicht des Gutes an, so 
ist er verpflichtet, dieses in den Frachtbrief ein­
zutragen. 

(5) Nimmt die E~senbahn einen Frachtbrief 
mit unzulässigen Angaben und Erklärungen an, 
so sind diese für die Eisenbahn unverbindlich,. 

(6) Der Absender ist berechtigt, Vermerke für 
den Empfänger, welche dire Sendung betreffen, 
in dem hiefür vorgesehenen Felde des Fracht­
briefes anzubringen, jedoch ohne j,ede Verbind­
lichkeit und Haftung der Eisenbahn; er ist, 
berechtigt, diese Vrermerke rn einer fremden 
Sprache einzutragen. 

(7) Der Absender ist nur berechtigt, dem 
Frachtbrief dire dul'ch &es,es Bundesgesetz oder 
den Tarif vorgeschriebenen oder zugelassenen 
Schriftstücke beizugeben. bei Aufgabe des Gutes als Wagenladung 

die Wagennummer; 
- bei ,einem Privatwagen auch dessen § 59. Haftung für die Eintragungen im Fracht-

Eigengewicht; . brief 

g) die Angabe, ob d1e Eislenbahn oder der 
Absender das Verladen des Gutes besorgt; 

h) seinen Namen sowie seine Adresse und 
ge~ebenenfalls sleine Fernsprechnummer 
und Telegrammadresse. Als Ahsender darf 
nur eine natürlich.e Person, eine Prersonen­
gesellschaft des Handelsrechtes, eine juristi­
schre Person oder eine öffentliche Dienst­
stelle namens einer Gebietskörperschaft a11-
gegreben werden. 

(2) Der Absender ist verpflichtet, in den 
Frachtbrief außer den Angaben gemäß Abs. 1 
gegebenenfalls die in diesem Bundesgesretz oder 
im Tarif vorge~ehenen Angaben und Erklärun­
gen -einzutrag;en; zur Eintragung anderer An­
gaben und Erklärungen in den Frachtbrief ist er 
nur berechtigt, wenn direse durch gesetzliche 
oder verwaltungsbehördliiche Vorschriften ange­
ordnet sind, diesem Bundesgesetz nicht wider­
sprechen und das Frachtgeschäft be~l'effen. 

(3) Sind im Frachtbrief für Angaben und Er­
klärungen besondere Felder nicht vorgresehen, so 
ist der Absender verpflichtet, die entsprechrenden 
Eintragungen, sofern die Ei~enbahn im Tarif 
nichts and~res festsetzt, in dem für Erklärungen 
und Beilagen vorgesehenen Fdde vorzunehmen. 

(4) Reicht der im Frachtbrief vorgesehene 
Raum für die Angaben und Erklärungen des 
Absenders nicht aus, so ist er vrerpflichtet, Zusatz­
blätter zu verwenden, die einen Bestandteil des 

. Frachtbriefes bilden; diese müssen dire gleiche 
Größe wie der Frachtbrief haben. Der Absender 
ist verpflichtet, die Zusatzblätter im Durch­
schreibeverfahren in der den Blättern des Fracht­
brides ,entsprechenden Anzahl auszufertigen, mit 
seinem Namen und seiner Adresse zu versehen 
und auf diese Zusatzblätter im entsprechenden 

Der Absender haftet für die Richtigkeit der 
von ihm in den Frach,tbrief eingetragenen An­
gaben und Erklärungen. Er trägt alle Folgen, 
di'e daraus entstehen, daß diese Angaben oder 
Erklärungen unrichtig; ungenau, unvollständig 
oder unzulässig oder nicht an der für sie vorge­
sehenen SteHe eing.etragen sind. 

§ 60. Zustand, Verpackung und Kennzeichnung 
des Gutes 

(1) Weist ein Gut offensichtlich Spuren einer 
B-eschädigung auf, so ist die Eisenbahn berechtigt, 
die Annahme des Gutes zu verweig,ern oder zu 
verlangen, daß der Absender im Frachtbrief die 
Beschädigung anerkennt sowie nach Art, und 
Umfang beschreibt. 

(2) Der Absender ist verpflichtet, das Gut, 
soweit dess,en Natur eine Verpackung erfordert, 
so zu verpacken, daß es gegen gänzlichen oder 
teilweisen Verlust und gegen Beschädigung wäh­
rend der Beförderung geschützt ist und weder 
Personen yerletzen noch Betriebsmittel oder 
andere Güter beschädigen kann. 

(3) Ist der Absender der Verpflichtung gemäß 
Abs. 2 nicht nachgekommen, so ist die Eisen­
bahn berechtigt, die Atmahme des Gutes zu ver­
weigern oder zu verlangen, daß -der' Absender 
im Frachtbrief das Fehlen oder den mangelhaften 
Zustand der Verpackung anerkennt sowie di>esen 
nach Art und Umfang beschreibt. ' 

(4) Soweit dieses Bundesgesetz, die Anlage I 
zum Internationalen übereinkommen über den 
Eisenbahnfrachtverkehr in der jeweils geltenden 
Fassung oder die von der Eisenbahn gemäß § 56 
Abs. 2 im Tarif festgeSietzten Bedingungen nicht 
besondere Verpackungsbestimmungen enthalten, 
ist die Eisenbahn berechtigt, für Güter, die 

-- ---~----------
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wegen ihrer Eigenschaften Unzuträglichkeiten 
während der Beförderung herbeiführen können, 
besondere Verpackungsbestimmullgen im Tarif 
festzusetzen. 

(5) Der Absender ist auf Verlangen der Eisen­
bahn v,erpflichtet, kleine ,gleichartige Stücke, wie 
Kleineisenzeug, die ,er als Stückgut aufgeben will 
und deren Annahme und Verladen nicht ohne 
erheblichen Zeitverlust möglich wären, durch 
Verbinden oder Verpacken zu größeren Ein­
heiten zusammenzufassen. 

(6) Der Absender haftet für alle Folgen des 
Fehlens oder des mangelhaften Zustandes der 
Verpackung; er ist insbesondere verpflichtet, der 
Eisenbahn den ihr hieraus ,entstehenden Schaden 
zu ers,etzen. Enthält der Frachtbrief diesbezüg­
liche Angaben nicht, so ist die Eisenbahn gege­
benenfalls verpflicht>et, das Fehlen oder den 
mangelhaften ZuStand der Verpackung nachzu­
weIsen. 

(7) Die Eisenbahn ist berechtigt, im Tarif 
Bedingungen festzusetzen, unter denen si,e dem 
Absender bahneigene Umschließungen zur Ver­
fügung stellt und befördert. 

(8) Der Absender ist verpflichtet, die einzelnen 
Frachtstücke bei Aufgabe als Stückgut an gut 
sichtbarer Stelle haltbar, deutlich, urrauslöschbar 
und in einer Verwechslungen ausschließenden 
Weise zu k,ennzeichnen. Die Eisenbahn ist ver­
pflichtet, im Tarif die nähel1en Bestimmungen 
über die Kennzeichnung festzusetzen. Der Ab­
sender ist verpflichtet, nicht mehr zutreffende 
Kennzeichnungen zu ,entfernen oder unJ.eserlich 
zu machen. 

§ 61. Offene oder gedeckte Wagen 

(1) Die Eisenbahn ist vierpflichtet, die Güter 
nach Maßgabe der nachstehenden Bestimmungen 
in offenen oder in gedeckten Wagen zu beför­
dern; sie ist verpflichtet, im Tarif zu bestimmen, 
welche Wagen als offen und welche als gedeckt 
gelten. 

(2) Soweit dieses Bundesgesetz, die zur Durch­
führung diese's Bundesgesetzes erlassenen Ver­
ordnung,en, die Zoll- oder sonstigen Rechtsvor­
schriften, die Anlage I zum Internationalen 
übereinkommen über den Ersenbahnfrachtver­
kehr in der jeweils geltenden Fassung oder die 
von der Eisenbahn gemäß § 56 Ahs. 2 im Tarif 
festges,etzten Bedingungen nicht diesbezügliche 
Bestimmungen enthalten, ist di,e Eisenbahn be­
redltigt, im Tarif festzusetzen, daß bestimmte 
Güter in off,enen Wagen' und bestimmte Güter 
in gedeckten Wag'en befördert werden. 

(3) Hat die Eisenbahn auf ,G~und des Abs. 2 
im Tarif Bestimmungen festgesetzt, so ist der 
Absender berechtigt, im Frachtbrief eine hievon 
abweichende Beförderung zu verlangen, Die 
Eisenbahn ist verpflichtet, einem solchen Ver-

langen zu entsprech'en, wenn die V'erlangten 
Wagen verfügbar sind und deren Verwendung 
wagen wirtschaftliche oder betriebstechnische 
Rücksichten nicht entgegenstehen. 

(4) Die Eisenbahn ist verpflichtet, vom Ab­
sender zu verladende Güter, die nicht unter die 
Bestimmungen der Abs. 2 und 3 fallen, ent­
sprechend dem Verlangen des Absenders bei der 
Wagenbestellung in offenen oder' in gedeckten 
Wagen zu befördern, wenn die verlangten 
Wagen verfügbar sind und deren Verwendung 
wagen wirtschaftliche oder betrrebsteCbnische 
Rücksichten nicht errtg,egerrstehen. 

§ 62. Wagenbestellung 

(1) Der Absender ist verpflichtet, für von 
ihm zu verladende, Güter di,e Wagen unter An­
gabe des Bestimmungsbahnhofes, Bezeichnung 
des Gutes, Angabe des ungefähren Gewichtes 
und erforderlichenfalls unter Angabe der Länge 
des Gutes für einen bestimmten Tag im Ver­
sandbahnhof zu bestellen und hiebei nach Maß­
gabe der Bestimmungen des § 61 die Anzahl der 
gedeckten und der offenen Wagen anzugeben. 
Die Eisenbahn ist berechtigt, im. Tarif weitere 
Angaben des Absenders bei clJer Wagenbestellung 
vorzus,ehen. 

(2) Dem Absender steht ,ein Anspruch auf 
Bereitstellung von Wag.en besonderer Bauart 
oder mit besonder,en Einrichtungen, 'bestimmter 
Lastgrenze oder bestimmter Bodenfläch,e nur in­
soweit zu, als solche Wagen verfügbar sind und 
deren Verwendung wagen wirtschaftliche oder 
betriebstechnische Rücksichten nicht entgeg,en­
stehen. 

(3) Eine Wagenbestellung gilt so lange, bis der 
bestellte Wagen bereitgestellt oder abhestellt 
wird, wenn der BesteHer nicht bei der Bestellung 
eine bestimmt,e Geltungsdauer angegeben hat. 
Kann di.e Eisenbahn der Bestellung nicht ent­
sprechen., so ist sie verpflichtet, den Besteller, 
soweit möglich, hievon unerrtg.eltli.ch und ohne 
Verzug zu verständigen. Stellt die Eisenbahn 
schriftlich zugesagte Wagen nicht rechtzeitig be­
reit, so ist sie verpfliffitet, dem Besteller den 
ihm hiedurch entstehenden Schaden bis zum 
dr'eifamen Betrag des im Tarif für die ersten 
vierundzwanzig Stunden festgesetzten Wagen­
standgeldes zu ersetzen. 

(4) Wird ein Wagen vor der Bereitstellung 
abbestellt, so ist die Eis'enbahn berechtigt, vom 
Besteller Abbestellgebühr einzuheben. 

(5) Wird ein bereitg'estelher Wagen unbeladen 
zurückgegeben, so ist die Eisenbahn berechtigt, 
vom Besteller für ,die Zeit von der Bel'eitstellung 
bis zur Rückgabe des Wagens, Wagenstandgeld 
einzuheben. 

(6) Die Eisenbahn 'ist berechtigt, die Bereitstel­
lung eines Wagens davon abhängig zu machen, 
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daß der Besteller bei der Bestellung einen Be­
trag, den sie 1m Tarif festsetzt, als: Sicherheit 
hinterlegt .. 

§ 63. Auflieferung. Aufga~efrist. Verladefrist 

(1) Der Absender ist verpflichtet, die Güter 
an den hidür bestimmten Stellen des Bahnhofes 
aufzuliefern. 

(2) Der Absender ist verpflichtet, alles vorzu~ 
kehren, was der Eisenbahn die Abfertigung der 
von ihr zu verladenden Güter ermöglicht. Die 
Eisenbahn ist berechtigt, im Tarif hi-efür eine 
Frist (Aufgabefrist) festzus.etzen, die vom Be­
ginn der Auflieferung an berechnet wird. Die 
Aufgabefrist ruht rn der Zeit von siehzehn bis 
acht Uhr und an Samstag·en sowie an Sonn- und 
Feiertagen. überschreitet der Absender ·die Auf­
gabefrist, so ist die Eisenbahl1 v,erpflichtet, das 
Gut auf Lliger zu nehmen; im übrigen gdten 
die Bestimmungen des § 91 Abs. 121it. b ul1d d 
bis h sinl1g,emäß. 

(7) Die Eisenbahn ist berechtigt, mit Genehmi­
gung des Bundesministeriums für Verkehr und 
verstaatlichte Unternehmungen ohne Rücksicht 
auf die im § 6 Abs. 5 vorgesehene Frist in 
einzelnen oder in allen Bahnhöfen die Aufgabe­
frist und die Verladefrist abzukürzen, das Lager- . 
und das Wagenstandgeld sowie die Abbestellge­
bühr zu erhöhen; die Genehmigung ist zu er­
teilen, wenn und soweit besondere Verkehrs­
oder Betriebsverhältnisse oder örtliche Verhält­
nisse diese Maßnahmen erfordern, längstens je­
doch für die Dauer eines Monates': Die Eisenbahn 
ist verpflichtet, solche Maßnahmen spätestens am 
Tage vor ihrem Inkrafttreten bei den Güterab­
fertigungsstellen der betreffenden Bahnhöfe 
durch Aushang bekanntzumachen und in ge­
eigneter Weise auch nachrichtlich zu veröffent­
lichen. 

§ 64. Abholen 

(1) Die Eisenbahn ist berechtigt, Stückgut auf 
Verlangen des Absenders von seiner Wohnung 
oder Geschäftsstelle im Gemeindegebiet des Ver­
sandbahnhofes oder in benachbarten Gemeinden 

(3) Die Eis'enbahn ist berechtigt, im Tarif für gegen Zahlung von Rollgeld abzuholen. Sie ist 
das Verladen der vom Absender zu verladenden berechtigt, das Abholen selbst zu besorgen oder 
Güter eine Frist (Verladefrist) festzu~etzen die durch von ihr bestellte Unternehmer besorgen 
~it der Bereitstellung des Wagens beginnt; die zu lassen; in beiden Fällen hat sie die Rechte und 
EIsenbahn ist verpflichtet, eine allfällige Ver- Pflichten eines Frachtführers gemäß den Bestim­
längerung der Verladefrist bei den GüteraHerti- mungen des Handelsgesetzbuches. Die Leute, 
gungsstellen der betreffenden Bahnhöfe durch deren sich die Eisenbahn beim Abholen bedient, 
Aushang bekanntzumachen. Di,e Verladefrist sind verpflichtet, den für das Abholen geltenden 
ruht in der Zeit von siebzehn bis adlt Uhr und Tarif bei sich zu tragen und den Absender auf 
an Samstagen sowie an Sonn- und Feiertagen. Verlangen Einsicht nehmen zu lassen. Die Eisen­
übergibt der Abs'ender das Gut mit dem Fracht- bahn ist verpflichtet, die Bahnhöfe, in denen ein 
brief der Eisenbahn erst nach Ablauf der Ver- Rollfuhrdienst für -Stückgut eingerichtet ist, im 
ladefri'St oder bringt er den wegen Unrichtigkeit, Tarif anzuführen und die Abholzeiten bei den 
Ungenauigkeit oder Unvollständigkeit beanstan- Güterabfertigungsstellen dieser Bahnhöfe durch 
deten Fra·chtbrief nicht innerhalb der Verlade-I Aushang bekanntzumachen. . 
frist berichtigt oder ergänzt bei oder begleicht (2) Die Eisenbahn ist berechtigt, mit dem Ab­
er die von ihm zu zahlenden Kosten nicht inner- sender Bedingungen zu vereinbaren, unter denen 
halb dieser Frist, so ist di'e Eisenbahn berechtigt, sie Eisenbahnwagen, auf eigenen Rädern laufende 
für die Dauer der überschl"eitung Wagenstand- Straßenfahrzeuge und Großbehälter zum Beladen 
geld einzuheben. in seine Geschäftsstelle selbst oder durch von ihr 

(4) Hat der "Absender bis zum Ablauf der bestellte Unternehmer zuführt und von dort in 
Verladefrist mit dem Verladen nicht begonnen, beladenem Zustand abholt. 

so ist die Eisenbahn berechtigt, ihm den' Wagen 
zu entziehen und für die Zeit von der Bereit­
stellung bis zum Entzug des Wagens Wagenstand­
geld einzuheben. 

(5) Wird die Verladefrist um mehr als sechs­
undneunzig Stunden überschritten, so ist die 
Eisenbahn berechtigt, das Gut gegen Einhebung 
einer Nebengebühr auf Gefahr des Absenders 
auszuladen; im übrigen gelten die Bestimmungen 
des § 91 Abs. 12 lit. a und b sowie d bis h sinn­
gemäß. 

(6) Die Eisenbahn ist bere91tigt, die gemäß 
Abs. 2 und 3 von ihr einzuhebenden Beträge der 
Sendung anzulasten. 

§ 65. Vorläufiges Verwahren 

(1) Die Eisenbahn ist verpflichtet, Güter, die 
nicht ohne Verzug befördert werden können, 
auf Verlangen des Absenders im Frachtbrief 
gegen Empfangsbescheinigung vorläufig zu ver­
wahren, wenn Räumlichkeiten für das Ver­
wahren vorhanden sind. Die Eisenbahn ist be­
rechtigt, für das Verwahren Lagergeld einzu­
heben oder dieses der Sendung anzulasten. Sie 
haftet für das verwahrte Gut bis zum Abschluß 
des Frachtvertrages für die Sorgfalt eines ordent- . 
lichen Kaufmannes. Das Gut gilt erst dann als. zur 
Beförderung angenommen, sobald es befördert 
werden kann. 
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(2) Die Eisenbahn ist berechtigt, das Vrerwah­
ren von Gütern, die ras,chem Verderben unter­
liegen, und von Gütern, die g.emäß § 56 Abs. 1 
lit. a und Abs. 2 bedingungsweise zur Beförde­
rung zugelassen sind, abzulehnen. 

§ 66. Verladen 

(1) Soweit dieses Bundesgesetz diesbezügliche 
Bestimmungen nicht enthält, ist di'e Eisenbahn 
verpflichtet, im Tarif zu bestimmen, ob die 
Güter durch die Eisenbahn odler durch den Ab­
sender zu verladen sind. 

. (2) Absender und Eisenbahn' sind berechtigt, 
eme vom Tarif abweichende Vereinbarung über 
das Verladen zu treffen; der Absender ist ver­
pflichtet, ·eine solche Vereinbarung im Fracht­
brief zu vermerken. Besorgt die Eisenbahn auf 
Grund einer Vereinbarung das V,erladen von 
Gütern an Stelle des Ab~enders, so ist sie berech­
tigt, hiefür eine Nebengebühr ·einzuhebell!. 

(3) Soweit di'eses Bundesgesetz, ·die zur Durch­
führung dieses Bundesg.esetzes erlassenen Ver­
ordnungen, die Anlage I zum Internationalen 
übereinkommen über den Eisenbahnfrachtver­
kehr in der jeweils geltenden Fassung oder die 
von der Eisenbahn gemäß § 56 Abs. 2 im Tarif 
fest~esetzten Bedingungen nicht dieshezügliche 
Bestlmmungen enthalten, ist di.e Eisenbahn be­
rechtigt, Bestimmungen über das Verladen der 
Güter im Tarif festzusetzen. 

(4) Die Eisenbahn ist verpflichtet, die Bestin'l­
mungen über di.e höchstzulässige Belastung der 
Wagen (Lastgrenze) im Tarif fesrtzus·etzen; sie 
ist ferner verpflichtet, dem Absender auf Ver­
langen die einzuhaltende Lastgrenzeo bekanntzu­
gehen. 

(5) Der Absender ist verpflichtet, bei von ihm 
zu verladenden Gütern die über das Verladen 
der Güter festgesetzten Bestimmungen zu be­
achten; er haftet für alle Folgen des mangelhaften 
Verla.dens. Der Absender ist insbesondere ver­
pflichtet, der. Eisenbahn den ihr hieraus entste­
henden Schaden zu ersetzen. Die Eisenbahn ist 
gegebenenfalls verpflichtet, da,s mangelhafte Ver­
laden nachzuweisen. 

(6) Stellt die Eisenbahn im Versandbahnhof bei 
einem vom Absender verladenen Gute eine von 
ihm verurs'achte überschreitung der Lastgrenze 
fest, so ist sie bereChtigt, vom Abs'ender zu ver~ 
langen, daß ·er den die Lastgrenze überschreiten­
den Teil des Gutes (überlast) innerhalb ange­
messener Frist ablade. Kommt der Absender dem 
Verlangen innerhalb dieser Frist nicht nach oder 
wird eine von ihm verursachte überschreitung 
der Lastgrenze unterwegs festgestellt, so ist die 
Eisenbahn berechtigt, die überlast gegen Ein­
hebung einer Nebengebühr auf Gefahr des Ab­
senders abzuladen und den im Wagen verblie-

benen Teil des Gutes weiterzubefördern; sie ist 
berechtigt, für die Dauer des Aufenthaltes 
Wagenstandgeld einzuheben. Macht die Eisen­
bahn vom Rechte des Abladens Gebrauch, so ist 
sie verpflichtet, den abgeladenen Teil des Gutes 
auf Lager zu nehmen und den Absender oder, 
wenn der Empfänger den Frachtvertrag abg.e­
ändert hat, diesen hievon ohne Verzug zu ver­
ständigen und um Anweisung über den abgelade­
nen Teil des Gutes zu ersuchen. Der Absender 
ist berechtigt, seine Anweisung schriftlich q:em 
Versandbahnhof oder dem Bahnhof, in dem sich 
der abgeladene Teil des Gutes befindet, unter 
Vorlage des Frachtbriefdoppels, worin er seine 
Anweisung eingetragen und unterschrieben hat, 
zu erteilel1l. Der Empfänger ist verpflichtet, seine 
Anweisung schriftlich dem ursprünglichen Be­
stimmungslbahnhof zu erteilen. Die Eisenbahn 
ist berechtigt, für das Einholen, die Weitergabe 
und die Ausführung der Anweisung Neben­
gebühren sowie ihr erwachsende sonstige Kosten 
vom Berechtigten einzuheben. Ist die Verständi­
gung des Berechtigten nach den Umständen nicht 
möglich od~r trifft innerhalb einer von der Eisen­
bahn im Tarif festzusetzenden Frist eine Anwei­
sung des Berechtigten in dem Bahnhof, in dem 
sich der abgeladene Teil des Gutes befindet, nicht 
ein oder ist die Anweisung nicht ausführbar, so 
gelten die Bestimmungen des § 91 Abs. 12 lit. ~ 
bis h sinngemäß. 

(7) Wird bei einem vom Absender verladenen 
Gute, zu dessen- Gewichtsfeststellung die Eisen­
bahn verpflichtet ist, eine von ihm verursachte 
überschreitung der Lastgrenze festgestellt und 
ist nach dem Abladen der überlast eine neuer­
liche Gewichtsfeststellung erforderlich, so ist die 
Eisenbahn 'berechtigt, auch für dies'e eine Neben-
gebühr einzuheben. ' 

(8) Im Falle des Abs. 6 ist die Eisenbahn be­
rechtigt, für den im Wa.gen verbleibenden Teil des 
Gutes die Fracht vom Versandbahnhof bis zum 
Bestimmungsbahnhof zu berechnen; für den 
unterwegs abgeladenen Teil des Gutes ist sie be­
rechtigt, die Fracht vom Versandbahnhof bis 
zum Unterwegsbahnhof nach dem Frachtsatz zu 
berechnen, der vom Versandbahnhof bis zum 
Unterwegsbahnhof für den im Wagen verbliebe­
nen Teil des Gutes anzuwenden ist. Erteilt der 
Berechtigte Anweisung, daß der abgeladene Teil 
des Gutes nach dem Bestimmungsbahnhof des im 
Wagen verbliebenen Teiles des Gutes oder nach 
einem anderen Bestimmungsbahnhof befördert 
oder nach dem Versandbahnhof zurückbefördert 
werden soll, so gilt der abgeladene Teil des Gutes 
als eigen'e Sendu~g. 

(9) Ist infolge mangelhaften Verladens des 
Gutes durch den Absender das Abladen eines 
Teiles des Gutes erforderlich, wie bei überschrei­
tung des Ladernaßes, so gelten die Bestimmungen 
·der Abs. 6 bis 8 sinngemäß. 
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(10) Ist infolge mangelhaften Verladens des 
Gutes durch den Absender ein Umladen oder ein 
Richten der Ladung erforderlich, so ist die Eisen­
bahn berechtigt, für die Dauer des hiedurch ver­
ursachten Wagenaufenthaltes Wagenstandgeld 
und für die von ihr vorzunehmenden Ladearbei­
tendie ihr hiedurch erwachsenden Kosten ein­
zuheben. Enthält der Wagen Güter, deren Um­
laden oder Richten besondere Sorgfalt oder Sach­
kenntnis erfordert oder mit besonderer Gefahr 
oder Schwierigkeit verbunden ist, so ist die Eisen­
bahn berechtigt, den Absender oder, wenn der 
Empfänger den Frachtvertrag abgeänd_ert hat, 
diesen hievon z'u verständigen und um Anwei-

, sung zu ersuchen. Es steht so dann dem Berechtig­
ten frei, das Umladen oder das Richten selbst zu 
besorgen; § 94 Abs. 3 lit~ c gilt sinngemäß. Ist 
das Umladen oder das Richten nicht auf mangel­
haftes Verladen durch den Absender zurückzu­
führen, so kann der Berechtigte Ersatz der ihm 
erwachsenden notwendigen Aufwendungen be­
anspruchen. 

(11) Die Eisenbahn ist berechtigt, im Tarif Be­
dingungen festzusetzeri, unter denen sie dem Ab­
sender bahneigene Geräte und Einrichtungen 
zum Verladen und Unterbringen der Güter im 
Wagen sowie zu deren Schutze zur Verfügung 
stellt und befördert. 

(12) Die Eisenbahn ist berechtigt, im Tarif 
Bedingungen 'festzusetzen, unter denen der Ab­
sender dem Gute Stoffe und Gegenstände zu 
,dessen Schutze gegen Wärme oder Kälte beigeben 
d'.lrf. 

(13) Die Eisenbahn ist berechtigt, für das ihr 
auf Grund gesetzlicher oder verwaltungsbehörd­
licher Vorschriften obliegende Reinigen von 
Wagen eine Nebengebühr einzuheben. 

§ 67. Nachprüfen 

(1) Die Eisenbahn ist berechtigt nachzuprüfen, 
ob das Gut mit den Eintragungen im Frachtbrief 
übereinstimmt und ob die Bedingungen für die 
Beförderung der bedingungsweise zur Beförde­
rung zugelassenen Güter' eingehalten sind; sie ist 
nicht berechtigt, hiefür eine Nebengebühr einzu­
heben. 

(2) Nimmt die Eisenbahn ein Nachprüfen des 
Inhaltes vor, so ist sie verpflichtet, im Versand­
bahnhof den Absender, im Bestimmungsbahnhof 
den Empfänger einzuladen, dem Nachprüfen bei­
zuwohnen. Erscheint der Berechtigte nicht oder 
ist er nic4t zu erreichen oder findet das Nach­
prüfen unterwegs statt, so ist die Eisenbahn ver­
pflichtet, zwei Zeugen beizuziehen; Eisenbahn­
bedienstete dürfen als Zeugen, nur beigezogen 
werden, wenn andere Personen nicht zur Ver­
fügung stehen. Unterwegs ist die Eisenbahn zum 
Nachprüfen des Inhaltes nur berechtigt, wenn die 

Erfordernisse des Eisenhahnbetriebes oder die 
Vorschriften der Zo11- oder sonstigen Verwal­
tungsbehörden dies verlangen. 

(3) Die Eisenbahn ist verpflichtet, im Fracht­
brief das Ergebnis des Nachprüfens der Fracht­
briefeintragungen zu vermerken. Prüft die Eisen­
bahn im Versandbahnhof nach, so ist sie ver­
pflichtet, den Vermerk auch im Frachtbriefdoppel 
anzubringen, sofern sich dieses noch in ihren 
Händen befindet. Stimmt das Gut mit den Ein­
tragungen im Frachtbrief nicht überein oder sind 
die Bedingungen für die Beförderung der bedin­
gungsweise zur Beförderung zugelassenen Güter 
nicht eingehalten, so ist die Eisenbahn berechtigt, 
die ihr durch das Nachprüfen erwachsenden 
Kosten einzuheben. 

(4) Die Eisenbahn ist berechtigt, auch inner­
halb eines Jahres nach Ablieferung des Gutes den 
Nachweis der Richtigkeit der Frachtbriefeintra­
gung,en zu verlangen, wenn Gründe für den Ver­
dacht vorLiegen, daß die. Eintragungen unriciItig 
siIllcl. Absender und Empfänger sind gegebenen­
falls -verpflichtet, Zu diesem Zwecke in ihren Ge­
schäftsräumen der Eisenbahn die bezughabenden 
Unterlagen vorzulegen. 

§ 68. Festst~llen von Gewicht und Stückzahl 

(ttDie Eisenbahn ist verpflichtet, bei Stückgut, 
das von ihr verladen wird, das Gewicht bei' der 
Annahme unentgeltlich festzustellen; sie ist be­
rechtigt, von der Gewichtsfeststellung abzusehen, 
wenn der Absender das Gewicht in den Fracht­
brief eingetragen und das Nachwiegen im Fracht­
brief mcht verlangt hat. 

(2) Die Eisenbahn ist verpflichtet, bei Stückgut, 
das vom Absender verla·den wird, und bei jeder 
Wagenladung das Gewicht im Versandbahnhof 
festzustellen, wenn der Absender die Gewichts­
feststellung im Frachtbrief verlangt hat. Sie ist 
ferner verpflichtet, das Gewicht auch ohne Ver­
langen festzustellen, wenn -der Absender dieses 
im Frachtbrief nicht angegeben hat. Kann die 
Eisenbahn das Gewicht im Versandbahnhof nicht 
feststellen, so ist sie verpflichtet, dieses in einem 
anderen Bahnhof des Beförderungsweges festzu­
stellen. 

(3) Die Eisenbahn ist verpflichtet, auf Verlan­
gen ,des Absenders auch das Gewicht des leeren 
Wagens festzustellen. 

(4) Die Eisenbahn ist zur Gewichtsfestste11ung 
gemäß Abs. 2 und 3 nicht verpflichtet, wenn die 
vorhandenen Waagen nicht ausreichen, die' Be­
schaffenheit des Gutes die Gewichtsfeststellung 
nicht ohne Smwierigkeit zuläßt oder diese Fest­
stellung die ordnungsmäßige Abwicklung des 
Eisenbahnbetriebes stören würde. Sie ist ferner 
zur Gewichtsfeststellung gemäß Abs. 1 bis 3 -
nimt verpflichtet, wenn im Tarif statt der An­
gabe des Gewichtes eine entspremende Angabe 
1m Frachtbrief vorgesehen ist. 
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(5) Die Wahl der Waage und der Art der Ge-
- wich:tsfeststellung steht der Eisenbahn zu. Das 

auf Grund einer Vereinbarung zwischen Absen­
der und Eisenbahn auf einer privaten Gleiswaag,e 
festgestellte Gewicht steht dem auf einer bahn­
eigenen Gleiswaage festgestellten Gewicht gleich, 
wenn der Absender die vereinbarten Bedingun­
gen erfüllt. 

(6) Die Eisenbahn ist verpflichtet, bei Gewichts­
feststellung auf einer Gleiswaage das Gewicht des 
Gutes in der Weise zu ermitteln, daß vom Ge­
samtgewicht des beladenen Wagens das am 
Wagen angeschriebene Eigengewicht abgezogen 
wird, wenn nicht eine gesonderte Feststellung des 
Gewichtes des leeren Wagens ein anderes Eigen­
gewicht ergibt. 

(7) Ergibt eine von der Eisenbahn nach Ab­
schluß des Frachtvertrages vorgenommene Ge­
wichtsfeststellung einen Gewichtsunterschied, so 
bleibt das vom Versandbahnhqf festgestellte Ge­
wicht oder, wenn dieser das Gewicht nicht fest­
gestellt hat, das vom Absender im Frachtbrief 
angegebene Gewicht für die Frachtberechnung 
maßgebend, 

a) wenn der Unterschied offensichtlich durch 
die Natur des Gutes oder durch Witte­
rungseinflüsse veruJ;"sacht worden ist oder 

b) wenn die von der Eisenbahn nach Abschluß 
des Frachtvertrages vorgenommene Ge­
wichtsfeststellung auf einer Gleiswaage 
durchgeführt worden ist und das Ergebnis 
nicht mehr als zwei v. H. von dem durch 
den Versandbahnhof festgestellten Gewicht 
oder, wenn dieser das Gewicht nicht fest­
gestellt hat, von dem vom Absender im 
Frachtbrief angegebenen Gewicht abweicht. 

(8) Die Eisenbahn ist verpflichtet, bei Stückgut, 
das von ihr verladen wird, die Anzahl der 
Frachtstücke bei der Annahme unentgeltlich fest­
zustellen. 

(9) Die Eisenbahn ist verpflichtet, bei Stück­
gut, das vom Absender verladen wird, und bei 
jeder Wagenladung die Anzahl der einzelnen 
Stücke im Versandbahnhof festzustellen, wenn 
der Absender diese Feststellung im Frachtbrief 
verlangt hat. Die Eisenbahn ist zu dieser Fest­
stellung nicht verpflichtet, wenn die Beschaffen­
heit des Gutes diese Feststellung nicht ohne 
Schwierigkeit zuläßt oder diese Feststellung die 
ordnungsmäßige Abwicklung des Eisenbahn­
betriebes stören würde. 

(10) Die Eisenbahn ist berechtigt, für die Ge­
wichtsfeststellung gemäß Abs. 2 und das Zählen 
gemäß Abs. 9 Nebengebühren einzuheben. Die 
Eisenbahn ist ferner berechtigt, für die vom 
Absender verlangte Feststellung des Gewichtes 
des leeren Wagens gemäß Abs. 3 eine Neben­
gebühr einzuheben; sie ist jedoch zur Einhebung 

nicht berechtigt, wenn das Ergebnis dieser Fest­
stellung mehr als zwei v. H. von dem am Wagen 
angeschriebenen Eigengewicht abweicht. 

(11) Der Absendet ist berechtigt, bei der Auf­
gabe des Gutes zu verlangen, daß ihm GeIegen­
heit gegeben werde, der Gewichtsfeststellung und 
dem Zählen beizuwohnen, wenn diese im Ver­
sandbahnhof stattfinden. Hat der Absender aus 
Gründen, die' nidit bei der Eisenbahn gelegen 
sind, der Feststellung des Gewichtes oder der 
Stückzahl nicht beigewohnt, so ist die Eisenbahn 
berechtigt, für die auf Verlangen des Absenders 
wiederholten Feststellungen die im Abs. 10 vor­
gesehenen Nebengebühren einzuheben. 

(12) Die Eisel~.bahn ist berechtigt, die Neben­
gebühren für die Gewichtsfeststellung und für 
das Zählen der Sendung anzulasten. 

(13) Die Eisenbahn ist verpflichtet, das festge­
stellte Gewicht sowie die festgestellte Stückzahl 
im Frachtbrief und, sofern das Frachtbriefdoppel 
sich noch in ihren Händen befindet oder ihr zu 
diesem Zwecke vorgelegt wird, auch in diesem 
zu bescheinigen. -

§ 69. Abschluß des Frachtvertrages 

(1) Der Frachtvertrag ist abgeschlossen, sobald 
die Eisenbahn das Gut mit dem Frachtbrief zur 
Beförderung angenommen hat. Die Eisenbahn ist 
verpflichtet, nach vollständiger Auflieferung des 
Gut-es und nach Zahlung der vom Absender 
übernommenen Kosten -oder nach Hinterlegung 
einer Sicherheit dem Frachtbrief und jedem der 
gegebenenfalls angefügten Zusatzblätter sofort 
den Tagesstempel der GüterabfertigungssteUe, aus 
dem auch die Stunde der Annahme ersichtlich 
sein muß, als Zeichen der Annahme von Gut und 
Frachtbrief' aufzudrücken. Der Abs,ender ist be­
rechtigt, dem Aufdrücken des Tagesstempels bei­
zuwohnen. 

(2) Der abgestempelte Frachtbrief dient als Be­
we1s für den Frachtvertrag. 

(3) Bei vom Absender zu verladenden Gütern 
dienen jedoch die Angaben des Frachtbriefes über 
Gewicht und Stückzahl nur dann als Beweis gegen 
die Eisenbahn, wenn sie diese Angaben nachge­
prüft und das Ergebnis der Nachprüfung im 
Frachtbrief vermerkt hat. Außer durch bahnseiti­
gesNacnprüfen und Frachtbriefvermerk kan1'!. 
der Berechtigte diese Angaben gegebenenfalls 
in anderer Weise beweisen. 

(4) Die Eisenbahn ist verpflichtet, di~ An­
nahme des Gutes zur Beförderung durch Auf­
drücken des Tagesstempels der Güterabfertigungs­
stelle, aus dem auch die St:unde der Annahme 
ersichtlich sein muß, auf dem Frachtbriefdoppel 
zu bescheinigen, bevor sie dieses dem Absender 
zurückgibt. Das Frach:tbriefdoppel hat nicht die 
Bedeutung des das Gut begleitenden Fracht­
briefes, eines Konnossementes oder eines Lade-­
scheines. 
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§ 70. Frachtzuschläge 

(1) Die Eisenbahn ist berechtigt, einen Fracht­
zuschlag einzuheben 

,a) bei unrichtiger, ungenauer oder unvollstän­
diger Bezeichnung der gemäß § 55 lit. d 
von der Beförderung' ausgeschlossenen 
Güter; der Frachtzuschlag beträgt für jedes 
Kilogramm des Rohgewichtes dreißig Schil­
ling; 

b) bei unrichtiger, ungenauer oder unvollstän­
diger Bezeichnung der gemäß § 56 Abs. 1 
lit. a und Abs. 2 bedingungsweise zur Be­
förderung zugelassenen Güter oder bei 
Nichtbeachtung der' Sicherheitsvorschriften 
für die Beförderung dieser Güter; der 
Frachtzuschlag beträgt für jedes Kilogramm 
des Rohgewichtes zwanzig Schilling; 

c) in anderen Fällen unrichtiger, ungen~uer 
oder unvollständiger Angaben des Absen­
ders im Frachtbrief, wenn hiedurch eine 
Frachtverkürzung herbeigeführt werden 
kann; der Frachtzuschlag beträgt das Dop­
pelte des Unterschiedes zwischen der Fracht, 
die sich aus den unrichtigen, ungenauen 
oder unvollständigen Angaben ergibt, und 
der richtig berechneten Fracht vom Ver­
sandbahnhof bis zum Bestimmungsbahn­
hof, mindestens jedoch dreißig Schilling. 
Besteht eine Sendung aus Gütern, für die 
vers'chiedene Frachtsätze gelten, und kann 
die Eisenbahn das Gewicht der einzelnen 
Güter leicht feststellen, so ist sie verpflich­
tet, den Frachtzuschlag nach dem für jedes 
der Güter geltenden Frachtsatz getrennt zu 
berechnen, wenn diese Berechnung einen 
niedrigeren Frachtzuschlag ergibt; 

d) bei überschreitung der Lastgrenze eines 
vom Absender beladenen Wagens; der 
Frachtzuschlag beträgt das Fünffache der 
Fracht vom Versandbahnhof bis zum Be­
stimmungsbahnhof für das die Lastgrenze 
überschreitende Gewicht. Die Eisenbahn ist 
verpflichtet; im Tarif zu bestimmen, in 
welcher Weise dies'er Frachtzuschlag bei 
Sendungen zu berechnen ist, deren Fracht 
nicht nach dem Gewicht berechnet wird. 

(2) Die Eisenbahn ist berechtigt, Frachtzu­
schläge gemäß Abs. 1 nebeneinander einzuheben, 
wenn gegen mehrere diesler Bestimmungen ver­
stoßen wird. 

(3) Die Eisenlbahn ist berechtigt, außer der 
Zahlung der Frachtzuschläge einen allfälligen 
Frachtunterschied und den Ersatz eines allfällig 
entstehenden Schadens zu beanspruchen. 

(4) Die Eisenbahn ist nicht berechtigt, einen 
Frachtzuschlag einzuheben 

a) bei unrichtiger Angabe des Gewichtes oder 
bei überschrei.tung der Lastgrenze, wenn 

die Ei~enbahn zur Gewichtsfeststellung ver­
pflichtet war oder wenn der Absender die 
Gewichtsfeststellungdurch die Eisenbahn 
im Frachtbrief verlangt hat; ein Verlangen 
des Absenders im Frachtbrief auf Nachwie­
gen' im Bestimmungsbahnhof befreit jedoch 
bei überschreitung der Lastgrenze nicht 
von der Zahlung des Frachtzuschlages; 

b) bei unrichtiger Angabe der Stückzahl, wenn 
der Absender das Zählen im Frachtbrief 
verlangt hat; 

c) bei einer während der Beförderung durch 
Witterungseinflüsse eingetretenen über­
schreitung der Lastgrenze, wenn der Be­
rechtigte ,nachweist, daß das Gewicht des 
Gutes bei der Aufgabe zur Beförderung 
im Versand:bahnhof die Lastgrenze nicht 
überschritten hat; 

d) bei einer während der Beförderung eing~ 
tretenen Gewichtszunahme ohne über­
schreitung der Lastgrenze, wenn der, Be­
rechtigte nachweist, daß die 'Gewichtszu­
nahme auf Witterungseinflüsse zurückzu­
führen ist; 

e) bei unrichtiger Angabe des Gewichtes ohne 
überschreitung der Lastgrenze, wenn der 
Unterschied zwischen dem im Frachtbrief 
angegebenen und dem festgestellten Ge­
wicht zwei v. H. des angegebenen Gewich­
tes nicht übersteigt. 

(5) Die Eisenbahn ist berechtigt, den Frachtzu­
schlag einzuheben, sobald der Frachtvertrag ab­
geschlossen ist; der Frachtzuschlag haftet auf dem 
Gute. Hat die Eisenbahn das Gut dem Empfän­
ger ohne Einhebung des Frachtzusehlages abge­
liefert, so ist der Absender zur Zahlung des 
Frachtzuschlages verpflichtet. 

(6) Die Eisenbahn ist verpflichtet, den Betrag 
des Frachtzuschlages und den Grund für dessen 
Einhebung im Frachtbrief zu vermerken, sofern 
nicht die den Frachtzuschlag begründende Tat­
sache der Eisenbahn erst nach übergabe des 
Frachtbriefes an den Empfänger bekanntgewor­
den ist. 

§ 71. Erfüllung von Verpflichtungen gegenüber 
den Zoll- und sonstigen Verwaltungsbehörden, 

(1) Der Absender ist verpflichtet, dem Fracht­
brief alle Begleitpapiere beizugeben, die zur Er­
füllung der Zoll- und sonstigen Rechtsvorschrif­
\Jen vor der Ablieferung des Gutes an den 
Empfänger erforderlich sind, und diese im' 
Frachtbrief einzeln und genau anzuführen; diese 
Papiere dürfen nur Güter umfassen, welche den 
Gegenstand desselben Frachtbriefes bilden, sofern 
nicht .in, den Zoll- und sonstigen Rechtsvor~ 
schriften oder von der Eisenbahn im Tarif etwas 
anderes bestimmt ist. Können solche Papiere dem 
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Frachtbrief riicht beigegeben w~rden, 50' ist der 
Absender verpflichtet, dies.e innerhalb angemes­
sener Frist entweder dem Bahnhüf oder dem 
Züllamt üder einer anderen amtlichen Stelle, 
wO' die Förmlichkeiten zu erfüllen sind, üder 
dem gemäß Abs. 9 vüm Absender üder Emp­
fänger Beauftragten zu übermitteln. Der Ab­
sender ist verpflichtet, im Frachtbrief die Stelle 
anzugeben, bei der diese Papiere der Eisenbahn 
zur Verfügung stehen. 

(2) Die Eisenbahn ist nicht verpflichtet, die 
Begleitpapiere auf ihre Richtigkeit und Vüll­
ständigkeit zu prüfen. Der Absender haftet der 
~isenbahn für alk Fülgen, die aus dem Fehlen, 
der Unzulänglichkeit üder der Unrichtigkeit 

, dieser Papiere entstehen, süfern nicht die Eisen­
bahn ein Verschulden trifft. Muß infolge des 
Fehlens, der Unzulänglichkeit üder der Un­
richtigkeit der Begleitpapiere die Sendung ange­
halten üder kann sie nicht abgeliefert werden, 
50' ist die Eisenbahn berechtigt, für die Dauer 
der hiedurch verursachten Verzögerung Lager­
üder Wagenstandgeld einzuheben. 

(3) Die Eisenbahn haftet bei Verschulden für 
die Fülgen, die sich daraus ergeben, daß die im 
Frachtbrief angeführten und diesem beigegebenen 
üder bei der Eisenbahn hinterlegten Papiere in 
Verlust geraten, unrichtig oder überhaupt nicht 
verwendet würden sind; sie ist jedüch zu einem 
höheren Schadenersatz als bei Verlust des Gutes 
nicht verpflichtet. 

(4) Der Absender ist verpflichtet, entsprechend 
den Züll- und sünstigen Rechtsvürschriften für 
das Verpacken und Bedecken der Güter süwie 
dafür zu sürgen, daß ein allfällig erforderlicher 
amtlicher Verschluß angebracht werden kann. 
Die Eis:enbahn ist berechtigt,. Güter, deren amt­
licher Verschluß verletzt oder mangelhaft ist, 
zurückzuweisen. Hat der Absender die Güter 
IlIicht entsprechend den Züll- und sünstigen 
Rechtsvürsdrriften v.erpackt üder bedeckt, So' ist 
die Eisenbahn berechtigt, dies gegen Einhebung 
der ihr erwachsenden Küsten zu besürgen. 

(5) Sülange das Gut unterwegs ist, ist aus­
schließlich die Eisenbahn berechtigt und ver­
pflichtet, die Züll~ und sünstigen Rechtsvor­
schriften für den Absender und den Empfänger 
zu erfüllen. 

(6) Der A'hsender ist berechtigt, für die Er­
füllung der' Zü11- und sünstigen Redrtsvür­
schriften im Frachtbrief einen Bahnhüf, aus­
genümmen den Versandbahnhüf, zu bezeichnen 
und das hiebei anzuwendende Verfahren vürzu­
sch,reiben. Ist eine sülche Vürschreibung gemäß 
den Züll- und sonstigen Rechtsvürschriften nicht 
ausführbar, So' ist die Eisenbahn verpflichtet, So' 

zu handeln, wie es ihr für den Berechtigten am 
vürteilhaftesten erscheint, und den Absender von 
den getrüffenen Maßnahmen gegen Einhebung 
der ihr erwachsenden Kosten zu verständigen. 

(7) Hat der Absender in den Frachtbrief eine 
Frankaturvürschrift eingetragen, welche den Züll 
einschließt, So' ist die Eisenbahn verpflichtet, für 
die Erfüllung der Züllvürschriften zu sürgen. Sie 
ist berechtigt, für die Erfüllung der Züllvür­
schriften entweder unterwegs üder im Bestim­
mungsbahnhüf zu sürgen, wenn der Absender 
hiefür nicht einen bestimmten Bahnhüf im 
Frachtbrief bezeichnet hat. " 

(8) Im Bestimmungsbahnhüf ist, vorbehaltlich 
der sich aus Abs. 7 ergebenden Ausnahme, der 
Empfänger berechtigt, für die Erfüllung der Zü11-
und sonstigen Rechtsyürschriften zu sürgen. Will 
der Empfänger von diesem Rechte Gebrauch 
machen, So' ist er verpflichtet, vürher den Fracht­
brief einzulösen. Löst der Empfänger den Fracht­
brid nicht innerhalb einer vün der Eisenbahn im 
Tarif festzusetzenden Frist ein üder sorgt er nach 
dem Einlösen des Frachtbriefes für die Erfüllung 
der Züll- und sünstigen Rechtsvürschriften nicht 
innerhalb einer vün der Eisenbahn im Tarif 
festzusetzenden Frist, So' ist die Eisenbahn be­
rechtigt, entweder für die Erfüllung der 2011-
und sonstigen Rechtsvorschriften zu sorgen üder 
je nach Lage des Falles, gemäß den ~estimmungen 
über Ablieferungshindernisse üder über Verzöge­
rung der Abnahme zu verfahr,en. 

(9) Der Absender ist berechtigt, im Frachtbrief 
zu verlangen, daß er oder ein vün ihm Beauf­
tragter der züll- und sünstigen verwaltungsbe­
hördlichen Behandlung, für welche die Eisen­
bahn zu sürgen verpflichtet ist, beigezügen 
werden soll. Der Empfänger ist berechtigt, seine 
Beiziehung oder die Beiziehung eines vün ihm 
Beauftragten auf Grund einer Verfügung gemäß 
§ 80 zu verlangen. Hat der Absender üder der 
Empfänger vün diesem Rechte Gebrauch ge-, 
macht, sO' ist die Eisenbahn verpflichtet, ihn üder 
seinen Beauftragten vün der Ankunft der 
Sendung in dem Bahnhof, in welchem die Be­
handlung stattfindet, gegen Einhebung der ihr 
erwachsenden Küsten zu verständigen. Der Ab­
sender, der Empfänger' üder der Beauftragte ist 
berechtigt, alle erforderlichen Aufklärungen über 
das Gut zu geben, sachdienliche Erklärungen vür­
zubringen, den Zoll süwie die sünstigen verwal­
tungsbehärdlichen Abgaben und Gebühren' zu 
zahlen und die Bescheinigung hierüber gegen 
Bestätigung im Frachtlbrief entgegenzunehmen. 
Der Abs·ender, der Empfänger üder der Beauf­
tragte ist jedüch nicht bere,chtigt, das Gut in 
Besitz zu nehmen oder für die Erfüllung der 
Züll- und sünstigen Rechtsvürschriften zu 
sorgen. Erscheint der Absender; der Empfänger 
üder der Beauftragte nicht innerhalb einer vün 
der Eisenbahn im Tarif festzusetzenden Frist, sc 
ist die Eisenbahn berechtigt, für die Erfüllung 
der Zü11- und son'stigen Rechtsvonch'riften in 
Abwesenheit des Absenders, des Empfängers 
üder des Beauftragten zu sorgen. Sie ist ber«.ch-
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tigt, für die Dauer der durch die Beiziehung des 
Absenders, des Empfängers oder des Beauftragten 
verursachten Verzögerung Lager- oder Wagen­
standsgeld einzuheben. 

(10) Die Eisenbahn ist berechtigt, die ihr ge­
mäß Abs. 5 und 8 obliegenden Tätigkeiten selbst 
zu besorgen oder von einem Spediteur besorgen 
zu lassen; in beiden Fällen hat die Eisenbahn 
die Pflichten eines Kommissionärs. 

(11) Die Eisenbahn ist berechtigt, für ihre 
Tätigkeiten gegenüber den Zol1- und sonstigen 
Verwaltungsbehörden Nebengebühren emzu­
heben. 

§ 72. Begleitung 

(1) Soweit in diesem Bundesgesetz und in den 
zur Durchführung dieses Bundesgesetzes erlas­
senen Verordnungen die Begleitung bestimmter 
Güter während der Beförderung nicht bereits 
vorgeschrieben oder zugelassen ist, ist die Eisen­
bahn berechtigt, im Tarif die Begleitung weiterer 
Güter während der Beförderung vorzuschreiben 
oder zuzulassen. 

(2) In Zeiten, in denen durch äußere Ereignisse, 
wie Krieg, Unruhen, Naturkatastrophen, Gefahr 
für bestimmte Güter während der Beförderung 
besteht, kann das Bundesministerium für Ver­
kehr und verstaatlichte Unternehmungen durch 
Verordnung bestimmen, daß diese Güter zur Be­
förderung nur "angenommen werden dürfen, 
wenn der Absender Begleitung beigibt. 

(3) Die Eisenbahn ist verpflichtet, :im Tarif die 
Bedingungen für die Begleitung festzusetzen. 

§ 73. Beförderungsweg. Unterwegsmaßnahmen. 
Obergangsnachweis 

(1) Der Absender ist berechtigt, den Beförde­
rungsweg im Frachtbrief durch Bezeichnung der 
Bahnhöfe, in denen für die Erfüllung der Zoll­
und sonstigen Rechtsvorschriften zu sorgen ist 
oder besondere Vorkehrungen für das Gut zu 
treffen sind, vorzuschreiben. Der Absender ist' 
ferner berechtigt, für den Fall, daß im Zeitpunkt 
der Aufgabe eine Behinderung der Beförderung 
über den in Betracht kommenden Beförderungs­
weg best,eht, einen anderen zur Verfügung 
stehenden Beförderungsweg durch Bezeichnung 
von auf diesem Wege gelegenen Bahnhöfen im 
Frachtbrief vorzuschreiben. Andere Vorschr,ei­
bungen des Beförderungsweges sind nicht zuge­
lassen. Die Eisenbahn ist verpflichtet, das Gut 
über den vorgeschriebenen Weg zu befördern, 
wenn die Beförderung nach den Verkehrs- oder 
Betriebsverhältn:issen ausführbar ist. Die Eisen­
bahn ist berechtigt, die Kosten und die Lieferfrist 
iiber den vorgeschriebenen Weg zu berechnen. 

(2) Di,e Eisenbahn ist berechtigt, im Tarif Be­
dingungen festzusetzen, unter denen während 
der Beförderung besondere Vorkehrungen für 
das Gut getroffen werden können. 

(3) Die Eisenbahn ist verpflichtet, während der 
Beförderung für das Umladen der Güter aus An­
laß des Spur wechsels zu sorgen. Sie ist berechtigt, 
für das Umladen von Gütern, sofern dieses be­
sondere Sorgfalt oder Sachkenntnis erfordert 
oder mit besonderer Gefahr oder Schwierigkeit 
verbunden ist, besondere Bestimmungen im Tarif 
festzusetzen. 

(4) Die Eisenbahn ist berechdgt, im Tarif Be­
dingungen festzusetzen, unter denen sie den Ab­
sender, den Empfänger oder einen Dritten vom 
übergang einer Sendung von emer Eisenbahn 
auf eine andere verständigt. 

§ 74. Berechnung der Kosten 

(1) Die Eisenbahn ist verpflichtet, die sich aus 
den am Tage des Abschlusses des Frachtvertrages 
geltenden Tarifen ergebende billigste Fracht zu 
berechnen; sie ist ferner verpflichtet, auch die 
Nebengebühren nach den am Tage des. Ab­
schlusses des Frachtvertrages geltenden Tarifen zu 
berechnen. 

(2) Die Eisenbahn ist berechtigt, außer den in 
den Tarifen vorgesehenen Frachten und Neben­
g,ebühren ihre sonstig.en Kosten in Rechnung zu 
stellen, wie Auslagen für Zölle, Steuern, Verwal­
tungsabgaben, Kommissionsgebühren und Post­
gebühren, in den Tarifen nicht vorgesehene 
Kosten für das überführen von einem Bahnhof 
zum· anderen, Kosten der zur Erhaltung des 
Gutes notwendigen Instandsetzung der äußeren 
und inneren Verpackung, Kosten des Umla,dens 
oder des Richtens der Ladung, Kosten für das 
Beeisen und ähnliche Kosten. Die Eisenbahn ist 
verpflichtet, diese Kosten gehörig festzustellen 
und die Belege, soweit möglich, dem Frachtbrief 
ane:ufügen und mit" dies,em dem Empfänger zu 
übergeben. Obliegt die Zahlung dieser Kosten 
dem Acbsender, so ist die Eisenbahn verpflichtet, 
die Belege dem Absender mit der im § 75 Abs. 9 
vorgesehenen Kostenrechnung zu übergeben. 
Hat die Eisenbahn Beträge ausgelegt, so ist sie 
berechtigt, hiefür eine Nebengebühr einzuheben, 
soweit es sich nicht um Rollgeld oder Post­
gebühren handelt. 

(3) Die Eisenbahn ist verpflichtet, die Fracht 
und die sonstigen Kosten in den Frachtbrief, 'die 
Nebengehühren in den Frachtbrief oder in eine 
besondere Nebel1'gebührenrechnung einzutragen. 

§ 75. Zahlung der Kosten 

(1) Der Absender hat die Wahl, ob er die 
Kosten (Fracht, Nebengebühren, Zölle und 
sonstige von der Annahme zur Beförderung bis 
zur Ablieferung erwachsende Kosten) bei der 
Aufgabe des Gutes zahlen oder auf den Emp­
fänger überweisen will. 

(2) Der Absender ist verpflichtet, die Kosten, 
die er ganz oder teilweise zahlen will, in dem 
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für Frankaturvorschriften vorgesehenen Felde 
des Frachtbriefes wie folgt anzugeben: 

a) "Franko aller Kosten", wenn er alle Kosten 
(Fracht, Nebengebühren, Zölle und sonstige 
Kosten) übernimmt; 

b) "Franko aller Kosten, mit Ausnahme .. 
. . . . . . . . . . . . .. (genaue Bezeichnung der 
Kosten, die er nicht übernimmt)", wenn er 
alle Kosten mit gen au bestimmten Aus­
nahmen übernimmt; 

c) "Franko", wenn er die ganze Fracht sowie 
alle Nebengebühren übernimmt, die gemäß 
dem Tarif vom Versandbahnhof im Zeit­
punkt der Aufgabe zur Beförderung In 

Rechnung gestellt werden können; 

d) "Franko einschließlich ................ ce, 
wenn er außer den Kosten gemäß lit. c 
noch weitere Kosten übernimmt; er ist 
verpflichtet, diese Kosten genau zu be­
zeichnen; 

e)"Franko, mit Ausnahme .............. ce, 
wenn er die ganze Fracht übernimmt, je­
doch von den unter die lit. c fallenden 
Nebengebühren bestimmte Nebengebühren 
nicht; 

f) "Franko Fracht", wenn er nur die Fracht 
-übernimmt; 

g) "Franko Zoll", wenn er alle Beträge über­
nimmt, welche die Zollbehörden von der 
Eisenhahn einheben, sowie die Nebenge­
bühren und sO,nstigen Kosten, welche die 
Eisenbahn für die Erfüllung der Z6llvor­
schriften zu beanspruchen berechtigt ist; 

h) "Franko ................... ", wenn er 
nur bestimmte Kosten übernimmt; 

i) "Franko ......... , ........ S ...... ce, 
wenn er einen bestimmten Betrag über­
nimmt;' er ist, verpflichtet, den Schilling­
betrag in Buchstaben' anzugeben. 

(3) Der Absender ist berechtigt, im Frachtbrief 
mehrere der im Abs. 2 festgesetzten Frankatur­
vorschriften anzubringen, sofern diese mit­
einander vereinbar sind. 

(4) Die Eisenbahn ist berechtigt, im Tarif für 
die Zahlung der Kosten die ausschließliche Ver­
wendung bestimmter im Abs. 2 festgesetzter 
Frankaturvorschriften oder die Verwendung 
anderer Frankaturvorschriften vorzusehen. 

(5) Kosten, deren Zahlung der Absender nicht 
übernommen hat, gelten als auf den Empfänger 
überwiesen. Zur Zahlung der Kosten ist jedoch 
stets der Absender verpflichtet, wenn der Emp­
fänger weder den Frachtbrief eingelöst noch seine 
Rechte aus dem Frachtvertrag gemäß § 86 Abs. 4 
geltend gemacht noch den Frachtvertrag abge­
ändert hat. 

(6) Zur Zahlung von Nebengebühren, wie 
Wagenstandgeld, Lagergeld, Wiegegeld, deren 
Einhebung durch einen vom Empfänger zu ver­
tretenden Umstand veranlaßt wird oder auf 
einem Verlangen des Empfängers beruht, ist 
stest der Empfänger verpflichtet. 

(7) Die Eisenbahn ist berechtigt, bei Gütern, 
die raschem Verderben unterliegen oder wegen 
ihres geringen Wertes oder ihrer Natur nach die 
Kosten nicht sicher decken, die Zahlung der 
Kosten vom Absender bei der Aufgabe zu ver­
langen. 

(8) Gewährt die Eisenbahn Ermäßigungen 
gegenüber den Regeltarifen, so ist sie berechtigt, 
im Tarif zu 'bestimmen, daß die Kosten vom 
Absender bei der Aufgabe des Gutes zu zahlen 
oder daß diese auf den Empfänger zu überweisen 
sind. 

(9) Kann der Betrag der Kosten, welche der 
Absender übernimmt, bei der Aufgabe nicht 
genau festgestellt werden, so ist die Eisenbahn 
berechtigt, gegen Empfangsbescheinigung die 
Hinterlegung eines nach ihrem Dafürhalten die 
Kosten voraussichtlich deckenden Betrages als 
Sicherheit zu verlangen. Die Eisenbahn ist ver­
pflichtet, diese Kosten in eine Frankaturrechnung 
einzutragen und spätestens vierzehn Tage nach 
Einlösen' des Frachtbriefes mit dem Absender ab­
zurechnen. Sie ist ferner verpflichtet, dem Ab- . 
sender gegen Rückgabe der Empfangsbescheini­
gung eine den Eintragungen in die Frankatur­
rechnung entsprechende detaillierte Ko,stenrech­
nung zu übergeben. 

(10) Im Falle des Abs. 9 ist die Eisenbahn zu 
der im § 74 Abs. 3 vorgesehenen Eintragung 
nicht verpflichtet. 

§ 76. Erstattung. Nachzahlung 

(1) Ist der Tarif unrichtig angewendet worden 
oder sind bei' der· Berechnung oder bei der Ein­
hebung der Kosten Fehler vorgekommen, so ist 
der Unterschiedsbetrag zu erstatten oder nachzu­
zahlen, wenn dieser zehn Schilling für den 
Frachtbrief übersteigt. 

(2) Stellt die Eisenbahn fest, daß sie zuviel ein­
gehoben hat, so ist sie verpflichtet, von sich aus 
dem Berechtigten den Betrag, um den er zuviel 
gezahlt hat, möglichst bald zu erstatten. 

(3) Stellt die Eisenbahn fest, daß sie zuwenig 
eingehoben hat, so obliegt es ihr, möglichst bald 
den Verpflichteten aufzufordern, den Betrag, 
um den er zuwenig gezahlt· hat, nachzuzahlen. 
Hat der Empfänger den Frachtbrief nicht ein­
gelöst und auch den Frachtvertrag nicht abge­
ändert, so ist der Absender verpflichtet, den Be­
trag, um den zuwenig gezahlt worden ist, nach­
zuzahlen. Andernfalls ist der Absender zur 
Nachzahlung nur jener Kosten verpflichtet, deren 
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Zahlung er auf Grund der Frankaturvorschrift im 
Frachtbrief übernommen hat; zur Nachzahlung 
des Restbetrages ist der Empfänger verpflichtet. 

(4) Die Eisenbahn ist verpflichtet, den zu er­
stattenden' Unterschieasbetrag vom Tage der 
ordnungsmäßig eingereichten Reklamation oder, 

. wenn eine Reklamation nicht vorangegangen ist, 
vom Tage der Klageerhebung an mit fünf v. H. 
jährlich zu verz·insen; sie ist nicht verpflichtet, 
Unterschiedsbeträge unter einhundert Schilling 
für den Frachtbrief zu verzinsen. Legt der Be­
rechtigte die zur Behandlung notwendigen 
Unterlagen nicht innerhalb einer ihm gestellten 
angemessenen Frist vor, so ist die Eisenbahn 
nicht verpflichtet, für die Dauer der hiedurch be­
wirkten Verzögerung Zinsen zu zahlen. 

(5) Für den zur Nachzahlung Verpflichteten 
gilt Abs. 4 sinngemäß. 

§ 77. Nachnahme. Barvorschuß 

(1) Der Absender ist berechtigt, das Gut bis 
zur Höhe seines Wertes am Orte und zur Zeit 
der Aufgabe mit einer auf einen vollen Schilling­
betrag lautenden Nachnahme zu belasten. Die 
Eisenbahn ist berechtigt, im Tarif zu bestimmen, 
daß Nachnahmen erst von einem Mindestbetrag 
an zulässig sind. 

(2) Hat der Absender das Gut mit einer Nach­
nahme belastet, so ist die Eisenbahn nicht ver­
pflichtet, das Gut dem Empfänger vor Zahlung 
des Nachn:ahmebetrages abzuliefern. Ist das Gut 
dem Empfänger ohne vorherige Einziehung der 
Nachnahme ganz oder zum Teil abgelidert wor­
den, so ist die Eisenbahn verpflichtet, dem Ab­
sender den Schaden bis zum ß.etrag der Nach­
nahme zuerSietzen, vorbehaltlich ihres Rück­
griffes gegen den Empfänger. 

(3) Die Eisenbahn ist verpflichtet, den einge­
zogenen Betrag innerhalb von acht Tagen nach 
Ablauf des Tages der Einzahlung durch den 
Empfänger dem Absender oder einem von ihm 
namhaft gemachten Dritten zu überweisen. Ver­
zögert die Eisenbahn die überweisung, so ist sie 
verpflichtet, den Nachnahmebetrag vom Ablauf 
dieser Frist an mit fünf v. H. jährlich zu ver-
zinsen. . 

(4) Als Bescheinigung über die Belastung des 
Gutes mit einer Nachnahme dient dem Berech­
tigten der mit der Eintragung der Nachnahme 
und dem Tagesstempel des Versandbahnhofes 
versehene Frachtbrief oder das mit den gleichen 
Angaben versehene Frachtbriefdoppel. 

(5) Die Eisenbahn ist verpflichtet, die näheren 
Bestimmungen über die Belastung des Gutes mit 
einer Nachnahme und die überweisung der 
Nachnahme im Tarif festzusetzen. 

(6) Die Eisenbahn ist berechtigt, dem Absen­
der beim Abschluß des Frachtvertrages einen auf 

einen vollen Schilligbetrag lautenden Barvor­
schuß, der nach dem Dafürhalten des Versand­
bahnhofes durch den Wert des Gutes sicher ge­
deckt ist, mit dem Vorbehalt auszuzahlen, daß 
sie diesen Betrag beim Einlösen des Frachtbriefes 
für ihre Rechnung einhebt. 

(7) Der Absender ist verpflichtet, den Betrag 
der Nachnahme und den Betrag des Barvor­
schusses in das jeweils hiefür vorgesehene Feld 
des Frachtbriefes einzutragen. 

(8) Die Eisenbahn ist berechtigt, für die Be­
lastung des Gutes mit einer Nachnahme und für 
die Gewährung eines Barvorschusses Neben­
gebühren einzuheben. 

§ 78. Angabe des Interesses an der Lieferung 

(1) Der Absender ist berechtigt, bei der Auf­
gabe ·des Gutes den Wert, den er der frist­
gemäßen Ablieferung des unversehrten Gutes 
über den gemäß §§ 98 und 100 bis 102 zu er­
setzenden Betrag hinaus beimißt (Interesse an der 
Lieferung), in vollen Hundertschillingbeträgen 
anzugeben. 

(2) Der. Absender ist verpflichtet, den Betrag 
des Interesses an der Lieferung in das hiefür 
vorgesehene Feld des Frachtbriefes einzutragen. 

(3) Die Eisenbahn ist berechtigt, für die An­
gabe des Interesses an der Lieferung eine Neben­
gebühr einzuheben. 

§ 79. Recht des Absenders zur Abänderung des 
Frachtvertrages 

(1) Der Absender ist berechtigt, den Fracht­
vertrag abzuändern, indem er nachträglich ver­
fügt, daß. 

a) das Gut im Versandbahnhof zurückgegeben 
werden soll, 

b) das Gut unterwegs angehalten werden soll, 
c) die Ablieferung desl Gutes ausgesetzt wer­

den soll, 
d) das Gut einem anderen als dem im Fracht­

brief angegebenen Empfänger abgeliefert 
werden soll, 

e) das Gut in einem anderen als dem im 
Frachtbrief angegebenen Bestimmungs­
bahnhof abgeliefert oder nach dem Ver­
sandbahnhof zurückbefördert werden soll, 

f) das Gut mit einer Nachnahme belastet 
oder die Nachnahme erhöht, herabgesetzt 
oder aufgehoben wer,den soll, 

g) überwiesene Kosten vQn ihm anstatt vom 
Empfänger ,eingehoben wepden sollen. 

(2) Die Eisenbahn ist berechtigt, im Tarif 
andere als im Ahs. 1 vorgesehene nachträgliche 
Verfügungen des Absenders zuzulassen. 

(3) Der Absender ist nicht berechtigt, andere 
als im Abs. 1 und im Tarif vorgesehene nach­
trägliche Verfügungen zu erteilen. 
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(4) Der Absender ist nicht beJ:"lechtigt, nachträg­
liche Verfügungen zu erteilen, die ,eine Teilung 
der Sendung zur Folge haben. 

(5) Der Absender ist verpflichtet, nachträgliche 
Verfügungen .durch eine schriftliche Erklärung 
nach einem von der Eisenbahn im Tarif festzu­
setzenden Muster dem V:ersandbahnhof zu er­
teilen; § 57 Abs. 6 gilt sinngemäß. Die Eis,en­
bahn ist berechtigt, im Tarif Bedingungen fest­
zusetzen, unter denen nachträgliche Verfügungen 
des Absenders einem anderen Bahnhof als dem 
Versandbahnhoferteilt werden können. 

(6) Der Absender ist verpflichtet, den Wortlaut 
der nachträglichen Verfügung auch in das Fracht­
briefdoppel, welches der Eisenbahn gleichzeitig 
mit der schriftlichen Erklärung gemäß Abs. 5 
vorzulegen ist, einzutragen und zu unterschrei­
ben. Dem Versandbahnhof obliegt es, die Ent­
gegennahme der nachträglichen V,erfügung durch 
Aufdrüdien des Tagesstempels im Frachtbrief­
doppel unterhalb der eingetragenen nachträg­
lichen Verfügung zu bescheinigen und sodann 
das Frachtbriefdoppel dem Absender zurüdizu­
geben. Befolgt die Eisenbahn ,die nachträglichen 
Verfügungen des Absenders, ohne sich das mit 
den entsprechenden Eintragung,en versehene 
Frachtbrief.doppel vorlegen zu lassen, so haftet 
sie für ,den hiedurch entstehenden Schaden dem 
Empfänger, wenn der Absender ihm <;las Fracht­
briefdoppel übergeben hat. 

(7) Nachträglich,e Verfügungen des Absenders, 
welche den Formvorschriften der Abs. 5 und 6 
nicht entsprechen, sind nichtig. 

(8) Dem Versandbahnhof obLiegt es, die nach­
träglichen Verfügungen ohne Verzug, auf Ver­
langen des Absenders unter den von der Eisen­
bahn im Tarif festz.usetzenden Bedingungen 
auch durch Fernsprecher, Fernschreiber oder 
Telegramm, dem Bahnhof, der diese ausführen 
soll, auf Kosten des Absenders mitzuteilen. Dem 
Bahnhof, der eine solche Mitteilung erhält, ob­
liegt es, die nachträglichen Verfügungen des Ab­
senders auszuführen; ohne den Erhalt der 
schriftlichen Erklärung g.emäß Abs. 5 abzllwarten, 
wenn die fernmündliche, fernschriftliche oder 
telegraphische Mitteilung vom Versandbahnhof 
herrührt; dies ist im Zweifelsfall zu klär·en. 

(9') Das Recht des Absenders zur Abänderung 
des Frachtvertrages erlischt, auch wenn er das 
Frachtbriefdoppel besitzt, wenn 

a) der Empfänger den Frachtbrief eingelöst 
hat, 

d) die Eisenbahn mit der Ausführung einer 
Verfügung des Empfängers begonnen hat 
oder 

e) die Eisenbahn mit der Ausführung einer 
Empfängeranweisung begonnen hat. 

(10) Mit dem Erlöschen des Verfügungsrechtes 
des Absenders ist die Eisenbahn verpflichtet, die 
Verfügungen und Anweisungen des Empfängers 
'zu beachten. 

§ 80. Recht des Empfängers zur Abänderung des 
I Frachtvertrages 

(1) Der Em~fänger ist berechtigt, den Fracht­
vertrag abzuändern, wenn der Absender die 
Kosten auf den Empfänger überwiesen und im 
Frachtbrief dr Vermerk "Empfänger nicht 
verfügungsber,e tigt" nicht angebracht hat, in­
dem er verfügt daß 

a) das G.ut unterwegs angehalten werden soll, 
b) die Ablieferung des Gutes ausgesetzt wer-

. den soll, I 

c) das Gut einem anderen als dem im Fracht­
brief an~legebenen Empfänger abgeliefert 

. werden s 11, . 
d) er oder ein von ihm Beauftragter der zoll­

und sonst~gen verwaltungsbehördlichen Be­
handlung, für welche die Eisenbahn zu 
sorgen ve pflichtet ist, beigezo.gen werden 
soll, 

·e) das Gut in einem anderen als dem im' 
Frachtbrief ange~ebenen Bestimmungs­
bahnhof abgeliefert öder nach dem Ver­
sandbahnhof zurüdibefördert werden soll.' 

(2) Die Eisenbahn ist berechtigt, im Tarif 
andere als im Abs. 1 vorgesehene Verfügungen 
des Empfängers zuzulassen. 

(3) Der Empfäng,er ist nicht berechtigt, andere 
als im Abs. 1 und im Tarif vorgesehene Ver­
fügungen zu erteilen. 

(4) Verfügungen . ,des Empfängers werden erst 
wirksam, wenn die Sendung den V:ersandbahn-
hof verlassen hat. . 

(5) Der Empfänger ist nicht berechtigt, Ver­
fügungen zu erteilen, die eine Teilung der Sen­
dung zur Folge haben. 

(6) Der Empfänger ist verpflichtet, Verfügun­
g,en durch eine schriftliche Erklärung nach einem 
von der Eisenbahn im Tarif festzusetzenden 
Muster dem Bestimmungsbahnhof zu erteilen; 
§ 57 Abs. 6 gilt sinngemäß. Der Empfänger ist 
nicht verpflichtet, das Frachtbriefdoppel vorzu­
legen. Die Eisenbahn ist berechtigt, im Tarif Be: 
dingungen festzusetzen, unter denen Verfügun-

b) dem Empfäng,er das Gut abgeliefert wor- gen des Empfällgers einem anderen Bahnhof als 
,den ist, I dem Bestimmungs'Qahnhof erteilt werden können. 

c) der Empfänger seine Rechte 
Frachtvertrag gemäß § 86 Abs. 
gemacht hat, 

:LUS dem (7) Verfügungen des Empfängers, wekhe der 
4 gelten.d Formvorschrift des Abs. 6 nicht entsprechen, 

sind nichtig. 
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(8) Dem Bestimmungsbahnhof obliegt es, die 
Verfügungen des Empfängers ohne Verzug, auf 
Verlangen des Empfängers unter den von der 
Eisenbahn im Tarif festzusetzenden Bedi~gungen 
auch durch Fernsprecher, Fernschreiber oder 
Telegramm, dem Bahnhof, derruese ausführen 
soll, auf Kosten des Empfängers mitzuteilen. 
Dem Bahnhof, der eine solche Mitteilung erhält, 
obliegt es, die Verfügungen des Empfäng,ers aus­
zuführen, ohne den Erhalt der schriftlichen Er­
klärung gemäß Abs. 6 abzuwarten, wenn die 
fer\1mündliche, fernschriftliche oder telegraphi­
sche Mitteilung vom Bestimmungsbahnhof her­
rührt; dies ist im ZweifelsfaU zu klären. 

(9) Das Recht des Empfängers zur Abänderung 
des Frachtvertrages erlischt, wenn 

a) er ,den Frachtbrief eingelöst hat, 

b) ihm das Gut abgeliefert worden ist, 

c) er seine Rechte aus dem Frachtvertrag ge­
mäß § 86 Abs. 4 geltend gemacht hat, 

d) die Eisenbahn mit der Ausführung einer 
Empfängeranweisung begonnen hat, 

e) der von ihm durch eine' Verfügung gemäß 
Abs. 1 lit. c angegebene Empfänger den 
Frachtbrief eingelöst hat, ,di,es'emdas Gut 
abgeliefert worden .ist, dieser seine Rechte 
aus dem Frachtvertrag gemäß § 86 Abs. 4 
geltend gemacht oder die Eisenbahn mit 
der Ausführung einer von diesem erteilten 
Empfängeranweisung begonnen hat oder 

f) die Eisenbahn mit der Ausführung einer 
nachträglichen Verfügung des Absenders 
begonnen hat. 

(10) Hat der Empfänger ,eine Verfügung ge­
mäß Abs. 1 lit. c erteilt, so ist der von ihm an­
gegebene 'Empfänger nicht berechtigt, den Fracht­
vertrag abzuändern. 

§ 81. Ausführung der Verfügungen 

(1) Die Eisenbahn ist nur dann berechtigt, die 
Ausführung der ihr gemäß §§ 79 und 80 erteil­
ten Verfügungen zu verweig,ern oder hinauszu-
schieben, wenn . 

a) die Verfügung in dem Zeitpunkt, in dem 
diese dem zur Ausführung berufenen Bahn­
hof zugeht, nicht mehr ausführbar ist, 

b) durch deren Ausführung der regelmäßige 
Beförderungsdienst gestört wür,cle, 

c) deren Ausführung gesetzliche oder verwal­
tungsbehördliche Vorschriften entgegen­
stehen oder 

. cl) bei Änderung des Bestimmungsbahnhofes 
der Wert des Gutes die Gesamtkosten der 
Beförderung bis zum neuen Bestimmungs­
bahnhof voraussichtlich nicht deckt und 
der Betrag dieser Kosten nicht sofort ge­
zahlt oder sichergestellt wird. 

In diesen Fällen ist die Eisenbahn verpflichtet, 
denj,enigen, der verfügt hat, so bald wie möglich 
von der Sachlage zu verständigen. Konnte die 
Eisenbahn diese Sachlage riicht voraussehen, so 
trägt derjenige, der verfügt hat, alle Folgen, die 
sich ,daraus ergeben, daß die Eisenbahn seine Ver­
fügung auszuführ,en begonnen hat. 

(2) Entstehen durch die Ausführung von Ver­
fügungen V erzöge~ungen in der Beförderung 
oder in der Ablieferung des Gutes, so ist die 
Eisenbahn berechtigt, für die Dauer der Verzö­
gerung Lager- oder Wagenstandgeld einzuhepen. 
Beträgt die Verzögerung mehr als sechsundneun -
zig Stunden, so ist die Eisenbahn berechtigt, da~ 
Gut auf Lager zu nehmen; im übrigen gelten 
die Bestimmungen des § 91 Abs. 12 lit. b bis h 
sinngemäß. 

(3) Die Eisenbahn ist berechtigt, für die Aus,­
führung der Verfügung eine Nebengebühr beim 
Erteilen der Verfügung einzuheben; dies,e Be­
rechtigung bLeibt unberührt, wenn sich nachträg­
lich ergibt, daß die Verfügung nicht ausführbar 
war. 

(4) Für die Berechnung der Kosten bei Ände­
rung des Bestimmungsbahnhofes od'erbei Rück­
beförderung des Gutes nach d:em Versandhahn­
hof gelten die nachstehenden Bestimmungen: 

a) Ist verfügt worden, daß das GUF in einem 
Unterwegsbahnhof abgeliefert werden soll, 
so ist die Eisenbahn nur berechtigt, für die 
Beförderung die Fracht vom VersancLbahn­
hof bis zum Unterwegsbahnhof zu berech,.. 
nen. Ist jedoch das Gut bereits über den 
Unterwegsbahnhof hinaus befördert wor­
den, so ist die Eis,enbahn berechtigt, die 
Fracht vom Versandbahnhof bis zum An­
haltebahnhof und von diesem zurück bis 
zum Unterwegsbahnhof gesondert zu be­
rechnen. 

b) Ist verfügt worden, daß das Gut nach 
einem anderen B,estimmungsbahnhof beför­
dert oder nach dem Versandbahnhof zu­
rückbefördert werden soll, so ist die Eisen­
bahn berechtigt, für die Beförderung die 
Fracht vom Versandbahnhof bis zum An­
haI Oe bahnhof und von diesem bis zum 
neuen Bestimmungsbahnhof oder bis zum 
Versandbahnhof gesondert zu berechnen. 

c) Die Eisenbahn ist verpflichtet, d,ie Frachten 
für. die Beförderungeng,emäß lit. a und b 
nach den am Tage des Abschlusses des 
Frachtvertrages gdtenden Tarifen zu be­
rechnen . 

d) Die Bestimmungen der lit. abis c gdten 
sinngemäß auch für die Berechnung der 
Nebengebührenund der sonstigen Kosten; 
die Eisenbahn ist berechtigt, im Tarif Aus­
nahmen vorzusehen. 
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(5) Die Eisenbahn ist berechtigt, die ihr durch 
dte Ausführung der Vufügung erwach·senden 
Kosten einzuheben, mit Ausnahme derjenigen, 
die auf ihr Verschulden zurückzuführen sind. 

(6) Unter Vorbehalt eller ßestimmungen des 
Abs. 1 haftet die Eisenbahn für die Folgen, die 
dadurch ents~ehen, daß sie eine Verfügung un­
richtig oder überhaupt nicht ausführt,' sofern 
sie ein V:erschulden trifft; sie ist jedoch zu einem 
höheren Schadenersatz als bei Verlust des Gutes 
ni<:ht verpflichtet. 

§ 82. Beförderungshindernisse 

(1) Die Eisenbahn ist verpflichtet, bei Beförde­
rungshindernissen, . die durch Umleitung behoben 
werden können, das Gut auf einem Hilfsweg 
ohne Einhebung einer Mehrfracht nach dem 
B.estimmungsbahnhof zu befördern; sie ist jedoch 
berechtigt, die Lieferfrist über den Hilfsweg zu 
berechnen. 

(2) Ist ein Hilfsweg nicht vorhanden oder 
kann das Gut aus anderen Gründen nicht weiter­
befördert werden und dauert das Beförderungs­
hindernis bei Gütern, die raschem Verderben 
unterliegen, und bei Gütern, bei denen das Inter­
es~e an der Lief.erung angegeben ist, voraussicht­
lich mehr.. als vierundzwanzig Stunden, bei allen 
übrigen Gütern voraussichtlich mehr als zwei­
undsiebzig Stunden, so ist die Eisenbahn ver­
pHichtet, den Absender hievon ohne Verzug zu 
verständigen und um Anweisung zu ersuchen. 
Die Eis·enbahn ist, sofern si'e kein Verschulden 
an dem Beförderungshindernis trifft, berechtigt, 
die ihr durch das Einholen der Anweisung er­
wachsenden Kosten einzuheben. 

(3) D~r Absender ist berechtigt, im Frachtbrief 
für den Fall, daß 'ein Beförderungshindernis ein­
treten sollte, Anweisung zu ertejl.en. Kann die 
Eisenbahn die Anweisung nicht ausführen, so ist 
sie verpflichtet, den Absender nach Maßgabe des 
Abs. 2 um eine andere Anweisung zu ersuchen. 

(4) Der Absender ist a~f Grund der Verständi­
gung von einem Beförderungshindernis berech­
tigt, seine Anweisung schriftlich dem Versand­
bahnhof oder dem Bahnhof, in dem sich das 
Gut befindet, zu erteilen. 

(5) Dem Versandbahnhof obliegt es, di,e An­
weisung ohne Verzug, auf Verlangen des Absen­
ders unter den von der Eisenbahn im Tarif fest­
zusetzenden Bedingungen auch durch Fern­
sprech'er, Fernschreiber oder Telegramm, dem 
Bahnhof, der diese ausfühl"en soll. mitzuteilen. 
Dem Bahnhof, der eine solche Mit~eilung erhält, 
obliegt es, di,e Anweisung auszuführen, wenn 
die f.ernmündliche, ferns.chriftliche oder tele­
graphisch'e Mitteilung vom Versandbahnhof her­
rührt; dies ist im Zweifelsfall zu klären. Di.e 
Ei'senbahn ist, sofern sie kein Verschulden an 

dem Beförderungshindernis trifft, berechtigt, die 
ihr durch die Weitergabe der Anweisung er., 
wachsenden Kosten einzuheben. 

\ 

(6) Die Eisenbahn ist zur Ausführung einer 
Anweisung, durch welche die Person des 
Empfängers oder der Bestimmungsbahnhof ge­
ändert werden soll oder die einem anderen Bahn­
hof 'als dem V,ersandbahnhof erteilt wird, nur 
verpflichtet, wenn der Abs'cnder das Fra·chtbrief­
doppel vorlegt und darin die Anweisung einge­
tragen und unterschrieben hat; dem Bahnhof 
obliegt es, die Entg'eg.ennahme der Anweisung 
durch Aufdrücken des Tagessoempels im Fracht­
briefdoppel unterhalb der eingetragenen Anwei­
sung zu bescheinigen und sodann' das Frachtbrief­
doppel dem Absender zurückzugeben. Befolgt 
die Eisenbahn eine solche Anweisung, ohne sich 
das mit den entsprechenden Eintragungen ver­
sehene Fra.chtbriefdoppel vorleg-en zu lassen, so 
haftet sie für den hiedurch entstehenden Schaden 
dem Empfänger, wenn der Absender ihm das 
Frachtbriefdoppel übergeben hat. 

(7) Fällt das Beförderungshindemis vor Ein­
treffen einer Anweisung des Abs.enders in dem 
Bahnhof, in dem sich das Gut befindet, weg, so 
ist die Eisenbahn verpflichtet, das Gut, ohne die 
Anweisung abzuwarten, nach dem Bestimmungs­
bahnhof weiterzubefördern und den Absender 
hievon ohne Verzug zu versiändig,en. 

(8) Die Eisenbahn ist, sofern den Abs'ender ein' 
Verschulden an dem Beförderungshindernis trifft, 
berechtigt, für die Dauer des Aufenthaltes Lager­
oder Wagenstandgeld einzuheben. 

(9) Die Eisenbahn ist, sof.ern sie kein Ver­
schulden an dem Beförderungshindemis trifft, 
berechtig~, für die Ausführung der Anweisung 
eine Nehengebühr einzuheben; erteilt der Ab­
sender seine Anweisung dem V'ersandbahnhof, 
so ist die Eisenbahn berechtigt, diese Neben­
gebühr bereits beim Erteilen der Anweisung ein­
zuheben. Diese Berechtigung bleibt unberührt, 
wenn,sich nachträglid1ergibt, daß die Anweisung 
nicht ausführbar war. 

(10) Tritt ein BeförderullJgshindemis ein, nach­
dem der Empfänger den Frachtvertrag abge­
ändert hat, so ist di.e Eisenbahn verpflichtet, 
diesen Empfänger hievon zu verStändig'en und 
um Anweisung zu ersuchen. Der Empfänger ist 
verpflichtet, seine Anweisung s-chriftlich dem ur­
sprünglichen Bestimmungsbahnhof zu erteilen; 
er ist nicht verpflichtet, das Fra chtb riefdopp el 
vorzulegen. Im übrigen gelten die Abs. 2, 5 und 
7 bis 9 sinngemäß. 

(11) Für die Ausführung der Anweisungen gilt 
im übrig.en § 81 Abs. 1, 2 und 4 bis 6 sinn-
gemäß. . 

(12) Ist die Verständigung des zum Erteilen 
der Anweisung Berechtigten nach den Umstän­
den nicht möglich oder trifft innerhalb einer 
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von der-Eisenbahn im Tarif festzusetzenden Frist 
eine Anweisung des Berechtigten in dem Bahn­
hof, in dem sich das Gut befindet, nicht ein oder 
ist die Anweisung nicht ausführbar und dauert 
das Beförderungshindernis mehr als sechsund­
neunzig Stunden, so ist die Bisenbahn berechtigt, 
das Gut auf Lager zu nehmen; im übrig-en gelten 
die Bestimmungen des § 91 Abs. 12 Lit. b bis h 
sinngemäß. 

im Falle des Abs. 4 Iit. d ist jedoch die Eisen­
bahn berechtigt, die Zuschiagsfrist vorbehaltlich 
der GeIlJehmigung des Bundesministeriums für 
Verkehr und verstaatlicht-e Unternehmungen 
festzusetzen. Die Genehmigung ist zu erteilen, 
wenn und soweit besondere B'etriebsv-erhältnisse 
oder örtliche Verhältnisse diese Zuschlagsfristen 
erfordern, im Falle des Abs. 4 lit. d längstens 
jedoch für die Dauer eines Monates. 

(6) Die Eisenbahn ist verpflichtet, die Zu-
§ 83. Lieferfrist schlagsfristen gemäß Abs. 4 1it. abis c in den 

(1) Die Lieferfrist setzt sich zusammen aus der Tarif aufzunehmen, die Zuschlagsfiist gemäß 
Abfertigungsfrist; der Beförderungsfrist und Abs. 4 lit. d in sonstiger g,eeigneter Weise zu 
gegebenenfalls aus Zuschlagsfristen. veröffentlichen. Für das Inkrafttr,eten der Zu­

schlagsfristen gemäß Abs. 4 lit. abis c gilt; § 6 
(2) Sofern die Eisenbahn im Tarif nicht Abs. 5; die Zuschlagsfrist gemäß Abs. 4 lit. d 

kürzere Fristen vorsieht, beträgt 
tritt frühestens mit ihrer Veröffentlichung in 

a) bei Aufgabe des Gutes als Stückgut Kraft. Die Eisenbahn ist verpflichtet, in der Ver-
1. die Abfertigungsfrist ..... 48 Stunden, äffendichung ersichtlich zu machen, daß die 
2. die Beförderungsfrist für Genehmigung des Bundesministeriums für Ver-

je auch nur angefang,el1!e kehr und verstaatlichte Unternehmung,en erteilt 
200 Tarifkilometer ....... 24 Stunden, worden oder vorbehalten ist. Ist die Genehmi-

b) bei Aufgabe de~ Gutes als Wagenlad!.mg gung vorbehalten, so ist die Festsetzung der Zu-
1. die Abfertigungsfrist ..... 24 Stunden, schlagsfrist wirkungslos, wenn d~e Genehmigung 
2. die Beförderungsfrist für ' nicht innerhalb von sieben Tagen nach der Ver-

je auch nur angefangene öffentlichung der Zuschlagsfrist bekanntgemacht 
200 Tarifkilometer ....... 24 Stunden. oder wenn die nachträg1iche Genehmigung ver-

(3) Die Abfertigungsfrist ist ohne Rücksicht sagt wird. 
auf die Anzahl der an der Beförderung beteilig- (7) Die Lieferfrist beginnt um null Uhr des 
ten Eisenbahnen nur einmal, die Beförderungs- der Annahme des Gutes zur Beförderung fol­
frist nach der Gesamtentfernung zwischen dem genden Tages. 
Vers'andbahnhof und dem Bestimmungsbahnhof 
zu berechnen. (8) Die Lieferfrist ruht 

a) während des Aufenthaltes, der ohne Vet-
(4) Die Eisenbahn ist berechtigt, Zuschlags- schulden der Eisenbahn verursacht wird 

fristen festzusetzen , 1. durch das Nachprüfen gemäß § 67, 
a) für die Beförderung von Gütern, die sofern hiebei Abweichungen von deli 

außerhalb des Bahnhofes zur Beförderung Eintragungen im Frachtbrief festgestellt 
ang,enommen oder außerhalb des Bahn- werden, 
hofes abgeliefert werden, 2. durch die zoll- und sonstige verwaltungs-

b) für die Bdörderung von Gütern behördliche Behandlung, 
über Bahnstrecken, die im selben Ge- 3. durch die vom Abslender oder vom 
meindegebiet zwei oder mehrere Bahn-Empfänger verfUgte Abänderungde~ 
str'ecken verbinden, Frachtvertrages, 
über Nebenbahnen, 4. durch besondere Vorkehrungen für das 
tiber Strecken mit v,erschiedener Spur- Gut, wie Ausbesserungsarbeiten am 
weite, Gute oder an dessen Verpackung, Ab-
von oder nach Gütemebenstellen, laden, Umladen oder Rich~en der La-
von oder nach unbesetzten Bahnhöfen, dung, Beigabe von Eis, 

- über Strecken mehrerer Eisenbahnen, 5. durch j.ede Verkehrsunterbremung, ,durch 
c) für die Beförderung von Gütern - nach welche der ß,eginn oder die Fortsetzung 

Tarifen, dve eine Ermäßigung gegenüber der Beförderung zeitweilig verhindert 
den Regeltarifen ,enthalten, und wird; 

d) für außergewöhnliche Verhältnisse, die eine b) an Samstagen sowie an Sonn- und Feier-
ungewöhnliche Verkehrszunahme oder un- tagen. 

gewöhnliche Betriebsschwierigkeiten zur (9) Die Bislenbahn kann sich in den Fällen des 
Folge haben. .Abs. 8 1it. a auf das Ruhen der Lieferfrist nur 

(5) Die Zus·chlagsfristen gemäß Abs. 4 bedür- berufen, wenn sie die Ursache und die Dauer 
fen der Genehmigung des Bundesministeriums des Ruhens im Frachtbrief vermerkt hat oder in 
für Verkehr und verstaatlichte Unternehmungen; anderer Weise nachweist. 

3 

336 der Beilagen XI. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 33 von 86

www.parlament.gv.at



34 336 der Beilagen 

(10) Endet die Lieferfrist nach Schluß der für 
die Güterabf.ertigungsstelledes Bestimmungs­
bahnhofes vorgesehenen Dienststunden, so gilt 
die Lieferfrist erst zwei Stunden nach Dienst­
beginn des darauffolgenden Wer~tages als abge­
laufen; der Samstalg gilt in diesem Falle nicht 
als Werktag. 

. (11) Die Liderfrist ist gewahrt, wenn vor 
ihrem Ablauf 

a) der Empfänger von der Ankunft der 
Sendung im Bestimmungsbahnhof benach­
richtigt und das Gut zur Abnahme bereit­
gestellt worden ist, sofern der Empfänger 
von der Ankunft der Sendung zu benach­
richtigen und das Gut ihm nicht zuzu­
führen ist, 

b) das Gut zur Abnahme im Bestimmungs­
bahnhof bereitgestellt worden ist, sofern 
der Empfänger von der Ankunft der Sen­
dung nicht zu benachrichtigen und das Gut 
ihm nicht zuzuführen ist, 

c) das Gut dem Empfänger in der Wohnung 
oder Geschäftsstelle abgeliefert worden ist, 
sof,ern das Gut ihm zuzuführen ist; konnte 
das zugeführte Gut aus Gründen, die beim 
Empfänger gelegen sind, nicht abgeliefert 
werden, so ist die Lieferfrist gewahrt, 
wenn vor ihrem Ablauf die Ablieferung 
vergeblich versucht worden ist. 

§ 84. Empfängeranweisung 

Die Eisenbahn ist berechtigt, im Tarif Bedin­
gungen festzusetzen, unter denen der Empfänger 
berechtigt ist, dem Bestimmungsbahnhof An­
weisungen über die Sendung, auch vor deren 
Ankunft, zu erteilen. Die Eisenbahn ist nur 
dann berechtigt, Empfängeranweisungen auszu­
führen, wenn die Sendung im Bestimmungsbahn­
hof angekommen und bis zum Beginn der Aus­
führung eine ordnungsmäßig erteilte, entgegen­
stehende Verfügung oder Anweisung des Ab­
senders oder des Empfängers im Bestimmungs­
bahnhof nicht eingelangt ist. 

§ 85. Benachrichtigung 

(1) pie Eisenbahn ist verpflichtet, den 
Empfänger von der Ankunft der Sendung im 
Bestimmungsbahnhof ohne Verzug zu benach­
richtigen. Die Eisenbahn ist jedoch zur Benach­
richtigung in der Zeit von siebzehn bis acht Uhr 
sowie an Sonn- und Feiertag,en nicht verpflichtet; 
an Samstagen ist sie zur Benachrichtigung nur 
verpflichtet, wenn Dienststunden festgesetzt s.ind. 

(2) Die Eislenbahn ist zur Benachrichtigung 
nicht verpflichtet, wenn 

a) der Absender verlangt hat, das Gut bahn­
lagernd zu stellen, 

b) der Empfänger schriftlich auf die Benach­
richtigung verzichuet hat, 

c) das Gut dem Empfänger in die Wohnung 
oder Ges·chäftsstelle zugeführt wird, 

d) die Benachrichtigung nach den Umständen 
nicht möglich ist. 

(3) Die Eisenbahn ist berechtigt, die B'enach­
richtigung nach ihrer Wahl durch Fernsprecher, 
Fernschreiber, Telegramm, schriftlich durch die 
Post oder durch Boten vorzunehmen. Sie ist be­
rechtigt, mit dem Empfänger für einzelne oder 
alle für ihn ankommenden Sendungen die Art 
der Benachrichtigung schriftlich zu vereinbaren. 

(4) Die Benachrichtigung gilt als bewirkt 
a) bei Benachrichtigung durch Fernspr.ech,er 

oder Fernschr·eiber mit der Beendigung der 
Durchgabe, 

b) bei Benachrichtigung durch Telegramm 
vier Stunden nach desslen Aufgabe, 

c) bei Benachrichtigung mit Benachrichti­
gungsschreiben durch die Post zwölf 
Stunden nach dessen Aufgabe, 

d) bei j,eder anderen Art der Benachrichtigung 
mit der übergabe des Benachrichtigungs­
schreibens. 

(5) Die Eisenbahn ist berechtigt, di'e Fristen 
gemäß Abs. 4 lit. bund c zu verlängern;' sie ist 
verpflichtet, eine solche Verlängerung bei den 
Güterabferügungsstellen der betl'effenden Bahn­
höf,c durch Aushang bekanntzumachen. 

(6) Enden die Fristen gemäß Abs. 4 lit. bund 
c oder Abs. 5 nach Schluß der für die Güter­
abfertigungsstelle des Bestimmungsbahnhofes 
vorgesehenen Dienststunden, so gilt die Benach~ 
richtigungerst um acht Uhr des darauffolgenden 
Werktages als bewirkt; der Samstag gilt in 
diesem Falle insoweit als Werktag, als Dienst­
stunden festJgeseizt sind. 

(7) Die Eisenbahn ist berechtigt, für die Be­
nachrichtigung vom Empfänger den Ersatz ihrer 
Auslagen zu verlangen oder eine Nebengebühr 
einzuheben. 

(8) Die Eisenbahn ist verpflichtet, hei der Be­
nachrichtigung, ausgenommen bei Benachrichti­
gung durch Telegramm, die Frist mitzuteilen, 
innerhalb welcher das Gut vom Empfänger ab­
zunehmen ist. Sie ist ferner verpflichtet, bei der 
Benachrichtigung dem Empfänger gegebenenfalls 
mitzuteilen, daß 

a) das vom Absender verladene Gut unter­
wegs umgeladen worden ist, ausgenommen 
wegen Spurwechsels, 

b) das Gut bff.ensichtlich oder vermutlich be­
schädigt oder unvollständig ist, 

c) ein Frachtzuschlag auf dem Gute haftet. 

§ 86. Ablieferung 

(1) Die Eisenbahn ist verpflicht·et, dem 
Empfänger im Bestimmungsbahnhof oder, so~ 
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fern das Gut dem Empfänger zugeführt wird, 
in seiner Wohnung üder Geschäftsstelle den 
Frachtbrief zu übergeben und das Gut abzu­
liefern, wenn der Empfänger die sich aus dem 
Frachtvertrag -zu seinen Lasten . ergebenden Be­
träge gezahlt und den Empfang des Gutes be­
scheinigt hat. 

(2) Die Eisenbahn ist nicht berechtigt, auß,er 
der Empfangsbesdleinigung weitere Erklärungen 
vüm Empfänger zu verlangen. Sie ist nimt ver­
pflichtet, die Echtheit der Untersmrift des 
Empfängers üder _ die Berechtigung des Beauf­
tragten üder Bevüllmächt~gten des Empfängers 
zu -prüfen. Wenn vün mehreren im Frachtbrief 
angegebenen Frachtstücken einer Sendung bei der 
Ablieferung einzelne fehlen, ist der Empfänger 
beremtigt, diese in der Empfangsbesdleinigung 
als fehlend anzuführen. 

(3) Der Ablieferung des Gutes an den Empfän­
ger stehen gleim 

a) eine nach den maßgebenden Bestimmungen 
an die Finanzverwaltungerfülgte über­
gabe des Gutes in ihren Abfertigungs­
räumen oder Niederlagen, wenn diese nicht 
unter der Obhut der Eisenbahn stehen, 

b) das Einlag:ern bei der Eisenbahn oder das 
Hinterlegen in einem öffentlichen Lager­
haus üder sünst in sicherer Weis,e, süfern 
dies gemäß den Bestimmungen di'eses Bun­
desgesetzes zulässig ist. 

(4) Nach der Ankunft der Sendung im Be­
stimmungsbahnhüf ist der Empfä-nger berechtigt, 
innerhalb der Dienststunden der Güterabf~rti­
gungsstelle vün der Eisenbahn die übergabe des 
Frachtbriefes und die Ablieferung des Gutes zu 
verlangen. Ist der Verlust des Gutes f,estgestellt 
üder ist das Gut nicht innerhalb der im § 97 
Abs. 1 vürgesehenen Fr.ist angekümmen, sO' ist 
der Empfänger berechtigt, 'seine Rechte aus dem 
Frachtvertrag im eig,enen Namen gegen die 
Eisenbahn geltend zu machen. 

(5) Die Eisenbahn ist verpflichtet, Güter, die 
nicht zugeführt werden, an den hiefür bestimm­
ten S-cellen dem Empfänger zur Abnahme bereit­
zustelLen. 

(6) Der Empfänger ist berechtigt, vür Ein­
lösen des Fra,chtbriefes in d~esen Einsicht zu 
nehmen und das Gut äußerlich zu besichtigen; 
er ist nimt berechtigt, ein Frachtstück zu öffnen. 
Die Eisenbahn ist berechtigt, im Tarif Bedingun­
gen festzusetzen, unter denen Prüben durch den 
Empfänger nüch vür Einlösen des Frachtbriefes 
entnümmen werden können. 

(7) Die Annahme des Frachtbriefes verpflichtet 
den Empfänger, der Eisenbahn die sjch aus dem 
Frachtvertrag zu s,einen Lasten ergebenden Be­
träge zu zahlen. 

(8) Die Eisenbahn ist zur Ablieferung des 
Gutes nur gegen Vürweisen des ,eingelösten 
Frachtbriefes verpflichtet. 

(9) Der Empfänger ist berechtigt, di~ Annahme 
des Gutes auch nach Einlös.en des Frachtbriefes 
sO' lange zu verweigern, bis die Eis1enbahn seinem 
Verlangen auf Feststellung eines vün ihm be­
haupteten Schadens stattge&eben hat. 

(10) Die Eisenbahn ist berechtigt, mit dem 
Empfänger besündere Vereinbarungen über die 
übergabe des Frachtbriefes und die Ablieferung 
des Gutes zu treffen. 

§ 87. Nachprüfen im Bestimmungsbahnhof 

(1) Der Absender ist berechtigt, im Fracht­
brief das Nachwiegendes Gutes und das Fest­
stellen des Gewichtes des leeren Wag,ens im 
Bestimmungsbahnhof zu verlimgen; der Empfän­
ger ist berechtigt, ein solches Verlangen formlos -
an den Bestimmungsbahnhof zu richten. Die 
Eisenbahn ist nicht verpflichtet, dies,em Ver­
langen zu entsprechen, wenn Waagen nicht vür­
handen sind, die vürhandenen Waagen nicht aus­
reichen, die. Beschaffenheit des Gutes die Ge­
wichtsfeststellung nicht ühne Schwierigkeit zu­
läßt üder diese Feststellung die ürdnungsmäßige 
Abwicklung des Eisex:bahnbetri,ebes stören 
würde. § 68 Abs. 5 bis 7 gilt sinngemäß. 

(2) Lehnt die Eisenbahn ein Nachwiegen des 
Gutes im Bestimmungsbahnhof ab, 50' ist der 
Empfänger berechtigt zu verlangen, daß die 
Eisenbahn zu einem vün ihm veranlaßten Nach­
wiegen auf einer im Bahnhof oder in dessen 
Nähe benndlich-en Waage einen Bedienstl.:ten 
beistelle; § 68 Abs. 7 gilt sinngemäß. Die Eisen­
bahn ist berechtigt, die ihr hiedurch erwach'sen­
den Küsten, einschließlich der Küsten für das 
ß,eisteHen ihres Bediensteten,vüm Empfänger 
einzuheben. 

(3) Der Absender ist beredltigt, im Fradltbrief' 
das Nachzählen des Gutes im Bestimmungs­
bahQhof zu verlangen; der Empfänger ist be­
rechtigt, ein solch-es Verlangen formlos an den 
Bestimmungsbahnhof zu richten. Die' Eisenbahn 
ist zum Nach,zählen nicht verpflichtet, wenn die 
Beschaffenheit Qes Gmes das Nachzählen nicht 
ohne Schwierigkeit zuläßt oder das Nachzäh­
len die ürdnungsmäßige Abwicklung des Eisen­
bahnbetriebes stören würde. 

(4) Die Eisenbahn ist berechtigt, für das Nach­
wiegen, ftr das FeststeHen des Gewichtes des 
leeren Wagens und für das Nachzählen Neben­
gebühren einzuheben; sie ist j,edüch zur Ein­
hebun.g nicht berechtigt, wenn 

a) das Nad1wiegen auf einer Gleiswaage 
durchgeführt worden ist und das Ergebnis 

Imehr als zwei v. H. vün dem durch den 
Versandbahnhüf festgestellten Gewicht ab-· 
weicht, sofern der Unterschied nicht üffen­
sichtlid1 durch die Natur des Gut:es üder 
dutch Witterungseinflüsse verursacht wor­
den ist, 

\ 
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b) das Ergebnis der F,eststellung des Gewichtes 
des leeren Wagens mehr als zw~i v. H. 
vün dem am Wag.en angeschriebenen 
Eigengewicht abweicht, 

c) beim Nachzählen eine geringere als die 
vüm Versandbahnhüf ermittelte Stückzahl 
festgestellt würden ist. 

(5) Der Empfänger ist ber,echtigt, im Bestim­
mungsbahnhüf nach Einlösen des Frachtbriefes 
LU verlangen, daß die Eisenbahn die überein­
stimmung des Gutes mit den Eintragungen im 
Frachtbrief hinsichtlich der BeZJeichnung des 
Gutes und dess,en Verpackung nachprüfe. Die 
Eisenbahn ist zum Nachprüfen nicht verpflichtet, 
wenn die Beschaff,enh,eit des Gutes das Nach­
prüfen nicht ühne Schwierigkeit und nicht ühne 
besündere Fachkenntnis zuläßt üder das Nach­
prüfen die ürdnungsmäßige Abwicklung des 
Eisenbahnbetriebes s'tören würde. Die Eisenbahn 
ist berechtigt, für das Nachprüfen eine Neben­
gebühr einzuheben. 

(6) Der Empfänger ist berechtigt zu verlangen, 
daß ihm Gelegenheit gegeben werde, dem Nach­
wiegen, dem FeststeHen des Gewicht'es des leeren 
Wagens, dem Nachzählen üder dem Nachprüfen 
im Bestimmungsbahnhüf beizuwühnen; im übri­
gen gilt § 68 Abs. 11 sinngemäß. 

§ 88. Ausladen 

licher Vürschriften übliegende Reinig,en üder 
Entseuchen vün Wagen eine Nebengebühr ein­
zuheben. 

§ 89. Zuführen 

(1) Die Eisenbahn ist berechtigt, Stückgut dem 
Empfänger in seine Wühnung üder Geschäfts­
stelle im Gemeindegebiet des Bestimmungsbahn­
hüfes üder in benachbarten Gemeinden gegen 
Zahlung vün Rüllgeld zuzuführen. Sie i~t berech- . 
tigt, das Zuführen selbst zu besür~en oder durch 
vün ihr bestellte Unternehmer besürgen zu 
lassen. Die Leute, deren sich die Eisenbahn beim 
Zuführen bedient, sind verpflichtet, den für das 
Zuführen ~eltenden Tarif bei sich zu tragen und 
den Empfänger auf Verlangen Einsicht nehmen 
zu lassen. Die Eisenbahn ist verpflichtet, die 
Bahnhöfe, in denen ein Rüllfuhrdienst für Stück­
gut eingerichtet ist, im Tarif anzuführen und die 
Zufuhrzeiten bei, den Güterabf,ertigungsstellen 
dieser Bahnhöfe durch Aushang bekanntzu­
machen. 

(2) Das Recht, Stückgut zuzuführen, steht der 
E:senbahn nicht zu, wenn der Absender eine 
widersprechende' Erklärung in den Frachtbrief 
eingetragen hat. 

(3) Die Empfänger in Gemeinden, für welche 
die Eisenbahn einen Rüllfuhrdienst eingerichtet 
hat, sind berechtigt, Stückgut im Bestimmungs­
bahnhüf selbst abzunehmen. Will ein Empfänger 

(1) Süweit dieses Bundesgesetz diesbezügliche vün diesem Rechte Gebrauch machen, So' ist er 
Eesti~mungeI?- nicht .,enthält, iS7 die Eisenbah.n verpflichtet, dies dem B·estimmungsbahnhüf nüch 
verpflIchtet, Im TarIf zu bestimmen, üb dIe vür der Ankunft des Gutes schriftlich anzuzeigen 
Güter durch die Eisenbahn üder durch den (Rüllfuhrverbüt). Der Empfäng,er ist berechtigt, 
Empfänger auszuladen sind. ein Rüllfuhrverbot auch allgemein für das für 

(2) Absender und Eisenbahn s·ind berechtigt, I ihn ankümmende Stückgut zu erteiLen. 
eine vüm Tarif abweichende V,ereinbaru~g über (4) Die Eisenbahn ist berechtigt, mit Genehmi­
da~ Auslad~n zu treffen; d.er Absen~er Ist ver- gung des Bundesmirristeriums für Verkehr und 
pfllcht,et, ellle sülche Verelllbarung Im Fracht- verstaatlichte U rrternehmungen das Recht des 
~rief zu ve:mer~en. Empfänge~ und Eisenb~hn Abse~ders, das Zuführen vün Stückgut durch 
s:nd ber.echtIgt, ellle sül~e V:crelllbarung schnft- eine widersprechende Erklärung im Frachtbrief 
hch zu treffen. Besürgt dIe EIsenbahn auf Grund auszuschließen, und das Recht des Empfängers, 
einer Vereinbarung das Ausladen vün Gütern an für ihn ankümmendes Stückgut im Bestimmungs­
SteHe des Empfängers, So' ist si'e berechügt, hiefür bahnhüf selbst abzunehmen, in einzelnen Bahn­
eine Nebengebühr einzuheben. höfen vürübergehend üder dauernd zu be~chrän-

(3) Die Eisenbahn ist berechtigt, im Tarif Be- ken üder aufzul1eben; die Genehmigung ist zu 
dingungen festzusetzen, unter denen s.ie dem erteilen, wenn und süweit besondere Verkehrs­
Empfänger bahneigene Geräte und Einrichtun- oder Betriebsverhältnisse üder örtliche Verhält­
gen zum Ausladen der Güter zur Verfügung nisse diese Maßnahmen erfürdern. Die Eisenbahn 
stellt und besündere Vürkehrungen zur Erleichte- ist verpflichtet, sülche Maßnahmen spätestens 
rung des Ausladens der Güter trifft. am Tage vür ihrem Inkrafttreten bei den Güter-

(4) Der Empfänger ist verpflichtet, den vün abfertigungsstellen der betreffenden ~ahnh~fe 
ihm entladenen Wagen besenrein an die Eisen- dbrch Aushang bekanntzumachen und 10 geelg­
bahn zurückzugeben. Wird der Wagen nich~ neter Weise auch nachrichtlich zu veröffentlich,en. 

_ be~enrein zurückgegeben, so ist die Eisenbahn (5) Die Eisenbahn haftet als Frachtführer 
berechtigt, für das vün ihr vürgenümmene Rei- ' gemäß den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes, 
nigen -eine Nebengebühr vüm Empfänger ein- wenn sie das Zuführen selbst üder durch vün 
zuheben. ihr bestellte Unternehmer besürgt. 

(5) Die Eisenbahn ist berechtigt, für das ihr (6) Die Eisenbahn ist berechtigt, mit dem 
auf Grund gesetzlich,er oder verwaltungsbehörd- Empfänger Bedingungen zu vereinbaren, unter 
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denen sie Eisenbahnwagen, auf eigenen Rädern 
laufende Straßenfahrzeuge und Großhehälner in 
beladenem Zustand in seine Geschäftsstelle selbst 
oder durch von ihr bestellte Unternehmer zu­
führt. Sie ist zu einem solchen Zuführen auch auf 
Verlangen des Absenders im Frachtbrief berech­
tigt, wenn der Empfänger nach vorheriger Vier­
ständigung nicht widerspricht o&r einem solch,en 
Zuführen allgemein zugestimmt hat. 

§ 90. Abnahme 

(1) Der Empfänger ist verpflichtet, Güter, die 
von der Eisenbahn nicht zugeführt werden, an 
den hiefür bestimmten Stellen des Bahnho,f,es ab­
zunehmen. 

(2) Die Eisenbahn ist berechtigt, im Tarif für 
die Abnahme der Güter, die von ihr nicht zu­
geführt werden, eine Frist festzusetzen (Ab­
nahmefrist); diese Frist verlängert sich im Falle 
des § 71 Abs. 8 um neun Stlinden. Die Eisen­
bahn ist verpflichtet, eine allfällige sonstige Ver­
längerung der Abnahmefrist bei den Güter-. 
abfertigungsstellen der betreff,enden Bahnhöfe 
durch Aushang bekanntzumachen. 

(3) Die Abnahmefrist beginnt mit dem Zeit­
punkt, in welchem die Benachrichtigung von der 
Ankunft der Sendung als bewirkt gilt und das 
Gut zur Abnahme bereitgestellt ist. Sie heginnt 
jedoch mit der Bel'eitstellung des Gutes, wenn 

a) das Gut bahnlagernd gestdlt ist, 
b) der Empfänger auf die Benachrichtigung 

von der Ankunft der Sendung slchriftlich 
verzichtet hat, 

c) die Benachrichtigung von der Ankunft der 
Sendung nach den Umständen nicht mög­
lich ist. 

(4) Die Abnahmefrist ruht in der Zeit von 
siebzehn bis acht Uhr und' an Samstagen sowie 
an Sonn- und F·eiertagen. 

(8) Die Eisenbahn ist berechtigt, mit Ge­
nehmigung des Bundesministeriums für Verkehr 
und verstaatlichue Unternehmungen ohne Rück­
sicht auf die im § 6 Abs. 5 vorgesehene Frist in 
einzelnen oder in aUen Bahnhöfen die Abnahme­
frist abzukürzen sowie das Lager- und das 
Wagenstandgeld zu erhöhen; die Genehmigung 
ist zu erteilen, wenn und sowleit besondere Ver­
kehrs- oder Betriebsverhä1tni'S'se oder örtliche 
Verhältnisse diese Maßnahmen erfordern, läng­
stens jedoch für die Dauer eines Monates. Die 
Eis,enbahn ist verpflichtet, solche Maßnahmen 
spätestens am Tage vor ihrem Inkrafttret1en bel 
den Güterabfertigungsstellen der betreffenden 
Bahnhöfe durch Aushang bekanntzumachen und 
in geeigneter W~ise auch nachrichtlich zu v,er­
öff·entlichen. 

§ 91. Ablieferungshindernisse 

(1) Ein Ablieferungshindernis liegt vor, wenn. 
a) der Empfänger nicht zu ermitneln ist, 
b) der Empfänger das Einlösen des Fracht-

briefes ausdrücklich verweigert, . 
c) der Empfänger den Frachtbr.ief nicht inner­

halb ,einer von der Eisenhahn im Tarif 
festzusetzenden Frist (Einlösefrist) einlöst, 

d) vor Einlösen des Frachtbriefes durch den 
Empfänger die Ablieferung des Gutes aus 
sonstigen Gründen v,eihindert wird. 

(2) Bei Ablieferungshinderniss1en obliegt es 
dem Bestimmungsbahnhof, den Absender hievon 
durm Vermittlung des Versandbahnhofes ohne 
Verzug zu verständigen und um Anweisung zu 
ersuchen; die Eisenbahn ist bere'chtigt, im Tarif 
Ausnahmen vorzusehen. Die Eisenbahn ist, 
sofern sie kein Verschulden an dem Ablieferungs­
hindernis trifft, berechtigt, die ihr durch das 
Einholen der Anweisung erwachsenden Kosten 
einzuheben. 

(3) Die Eisenbahn ist bel"echtigt, im Tarif 
(5) Nimmt der Empfänger das Gut nicht Bedingungen festzusetzen; urrter denen der Ab­

innerhalb der Abnahmefrist ab, so ist die Eis,cn- sender berechtigt is,t, im Frachtbrief für den 
bahn berechtigt, für die Dauer der überschrei- Fall, daß ein AblIeferungshindernis eintreten 
tung Lager- oder Wagenstandlge1d einrzuheben. sollte, Anw,eisung zu erteilen. 

(6) Hat der benachrichtigte Empfänger die zur (4) Der Absender ist auf Grund der Ver-
Abnahme des Gutes erforderlichen Vorkehrun- ständigung von einem Abl'ieferun.gshindernis 
gen getroff,en und kann die Eisenbahn das Gut verpflichtet, seine Anweisung schriftlich dem 
nicht innerhalb einer Stunde nach dem Eintreffen Versandbahnhof zu erteilen; die Eisenbahn ist 
des Empfängers zur Abnahme bereitstellen, so berechtigt, im Tarif Ausnahmen zuzulass'en. 
ist siie auf Verlangen verpflichtet, ihm die ver- (5) Dem Versandbahnhof obliegt es, die An-
geblich versuchte Abnahme im Frachtbrief unter weisung ohne Verzug, auf Verlangen des Absen-
Angabe von Tag und Stunde zu bescheinigen ders unter den von der Eisenbahn im Tarif 'fest­
und ihm etwaig·e Kosten für den vergeblichen zus,etzenden Bedingungen auch durch Ferri­
Versuch der Abnahme zu ,ersetz·en. sprecher, Fernschreiber oder Telegramm, dem 

(7) Der Empfänger ist mit Zustimmung der Bestimmunlgsbahnhof mitzuteilen. Dem Bestim­
Eisenbahn berechtigt, Güter, die von ihm aus- mungsbahnhof obliegt es, die Anweisung aus­
zuladen sind, ohne oder nach teilweis,er Ver- zuführen, wenn die fernmündlich,e, fernschrift­
änderung der Ladung im selben Wagen aufzu- liche oder teIegraphische Mitteilung vom Ver­
geben. sandbahnhof herrührt; dies ist im Zweifelsfall 
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zu klären. Die Eisenbahn ist, sofern· sie kein 
Verschulden an dem Ablieferungshindernis trifft, 
berechtigt, die ihr durch die Weitergabe der An­
weisung erwachsenden Kosten einzuheben. 

(6) Die Eisenbahn ist zur Ausführung einer 
Anweisung des Absenders nur verpflichtet, wenn 
der Absender das Frachtbriefdoppel vorlegt und 
darin die Anweisung eing;etragen und unter­
schriehen hat; dem Bahnhof üb liegt es, die Ent­
gegennahme der Anweisung durch Auf.drücken 
des Tagesstempels im Frachtbriefdoppel unter­
halb der eing.etragenen Anweisung zu beschei­
nigen und sodann das Frachtbriefdoppel dem 
Absender zurückzugeben. Befolgt die Eisenbahn 
die Anweisung, ohne sich das mit den entspre­
chenden Eintragungen versehene Frachtbrief­
doppel vorlegen zu lassen, so haftet sie für den 
hiedurch entstehenden Schaden dem Empfänger, 
wenn der Absender ihm das Frachrbriefdoppd 
übergeben hat. Hat jedoch der Empfänger das 
Einlösen des Frachtbr1efes ausdrUcklich verwei­
gert, so ist der Absender zum Erteilen einer An­
weisung auch ohne Vorlage des Frachtbrief­
doppels berechtigt. 

(7) Fällt das Ablieferungshindernis vor Ein­
tr,effen einer Anweisung des Abs'enders im Be­
stimmungsbahnhof weg, so ist die Eisenbahn 
verpflichtet, das Gut dem Empfänger abzuLiefern 
und den Absender hievon ohne Verzug zu ver­
ständigen. Die Eisenbahn ist, sofern sie kein 
Verschulden an dem Ablieferungshind'ernis trifft, 
berechtigt, die ihr durch das Verständigen er­
wachsenden Kosten einzuheben. 

(8) Die Eisenbahn ist, sofern si,e kein V.er­
schulden an dem Ablieferungshindernis trifft, 
berechtigt, für die Dauer der Verzög,erung Lager­
oder Wagenstandgeld einzuheben. 

(9) Die Eisenbahn ist, sofern sie k'ein Ver­
schulden an dem Ablieferungshindern:is trifft, 
berechtigt, für die Ausführung der Anweisung 
eine Nebengebühr einzuheben; erteilt der Ab­
sender seine Anweisung dem' Ver.sandbahnhof, 
so ist' die Eisenbahn berechtigt, diese Neben­
gebühr bereits beim Erteilen der Anweisung ein­
zuheben. Diese Berechtigung bleibt unherührt, 
wenn sich nachträg1ic.~ ·ergibt, daß die Anwei·· 
sung nicht ausführbar war. 

(10) Tritt ein Abliefel'ungshindernis ein, nach­
dem der Empfänger den Frachtvertrag abge­
ändert hat, so ist die Eisenbahn verpflichtet, 
diesen Empfänger hievon zu verständigen und 
um Anweisung zu ersuchen. Der Empfänger ist 
v,erpflichtet, seine Anweisung schriftlich dem ur­
sprünglichen Bestimmungsbahnhof zu erteilen; 
er i~t nich:t verpflichtet, das Frachtbriefdoppel 
vorzulegen. Im übrigen gelten die Abs. 2, 5 und 
7 bis 9 sinngemäß. . 

(11) Für die Ausführung der Anweisungen 
gilt im übrigen § 81 Abs. 1, 2 und 4 bis 6 sinn­
gemäß. 

(12) Ist die Verständigung ,des zum Erteilen 
der Anweisung Berechtigten nach den Umstän­
den nicht möglich oder trifft innerhalb einer von 
der Eisenbahn im Tarif festzusetzenden Frist 
eine Anweisung des Berechtigten nicht ein oder 
ist die Anweisung nicht ausführbar, so gelten die 
nachstehenden Bestimmungen: 

a) Die Eisenbahn ist verpflichtet, das Gut auf 
Lager zu nehmen. 

b) Die Eisenbahn ist auch berechtigt, das Gut 
gegen Einhebung aller aushaftenden Be­
träg,e in einem öffentlichen Lagerhaus oder 
sonst in sicher~r Weise auf Gefahr und 
Kosten des Berechtigten zu hinterI.egen. 

c) In den Fällen der lit. a und b ist die Eisen­
bahn berechtigt, vom Empfänger· auszu­
ladende Güter gegen Einhebung einer 
Nebengebühr auf Gefahr des Bef'echtigten 
auszuladen. -

,cl) Die Eisenbahn ist jedoch berechtigt, Güter, 
die raschem Verderben unterliegen oder 
nach den örtlichen Verhältnissen weder auf 
Lager genommen noch in einem öffent­
lichen Lagerhaus oder sonst in sicherer 
Weise hinterlegt werden können, nach 
Feststellung eines solch,en Umstandes ohne 
Verzug im .Wege der Versteigerung oder, 
wenn dies nicht tunlich ist, bestmöglich 
ohne Förmlichkeit zu verkaufen; eine das 
Gut belastende Nachnahme gilt so dann als 
aufgelassen. 

e) Nimmt die Eisenbahn ·das Gut auf Lager, 
so ist sie berechtigt, vom Berechtigten 
Lag,ergeld oder, sofern ,das Gut im Wagen 
belassen wir,d, Wagenstandgeld einzu­
heben und ·den Ersatz aller durch das La­
gern verursachten Auslagen zu bean­
spruchen. Sie ist ferner berechtigt, gelager­
tes Gut, das nicht innerhalb von dreißig 
Tagen vom Berechtigten abgenommen wird, 
nach Ablauf dieser dreißig Tage oder, wenn 
läng,eres Lag,ern den Wert des Gutes unver­
hält!lismäßig vermindern oder dieser Wert 
die Kosten des Lagerns nicht decken würde, 
schon früher im Wege der Versteigerung. 
oder, wenn dies nicht tunlich ist, bestmög­
lich ohne Förmlichkeit zu verkaufen; eine 
das Gut belastende Nachnahme gilt sodann 
als aufgelassen. 

f) Di,e Eisenbahn ist nicht. berechtigt, Güter, 
die einer zoll- oder sonstigen verwaltungs­
behördlichen Behandlung unterliegen, vor 
dieser Behandlung zu hinterlegen oder zu 
verkaufen. 

g) Die Eisenbahn ist verpflichtet, den Berech­
tigten vom Hinterlegen und vom bevor­
stehenden Verkauf des Gutes nechtzeitig 
zu verständigen, sofern dies nach den Um­
ständen möglich ist. Die Eisenbahn ist be-
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rechtigt, für deri Verkauf eine Nebenge­
bühr einzuheben; außerdem hat sie An­
spruch auf den Ersatz aller durch den Ver­
kauf verursachten Auslagen. 

h) Die Eisenbahn ist verpflichtet, den Berech­
tigten vom bewirkten Verkauf ohne Ver­
zug zu verständigen, sofern dies nach den 
Umständen möglich ist. Sie ist ferner ver­
pflichtet, dem Berechtigten den Verkaufs­
erlös nach Abzug aller aushaftenden Be­
träge zur V,erfügung zu stellen. Der Be­
rechtigte ist dagegen zur Nachzahlung et­
waiger . ungedeckter Beträge verpflichtet, 
wenn ,der Verkaufserlös zur Deckung der 
aushafrenden Beträge nicht ausreicht oder 
wenn' die Eisenbahn das Gut auf Grund 
gesetzlicher oder verwaltungsbehördlicher 
Vorschriften einer Behörde übergeben oder 
vernichtet hat oder wenn sie dieses aus 
sonstigen Gründen nicht verwerten kann. 
Ist die Auszahlung des Verkauherlöses an 
den Berechtigten innerhalb dreier Jahre 
nach Ablauf des Tages, an welchem die 
Eisenbahn das Gut verkauft hat, nach den 
Umständen nicht möglich, so geht dieser 
in das Eigentum der Eisenbahn über. 

§ 92. Verzögerung der Abnahme 

Hat der Empfänger den Fr:achtbrief einge­
löst, das Gut jedoch nicht abgenommen oder 
konnte ihm dieses aus anderen Gründen nicht 
abgeliefert werden, so gelten, sofern die Ab­
nahmefrist um mehr als vierundzwanzig Stun­
den überschritten und diese überschreitung nicht 
durch ein Verschulden der Eisenbahn verursacht 
worden ist, die Bestimmungen des § 91 Abs. 12 
lit. abis h sinngemäß. 

§ 93. Feststellung eines teilweisen Verlustes oder 
einer Beschädigung des Gutes 

(1) Wir,d ein teilweiser Verlust oder eine Be­
schä,digung des Gutes von der Eisenbahn ent­
deckt oder vermutet oder vom Berechtigten be­
hauptet, so ist die Eisenbahn verpflichtet, je nach 
Art des Schadens den Zustand des Gutes, dess,en 
Gewicht und, soweit möglich, Ausmaß und Ur­
sache des Schadens sowie den Zeitpunkt des Ent­
stehens ohne Verzug i11-einer Niederschrift (Tat­
bestandsaufnahme), wenn möglich in Gegenwart 
des Berechtigten, festzuhalten. 

(2) Die Eisenbahn ist verpflichtet, dem Berech­
tigten auf Verlangen eine Abschrift der Tatbe­
standsaufnahme unentgeltlich zu überg.eben. 

(3) Wil'd durch die vom ß,erechtigten veran­
laßte Aufnahme des Tatbestandes ein Schaden 
nicht oder nur ein von der Eisenbahn bereits 
anerkannter Schaden festgestellt, so ist die Eisen­
bahn berechtigt, hiefüreine Nebengebühr einzu­
heben und ,den Ersatz .der ihr erwachsenden 
Kosten zu verlangen. 

§ 94. Umfang der Haftung 

(1) Die Eisenbahn haftet für die überschreitung 
der Lieferfrist und für den Schaden, der durch 
gänzlichen oder teilweisen Verlust oder ·durch 
Beschädigung des Gutes in der Zeit von der An­
nahme zur Beförderung bis zur Ablieferung 
entsteht. 

(2) Die Eisenbahn ist von dieser Haftung be­
freit, wenn die überschreitung der Lieferfrist, 
der Verlust oder die Beschädigung durch ein 
Verschulden des Berechtigten, durch eine nicht 
von der Eisenbahn verschuldete Anweisung des 
Berechtigten, durch besondere Mängel des Gutes 
(inneres Verderben, Schwinden usw.) oder durch 
Umstände v·erursacht worden ist, welche die 
Eisenbahn nicht vermeiden und deren Folgen 
sie nicht abwenden konnte. 

(3) Die Eisenbahn ist von dieser Haftung be­
freit, wenn der Verlust oder ·die Beschädigung 
aus der mit einer oder mehrer:en ,der nachbe­
nannten Tatsachen verbundenen besonder,en Ge­
fahr entstanden ist: 

a) Beförderung in offenen Wagen nach den 
maßgebenden Bestimmungen oder nach 
einer in den Frachtbrief aufgenommenen 
Vereinbarung mit dem Absender; 

b) Fehlen oder Mängel der Verpackung bei 
Gütern, die ihrer Natur nach bei fehlender 
oder mangelhafter Verpackung einem Ver­
lust oder einer Beschädigung ausgesetzt sind; 

c) Verladen der Güter ·durch den Absender 
oder Ausladen der Güter durch ,den Emp­
fänger nach den maßgebenden Bestim­
mungen oder nach einer in den Frachtbrief 
aufgenommenen Vereinbarung mit dem 
Absender oder nach einer Vereinbarung 
mit dem Empfänger; 
mangelhaftes Verladen, sofern das Verla­
,den nach den maßgebenden Bestimmungen 
oder nach einer in den Frachtbrief aufge­
nommenen Vereinbarung mit dem Absen­
·der durch diesen vorgenommen wor,den 
ist; 

d) natürliche B.eschaffenheit bestimmter Güter, 
derzufolge ,diese gänzlichem oder teil­
weisem Verlust oder' einer Beschädigung, 
insbesonder.e durch Bruch, Rost, inneres 
Verderben, Austrocknen, Verstreuen, aus­
gesetzt sind; 

e)' Aufgabe unter unrichtiger, ungenauer oder 
unvollständiger Bezeichnung der von der 
Beförderung ausgeschlossenen oder be­
dingungs,weise ZUr Beförderung zuge­
lassenen Güter oder Nichtbeachtung der 
vorgeschriebenen Vorsichtsmaßnahmen für 
bedingungsweise zur Beförderung zuge­
lassene Güter <lurch den Absender; 

f) Beförderung von lebenden Tieren; 
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g) Beförderung von Sendungen, die nach den § 97. Vermutung für den Verlust des Gutes. 
maßgebenden Bestimmungen begleitet Wiederauffinden des Gutes 
werden müssen, sofern die Begleitung die (1) Der Berechtigte kann das Gut ohne weite-
Abwendung von Gefahren während der ren Nachweis als verloren betrachten, wenn 
Beförderung bezweckt. dieses nicht innerhalb von dreißig Tagen nach 

(4) Eine Beffleiung von ,der Haftung auf Ablauf der Lieferfrist dem Empfänger abge­
Grund der Bestimmungen des Abs. 3 kann inso- liefert oder zur Abnahme bereitgestellt worden 
weit nicht geltend gemacht werden, als der Scha- ist. 
den durch Verschulden der Eisenbahn entstanden. 
ist. 

(5) Nimm't die Eisenbahn nach den maß­
gebenden Bestimmungen ein Gut auf Lager, so 
haftet sie für die Sorgfalt emes ordentlichen 
Kaufmannes. 

§ 95. Beweislast 

(1)- Der Beweis, ,daß die überschreitung der 
Lieferfrist, ,der Verlust oder die Beschädigung 
durch eine der im § 94 Abs. 2 angeführten Tat­
sach,en verursacht w01"den ist, obLiegt der Eisen­
bahn. 

(2) Macht die Eisenbahn glaubhaft, daß nach 
den Umständen des Falles ein Verlust oder eine 
Beschädigung aus einer oder mehreren der im 
§ 94 Abs. 3 angeführten besonderen Gefahren 
entstehen konnte, so wird vermutet, daß der 
Schaden hieraus entstanden ist. Der ß.erechtigte 
hat jedoch das Recht nachzuweisen, daß der 
Schaden nicht oder nicht ausschließlich aus einet; 
dieser Gefahren entstanden ist. Diese Vermutung 
gilt im Falle des § 94 Abs. 3 lit. a nicht bei auß,er­
gewöhnlich großem Abgang oder bei Verlust von 
ganzen Stücken. 

§ 96. Vermutung bei Neuaufgabe ' 

(1) Ist ein nach den Bestimmungen dieses Bun­
desgesetzes befördertes Gut nach ,den Bestim­
mungen dies'es Bundesgesetzes neu aufgegeben 
worden und wird nach der Neuaufgabe ein teil­
weiser Verlust oder eine Beschädigung des Gutes 
festgestellt, so wir,d vermutet, daß der teilweise 
Verlust oder die Beschädigung während des 
letznen Frachtvertrages eingetreten ist, sofern 
die nachstehenden Bedingungen erfüllt sind: 

a) Das Gut muß stets im Gewahrsam der 
Eisenbahn verblieben sein. 

b) Das Gut muß unverändert in dem Zustand 
aufgegeben worden sein, in ,dem es im 
Bahnhof der Neuaufgabe angekommen ist. 

(2) Die gleiche Vermutung gilt, wenn der 
der Neuaufgabe vorangehende Frachtvertrag den 
Bestimmungen dieses Bundesgesetzes nicht unter­
stellt war, sofern bei direkter Aufgabe vom ur­
sprünglichen Versandbahnhof bis' zum letzt,en 
Bestimmungsbahnhof das Internationale über­
einkommen über den Eisenbahnfrachtverkehr an­
zuwenden gewesen wäre. 

(2) Der Berechtigte kann beim Empfang des 
Entschädigungsbetrages für das v,erlorene Gut 
schriftlich verlangen, daß er ohne Verzug ver­
ständigt werde, wenn das Gut innerhalb eines 
Jahres nach Zahlung des Entschädigungsbetrages 
wiederaufgefunden wird; die Eisenbahn ist ver­
pflichtet, ihm dieses Verlangen zu bescheinigen. 

(3) Der Berechtigte kann innerhalb von dreißig 
Tagen nach Empfang der Verständigung ver­
langen, daß ihm das Gut in einem inländischen 
Bahnhof abgeliefert werde. Er ist sodann ver­
pflichtet, die Kosten für die Beförderung des 
Gutes vom ursprünglichen Versandbahnhof bis 
zu dem Bahnhof zu zahlen, in welchem das Gut 
abgeliefert wird. Der Berechtigte ist ferner ver­
pflichtet, den erhaltenen Entschädigungsbetrag, 
abzüglich der ihm erstatteten, in diesem Ent­
schädigungs betrag enthaltenen Kosten, zurückzu­
zahlen. Seine Ansprüche auf Entschädigung wegen 
überschreitung der Lieferfrist gemäß § 101 und 
gegebenenfalls gemäß § 103 bleiben vorbehalten. 

(4) In allen ander,en Fällen erwirbt die Eisen­
bahn das Eigentum an dem wiederaufgefundenen 
Gute. 

§ 98. Höhe der Entschädigung bei Verlust de~ 
Gutes 

(1) Hat die Eisenbahn auf Grund der Bestim-, 
mungen dieses Bundesgesetzes Entschädigung für 
gänzlichen oder teilweisen Verlust des Gutes zu 
leisten, so wird die Entschädigung berechnet 

nach ,dem Börsenpreis, 

- mangels eines solchen nach dem Marktpreis, 
- mangels beider nach dem gemeinen Wert. 

Diese Berechnungsgrundlagen gelten für Güter 
gleicher Art und Beschaffenheit am Versandort 
zu der Zeit, zu welch,er das Gut zur Beförderung 
angenommen worden ist. 

(2) Die Entschädigung gemäß Abs. 1 darf je­
doch, vorbehaltlich der im, § 102 vorgesehen::n 
Begrenzung, achthundert Schilling für jedes 
fehlende Kilogramm des Rohgewichtes, nicht 
übersteigen. -

(3) Die Eisenbahn ist verpflichtet, dem Berech­
tigten außer dem Betrag gemäß Abs. 1 Fracht, 
Zölle und sonstige aus Anlaß der Beförderung 
des verlorenen Gutes gezahlte Beträge ohne 
weiteren Schadenersatz zu erstatten. 
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§ 99. Einschränkung der Haftung bei Gewichts­
verlust 

(1) Bei Gütern, die nach ihrer natürlichen 
Beschaffenheit bei der Beförderung in der Regel 
einen Gewichtsverlust erleiden, haftet die Eisen­
bahn ohne Rücksicht auf die Länge der zurück­
gelegten Strecke nur für den Teil des Gewichts­
verlustes, welcher die nachstehenden Verlust-

(4) Die Eisenbahn ist nicht berechtigt, bei Be­
rechnung der Entschädigung für gänzlichen Ver­
lust des Gutes einen Gewichtsverlust gemäß 
Abs. 1 in Abzug zu bringen. 

(5) Die Bestimmungen der §§ 94 und 95 wer­
den durch die Bestimmungen dieses Paragraphen 
nicht berührt. 

grenzen überschreitet: : § 100. Höhe der Entschädigung bei Beschädigung 

a) Zwei v. H. des Gewichtes 
für die flüssigen oder in feuchtem Zu­
stand aufgeg,ebenen Güter und 

für die nachstehenden Güter: 
Farbhölzer, geraspelte oder gemahlene, 
Felle, 
Fettwaren, 
Fische, getrocknete, 
Früchte. (Obst), frische, getrocknete oder 

gedörrte, 
Gemüse, frische, 
Häute, 
Ha uta bfälle, 
Hopfen, 

-Hörner und Klauen, 
Kitte, frische, 
Knochen, ganze oder gemahlene, 
Kohle und Koks, 
Leder, 
Pferdehaare, 
Pilze, frische, 
Rinden, 
Salz, 
Schweinsborsten, 
Seifen und harte OIe, 
Süßholz, 
Tabak, geschnittener, 
Tabakblätter, frische, 
Tierflechsen, 
Torf, 
Wolle, 
Wurzeln; 

b) eins v. H. des Gewichtes für alle übrigen 
trockenen Güter, die gleichfalls bei der Be­
förderung einem Gewichtsverlust ausge­
setzt sind. 

(2) Auf die im Ahs. 1 vorges.ehene Einschrän­
kung der Haftung kann sich die Eisenbahn nicht 
berufen, wenn nachgewiesen wir,d, daß der Ver:" 
lust nach den Umständen des Falles nicht auf die 
Ursachen zurückzuführen ist, die für die zuge­
lassenen Verlustgrenzen maßgebend waren. 

(3) Werden inehrere Stücke mit demselhen 
Frachtbrief befördert, so wird der Gewichtsver­
lust gemäß Abs. 1 für jedes Stück berechnet, so­
fern dessen Versandgewicht entweder im Fracht­
brief einzeln angegeben ist oder in anderer Weise 
festgestellt werden kann. 

des Gutes 

(1) Die Eisenbahn ist verpflichtet, bei Beschädi­
gung den Betrag der Wertverminderung des 
Gutes ohne weiteren Schadenersatz zu zahlen; 
der Berechnung dieses Betrages ist der Prozent­
,Satz zugrunde zu legen, um den am Bestimmungs­
ort der gemäß § 98 ermittelte Wert des Gutes 
vermindert ist. Sie ist ferner verpflichtet, im 
gleichen Verhältnis die im § 98 Abs. 3ange­
führten Kosten zu erstatten. 

(2) Die Entschädigung gemäß Abs .. 1 ,darf je­
doch nicht übersteigen, 

a) wenn das gesanhe zur Beförderung aufge­
gebene Gut durch die Beschädigung ent­
wertet ist, den Betrag, der im Falle des 
gänzlichen Verlustes z.u zahlen wäre, 

b) wenn mir ein Teil des zur Beförderung 
aufgegebenen Gutes durch die Beschädi­
gung ,entwertet ,ist, den Betrag, der im 
Falle des Verlustes des entwerteten Teiles 
zu zahlen wäre. 

§ 101. Höhe der Entschädigung bei Ober-
, schreitung der Lieferfrist 

(1) Ist die Lieferfrist überschritten und weist 
der Berechtigte nicht nach, ·daß ein Schaden 
hieraus entstanden ist, so ist die Eis'enhahn ver­
pflichtet, für jedes Zehntel, um welches ,die Lie­
ferfrist überschritten ist, ein Zehntel der Fracht, 
höchstens jedoch ein Viertel der Fracht, zu 
zahlen; angefangene' Zehntel der Lieferfrist sind 
voll zu rechnen. 

(2) Weist der Berechtigte nach, ,daß ein Schaden 
durch die überschreitung der Lieferfrist ent­
standen ist, so ist die Eisenbahn verpflichtet, für 
diesen Schaden eine Entschädigung bis zur Höhe 
des Doppelten der Fracht zu zahlen. 

(3) Die Eisenbahn ist nicht verpflichtet, die in 
den Abs. 1 und 2 vorgesehenen Entschädigungen 
neben der bei gänzlichem Verlust des Gutes zu 
leistenden Entschädigung zu zahlen. 

(4) Die Eisenbahn ist verpflichtet, bei teil­
weisem Verlust des Gutes die in den Abs. 1 
und 2 vorgesehenen Entschädigungen gegebenen­
falls für den nicht verlorenen Teil des Gutes zu 
zahlen. 

(5) Die Eisenbahn ist verpflichtet, bei Beschä­
digung des Gutes die in den Abs. 1 und 2 vor-
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gesehenen Entschädigungen gegebenenfalls neben 
der im § 100 vorgesehenen Entschädigung zu 
zahlen. 

(6) In den Fällen der Abs. 4 und 5 darf die 
Gesamtentschädigung gemäß Abs. 1 und 2 zu­
züglich der Entschädigungen gemäß §§ 98 und 
100 nicht höher sein als die Entschädigung bei 
gänzlichem Verlust des Gutes. 

§ 102. Begrenzung der Entschädigung durch den 
Tarif 

(1) Die Eisenbahn ist berechtigt, in Tarifen, 
die eine Ermäßigung gegenüber den Regeltarifen 
enthalten, die Entschädigung für Verlust oder 

- für Beschädigung des Gutes oder für überschrei­
tung der Lieferfrist dem Betrag nach zu begren­
zen; sie haftet in diesen Fällen nur bis zu dem 
im Tarif festgesetzten Höchstbetrag. 

(2) Wird ein solcher Tarif nur auf einem Teile 
des Beförderungsweges angewendet, so kann sich 
die Eisenhahn auf die tarifmäßige Begrenzung 
der Haftung nur berufen, wenn sich die Tatsache, 
welche die Entschädigung begründet, auf diesem 
Teile des Beförderungsweges ereignet hat. 

§ 103. Höhe der Entschädigung bei Angabe des 
Interesses an der Lieferung 

Ist das Interesse an der Lieferung angegeben, 
so kann der Berechtigte außer den in den §§ 98, 
100, 101 und gegebenenfalls 102 vorgesehenen 
Entschädigungen den Ersatz des weiteren Scha­
dens bis Zur Höhe des als Interesse an der Liefe­
rung angegebenen Betrages beanspruchen. 

§ 104. Höhe der Entschädigung bei Vorsatz oder 
grober Fahrlässigkeit der Eisenbahn 

Ist die überschreitung der Lieferfrist, der 
gänzliche oder der teilweise Verlust oder die Be­
schädigung des Gutes auf Vorsatz oder grobe 
Fahrlässigkeit der Eisenbahn zurückzuführen, so' 
ist sie verpflichtet, dem Berechtigten den vollen 
Schaden zu ersetzen. ' 

§ 105. Verzinsung der Entschädigung 

pie Eisenhahn ist verpflichtet, die von ihr zu 
zahlende Entschädigung auf Verlangen des Be­
rechtigten vom Tage der ordnungsmäßig einge­
reichten Reklamation oder, wenn eine Reklama­
tion nicht vorangegangen ist, vom Tage der 
Klageerhebung an mit fünf v. H. jährlich zu 
verzinsen; sie ist nicht verpflichtet, Entschädi­
gungen unter einhundert Schilling für den 
Frachtbrief zu verzinsen. Legt der Berechtigte 
die zur Behan,dlung notwendigen Unterlagen 
nicht innerhalb einer ihm gestellten angemes­
senen Frist vor, so ist die Eisenbahn nicht ver­
pflichtet, für die Dauer der hiedurch bewirkten 
Verzögerung Zinsen zu zahlen. 

§ 106. Geltendmachung außervertraglicher 
Ansprüche 

(1) Gegen die Eismbahn kann ein Anspruch 
aus dem Frachtvertrag auf Schadenersatz, auf 
welchem Rechtsgrund dieser auch beruht, nur 
unter den Voraussetzungen und Beschränkungen 
geltend gemacht werden, die in diesem Bundes­
gesetz vorgesehen sind. 

(2) Die Bestimmung des Abs. 1 'gilt auch für 
Ansprüche gegen die Personen, für welche die 
Eisenbahn gemäß § 5 haftet. 

§ 107. Anspruchsberechtigung 

(1) Ein Anspruch auf Erstattung von Beträgen, 
die auf Grund des Frachtvertrages gezahlt wor­
den sind, steht dem zu, welcher die Zahlung ge­
leistet hat. 

(2) Ein Anspruch wegen Nachnahmen steht 
dem Absender zu. 

(3) Sonstige Ansprüche gegen die Eisenbahn 
auf Grund des Frachtvertrages stehen zu 

a) dem Absender bis zu dem Zeitpunkt, in 
welchem 
- der Empfänger den Frachtbrief einge­

löst hat, 
- dem Empfänger das Gut abgeliefert 

worden ist, 
der Empfänger seine Rechte aus dem 
Frachtvertrag gemäß § 86 Abs. 4 gel­
tend gemacht hat, 

- die Eisenbahn mit der Ausführung 
einer Verfügung des Empfängers pe­
gonnen hat, 
die Eisenbahn mit der Ausführung 
einer Empfängeranweisung begonnen 
hat; 

b) dem Empfänger von dem Zeitpunkt an, in 
welchem 

er den Frachtbrief eingelöst hat, 
ihm das Gut abgeliefert worden ist, 
er seine Rechte aus dem Frachtvertrag 
gemäß § 86 Abs. 4 geltend gemacht hat, 
die Eisenbahn, mit der Ausführung 
einer Verfügung des Empfängers be­
gonnen hat; dieser Anspruch erlischt 
jedoch, wenn der von' ihm durch eine 
Verfügung gemäß § 80 Abs. 1 lit. c an­
gegebene Empfänger den Frachtbrief 
eingelöst hat, diesem das Gut abgeliefert 
worden ist, dieser seine Rechte aus dem 
Frachtvertrag gemäß § 86 Abs. 4 gel­
tend gemacht oder die Eisenbahn mit 
der Ausführung einer von diesem er­
teilten Empfängeranweisung begonnen 
hat, 

- die Eisenbahn mit der Ausführung 
einer Empfängeranweisung be'gonnen hat. 
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§ 108. Reklamationen 

(1) Reklamationen aus dem Frachtvertrag sind 
vom Berechtigten bei der im § 109 angeführten 
Eisenbahn schriftlich einzureichen. 

(2) Bei Einreichung einer Reklamation ist der 
Absender verpflichtet, das Frachtbriefdoppel 
vorzulegen; der Empfänger ist verpflichtet, den 
Frachtbrief vorzulegen, wenn dieser ihm über­
geben worden ist. 

(3) Der Frachtbrief, das Frachtbriefdoppel so­
wie die sonstigen Belege, welche der Berechtigte 
seiner Reklamation beifügen will, können im 
Original oder in Abschrift vorgelegt werden. Die 
Eisenbahn ist jedoch berechtigt, bei der ab­
schließenden Regelung der Reklamation die Vor­
lage des Frachtbriefes oder des Frachtbriefdoppels 
im Original zu verlangen, um darin die ab­
schließende Regelung zu vermerken. Die Ab­
schriften des Frachtbriefes und des Frachtbrief­
doppels müss,en beglaubigt sein, die Absch):iften 
sonstiger Belege nur, wenn die Eisenbahn dies 
verlangt. Dem Versand- oder dem Bestimmungs­
bahnhof obliegt es, auf Verlangen des Berech­
tigten solche Abschriften zu beglaubigen, wenn 
dies im ordentlichen Geschäftsgang möglich ist; 
die Eisenbahn ist berechtigt, für das Beglaubigen 
eine Nebengebühr einzuheben. 

(4) Der Berechtigte ist verpflichtet, die Re­
klamation so zu belegen, daß die Eisenbahn in 
der Lage ist, die Berechtigung zur Reklamation, 
den Grund und die Höhe des Anspruches zu 
prüfen; einer Reklamation wegen gänzlichen 
oder teilweisen Verlustes oder wegen Beschädi­
gung des Gutes sind alle Belege beizufügen, die 
geeignet sind, als Beweis für den Wert des Gutes 
zu dienen. 

(5) Die Eisenbahn ist verpflichtet, Reklama­
tionen mit tunlichster Beschleunigung zu behan­
deln und schriftlich zu beantworten. Sie ist ferner 
verpflichtet, eine abschlägige Antwort zu begrün­
den und die der Reklamanion beigefügten Be­
lege mit der Antwort rückzureichen. 

§ 109. Gerichtliche Geltendmachung 

(1) AnsprUche auf Erstattung von Beträgen, 
die auf Grund des Frachtvertrages gezahlt wor­
den sind, können entweder gegen die Eisenbahn 
gerichtlich geltend gemacht werden, welche den 
Betrag eingehoben hat, oder gegen die Eisen­
bahn, zu deren Gunsten der zu hohe Betrag 
eingehoben worden ist. 

(2) Ansprüche wegen Nachnahmen können nur 
gegen die Versandbahn gerichtlich geltend ge­
macht werden. 

(3) Sonstige Ansprüche aus dem Frachtvertrag 
können nur gegen die Versandbahn, die Bes~im­
mungsbahn, auch wenn diese weder das Gut 
noch den Fra~tbrief erhalten hat, oder gegen die 

Eisenhahn gerichtlich geltend gemacht werden, 
auf deren Strecke sich die den Anspruch begrün­
dende Tatsache ereignet hat. 

(4) Hat der gemäß § 107 Berechtigte die Wahl 
unter mehreren Eisenbahnen, so erlischt sein 
Wahlrecht mit Erhebung der Klage. 

(5) Im Wege der Widerklage oder der Einrede 
können Ansprüche aus dem Frachtvertrag auch 
gegen eine andere als die in den Abs. 1 his 3 
angeführten Eisenbahnen geltend gemacht wer­
den, wenn sich die Klage auf denselben Fracht­
vertrag gründet. ' 

(6) Bei der gerichtlichen Geltendmachung von 
Ansprüchen des Absenders ist das Frachtbrief­
doppel vorzulegen. Ist dies nicht möglich, so 
kann der Anspruch gegen die Eisenbalm nur 
mit Zustimmung des Empfängers oder dann ge­
richtlich geltend gemacht werden, wenn nachge­
wiesenwird, daß der Empfänger das Einlösen 
des Frachtbriefes ausdrücklich verweigert hat. 

§ 110. Erlöschen der Ansprüche gegen die Eisen­
bahn aus dem Frachtvertrag 

(1) Mit der Annahme des Gutes durch den Be­
rechtigten sind alle Ansprüche gegen die Eisen­
bahn aus dem Frachtvertrag wegen überschrei­
tung der Lieferfrist, teilweisen Verlustes oder 
Beschädigung des Gutes erloschen. 

(2) Von den Ansprüchen gemäß Abs. 1 er­
löschen jedoch nicht 

a) Entschädigungsansprüche, wenn der Be­
rechtigte nachweist, daß der Schaden durch 
Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit der 
Eisenbahn verursacht worden ist; 

b) Entschädigungsansprüche wegen über­
schreitung der Lieferfrist, wenn diese bei 
einer der im § 109 Abs. 3 angeführten 
Eisenbahnen innerhalb von sechzig Tagen, 
den Tag der Annahme des Gutes durch den 
Berechtigten nicht mitgerechnet, geltend ge­
macht werden; 

c) Entschädigungsansprüche wegen teilweisen 
Verlustes oder wegen Beschädigung des 
Gutes, 

1. wenn der teilweise Verlust oder die Be­
schädigung vor der Annahme des Gutes 
durch den Berechtigten gemäß § 93 fest­
gestellt worden ist, 

2. wenn die Feststellung, die gemäß § 93 
hätte erfolgen müssen, nur durch Ver­
schulden der Eisenbahn unterblieben ist; 

d) Entschädigungsansprüche wegen äußerlich 
nicht erkennbarer Schäden, die erst nach 
der Annahme des 'Gutes durch den Berech­
tigten festgestellt worden sind, sofern die 
nachstehenden Bedingungen erfüllt sind: 
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1. Die Feststellung gemäß § 93 muß sofort 
nach der Entdeckung des Schadens una 
spätestens sieben Tage nach der Annahme 
des Gutes durch den Berechtigten ver­
langt werden. Wenn diese Frist an einem 
Samstag, Sonn- oder Fei'ertag ablaufen 
würde, endet sie erst zwei Stunden nach 
Dienstbeginn des darauffolgenden Werk­
tages; der Samstag gilt in diesem Falle 
nicht als Werktag. 

2. Der Berechtigte muß beweisen, daß der 
Schaden in der Zeit zwischen der An­
nahme zur Beförderung und der . Ab­
lieferung entstanden ist. 

(3) Ist das Gut unter den im § 96 Abs. 1 
vorgesehenen Bedingungen neu aufgegeben wor­
den, so erlöschen die Entschädigungsansprüche 
wegen teilweisen Verlustes oder Beschädigung des 
Gutes aus einem der vorangehenden Frachtver­
träge, wie wenn es sich um einen einzigen Fracht­
vertrag handeln würde. 

§ 111. Verjährung der Ansprüche aus dem 
Frachtvertrag 

(1) Ansprüche aus dem Frachtvertrag verjähren 
in einem Jahre. 

(2) In drei Jahren verjähren jedoch 
a) Ansprüche auf Auszahlung einer Nach­

nahme, welche die Eisenbahn vom Emp­
fänger eingezogen hat, 

b) Ansprüche auf Auszahlung des Erlöses 
eines von der Eisenbahn vorgenommenen 
Verkaufes, 

c) Ansprüche wegen eines durch Vorsatz ver­
ursachten Schadens, 

d) Ansprüche im Falle eines Betruges·, 
e) Ansprüche aus einem der der Neuaufgabe 

vorangehenden Frachtverträge in dem im 
§ 96 Abs. 1 vorgesehenen Falle. 

(3) Die Verjährung beginnt 
a) bei Entschädigungsansprüchen wegen über­

schreitung der Lieferfrist, teilweisen Ver-
1ustes oder Beschädigung des Gutes mit 
Ablauf des Tages der Ablieferung; 

b) bei Entschädigungsansprüchen wegen gän'l­
lichen Verlustes des Gutes mit Ablauf des 
dreißigsten Tages nach Ablauf der Liefer­
frist; 

c) bei Ansprüchen auf Zahlung, Nachzahlung 
oder Erstattung von Fracht, Neben­
gebühren, sonstigen Kosten und Frachtzu­
schlägen, . 

1. wenn eine Zahlung erfolgte, mit Ablauf 
des Tages der Zahlung, 

2. wenn keine Zahlung erfolgte, mit Ablauf 
des Tages der Annahme des Gutes zur 
Beförderung, sofern die Zahlung dem 

Absender obliegt, oder mit Ablauf des 
Tages, an welchem der Empfänger den 
Frachtbrief eingelöst hat, sofern die 
Zahlung ihm obliegt, 

3. wenn die Beträge Gegenstand einer 
Frankaturrechnung waren, mit Ablauf 
des Tages, an welchem die Eisenbahn 
dem Absender die im § 75 Abs. 9 vor­
gesehene Rechnung übergibt; wird diese 
nicht übergeben, so beginnt die Ver­
jährung der Ansprüche der Eisenbahn 
mit Ablauf des dreißigsten Tages nach 
Ablauf der Lieferfrist; 

d) bei Ansprüchen der Eisenbahn auf Zahlung 
von Beträgen, welche der Empfänger statt 
des Absenaers oder welche der Absender 
statt des Empfängers gezahlt hat und 
welche die Eisenbahn dem Berechtigten er­
statten muß, mit Ablauf des Tages, an 
welchem die Erstattung verlangt wird; 

e) bei Ansprüchen wegen Nachnahmen gemäß 
§ 77' mit Ablauf des achten Tages nach 
Ablauf der Lieferfrist; 

f) bei Ansprüchen auf - Auszahlung eines 
Verkaufserlöses mit Ablauf des Tages des 
Verkaufes; 

g) bei Ansprüchen auf. eine von der Zol1- oder 
einer sonstigen Verwaltungsbehörde ver­
langte Nachzahlung mit Ahlauf des Tages, 
an dem diese Behörde das Verlangen ge­
stellt hat; 

h) in allen anderen Fällen mit Ablauf des 
neunzigsten Tages nach Ablauf der Liefer­
frist. 

(4) Reicht der Berechtigte eine Reklamation 
bei der EisenJbahn ein, so wird der Lauf der Ver­
jährung, abgesehen von den allgemeinen gesetz­
lichen Hemmungsgründen, bis zu dem Tage ge­
hemmt, an welchem die Eisenbahn die Reklama­
tion schriftlich abschlägig beantwortet und die 
der Reklamation beigefügten Belege zurück­
gegeben hat. Gibt die Eisenbahn der Reklama­
tion teilweise statt, so beginnt die Verjährung 
nur für den noch streitigen Teil der Reklamation 
wieder zu laufen. Wer sich auf die Einreichung 
einer Reklamation, auf deren Beantwortung oder 
auf die Rückgabe von Belegen beruft, hat dies 
zu beweisen. Weitere Reklamationen, welche 
denselben Anspruch zum Gegenstand haben, 
hemmen die Verjährung nicht. 

§ 112. Pfandrecht der Eisenbahn 

(1) Die Eisenbahn hat für alle Forderungen, 
die ihr nach diesem Bundesgesetz, nach den zur 
Durchführung dieses Bundesgesetzes erlassenen 
Verordnungen oder nach dem Tarif zustehen, ein 
Pfandrecht an dem Gute, auf das sich die For­
derungen heziehen, es sei denn, daß sie den 
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Mangel der Berechtigung des Absenders, über das 
Gut Zu verfügen, kannte oder kennen mußte. 
Das Pfandrecht der Eisenbahn hat den Vorzug 
vor dem Pfandrecht anderer Frachtführer, der 
Spediteure oder Kommissionäre; es besteht so 
lange, als sich das Gut im Gewahrsam der Eisen­
bahn oder eines Dritten befindet, der dieses für 
sie innehat. 

(2) Die Eisenbahn ist berechtigt, zur Herein­
bringung ihrer Forderungen das Pfand unter 
Beachtung der Bestimmungen des § 91 Abs. 12 
zu verkaufen. 

§ 113. Haftungsgemeinschaft der Eisenbahnen 

(1) Die Eisenbahn, welche das Gut mit dem 
Frachtbrief zur Beförderung angenommen hat, 
haftet für die Ausführung der Beförderung auf 
der ganzen Strecke bis zur Ablieferung. 

(2) Jede folgende. Eisenbahn tritt dadurch, daß 
sie das Gut mit dem bei der Aufgabe der Ver­
sandbahn übergebenen Frachtbrief übernimmt, 
in den Frachtvertrag nach Maßgabe des Fracht­
briefes ein und übernimmt die sich hieraus er­
gebenden Verpflichtungen; die die Bestimmungs­
bahn betreffende Bestimmung des § 109 Abs. 3 
bleibt unherührt. 

B. E x pr e ß gut 

§ 114. Allgemeine Bestimmung 

Soweit in diesem Unterabschnitt nichts anderes 
hestimmt ist, gelten für die Beförderung von 
Gütern als Expreßgut die Bestimmungen des 
Unterabschnittes A über die Beförderung von 
Gütern als Frachtgut sinngemäß. 

§ 115. Annahme zur Beförderung 

(1) Die Eisenbahn ist verpflichtet, Güter, die 
im Hinblick auf ihre Form, ihren Umfang, ihr 
Gewicht und ihre sonstige Beschaffenheit sich 
zur Beförderung in den Gepäckwagen oder Ge­
päckabteilen der dem Personenverkehr dienen­
den Züge eignen und nach den vorhandenen 
Vorrichtungen und dem' vorhandenen Personal 
der Bahnhöfe während des fahrplanmäßigen 
Aufenthaltes der Züge verladen, umgeladen und 
ausgeladen werden können, zur Beförderung als 
Expreßgut anzunehmen. 

(2) Die Eisenbahn ist berechtigt,. Güter, welche 
den Bestimmung.en des Abs. 1 nicht entsprechen, 
gegen vorherige Vereinbarung zur Beförderung 
als Expreßgut anzunehmen. 

§ 116. Bedingungsweise zur. Beförderung 
zugelassene Güter 

(1) Von den gemäß § 56 Abs. 1 lit. a bedin­
gungsweise zur Beförderung zugelass1enen Gütern 
sind zur Beförderung als Expreßgut nur die 
gemäß der Anlag.e I zum Internationalen Ober-

einkommen über den Eisenbahnfrachtverkehr in 
der jeweils geltenden Fassung ausdrücklich zur 
Beförderung als Expreßgut zugelassenen Güter 
unter den dort angeführten Bedingungen zuge­
lassen. 

(2) Die Eisen:bahn ist berechtigt, im Tarif die 
gemäß der Anlage I zum Internationalen Ober­
einkommen über den Eisenbahnfrachtverkehr in 
der jeweils geltenden Fassung ausdrücklich zur 
Beförderung als Expreßgut zugelassenen Güter 
unter leichteren als den dort angeführten Be­
dingungen und die gemäß dieser Anlage von der 
Beförderung ausgeschlossenen oder nicht aus­
drücklich zur Beförderung als Expreßgut zuge­
lassenen Güter unter bestimmten Bedingungen 
zur' Beförderung als Expreßgut zuzulassen. 

§ 117. Frachtbrief 

(1) Der Absender ist verpflichtet, dem Gute 
qei Aufgabe als Expreßgut einen Frachtbrief für 
Expreßgut beizugeben. 

(2) Das Bundesministerium für Verkehr und 
verstaatlichte Unternehmungen hat durch Ver­
ordnung das Muster des Frachtbriefes für Ex­
preßgut sowie die näheren Bes·timmungen über 
Beschaffenheit und Verwendung dieses Fracht­
briefes festzusetzen. 

§ 118. Frachtzuschläge 

Die Eisenbahn ist berechtigt, außer in aen 
Fällen des § 70 Ahs. 1 auch bei Nichtbeachtung 
der Bestimmungen des § 116 Frachtzuschläge 
einzuheben; hiefür gilt § 70 Abs. 1 lit. a und b 
sinngemäß. 

§ 119. Beförderung 

(1) Der Absender ist berechtigt, bei Aufgabe 
des Gutes als Expreßgut für' die Abbeförderung 
des Gutes, vom Versandbahnhof einen bestimm­
ten Zug, welcher der Beförderung von Expreß­
gut dient, im Frachtbrief vorzuschreiben. Die 
Eisenhahn ist verpflichtet, dieser Vorschreibung 
zu entsprechen, wenn das Gut rechtzeitig vor 
der Abfahrt dieses Zuges aufgegeben worden ist. 
Die Vorschre~bung des Zuges gilt als Vorschrei­
bung des Beförderungsweges. . 

(2) Hat der Absender im Frachtbrief keinen 
bestimmten Zug vorgeschrieben, so ist die Eisen­
bahn verpflichtet, das Gut mit dem nächsten 
Zuge, welcher der Beförderung von Expreßgut 
dient, abzubefördern, wenn es rechtzeitig vor 
der Abfahrt dieses Zuges aufgegeben worden ist. 

(3) Die Eisenbahn ist berechtigt, die Beförde­
rung von Gütern als Expreßgut bei einzelnen 
Zügen und Zuggattungen zu beschränken oder 
auszuschließen. Sie ist verpflichtet, solche Maß­
nahmen bei den Expreßgutabfertigungsstellen 
durch Aushang bekanntzumachen. 
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§ 120. Lieferfrist 

(1) Sofern die Eisenbahn im Tarif nicht eine 
kürzere Frist vorsieht, beträgt die Lieferfrist für 
Expreßgut für je auch nur angefangene vier­
hundert Tarifkilometer vierundzwanzig Stunden; 
s,ie beginnt mit der Abfahrtszeit des Zuges, mit 
welchem das Gut gemäß § 119 zu befördern ist. 

(2) Die Lieferfri.st ist gewahrt, wenn vor 
ihrem Ablauf -das Gut ,zur Abnahme im Be­
stimmungsbahnhof bereitgestellt worden ist. 
Muß das Gut unterwegs umgeladen werden, so 
gilt unbeschadet der Bestimmung des Abs. 1 die 
Lieferfrist auch als g,ewahrt, wenn das Gut mit 
dem nächsten Zuge, welcher der Beförderung 
von Expreßgut dient und bis zu dessen Abfahrt 
das Umladen möglich ist, weiterbefördert und 
im Bestimmungsbahnhof ohne Verzug zur Ab­
nahme bereitgestellt worden ist. 

c. Lei ehe n 

§ 121. Allgemeine Bestimmungen 

(1) Soweit in diesem Unt,erabschnitt nichts 
anderes bestimmt ist, gelt'en für die Beförderung 
von Leichen die Bestimmungen des Unter­
abschnittes B über die Beförderung von Gütern 
als Expreßgut sinngemäß. 

(2) An die Stelle des Einlagerns oder des 
,Hinterlegens tritt die ühergabeder Leiche an 
die zuständig,e Verwaltungsbehörde. 

§ 122. Annahme zur Beförderung 

(1) Die Eisenbahn ist nur verpflichtet, Leichen 
gegen übergahe des von der zuständigen Ver­
wahungsbehördeausgestellt,en Leichenpasses zur 
Beförderung anzunehmen. Sie ist verpflid1tet, 
den Leichenpaß bei der Ablieferung der Leiche 
dem Empfänger zu übergeben. 

(2) Die Eisenbahn ist nur verpflichtet, L~ichell 
gegen vorherige Vereinbarung und als Expreß­
gut zur Bdörderung anzunehmen. 

(3) Jede Leiche muß in einem widerstands­
fähigen, vollständig abgedichteoen und verschlos­
senen Sarg untergebracht und dieser in einem 
Holzbehältnis so fest eingesetzt sein, daß er sich 
darin nicht verschieben kann. 

(4) Die Eisenbahn ist nicht verpflichtet, Leichen 
vorläufig zu verwahren oder bahnlage'rnd zu 
steHen. 

(5) Der Absender ist verpflichtet, die Kosten 
bei der Aufgabe zu zahlen. 

(6) Die Eisenbahn ist nicht verpflichtet, Nach-
nahmen und Barvorschüss,e zuzulassen. . 

§ 123. Wagen. Verladen 

(1) Die Eisenbahn ist verpflichtet, Leichen in 
gedeckten Wagen zu befördern;' sie ist j,edoch 

berechtigt, Leid1en, die in geschlossenen Straßen­
fahrzeugen aufgeliefert werden, in offenen 
Wagen zu befördern. 

(2) Der Absender ist verpflichtet, das Ver­
laden der Leiche zu besorgen. 

(3) Die Eisenbahn ist berechtigt, im Tarif 
Bedingungen festzusetzen, unter denen Gegen­
stände, die zu Leichen gehören, diesen beigeladen 
werden dürfen; andere Gegenstände dürfen nicht 
beigeladen werden. 

§ 124. Ablieferung 

(1) Der Empfäpger ist verpflimtet, das Aus­
laden der Leiche zu besorgen. 

(2) Die Abnahmefrist beträgt sechs Stunden; 
sie ruht in: der Zeit von siebzehn bis acht Uhr. 

(3) Nimmt der Empfänger die Leiche nicht 
inner halb der' Abnahmefrist· ab, so ist d1e Eisen­
bahn beremtigt, für die Dauer der Überschrei­
tung Wagenstandgeld einzuheben; sie ist ferner­
berechtigt, die Leiche gegen Einhebul1'g einer 
Nebengebühr auf Gefahr des Berechtigten aus­
zuladen und der zuständigen Verwalwngs­
behörde zu übergeben. 

D. Leb end e Ti e r e 

§ 125. Allgemeine Bestimmungen 

(1) ,Soweit in diesem Unterabschnitt nichts 
anderes bestimmt ist, gelten für die Beförderung 
lebender Tiere die Bestimmungen der Unter­
abschnitte A und B über die Beförderung von 
Gütern als Frachtgut und als Expreßgut sinn-
gemäß. .' -

(2) An die Stelle des Einlagerns oder des 
Hinterlegens kann das Hinterstellen der Tiere 
bei einem Dritten tret'en, bei dessen Auswahl die 
Eis1enbahn für die Sorgfalt eines ordentlichen 
Kaufmannes haftet. 

(3) Das Bundesministerium für Verkehr und 
verstaatlichte Unternehmungen kann im Einver­
nehmen mit dem Bundesministerium für Land­
und Forstwirtschaft durch Verordnung nähere 
Bestimmungen üher die Beförderung lebender 
Tiere festsletzen. 

§ 126. Annahme zur Beförderung 

(1) Soweit die Verordnung gemäß § 125 Abs. 3 
nicht besonder·e Verpackungsbestimmungen für 
Tiere enthält, ist die Eisenbahn ber.echtigt, solche 
Bestimmungen im Tarif fcstzus·etz'en; s,ie ist he­
rechtigt, die Annahme von Tieren, deren Ver­
packung den festges.etzten Bestimmungen nicht 
entspricht, zu verweigern. Zur Annahme von 
Tieren als Expreß.stückgut ist die Eisenbahn nur 
verpflichtet, wenn die Tiere verpackt aufgegeben 
werden. 

(2) Die Eisenbahn ist berechtigt, im Tarif 
Bedingungen festzusetzen, unter denen sie ge­
fährliche Tiere zur Beförderung annimmt. 
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(3) Die Eisenbahn ist zur Annahme kranker 
oder gebrechlicher Tiere nur verpflichtet, wenn 
deren Beförderu~g von einem Tierarzt im 
Frachtbrief als zulässig erklärt wird; zur An­
nahme äußerlich verletzter Tiere ist sie nur ver­
pflichtet, wenn der Absender die Verletzung im 
Frachtb6ef anerkennt sowie nach Art und Um­
fang beschreibt. 

(4) Der Absender ist nicht berechtigt, Tiere 
und andere Güter mit demselben Frachtbrief 
aufzugeben; die Eisenbahn ist berechtigt, im 
Tarif Ausnahmen zuzulass'en. 

(5) Der Absender ist verpflichtet, die gemäß 
den tierseuchenpolizeilichen V ors;chriften erfor­
derlichen BegLeitpapiere bei der Aufgabe dem 
·Frachtbrief beizugeben und darin einzeln und 
genau anzuführen. 

(6) Die Eisenbahn )st nicht verpflichtet, Tiere 
'vorläufig zu verwahren oder bahnlagernd zu 

stellen. 
(7) Der Absender ist verpflic.~tet, die Kosten 

bei der Aufgabe zu zahlen; die Eisenbahn ist 
berechtigt, im Tarif Ausnahmen zuzulas,sen. 

§ 127. Wagen. Verladen 

(1) Bei Bestellung von Wagen für die Beför­
derung von Tieren ist der Absender verpflichtet, 
auch die Anzahl deir Tiere anzugeben. 

(2) Der Abs.ender ist verpflichtet, das Verladen 
der Tiere sowie ihr sicheres und vorschrifts­
mäßiges Unterbringen im Wagen zu besorgen 
und die erforderlichen Befestigungsmittel bei­
zustellen; die Eisenbahri ist berechtigt, im Tarif 
Ausnahmen zuzulassen. 

(3) Der Absender ist berechtigt, begleiteten 
Tieren einen dem Verbrauch während der Be­
förderung entsprechtenden Futtervorrat, die zur 
Wartyng der Tiere notwendigen Geräte, das 
Geschirr der Tiere und das Handgepäck der 
Tierbegleiter beizuladen; für die&e Gegenstände 
haftet die Eisenbahn nur bei Vorsatz oder grober 
Fahrlässigkeit. Die Eisenbahn ist verpflichtet, 
diese Gegenstände unentgeltlich zu befördern; 
im Frachtbrief dürfen sie nicht angeführt "'{er­
den. 

§ 128. Begleitung 

(1) Der Absender ist verpflichtet, einer Sen­
dung von _Tieren, insbe&ondere zu deren War­
tung während der Beförderung und zur erfor~ 
derlichen Hilfeleistung bei der Durchführung der 
veterinärbehördlichen Ul).tersuchung,. einen Be­
gleiter beizugeben, sofern es sich nicht.um kleine 
Tiere' handelt, die verpackt zur Beförderung 
aufgegeben wer'den. Die Eis'enhahn ist jedoch 
auf Verlangen des Absenders berechtigt, auf die 
Begleitung zu verzichten; in dies'ern Falle wird 
die Haftung gemäß § 94 Abs. 3 lit. g nicht 

geändert. Der Absender ist verpflichtet, im 
Frachtbrief die Anzahl der Begleiter anzugeben 
oder, wenn die Eisenbahn auf die Begleitung 
verzichtet, den Vermerk "Ohne Begleiter" anzu­
bringen. Gibt der Absender mit Zustimmung 
der Eisenbahn mehr,eren Tiersendungen nur 
einen Begleiter bei, so ist er verpflichtet, di'e 
Begleitung in jedem Frachtbrief zu vermerken. 

(2) Der Absender ist berechtigt, im Frachtbrief 
zu erklären, daß der Begleiter befugt sein soll" 
unterwegs oder im Bestimmungsbahnhof not­
wendig werdende Anweisungen' an seiner Stelle 
zu erteilen. Die Eisenbahn ist zur Ausführung 
einer Anweisung des Begleiters nur verpflichtet, 
wenn er seine Anweisung in den Frachtbrief ein­
getragen und mit seiner Unterschrift bestätigt 
hat; zur Ausführung einer Anweisung des Be­
gleiters, durch welche die Person des Empfängers 
oder der Bestimmungsbahnhof geändert werden 
soll, ist die Eisenbahn' nur dann verpflichtet, 
wenn der B,egleiter das Frachtbriefdoppel vorlegt 
und darin die Anweisung eingetragen und unter­
schrieben hat. Ist das Verfügungsrecht des Ab­
senders erloschen, so ist die Eisenbahn zur Aus­
führung einer Anweisung des Begleiters nur ver­
pflichtet, wenn der Empfänger seine Zustimmung 
hiezu erteilt hat. 

(3) Die Eisenbahn ist verpflichtet, dem Beglei­
ter auf Verlangen einen Platz im Gepäckwagen, 
Dienstwagen oder in einem Personenwagen an­
zuweisen, wenn solche Wagen im Zuge mitge­
führt werden. 

1 

§ 12? Beförderungsweg. Unterwegsmaßnahmen 

(1) Der Absender ist berechtigt, den Beförde­
rungsweg im Frachtbrief durch Bezeichnung der 
Bahnhöfe, in welchen die Wartung der Tiere vor­
zunehmen ist, vorzuschreiben. 

(2) . Werden Tiere unterwegs verletzt oder 
krank, so ist die Eisenbahn berechtigt, ein tier~ 
ärztliches Gutachten darüber einzuholen, ob die 
Tiere weiterbefördert werden können oder ob sie 
in Pflege gegeben öder ohne Verzug getötet wer­
den müss,en. Die Eisenbahn ist verpflichtet, den 
Absender, sofern der Begleiter zum Erteilen von 
Anweisungen nicht befugt ist, oder, sofern das 
Verfügungsrecht des Absenders erloschen ist, den 
Empfänger von der Verletzung, der Erkrankung, 
der Tötung oder dem, Verenden eines Tieres oder 
davon, daß ein Tier in Pflege gegeben worden 
ist, ohne Verzug zu verständigen und erforder­
lichenfalls um Anweisung zu ersuchen. Erteilt der 
Absender, der hiezu befugte Begleiter oder der 
Empfänger nicht innerhalb angemessener Frist 
eine Anweisung oder kann die Anweisung wegen 
Dringlichkeit der Maßnahmen nicht abgewartet 
werden, so ist die Eisenbahn verpflichtet, so zu 
handeln, wie es ihr für den Berechtigten am vor­
teilhaftesten erscheint, und ihn von den getroffe-
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nen Maßnahmen zu verständigen. Die Eisenbahn 
ist berechtigt, die Kosten für das Gutachten, die 
Verpflegung und die Tötung der Tiere sowie 

,sonstige ihr erwachsende Kosten einzuheben. 

§ 130. Lieferfrist 

(1) Sofern die Eisenbahn im Tarif nicht kür­
zere Fristen vorsieht, gelten für unverpackt zur 
Beförderung als Frachtgut aufgegebene Tiere die 
im § 83 angeführten Lieferfristen, gekürzt um 
die Hälfte der Abfertigungsfrist. 

(2) Die Lieferfrist ruht außer in den Fällen des 
§ 83 Abs. 8 auch für die Dauer der Wartung der 
Tiere und für die Dauer eines im Falle des § 129 
Abs. 2 verursachten Aufenthaltes. 

§ 131. Ablieferung 

(1) Der Empfänger ist verpflichtet, das Aus­
laden der Tiere zu besorgen; die Eisenbahn ist 
berechtigt, im Tarif Ausnahmen zuzulassen. 

(2) Nimmt der Empfänger die Tiere nicht 
innerhalb der Abnahmefrist ab, so ist die Eisen­
bahn berechtigt, die Tiere auf Gefahr und Kosten 
des Berechtigten bei einem Dritten zu hinter­
steHen; sie ist hiebei berechtigt, vom Empfänger 
auszuladende Tiere gegen Einhebung einer 
Nebengebühr auf Gefahr des B.erechtigten auszu­
laden. 

E. S 0 n der b e s tim m u n gen 

§ 132. Allgemeine Bestimmung 

Soweit irr diesem Untera:bschnitt nichts ande­
res besümmt is't, gelten für die Beförderung von 
Gütern gemäß den Bestimmungen di·eses Unter­
abschnittes die Bestimmungen der Unterab­
schnitte A und B über die Beförderung von 
Gütern als Frachtgut und als Expreßgut sowie 
die Bestimmungen der Unt·erabschnitte C und D 
über di.e Beförderung von Leichen' und lebenden 
Tieren sinngemäß. 

§ 133. Unbesetzte Bahnhöfe 

Die Eisenbahn ist berechtigt, für die Beförde­
rung von Gütern von und nach unbesetzten 
Bahnhöfen besondere Beförderungsbedingungen 
festzusetzen, die von den Bestimmungen dieses 
Bundesgesetzes abweichen können. 

§ 134. Vereinfachter Expreßstückgutverkehr 

Die Eisenbahn ist berechtigt, zur vereinfachten 
Abwicklung des Expreßstückgutverkehres beson­
dere Beförderungsbedingungen festzusetzen, die 
von den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes ab­
weichen können. 

§ 135. Sammelwagen. Verteilerwagen 

Die Eisenbahn ist berechtigt, besondere Beför­
derungsbedingunget;l festzusetzen, welche das Zu­
laden von Gütern in einen Wagen (Sammel .. 
wagen) unterwegs oder das Ausladen von Gütern 
aus einem Wagen (Verteilerwagen) unterwegs; 
jeweils im Rahmen desselben Frachtvertrages, 
regeln; diese Beförderungsbeditlgungen können 
von den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes ab­
weichen. 

VI. Verhältnis der Eisenbahnen untereinander 

§ 136. Abrechnung. Rückgriff der Eisenbahnen 
gegeneinander 

(1) Jede Eisenbahn ist verpflichtet, den übrigen 
an der Beförderung beteiligten Eisenbahnen die 
ihnen aus dem Beförderungsvertrag gebühren­
den Beträge zu zahlen, die sie gemäß den Bestim­
mungen dieses Bundesgesetzes, der zur Durch­
führung dieses Bundesgesetzes erlassenen Verord­
nungen oder des Tarifes eingehoben hat oder 
hätte einheben sollen. Die Eisenbahnen sind ver­
pflichtet, die Art und Weise der Zahlung durch 
Vereinbarung zu regeln. 

(2) Die übergabe des Reisegepäcks oder des 
Gutes von einer Eisenbahn an die folgende be­
gründet für die übergebende Eisenbahn das 
Recht, die nachfolgende Eisenbahn mit den sich 
aus dem Beförderungsvertrag ergebenden Beträ­
gen zu belasten. 

(3) Mit der übergabe des Reisegepäcks oder 
des Gutes überträgt die übergebende Eisenbahn 
die Forderungen und das Pfandrecht auf die' 
nachfolgende Eisenbahn. Die Bestimmungsbahn 
ist verpflichtet, erforderlichenfalls das der Eisen­
bahn zustehende Pfandrecht an: dem Reisegepäck 
oder an dem Gute geltend zu machen. 

(4) Im Falle eines Beförderungshindernisses, das 
durch Umleitung behoben worden ist, bleibt es 
den Eisenbahnen überlassen, gegeneinander 
Rückgriff zu nehmen. . 

(5) Hat auf Grund der Bestimmungen dieses 
Bundesgesetzes eine der beteiligten Eisenbahnen 
Entschädigung geleistet, so, steht ihr der Rück­
griff gegen die Eisenbahn zu, welche den Schaden 
verursa:cht hat. Kann diese nichi: ermittelt wer­
den, so haben die beteiligten Eisenbahnen den 
Schaden nach dem Verhältnis der Tarifkilometer, 
mit denen sie an der Beförderung beteiligt sind, 
gemeinsam zu tragen, sofern nicht nachgewiesen 
wird, daß der Schaden nicht auf ihren Streck-en 
entstanden ist. Die Eisenbahnen 'Sind berechtigt, 
über den Rückgriff im allgemeinen oder in be­
sonderen Fällen von den Bestimmungen dieses 
Absatzes abweichende Vereinbarungen zu treffen. 
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VII. Schluß bestimmungen 
§ 137. Verhältnis zu anderen Rechtsvorschriften 

(1) Der Siebente Abschnitt des Dritten Buches 
des Handelsgesetzbuches vom 10. Mai 1897 er­
hält nachstehende Fassung: 

"SIEBENTER ABSCHNITT 

Beförderung von Personen, Reisegepäck und 
Gütern auf allen dem öffentlichen Verkehr die­

nenden Eisenbahnen 

§ 453. Für die Beförderung von PersO'nen, 
Reisegepäck und Gütern auf allen dem öffent­
lichen Verkehr dienenden Eisenbahnen gelten die 
Bestimmungen dieses Bundesgesetzes nur insO'­
weit, als die Eisenbahn-VerkehrsO'rdnung, BGBl. 
Nr. , keine besO'nderen Hestimmungen 
enthält." 

(2) Für die Angelegenheiten der Eisenbahnauf­
sicht auf den durch dieses Bundesgesetz geregel­
ten Gebieten gelten die Bestimmungen des Eisen­
bahngesetzes 1957, BGBl. Nr. 60; die in den 
§§ 2, 4, 6, 10, 63, 83, 89 und 90 vorgesehenen 
Genehmigungsyerfahren werden hiedurch nicht 
berührt. 

(3) Die Bestimmungen des § 4 des Güterbeför­
derungsgesetzes, BGBl. Nr. 63/1952, die Bestim­
mungen des Eisenbahn- und Kraftfahrzeughaft-

pflichtgesetzes, BGBl. Nr. 48/1959, und des 
AtO'mhaftpflichtgesetzes, BGBl. Nr. 117/1964, 
werden durch die Bestimmungen dieses Bundes­
gesetzes nicht berührt. 

§ 138. Inkrafttreten 

(1) Dieses Bundesgesetz tritt am 
in Kraft. 

(2) VerO'rdnungen zu diesem Bundesgesetz 
können "O'n dem der Kundmachung dieses Bun­
desgesetzes folgenden Tage an erlassen werden 
und treten frühestens zugleich mit diesem Bun­
desgesetz in Kraft. 

(3) Mit dem Inkrafttreten dieses Bundes­
gesetzes treten die Eisenbahn-VerkehrsO'rdnung, 
BGBl. Nr. 21311954, und die hiezu erlassenen 
VerO'rdnungen auß,er Kraft. 

§ 139. Vollziehung 

Mit der VO'llziehung dieses Bundesgesetzes ist, 
soweit in diesem Bundesgesetz nichts anderes 
bestimmt ist, das Bundesministerium für Verkehr 
und verstaatlichte Unternehmungen betraut; in 
zivilrechtliChen Belangen ist das Einvernehmen 
mit dem Bundesminister,ium für Justiz zu 
pflegen. 

4 
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Erläuternde Bemerkungen 

Für die Beförderungsgeschäfte im inländischen 
Eisenbahnverkehr bildet gegenwärtig das Bun­
desgesetz v'Om 6. Juli 1954 über die Beförderung 
v'On Personen, Reisegepä<k, Expreßgut, Leichen, 
lebenden Tieren und Gütern mit der Eisenbahn 
(Ei~enbahn-Verkehrsordnung - EVO), BGBl. 
Nr.213/1954, in der Fassung der Bundesgesetze 
BGBl. Nr. 51/1956 und 141/1957, die Rechts­
grundlage. Die Bestimmungen dieser EVO waren 
im wesentlichen den Bestimmungen des Inter­
nati'Onalen übereinkommens über den Eisen­
bahn-Persünen- und -Gepä<kverkehr (CIV) süwie 
des Internatiünalen übereinkommens über den 
Eisenbahnfrachtverkehr (CIM) , beide vüm 
25. Oktober 1952, angeglichen. 

Am 25. Februar 1961 wurden in Bern, ein 
neues Internatiünales übereinkümmen über den 
Eisenbahn-Persünen- und -Gepä<kverkehr (CIV) 
und am selben Tage ein neues Internatiünales 
übereinkümmen über den Eisenbahnfrachtver­
kehr (CIM) unterzeichnet. Die beiden überein­
kümmen sind in österreich im BGBl. Nr. 266) 
1964 und 267/1964 kundgemacht und mit 1. Jän­
ner 1965 in Kraft getreten. Sie emhalten gegen­
über den früheren übereinkümmen CIV und 
CIM eine Vielzahl materieller und fürmeller 
Knderungen, die aus Gründen der übersichtlich­
keit und Zwe<kmäßigkeit nicht in Fürm vün 
Kürrekturen der früheren übereinkümmen, 
s'Ondem im Rahmen gänzlich neue'r übereinküm­
men vürgenümmen wurden. 

Auch die derzeit geltende EVO süll den neuen 
internatiünalen übereinkümmen CIV und CIM 
angeglichen werden. Bei der Ausarbeitung des 
vürliegenden Entwurfes wurde daher der Grund­
satz befülgt, seine Bestimmungen, süweit, es die 
österreichischen Rechtsverhältnisse zulassen, mit 
den Bestimmungen der neuen internatiünalen 
übereinkümmen CIV und CIM in Einklang zu 
bringen; dadurch sollen die süwühl die Eisen­
bahnen als auch die Bahnbenützer belastenden 
rechtlichen Verschiedenheiten bei den Eisenbahn­
beförderungen weitgehend ausgeschaltet werden. 
Diese Rechtsangleichung soll auch eine gegen­
seitige Benützung der Spruchpraxis der Gerichte 
und der wissenschaftlichen Literatur über das 
Eisenbahnbeförderungsrecht ermöglichen. 

Die Revisiün soll ferner zum Anlaß genom­
men werden, den aus der Entwi<klung der Ver­
kehrsverhältnisse gew'Onnenen praktischen Erfah­
rungen, den Wünschen der Bahnbenützer und 
Eisenbahnen süwie den vürauszusehenden Be­
dürfnissen Rechnung zu tragen. 

In f'Ormeller Hinsicht süllen im Rahmen der 
Revisiün derzeit lediglich beschreibende Bestim­
mungen der EVO eine n'Ormative Fassung er­
halten und deren Abschnitte im Interesse einer 
K'Oordinierung der inländischen Transpürtregle­
mente der europäischen Staaten wie folgt neu 
gegliedert werden: 

1. Allgemeine Bestimmungen 
11. Beförderung vün Persünen 
ur. Beförderung v'On Reisegepä<k 
IV. Gepä<kträger. Aufbewahrung vün Gepä<k 
V. Beförderung v'On Gütern 

A. Frachtgut 
B. Expreßgut 
C. Leichen 
D. Lebende Tiere 
E. Sünderbestimmungen 

VI. Verhältnis der Eisenbahnen untereinander 
VII. Schlußbestimmungen 

Dies,e Umstellung bringt materielle Knderungen 
nicht mit sich. Die geänderte Anürdnung Süll zu 
einer leichteren Verständlichkeit und übersicht­
lichkeit der beförderungsrechtlichen Bestimmun­
gen süwühl bei den Eisenbahnbediensteten als 
auch bei den Bahnbenützern beitra.gen. 

Im Hinblick auf den Umfang der erfürder­
lichen Knderungen soll die Revision der EVO 
durch eine gänzliche Neufassung vorgen'Ommen 
werden. 

Zugleich mit dem Inkrafttreten dieses Bundes­
gesetzes süll der Siebente Abschnitt des Dritten 
Buches des Handelsgesetzbuches zur Verdeut­
lichung der subsidiären Geltung des Handels­
gesetzbuches dahingehend geändert werden, daß 
dessen Bestimmungen nur ins'Oweit gelten, als das 
gegenständliche Bundesgesetz, keine besünderen 
Bestimmungen enthält. . 

/ 
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Der vorliegende Entwurf regelt die vertrag­
lichen Beziehungen zwi'schen der Eisenbahn und 
ihren Kontrahenten und hat im wesentlichen 
zivilrechtlichen Charakter. 

Im Sinne der gesetzlichen Bestimmungen 
wurde der v'Orliegende Entwurf den in Betracht 
kommenden Ressortministerien Zur Stellung­
nahme und den Kammern zur gutächtlichen 
1i.ußerung übermittelt. Der v'Orliegende Entwurf 
wurde in zahlreichen Besprechungen mit den in 
Betracht k'Ommenden Ressortministerien und 
den Kammern erörtert, wobei die von diesen 

,Stellen unterbreiteten 1i.nderungs- und Ergän­
zungsvorschläge, s'Oweit dies mit den dem vorlie­
genden Entwurf zugrunde gelegten G~undsätzen 
vereinbar und für die Eisenbahnen tragbar war, 
im Entwurf berücksichtigt wurden. 

Der Entwurf wurde auch den österreichischen 
Eisenbahnen zur Stellungnahme übermittelt. Den 
von den Eisenbahnen zum Entwurf geäußerten 
Wünschen wurde, soweit dies mit Rücksicht auf 
das gesteckte Ziel' der Angleichung des inländi­
schen Eisenbahnbefärderungsrechtes an die inter­
nati'Onalen übereink'Ommen CIV und CIM mög­
lich war und für die Bahnbenützer tragbar er­
schien, entspr'Ochen. 

Im folgenden wird angegeben, 'Ob und inwie­
weit im Entwurf gegenüber der geltenden EVa 
Abweichungen enthalten sind, die, soweit erf'Or­
derlich, näher erläutert werden: 

Die übe r s ehr i f t des Entwurfes S'Oll unter 
Bedachtnahme darauf, daß die Beförderung von 
Expreßgut, Leichen und lebenden Tieren ledig­
lich eine besondere Art der Güterbeförderung 
darstellt, entsprechend kürzer gefaßt, der bisher 
verwendete Kurztitel "Eisenbahn-Verkehrs'Ord­
nung - Eva" weiterhin beibehalten werden. 

Zu § 1: 

Die Bestimmungen dieses Paragraphen, welche 
, den Geltungsbereich zum Inhalt haben, ent­

sprechen denen des § 1 der geltenden Eva. Auf 
Grund des Abs. 1 gilt die Eva nicht auf 
Straßenbahnen und Seilbahnen; gemäß dem 
Eisenbahngesetz 1957 fallen unter den Begriff 
"Straßenbahnen" auch die aberleitungs-amni­
busbetriebe und unter den Begriff "Seilbahnen" 
die Haupt- und die Kleinseilbahnen. 

Beförderungspflicht der Eisenbahn und die hiezu 
v'Orgesehenen Ausnahmen, im folgenden § 4 die 
Bestimmungen über Beförderungsmittel ent­
halten. Die Bestimmung des § 3 Abs. 1 entspricht 
der des § 3 Abs. 1 der geltenden Eva mit der 
Maßgabe, daß die neu gefaßte lit. a den N'Orm­
adressaten eindeutig beschreibt und überdies 
klarstellt, daß nicht nur die Beförderungsbedin­
gungen gemäß § 2 Abs. 1, sondern insbes'Ondere 
auch die Abweichungen gemäß § 2 Abs. 2, die 
s'Onstigen Tarifbestimmungen, die Aushänge und 
die Fahrpläne vom Bahnbenützer zu beachten 
sind. Als Abs. 2 und 3 sollen die Bestimmungen 
des § 65 Abs. 1 der geltenden Eva aufgenom­
menwerden, da diese wesentliche Ausnahmen 
v'On der Beförderungspflicht enthalten. Gemä,ß 
der vorgesehenen Neufassung hat der in der 
geltenden Eva enthaltene Begriff "zwingende 
Gründe des Eisenbahnbetriebes" eine nähere 
Ausführung erfahren. Eine Erweiterung gegen­
über den geltenden Bestimmungen ist 'dahin­
gehend v'Orgesehen, daß in Anlehnung an 
Artikel 3 § 2 der CIV auch die Beförderung v'On 
PerS'Onen und die Annahme 'Oder die Beförde­
rung v'On Reisegepäck vorübergehend ganz 'Oder 
teilweise gesperrt werden können. Nicht mehr 
v'Orgesehen ist die Bestimmung des § 65 Abs.l, 
letzter Satz, der geltenden EVa, welche die 
Eisenbahn berechtigt, Güter, die inf'Olge einer 
Sperrmaßnahme nicht befördert werden können, 
zurückzuweisen; demnach wäre die Eisenbahn 
nach Maßgabe des § 65 zum vorläufigen Ver­
wahren auch in diesen Fällen verpflichtet. Eine 
weitere 1i.nderung gegenüber der geltenden Rege­
lung ergibt sich aus dem neuen Ahs. 4, der Sperr­
maßnahmen aus zwingenden Gründen des 
öffentlichen Wohles nunmehr dem Bundesmini­
sterium für Verkehr und verstaatlichte Unter­
nehmungen vorbehält. Die Bestimmungen der 
Abs. 5 und 6 gleichen inhaltlich den im ArtikelS 
§§ 2 und 3 der CIM v'Orgesehenen Regelungen; 
diese Ausnahmen von der Beförderungspflicht er­
geben s,ich derzeit aus den §§ 56 Abs. 1 und 66 
der Eva. 

Zu § 4: 

Abs. 1 entspricht inhaltlich § 3, zweiter Satz, 
der geltenden EVa; die den gleichen Aussage­
gehalt aufweisenden Bestimmungen der §§ 13 

Zu § 2: und 55 Abs. 2 der geltenden Eva wurden als, 
überflüssige Wiederholungen in,den vorliegenden 

Die Bestimmungen dieses Paragraphen sollen, Entwurf nicht mehr aufgenommen. Die Bestim­
gegenüber § 2 der geltenden Eva eine norma- mung des § 3 Abs. 2, erster Satz, der geltenden 
cive Fassung erhalten und die Rechte und EVa wurde im Hinblick auf den lediglich be­
Pflichten der Eisenbahn eindeutiger festlegen. schreibenden Inhalt dieser Bestimmung gleich­

Zu § 3: 

Die Bestimmungen des § 3 der geltenden Eva 
sollen aus Gründen der Systematik und zur 
besseren übersicht in zwei Paragraphen geteilt 
werden. Im § 3 sind die Bestimmungen über die 

falls nicht mehr aufgenommen. Neu ist die im 
Abs. 2 vorgesehene Regelung, wonach die Eisen­
bahn berechtigt sein soll, für die Benützung von 
Wagen besonderer Bauart, wie Liege-, Behälter-, 
Kühl-, Tiefladewagen, die sie nicht verpflichtet 
ist, zur Verfügung zu halten, im Tarif besondere 
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Bedingungen festzusetzen. Abs. 3 entspridIt 
materiell § 3 Abs. 3 der geltenden Eva. Die 
Bestimmung des Abs. 1, weldIe derzeit im Tarif 
enthalten ist, wurde aus legistisdIen Gründen in 
den Entwurf aufgenommen. Abs. 5 entspridIt 
§ 3 Abs. 4 der geltenden Eva mit der Maßgabe, 
daß der BeförderungsaussdIluß im FradItbrief 
wegen praktisdIer Bedeutungslösigkeit nidIt 
mehr vorgesehen sein soll. 

Zu § 5: 

Gegenüber § 4 der geltenden Eva soll durch 
den teilweise neu gefaßten Abs. 1 klargestellt 
werden, daß in jenen Fällen, in denen das 
Gesetz von einem Verschulden der Eisenbahn 
spricht, auch ein VerschuLden der Eisenbahn­
bediensteten und jener Leute, deren sich die 
Eisenbahn bei Ausführung der Beförderung be­
dient, erfaßt wird. 

Zu § 6: 

Die Bestimmungen dieses Paragraphen wurden 
im Vergleich zu den Bestimmungen des § 6 der 
geltenden Eva, soweit erforderlich, normativ 
gefaßt und präziser formuliert. Die teilweise 
Neufassung des Abs. 1 berücksichtigt, daß sich 
die öffentlich rechtliche Verpflichtung zur Erstel­
lung von Tarifen aus § 22 Abs. 1 des Eisenbahn­
gesetzes 1957 ergibt und daß der Begriff. "Be­
förderungsbedingungen" im Hinblick auf § 2 
Abs. 1 des Entwurfes zu eng ausgelegt werden 
könnte. Die Abs. 2 und 3 entsprechen inhaltlich 
den Bestimmungen des § 6 Abs. 2 und 3 der 
geltenden Eva. In den vorliegenden Abs . .4 
wurde die im § 6 Abs. 4, zweiter Satz, der 
geltenden Eva enthaltene Bestimmung, wonach 
für im Bundesdienst stehende Bedienstete Er­
mäßigungen des Beförderungspreises oder 
sonstige Begünstigungen gewährt werden köru­
nen, im Hinblick darauf, daß sie den heutigen 
Gegebenheiten nicht mehr entspricht, nicht mehr 
übernommen. Im Abs. 5 ist abweichend von § 6 
Abs. 5 der geltenden EVa vorgesehen, daß Er­
höhungen der Beförderungspreise oder Neben­
gebühren oder Erschwerungen der Beförderungs­
bedingungen bei Expreßgut analog den für den 
internationalen Verkehr vorgesehenen Bestim­
mungen wie bei Frachtgut gleichfalls frühestens 
mit Ablauf des fünfzehnten Tages nach der Ver­
öffentlichung in Kraft treten. Die gegenüber 
§ 6 Abs. 5 der geltenden Eva neu aufgenom­
mene Bestimmung, wonach Berichtigungen 
offensichtlicher Fehler in den Tarifen bereits mit 
Ablauf des Tages ihrer Veröffentlichung in Kraft 
trellen sollen, entspricht Artikel ,9 § 1 lit. c der 
CIM beziehungsweise Artikel 24 § 2,zweiter 
Absatz, der CIV. Die Abs. 6 und 7 entsprechen 
inhaltlich im wesentlichen § 6 Ahs. 6 und 7 der 
geltenden Eva. 

Zu § 7: 

Diese Bestimmungen wurden im Vergleich zu 
§ 5 der geltenden EVO auf Grund der in der 
vergangenen Zeit gesammelten Erfahrungen, zur 
Klarstellung und aus stilistisdIen Gründen teil­
weise neu gefaßt. Aus. der Bestimmung des 
Abs. 2, zweiter Satz, geht eindeutiger als nach 
der geltenden Regelung hervor, daß die Eisen­
bahn zum Verwahren von Fundgegenständen für 
die Dauer von drei Jahren verpflichtet i'st, 
woraus sich ergibt, daß dem Finder ein Anspruch 
auf Ausfolgung eines bei der Eisenbahn abge­
gebenen Fundgegenstandes zur Benützung nicht 
zusteht. Durch die teilweise Neufassung des 
Abs. 2, dri.tter Satz, soll eine Klarstellung be­
züglich des Eigentumserwerbes getroffen werden. 
Gemäß Abs. 2, letzter Satz, soll die Eisenbahn 
berechtigt sein, beim Ausfolgen des Fundgegen­
standes auch die ihr durch das Verständigen und 
Zusenden erwachsenden Kosten einzuheben. Die 
Bestimmung des § 5 Abs. 3 der geltenden Eva 
wurde als entbehrlich in den Entwurf nicht mehr 
aufgenommen und durch die Bestimmung er­
setzt, daß für zurückgelassene Gegenstände die 
Abs. 1 und 2 sinngemäß gelten; eine materielle 
Änderung tritt hiedurch nicht ein. 

Zu § 8: 

Die Bestimmungen des § 7 der geltenden EVO 
sollen aus Gründen der Systematik uncl zur 
besseren übersicht in zwei Paragraphen geteilt 
werden. Im § 8, dessen überschrift an die des 
Artikels 27 der CIV angepaßt wurde, sind die 
Bestimmungen über die Regelung von Meinungs­
verschiedenheiten und über die Behandlung von 
Beschwerden, im § 9 ist die Bestimmung über 
die im Eisenbahnverkehr geltenden Feiertage 
enthalten. Die vorliegenden Bestimmungen 
unterscheiden sich materiell von den geltenden 
lediglich darin, daß die Eisenbahn nunmehr ver­
pflichtet sein soll, im Tarif zu best;immen, wer 
Meinungsverschiedenheiten zu regeln hat. 

Zu § 9: 

Durch die Neufassung gegenüber § 7 Abs. 3 
der geltenden Eva soll analog der diesbezüg­
lichen Bestimmung des Wechselgesetzes, BGBl. 
Nr. 49/1955, ein Bezug auf das Feiertagsruhe­
gesetz hergestellt werden. 

Zu § 10: 

Die Obersduift dieses Paragraphen wurde an 
die des Artikels 57 der CIV beziehungsweise 
CIM angeglichen. Im Vergleich zu § 8 der gelten­
den Eva soll aus Gründen der Systematik der 
bisherige Abs. 2 unter teilweiser Neufassung, 
welche den praktischen Gegebenheiten Rechnung 
trägt, als Abs. 1 vorgezogen werden; die teil­
weise Neufassung des zweiten Satzes berücksich-
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tigt, daß es sich bei der hier vorgesehenen Er­
laubnis ihrer rechtlichen Natur nach nicht um 
eine Verordnung, sondern U:m eine Bewilligung, 
die bescheidmäßig erteilt wird, handelt. Als neuer 
Abs. 3 soll aus sachlichen Gründen die Bestim­
mung des § 89 Abs. 4 der geltenden EVO unter 
Einbeziehung der Entschädigungen bei ver­
späteter Auslieferung und überschreitung der 
Lieferfrist aufgenommen werden. 

Zu § 11: 

Die überschrift soll dem Inhalt dieses Para­
graphen entsprechend erweitert werden. Abs. 1 
entspricht im wesentlichen Artikel 14 § 2 der 
CIV und sieht vor, daß unter anderem auch die 
Bedingungen für die Benützung bestimmter Züge 
aus den Fahrplänen .ersichtlich sein müssen. 
Abs. 2 gleicht im wesentlichen § 9 Abs. 2 der 
geltenden EVO. Die Bestimmungen der Abs. 3 
und 4 stimmen im wesentlichen mit denen des 
§ 17 Abs. 1 und des § 12 Abs. 1 der geltenden 
EVO überein; für ihre Aufnahme in diesen 
Paragraphen waren Gründe der besseren Syste­
matik maßgebend. 

Zu § 12: 

Im Interesse einer besseren Gliederung wurden 
die Bestimmungen des § 18 der geltenden EVO 
in den vorliegenden Entwurf als § 12 aufgenom­
men und, soweit erforderlich, zur KlarsteIlung 
präziser gefaßt. Im Abs. 2 wurde der Zeitpunkt, 
von dem an die Eisenbahn nicht mehr ver­
pflichtet sein soll, Warteräume offenzuhalten, 
entsprechend dem üblich erweise als Beginn der 
Nachtstunden anzusehenden Zeitpunkt mit zwei­
undzwanzig Uhr festgesetzt. Die Bestimmung 
des Abs. 4, letzter Satz, wurde neu aufgenom­
men. Danach soll die Eisenbahn berechtigt sein, 
bei Nichtbeachtung des Rauchverbotes im Warte­
raum einen im Tarif festzusetzenden Betrag ein­
zuheben, wobei unter dem Begriff "einheben" 

. hier und an anderen Stellen des Entwurfes, an 
denen dieser Begriff verwendet wird, keineswegs 
ein behördlicher Akt zu verstehen ist. Durch 
diese unmittelbar wirksame Maßnahme soll dem 
Rauchverbot mehr Nachdruck als bisher ver­
liehen und erreicht werden, gerade in dieser Hin­
sicht immer wieder auftretJende Unzukömmlich­
keiten hintanzuhalten. Derzeit kann gegen Per­
sonen, welche das Rauchverbot nicht beachten, 
auf Grund des Eisenbahngesetzes 1957 nur im 
Wege der Einleitung eines Verwaltungsstrafver­
fahrens vorgegangen werden. Diese Regelung 
hat . sich als unzweckmäßig erwiesen, da ein 
solches Verfahren in der Regel erst nach Wochen 
durchgeführt wird und somit nicht geeignet ist, 
die gewünschte unmittelbare Wirkung zu er­
zielen; es soll daher auf die bis zum Jahre 1954 
in der EVO vorgesehene analoge Regelung zu­
rückgegriffen werden. 

Zu § 13: 

Diese Bestimmun!$enentsprechen im wesent­
Lichen den Bestimmungen des § 19 Abs. 1 der 
geltenden EVO; für ihre Vorziehung waren 
Gründe der besseren Gliederung maßgebend. Die 
Bestimmung des § 19 Abs. 2 der geltenden EVO 
wurde, da es sich hi,ebei um eine Verhaltensmaß­
regel handelt, aus Gründen der Systematik nicht 
hier, sondern in den das Verhalten der Reisenden 
behandelnden § 25 aufgenommen. 

Zu § 14: 

Die Besuimmungen dieses Paragraphen wurden 
gegenüber dep.en des § 10 der geltenden EVO 
zur Klarstellung und aus stilistischen Gründen 
teilweise neu gefaßt, wobei die Bestimmungen 
des vorletzten und letzten Satzes des § 10 Abs. 2 
der geltenden EVO IlIicht mehr aufgenommen 
wurden. Die im § 10 Abs. 2, vorletzter Satz, 
der geltenden EVO enthaltene Regelung scheint 
nunmehr in den die Erstattungsfälle zusammen-. 
fassenden §§ 29 und 42 auf. § 10 Abs. 2, letzter 
Satz,. der geltenden EVO stellt einen im "Gesetz 
entbehrlichen Hinweis dar. Die Bestimmung des 
Abs. 3 wurde im Interesse einer klaren Diktion 
dahingehend präiisiert, daß die Eisenbahn, falls . 
sie für die Beförderung des Kranken einen 
eigenen Wagen oder ein eigenes Abteil zur Ver­
fügung stellt, berechtigt ist, hiefür außer dem 
Fahrpreis eine Nebengebühr einzuheben. 

Zu § 15: 

Die Bestimmungen der Abs. 1 bis 3 entspre­
chen denen des § 11 Abs. 1 der geltenden EVO; 
ihre Teilung in drei Absätze erfolgte der besseren 
Systematik wegen. Abs. 4 wurde gegenüber § 11 
Abs. 2 der geltenden EVO unter Angleichung 
an Artikel 5 § 2 der CIV teilweise neu gefaßt; 
durch die in den ersten Satz neu aufgenommene 
Bestimmung "sie ist berechtigt, erforderlichen­
falls Ausnahmen vorzusehen" soll es der Eisen­
bahn möglich sein, bei Ausgestaltung der Fahr­
ausweise den Verkehrs- und Betriebserforder­
nissen besser Rechnung tragen zu können. Die 
Bestimmungen der' Abs. 5 bis 7 stimmen im 
wesentlichen mit denen des § 11 Abs. 3 bis 5 der 
geltenden EVO überein; neu ist die Bestimmung 
des Abs. 7, letzter Satz, welche den Vorverkauf 
von Fahrausweisen zum Inhalt hat. Die 'Bestim­
mung des Abs. 8,welche derzeit im Tarif ent­
halten ist, wurde aus legistischen Gründen in den 
Entwurf aufgenommen. Durch die Bestimmung 
des Abs. 9 soll eine derzeit im Gesetz bestehende 
Lücke geschlossen und der Eisenbahn ermöglicht 
werden, die Gewährung von Fahrpreisermäßi­
gungen, für die auf Grund des Tarifes die Vor.., 
lage von Bescheinigungen Voraussetzung ist, 
erforderlichenfalls von der Einsichtnahme in die 
bezughabenden Unterlagen abhängig zu machen 
und die Fahrpreisermäßigung zu entziehen, wenn 
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die Einsichtnahme verweigert wird. § 11 Abs. 6 
der geltenden EVO wurde im Hinblick auf die 
zusammenfassende Regelung der Erstattung und 
Nachzahlung im § 29 in den vorliegenden § 15 
nicht übernommen. 

Zu § 16: 

Die Bestimmung des Abs. 1 wurde neu auf­
genommen und enthält die 'in der geltenden 
EVO fehlende ausdrückliche Verpflichtung des 
Reisenden, für die Beförderung den im Tarif 
festge'setzten Fahrpreis zu zahlbn. Abs. 2 unter­
scheidet sich von § 12 Abs. 2 d~r geltenden EVO 
dahingehend, daß die Altersgrenze, bis zu der 
Kinder zum halben gewöhnlichen Fahrpreis be­
fördert werden, im Hinblick aUf die Einführung 
des neunten Schuljahres vom Ivollendeten vier­
zehnten auf das vollendete fünfzehnte Lebens­
jahr hinaufgesetzt wurde. § 12 Abs. 1 der gel­
tenden EVO scheint im Entwutf als § 11 Abs. 4 
auf. Die Bestimmung des § 12 A.bs. 3 der gelten­
den EVO wurde im Hinblic!d auf die .Bestim­
mung .des § 6 Abs. 2, zweiter S~tz, des Entwurfes 
als entbehrliche Wiederholung nicht mehr auf­
genommen. 

Zu § 17: I 

Diese Bestimmung weicht itilialdich von der 
des § 14 Abs. 1 ,der geltenden EVO lediglich 
insoweit ab, als sie auch die Bestellung von Liege­
plätzen berücksichtigt. Die iml § 14 Abs. 2 der 
geltenden EVO enthaltene Regelung betreffend 
platz- und zulassungskartenpflithtige Züge wurde 
im Interesse der besseren übetsicht als § 18 ge-
sondert aufgenommen. ' 

Zu § 18: 

Durch die teilweise Neufassung des Abs. 1 
gegenüber § 14 Abs. 2 der geltenden EVO soll 
eindeutig zum Ausdruck gebracht werden, daß 
platz- und zulassungskartenpflichtige Züge nur 
in Verbindung mit einem gültigen Fahrausweis 
benützt werden dürfen. Die Bestimmung des 
Abs. 2 wurde neu aufgenommen und soll der 
Eisenbahn die Möglichkeit geben, bei Nichtbe­
achtung der Platz- und Zulassungskarrenpflicht 
einen im Tarif festzusetzenden Betrag einzu­
heben. . 

Zu § 19: 

Abs. 1 und 2 entsprechen im wesentlichen § 15 
Abs. 1 und 2 der geltenden EVO. Neu sind die 
im Abs. 2, letzter Satz, sowie. im Abs. 3 vor­
gesehenen Regelungen. Diese haben sich als not­
wendig erwiesen, da immer wieder Auseinander­
setzungen unter den Reisenden entstehen, wenn 
einzelne Reisende mehr Plätze belegen, als sie 
Fahrausweise' besitzen, oder Personen ohne 
gültige Fahrausweise Plätze belegen, die somit 

Reisenden mit gültigen Fahrausweisen nicht zur 
Verfügung stehen. Durch die vorgesehenen Maß­
nahmen soll die Eisenbahn in die Lage versetzt 
werden, Mißstände in unmittelbar wirksamer 
Weise abzustellen. Im übrigen gilt dieselbe Be­
gründung wie zu § 12 Abs. 4 des Entwurfes. 
Die die Erstattung regelnden Bestimmungen des 
§ 15 Abs. 3, 4 und 6 der geltenden EVO wurden 
der besseren übersicht wegen in die die Erstat­
tung zusammenfassend behandelnden §§ 29 und 
42 aufgenommen. Die Bestimmung des § 15 
Abs. 5 der geltenden EVO ist in den Abs. 3 
und 4 enthalten. § 15 Abs. 7 der geltenden EVO 
·scheint aus Gründen der Systematik gesondert 
als § 20 auf; damit soll der Unterschied zwischen 
den Bestimmungen des Abs. 4 und denen des § 20 
hinsichtlich des Einnehmens eines Platzes in der 
höheren Wagenklasse besser zum Ausdruck ge­
bracht werden. Während Abs. 4 den Fall regelt, 
daß ein Reisender, dem infolge Platzmangels in 
der seinem Fahrausweis entsprechenden Wagen­
klass'e kein Platz zur Verfügung steht, über sein 
Verlangen vom Schaffner ohne Aufzahlung in 
die höhere Wagenklasse eingewiesen werden 
kann, hat § 20 den übergang in die höhere 
Wagen<klass'e gegen Aufzahlung zum Inhalt. 

Zu § 20: 

In Erweiterung der Bestimmung des § 15 
Abs. 7 der geltenden EVO soll die vorliegende 
Bestimmung auch für den übergang in einen 
Zug höherer Gatwng gelten. 

Zu § 21: 

Die überschrift wurde gegenüber der des § 16 
der geltenden EVO auf eine einfachere Formel 
gebracht. Die Bestimmungen des Abs. 1 ent­
sprechen im wesentlichen den Bestimmungen des 
§ 16 Abs. 1 und 6 der geltenden EVO, die aus 
sachlichen Gründen in einen Absatz zusammen­
gefaßt wurden. Die Bestimmungen des' § 16 
Abs. 2 der geltenden EVO. wurden zum besseren 
Verständnis und zur besseren übersicht in die 
vorliegenden Abs. 2 bis 4 gegliedert und teil­
weise neu gefaßt. Gemäß Abs. 2 ist ein Reisen­
der, der einen gültigen Fahrausweis nicht hat, 
verpflichtet, dies dem mit der Prüfung der Fahr~ 
ausweise betrauten Eisenbahnbediensteten unauf­
gefordert mitzuteilen. Ohne gültigen Fahraus­
weis ist ein Reisender, der überhaupt keinen 
Fahrausweis hat oder zum Beispiel nur einen 
solchen, der für den betreffenden Tag oder Zug, 
die betreffende Wagenklasse oder Strecke nicht 
gilt oder dessen Inhalt unbefugt geändert, un­
leserlich oder unkenntlich gemacht worden ist. 
Im Abs. 3 ist unter Bedachtnahme auf d'en 
Grundsatz der gleichen Behandlung der Reisen­
den abweichend von der im § 16 Abs. 2 der 
geltenden EVO enthaltenen Regelung vorge­
sehen, daß die Eisenbahn berechtigt sein soll, von 
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Reisenden, welche die Fahrt unberechtigterweise 
ohne gültigen Fahrausweis antreten, ohne Rück­
sicht auf die Höhe des Fahrpreises einen im Tarif 
für diesen Fall festzusetzenden einheitlichen Be­
trag einzuheben. Gemäß Abs. 4 soll gegenüber 
§ 16 Abs. 2 der geltenden EVO der Fahrt­
antrittsbahnhof nicht mehr nachgewiesen, son­
dern lediglich glaubhaft angegeben werden 
müssen. Die im § 16 Abs. 2 der geltenden EVO 
enthaltene Bestimmung, wonach' bei unterlas­
sener Mitteilung die Anwendung allenfalls be­
stehender Strafvorschriften ·durch die Regelung 
der EVO nicht gehindert wird, wurde nicht 
mehr aufgenommen, da im Rahmen dieser Be­
stimmungen nur die zivilrechdichen Beziehungen 
zwischen den Vertragspartnern geregelt werden 
sollen. Trotz Wegfalles dieses Vorbehaltes bleibt 
selbstverständlich die, Anwendung bestehender 
Strafvorschriften neben den Bestimmungen der 
EVO auch weiterhin unbenommen. Die Bestim­
mungen der Abs. 5 bis 7 entsprechen inhaltlich 
denen des § 16 Abs. 3, 5 und 7 der geltenden 
EVO. Gemäß Abs. 7 soll die Eisenbahn, um 
Unzukömmlichkeiten in Bahnhöfen mit Bahn­
steigsperre hintanzuhalten, berechtigt sein, von 
Personen, die unberechtigt abgesperrte Teile des 
Bahnhofes betreten, einen im Tarif festzusetzen­
den Betrag einzuheben. Die Bestimmung des§ 16 
Abs. 4 der geltenden EVO wurde als entbehrlich 
nicht mehr aufgenommen; der Eisenbahn bleibt 
es unbenommen, aus Billigkeit von der Ein­
hebung der in den Abs. 3 und 4 vorgesehenen 
Beträge abzusehen. 

Zu § 22: 

Dies'er Paragraph enthält die aus stilistischen 
Gründen teilweise neu gefaßten Bestimmungen 
des § 17 Abs. 2 und 3 der geltenden EVO. § 17 
Abs. 1 der geltenden EVO wurde in den. vor­
liegenden Entwurf als § 11 Abs. 3 aufgenom-
men. 

Zu § 23: 

tenden EVO mit folgenden Abweichungen: Die 
Bestimmungen des Abs~ 2 sollen nicht nur bei 
Ausfall eines Anschlußzuges, sondern auch bei Un­
terwegsausfall eines Zuges gelten. Die Erstattung 
in den Fällen des Abs. 2 lit. a und b ist nicht 
mehr im Rahmen dieser Bestimmungen, sondern 
in den die Erstattungsfälle zusammenfassenden 
§§ -29 und 42 geregelt. Im Abs. 3 wurde das 
Gültigschreiben von Fahrausweisen auch für 
Züge höherer Gattung vorgesehen. Gemäß 
Abs. 5 ist auch der Ausfall von Zügen von der 
Eisenbahn bekanntzumachen. Die Bestimmung 
des § 24 Abs. 4 der geltenden EVO wurde als 
entbehrlich nicht mehr aufgenommen; die Fest­
setzung weiterer Erleichterungen bleibt der 
Eisenbahn unbenommen. 

Zu § 25: 

Dieser Paragraph enthält eine Zusammen­
fassung der das Verhalten der Reisenden regeln­
den Bestimmungen und geht über den Rahmen 
der Bestimmungen des § 21 der geltenden EVO 
hinaus; dementsprechend wurde auch die über­
schrift geändert. Abs. 1 enthält die Bestimmung 
des § 19 Abs. 2 der geltenden EVO, die dahin­
gehend ergänzt wurde, daß die Eisenbahn be­
rechtigt sein soll, bei Nichtbeachtung des Rauch­
verboteseinen im Tarif festzusetzenden Betrag 
einzuheben. Diese Maßnahme erweist sich als 
notwendig, um dem Rauchverbot mehr Nach­
druck als bisher zu verleihen; im übrigen gilt 
dieselbe Begründung wie zu § 12 Abs. 4 des Ent­
wurfes. Die Abs. 2 und 3 wurden neu aufge­
nommen. Im Falle des Abs. 2 soll ·dem Wunsche 
vieler Reisender Rechnung getragen und dem 
Beispiel verschiedener europäischer Staaten ge­
folgt werden, die gleichfalls das Betreiben von 
Rundfunk- und Fernsehempfangsgeräten, Ge­
räten zum Abspielen von Tonbändern, Ton­
drähten, Schallplatten oder dergleichen als unzu­
lässig erklärt haben. Die Eisenbahn soll jedoch 
berechtigt sein, im Tarif Ausnahmen zuzulassen; 
dies wird insbesondere bei Geräten der Fall sein, 
die für Mitreis,ende unhörbar betrieben werden. 

Die Bestimmung ·des Abs. 1 gleicht der ~es Um dem vorgesehenen Verbot Nachdruck zu 
§ ~? Abs. 1 der geltenden EVO. Im Abs. 21st verleihen, soll der Eisenbahn das Recht einge­
erga.nzend zu § 20 Abs. 2 ~er geltenden EV~_ räumt werden, bei Nichtbeachtung einen im 
best~.mmt, da0 der Unters~ledsbetrag auch bel Tarif festzusetzenden Betrag einzuheben. Durch 
Benutz~ng e~nes Zuges hoh~re.r <?attung zu die Regelung ,des Abs. 3 soll im Interesse sowohl 
zahlen Ist. Hmgegen wurde die Im ~ 20 Abs .. 2 der Eisenbahn als auch der Reisenden dem Be­
der gelte~de~ EVO e~thalt~nc. Regelung be- tätigen der Notbremse ohne zwingenden Grund 
treffend die Erstattung Im HmblIck .auf dl'e zu- in unmittelbar wirksamer Weise Einhalt geboten 
sammenfassende Regelung des § 29 m den vor- e de Die Bestimmungen der Abs. 4 und 5 
liege~den Paragraphen nicht aufgenommen. Die :n~pr~ilien im wesentlichen denen des § 21 
Best~~m~ng d,;s § 20 Abs. 3 der g.eltenden. EV,? Abs. 1 und 2 der geltenden EVO. Die im § 21 
enthalt emen Im ~eset~. entbehrlIchen Hmwels Abs. 2 der geltenden EVO enthaltene Bestim­
und wurde daher mcht ubernommen. mung, wonach die Anwendung allenfalls be­

Zu § 24: 
stehender Strafvorschriften durch die Regelung 
der EVO nicht gehindert wird, wurde nicht mehr 

Die B.estimmungen dieses Paragraphen ent- aufgenommen, da s,ich deren Anwendbarkeit von 
sprechen im wesentlichen denen des § 24 der gel- selbst ergibt. 
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Zu § 26: 

Die Bestimmungen dieses Paragraphen wurden 
der Systematik und dem Inhalt des Artikels 13 
der CIV angeglichen. Abs. 1 wul'de unter An­
gleichung an Artikel 13 § 1 der CIV teilweise 
neu gefaßt, entspricht aber im wesentlichen § 22 
Abs. 1 der geltenden Eva. Die Bestimmung des 
Abs. 2 ist neu; sie wurde aus Artikel 13 § 1 der 
CIV übernommen. Durch die Bestimmungen des 
Abs. 3, welche denen des Artikels 13 § 2 der CIV 
entsprechen, wird der Kreis der als Handgepäck 
nicht zugelassenen Gegenstände genau um­
schrieben; teilweise entsprechen diese Bestimmun­
gen denen des § 22 Abs. 2, 5 und 7 der geltenden 
Eva. Gemäß Abs. 3· lit. b dürfen abweichend 
von. § 22 Abs. 2 der geltenden Eva nicht nur 
solche Gegenstände in Personenwagen nicht mit­
genommen werden, die geeignet sind, Schä.den 
an den Wagen 'zu verursachen, sondern etwa auch 
solche die geeignet sind, Schäden an dem Hand­
gepäck der Mitreis'enden zu verursachen. Die Be­
stimmungen des Abs. 4 wurden gegenüber den 
Bestimmungen des § 22 Abs. 3' der geltenden 
Eva neu gefaßt. Durch die Formulierung "unter 
Vorbehalt der Einhebung der Kosten im Be­
stimmungsbahnhof" wurde eindeutig zum Aus­
druck gebracbt, daß Handgepäck mit der Ver­
bringung in den' Gepäckwagen oder in das Ge­
päckabteil die rechtliche Qualifikation als Reise­
gepäck erhält; die Regelung der Fälle, in denen 
die Einhebung der Kosten im Bestimmungsbahn­
hof nicht möglich ist, zum Beispiel weil dieser 
Bahnhof unbesetzt i~t, soll dem Tarif vorbehalten 
werden. Eine weitere Änderung wurde dahin­
gehend vorgenommen, daß der Fahrtantritts­
bahnhof nicht mehr nachzuweisen, sondern 
lediglich glaubhaft anzugeben ist. Unter Bedacht­
nahme auf den Grundsatz der gleichen Behand­
lung der Reisenden ist abweichend von der im 
~ 22 Abs. 3 der geltenden Eva enthaltenen 
Regelung vorgesehen, daß die Eisenbahn berech­
tigt sein soll, für in den Gepäckwagen oder in 
das Gepäckabteil verbrachtes Handgepäck ohne 
Rücksicht auf die Höhe der Gepäckfracht einen 
im Tarif festzusetzenden einheitlichen Betrag ein­
zuheben. Der im § 22 Abs. 3 der geltenden Eva 
als letzter Satz enthaltene Hinweis wurde im 
Hinbilck darauf, daß im gegenständlichen Falle 
eine sofortige Zahlung nicht geleistet wird, son­
dern die Kosten erst im Bestimmungsbahnhof 
eingehoben werden, und im Hinblick auf die, 
eindeutige Regelung des § 14 Abs. 1 nicht über­
nommen. Die Bestimmungen des' Abs. 5 wurden 
gegenüber § 22 Abs. 6 der geltenden Eva in 
Angleichung an Artikel 13 § 4 ,der CIV und unter 
Bedachtnahme auf die Bestimmungen der Kon­
vention zum Schutz der Menschenrechte und 
Grundfreiheiten neu gefaßt. Die Bestimmungen 
des Abs. 6 entsprechen denen des § 22 Abs. 5 
der geltenden Eva mit der Maßgabe, daß die 

Eisenbahn, um den ardnungsvorschriften über 
die Mitnahme von Gegenständen in Personen­
wagen Nachdruck zu verleihen, berechtigt sein 
soU bei Mitnahme von Handgepäck entgegen 
den' Bestimmungen des Abs. 3 lit. a einen im Tarif 
festzusetzenden Betrag einzuheben. Die Bestim­
mungen des Abs. 7 entsprechen denen des § 22 
Abs. 4 der geltenden EVa, die durch die Be­
stimmung des Artikels 13 § 5, erster Absatz, der 
CIV ergänzt wurden, wonach. der Reisende von 
der Beaufsichtigungspflicht über sein Handgepäck 
dann entbunden sein soll, wenn er dieses im Ge­
päckabteil eines Wagens besonderer Bauart ge­
mäß Abs. 2 untergebracht hat und deshalb diese 
Aufsicht nicht ausüben kann. Für Schäden an 
einem solcherart untergebrachten Handgepäck 
haftet die Eisenbahn nach den allgemeinen 
Haftungsbestimmungen. Die im § 22 Abs . .4 der 
geltenden Eva vorgesehene Bestimmung,. wo­
nach die Eisenbahn auch nach den gesetzlIchen 
Bestimmungen über die Haftpflicht dann haftet, . 
wenn die Beschädigung beim Betrieb der Eisen­
bahn erfolgt, wurde im Hinblick auf den im 
§ 137 Ahs. 3 des' Entwurfes enthaltenen Vorbe­
halt bezüglich des Eisenbahn- und Kraftf~hrze.ug­
haftpflichtgesetzes 1959, BGBl. Nr. 48, hier mcht 
mehr aufgeno~men. Im Abs. 8 ist die Haft,ung 
des Reisenden für Schäden, die durch von Ihm 
als Handgepäck mitgeführte Gegenstände der 
Eisenbahn oder einem Dritten zugefügt werden, 
geregelt; die Bestimmung des Abs. 8, erster Satz, 
entspricht der des § 22 AbS'. 5, letzter Satz, der 
geltenden EVa, die Bestimmung des Abs. 8, 
zweiter Satz, der des Artikels 13 § 5, zweiter Ab­
satz, der CIV. § 22 Abs. 8 der geltenden Eva 
scheint in Anlehnung an die Systematik der CIV 
gesondert im.§ 28 des Entwurfes auf. 

Zu § 27: 

Die Bestim,mung des Abs. 1 wurde gegenüber 
der des § 23 Abs. 1 der geltenden Eva a~, 
stilistischen Gründen unter Anpassung an dIe 
praktischen Gegebenheliten neu gefaßt; die in der 
geltend,en Eva enthaltene Regelung. bezüglich 
Wagen oder Abteile für Reisende mIt Hunden 
sowie hinsichtlich des Einbringens, Hinausbrin­
gens und des Umladens der Hunde in über~ang~­
bahnhöfen konnte infolge Bedeutungsloslgkelt 
unberücks,ichtig bleiben. Die Abs. 2 und 3 ent­
halten die Bestimmungen des § 23 Abs. 2 der 
geltenden EVa; für ihre Teilung in zwei A?­
sätze waren Gründe der besseren Systematik 
maßgebend. Abs. 2 wurde gegenüber der der­
zeitigen Regelung präziser gcfaßt. Im -Abs. 3 
Wlird entsprechend der Terminologie des § 4 
Abs. 2 dieses Entwurfes der Begriff "Wagen be­
sonderer Bauart" verwendet, der auch die bis­
her nicht berücksichtigten Liegewagen einschließt. 
Abs. 4 entspricht im wesentlichen § 23 Abs. 4 
der geltenden EVa; die Bestimmungen über das 
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Prüfen der Fahrausweise (§ 21), das Versäumen 
, ,der Abfahrt (§ 23) sowie die Verspätung und den 

Ausfall von Zügen (§ 24) gelten sinngemäß, die 
Erstattung des Beförderungspreises regelt § 29 
Abs. 13. Die Bestimmung des Abs. 5, erster Satz, 
entspricht der des § 23 Abs. 3, erster Satz, der 
geltenden EVO. Gemäß Abs. 5, zweiter Satz, 
gelten ,die Haftungsbescimmungen für Handge­
päck sinngemäß auch für in Personenwagen mit­
genommene Tiere; im wesendichen tritt gegen­
über ,der Regelung des § 22 Abs. 5 d,er geltenden 
EVO eine Änderung nicht ein. Der im § 22 
Abs. 3, zweiter Satz, der geltenden EVO ent­
haltene Hinweis bezüglich der Befolgung der 
Zoll- und sonstigen Rechtsvorschriften konnte 
im Hinblick auf die Regelung des § 28 des Ent~ 
wurfes unberücksichtigt bleiben. 

Zu § 28: 

Die Bestimmungen des § 22 Abs. 8 und des 
§ 23 Abs. 3, zweiter Satz, der geltenden Eva 
wurden hier in Anlehnung an die Systematik 
der CIV zusammengefaßt und unter Bedacht­
nahme darauf, daß sich die Verpflichtung des 
Reisenden zur' Befolgung der hier angeführten 
Rechtsvorschriften aus diesen und nicht aus der 
Eva ergibt, neu gdaßt. 

Zu § 29: 

Dieser Paragraph enthält eine Zusammenfas­
sung aller auf die Erstattung und Nachzahlung 
im Rahmen des Personenbeförderungsvertrages 
Bezug habenden BestimmungeJ1. Durch diese Zu­
sammenfassung sollen die Auffindung und Hand­
habung dieser Bestimmungen, die in der gelten­
den EVO in versdliedenen Paragraphen enthalten 
sind, wesentlich erleichtert werden. Die Bestim­
mungen des Abs. 1 entsprechen denen des § 25 
Abs. 1 ,der geltenden EVa, dom wurde der 
letzte Satz im Hinblick auf § 17 des Entwurfes, 
welcher ,die Regelung der Platzsicherung dem 
Tarif überläßt, nicht mehr aufgenommen. Die 
Bestimmung des Abs. 2 wurde unter Angleichung 
an den Wortlaut des Abs. 1 teilweise neu gefaßt; 
zum Unterschied von der im § 25 Abs. 2 der 
geltenden EVO vorgesehenen Regelung hat der 
Reis,ende analog Abs. 1 aumdie teilweise Nicht­
benützung des Fahrausweises glaubhaft zu 
machen. Im Abs. 3 sind die Sonderfälle der Er­
stattung in zusammenfassender Darstellung ge­
regelt; materielle Änderungen gegenüber den in 
der geltenden EVO in verschiedenen Paragraphen 
enthaltenen diesbezüglichen. Bestimmungen er­
geben sim hiedurch nicht. Abs. 4 wurde im Ver­
gleich zu § 25 Abs. 4 der geltenden EVO dahin­
gehend ergänzt, daß die Eisenbahn auch bei Fahr­
ausweisen, die nur in Verbindung mit Zulassungs­
karten gelten, berechtigt sein soll, die Erstattung 
auszuschließen oder von bestimmten Bedingun-

gen abhängig zu machen; dadurch solLen Miß­
bräuche ausgeschaltet werden können, durm 
welche die Eisenbahn infolge Nichtbenützung der 
in zulassungskartenpflichtigen Zügen zur Ver­
fügung gehaltenen Plätze einen Einnahmenent­
gang erleidet. Abs. 5 enthält mit Ausnahme der 
heiden letzten Sätze, insoweit im wesentlichen 
materiell unverändert, die Bestimmungen des 
§ 11 Abs. 6 der geltenden EVa; hinsichtlich der 
Geltendmachung und des Erlösmens der An­
sprüche gelten die Bestimmungen der Abs. 7 
bis 10, die unter anderem abweichend von den 
Bestimmung,en des § 11 Abs. 6 der geltenden 
Eva eine einheitliche Erlöschensfrist von sechs 
Monaten vorsehen. Im Abs. 6 wurden die Be­
stimmungen des § 25 Abs. 3 der geltenden EVa 
sowie die in versmiedenen Paragraphen der gel­
tenden Eva vorgesehenen Fälle, in welchen die 
Eisenbahn abzugsfrei erstattet, zus'ammengefaßt 
und dahingehend geändert, daß die Eisenbahn 
im Falle des Abs. 1 dann abzugsfrei erstattet, 
wenn der Reisende ,die Fahrt aus Gründen, die 
bei der Eisenbahn gelegen sind, wie bei Zugaus­
fall, nicht antreten konnte. Gemäß Abs. 8 ist der 
Anspruch auf Erstattung in übereinstimmung 
mit der geübten Praxis und in Angleichung an 
Artikel 41 § 1 der CIV abweichend von § 25 
Abs. 6 der geltenden EVO schriftlim geltend zu 
machen. Die Bestimmungen der Abs. 7, 9, 11 
und 12 wurden unter teilweiser Angleichung an 
die Bestimmungen der Artikel 41, 42, 43 und 47 
der CIV neu aufgenommen. Im Abs. 7 ist die 
Aktivlegitimation, in den Abs. 8 und 9 die 
Passivlegitimation, im Abs. 11 die Verjährung 
und im Abs. 12 die Verzinsung geregelt. Abs. 10 
entspricht § 25 Abs. 5 der geltenden Eva. Ge­
mäß Abs. 13 gelten die Bestimmungen dieses 
Paragraphen für die Erstattung und Nachzahlung 
des Beförderungspreises für in Personenwagen 
mitgenommene lebende Tiere sinngemäß. 

Zu Abschnitt III: 

Die Bestimmungen der §§ 30 bis 40 wurden 
gegenüber den einschlägigen Bestimmungen der 
geltenden EVO in Angleichung an die Systematik 
des Kapitels II der CIV neu gegliedert und die 
überschriften der einzelnen Paragraphen dem­
entsprechend teilweise neu gefaßt. Für die teil­
weise Neugliederung der §§ 41 bis 5'0 waren 
Gründe der besseren übersicht maßgebend. 

Zu § 30: 

Die Bestimmung des Abs. 1 wurde unter An­
gleimung an Artikel 16 § 1 der CIV neu gefaßt, 
entspricht aber im wesentlimen der Bes'timmung 
des § 26 Abs. 1 der geltenden EVO; neu ist, daß 
die angeführten Verpackungen auch ohne darin 
untergebrachte Gegenstände zur Beförderung als 
Reisegepäck zugelassen sind. Durch die neu auf­
genommene Bestimmung des Abs. 2 soll die im 
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§ 26 Abs. 2 der geltenden EVO enthaltene starre 
Regelung ersetzt und der Eisenbahn. eine flexib­
lere Gestaltung der Bestimmungen über die Zu­
lassung von unverpackten Gegenständen zur Be­
förderung als Reisegepäck im Tarif ermöglicht 
werden. Abs. 3 entspricht § 26 Abs. 3 der gel­
tenden EVO mit der Maßgabe, daß die Berechti­
gung der Eisenbahn, für bestimmte Gegenstände 
Einheitsgewichte festzusetzen, aus Gründen der 
Systematik nicht hier, sondern in den § 34 Abs. 6 
aufgenommen wurde. Die Bestimmung des Abs. 4 
stimmt im wesentlichen mit der des § 26 Abs. 4 
der geltenden EVO überein. Eine den Bestim­
mungen des § 26 Abs. 5 bis 7 der geltenden EVO 
entsprechende Regelung enthalten die §§ 31 
und 32, 

Zu § 31: 

Diese Bestinimung wurde gegenüber § 26 
Abs. 5 der geltenden EVO unter teilweiser An­
gleichung an Artikel 17 der CIV neu gefaßt; sie 
entspricht inhaltlich im wesentlichen § 26 Abs. 5, 
erster Satz, der geltenden EVO. Nicht mehr auf­
genommen wurde die Bestimmung des § 25 
Abs. 5, zweiter Satz, der geltenden EVO, da 
Filme den Bedingungen der Anlage I zum Inter­
nationalen übereinkommen' über den Eisen­
bahnfrachtverkehr in der geltenden Fassung 
nicht mehr unterstellt sind. Die Bestimmung des 
zweiten Halbsatzes inder 1it. c ist neu undent­
spricht im wesentlichen der Bestimmung des 
Artikels 17, letzter Absatz, der CIV. Danach soll 
die Eisenbahn in begründeten Fällen berechtigt 
sein, Stoffe und Gegenstände der Anlage I aus­
nahmsweise im Tarif Zur Beförderung als Reise­
gepäck zuzulassen; selbstverstäridlich darf jedoch 
hiedurch die Sicherheit des Eisenbahnverkehres 
und -betriebes nicht gefährdet werden. Die Auf­
nahme der lit. d in diesen Paragraphen ist durch 
die gegenüber der geltenden EVO geänderte 
Systematik des Entwurfes erforderlich geworden. 

Zu § 32: 

Die Bestimmungen dieses Paragraphen wurden 
unter teilweiser Angleichung an die Bestimmun­
gen des Artikels 18 der CIV neu gefaßt; inhalt­
lich entsprechen sie im wesentEchen den Bestim­
mungen des § 26 Abs. 6 und 7 der geltenden 
EVO. Im Abs. 1 ist analog den Bestimmungen 
des § 26 Abs. 6 der geltenden EVO die Verant­
wortlichkeit des Reisenden für die Beachtung der 
Bestimmungen über die Zulassung von Gegen­
ständen zur Beförderung als Reisegepäck allge­
mein geregelt, doch wurde ein ausdrücklicher 
Hinweis darauf, daß die Anwendung allenfalls 
bestehender Strafvorschriften durch dieses Bun­
desges'etz ni<:ht gehindert wird, als entbehrlich 
nicht .mehr aufgenommen; dies ändert selbstver­
ständlich nichts daran, daß nach wie vor neben 

den Bestimmungen der EVO auch allenfalls be­
stehende Strafvorschriften angewendet werden 
können. Abs. 2 wurde gegenüber § 26 Abs. 7 
der geltenden EVO unter Bedachtnahme auf die 
Bestimmungen der Konv.eI).tion zum Schutz der 
Menschenrechte und Grundfreiheiten neu gefaßt. 
Gemäß Abs. 3 soll die Eisenbahn analog Ar­
tikel 18 § 3 der CIV nunmehr berechtigt sein, 
für alle Fälle der Nichtbeachtung der Bestim­
mungen des § 31 Frachtzuschläge einzuheben; 
durch diese Regelung soll die im § 26 Abs. 6, 
letzter Satz, der geltenden EVO enthaltene Reg~­
lung ersetzt werden. 

Zu § 33: 

Die Bestimmungen des Abs. 1 wurden gegen­
über denen des § 27 Abs. 1 der geltenden EVO 
unter Angleichung an die Bestimmungen des 
Artikels 19 § 1 der CIV teilweise neu gefaßt; die 
vorgenommenen Anderungen dienen zur Klar­
stellung der Beweisverhältnisse. Abs. 2 wurde neu 
aufgenommen und ersetzt den im § 22 Abs·. 1 
der geltenden EVO im letzten Satz enthaltenen 
Hinweis. Abs. 3 sieht in Ergänzung der Bestim~ 
mungen des § 27 Abs. 2 der geltenden EVO vor, 
daß die einzelnen Gepäckstücke an gut sichtbarer 
Stelle auch mit dem Bestimmungsbahnhof halt­
bar, deutlich, unauslöschbar und in einer Ver­
wechslungen ausschließenden Weise zu kenn­
zeichnen sind; diese Regelung ist auch im Ar­
tikel 19 § 2 der CIV enthalten und trägt den 
praktischen Erfordernissen des Eisenbahnbetrie~ 
bes Rechnung. 

Zu § 34: 

Abs. 1 entspricht inhaltlich § 29 Abs. 1, zweiter 
Satz, der geltenden EVO. Im Abs. 2 ist ab­
weichend von § 28 Abs. 1 der geltenden EVO 
bestimmt, daß die Eisenbahn berechtigt sein soll, 
Ausnahmen von den Bestimmungen des' ersten 
Satzes vorzusehen, wenn und soweit besondere 
Betriebsverhältnisse oder örtliche Verhältnisse 
diese Ausnahmen erfordern; diese Regelung i~t' 
vom Standpunkt der Eisenbahn notwendig, da 
die Verbringung des Reisegepäcks zum Zuge 
innerhalb einer' Viertelstunde vor Abfahrt des 
Zuges auf Grund der örtlichen Entfernungen 
vielfach nicht möglich ist; die Bestimmung des 
letzten Satzes, wonach die Eisenbahn im Tarif 
zu bestimmen hat, in welchen Fällen Reisegepäck 
nur unter Vorbehalt der Einhebung der Kosten 
im Bestimmungsbahnhof, zum Beispiel beim 
Zuge, zur Beförderung 'angenommen wird, wurde 
neu aufgenommen. Im Abs. 3 wurden die Be­
stimmungen des § 28 Abs. 2 und des § 29 Abs. 1, 
erster Satz, der geltenden EVO aus Gründen. der 
Systematik zusammeng-efaßt. Abs. 4 entspricht 
im wesentlichen § 29 Abs. 2 der geltenden EVO. 
Die Bestimmung des Abs. 5 ,stimmt mit der des 
§ 29 Abs. 3, erster Satz, der geltenden EVO 
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überein. Abs. 6 entspricht inhaltlich den diesbe­
zügl'ichen Regelungen im § 28 Abs. 3 und § 26 
Abs. 3 der geltenden EVa; hinsichtlich der Ge­
wichtsfeststellung ·des unter Vorbehalt der Ein­
hebung der Kosten im Bestimmungsbahnhof an­
genommenen Reisegepäcks siehe § 40 Abs. 7. Die 
Bestimmung des Abs. 7 entspricht der des § 28 
Abs. 9 der geltenden Eva, doch wurde auf 
Grund der Regelung im Abs. 6, zweiter Satz, 
von einer Aufzählung bestimmter Gegenstände 
Abstand genommen. Abs. 8 regelt die Rückgabe 
des Reisegepäcks im Versandbahnhof in gleicher 
Weise wie § 30 Abs. 3 der geltenden EVa; das 
Vorweisen des Fahrausweises ist im Hinblick auf 
die Bestimmung des § 29 Abs. 1, zweiter Satz, 
des vorliegenden Entwurfes erforderlich. Abs. 9 
wurde neu aufgenommen und regelt analog den 
diesbezüglichen Bestimmungen für Stückgut das 
Abholen von Reisegepäck von der Wohnung oder 
Geschäftsstelle des Reisenden im Gemeindegebiet 
des Versandbahnhofes oder in benachbarten Ge­
meinden.Durch dies'e Regelung soll einem seitens 
der Reisenden vielfach vorgebrachten Wunsche 
auf eine entsprechende Ausdehnung des Kunden­
dienstes der Eisenbahn Rechnung g.etragen wer­
den. 

Zu § 35: 

Die Bestimmungen dieses Paragraphen wurden 
aus Gründen der besseren übersicht neu geglie­
dert und in Angleichung an Artikel 21 § 2 der 
CIV und § 15 Abs. 8 des Entwurf'es sowie zur 
Klarstellung teilweise neu gefaßt. Inhaltlich ent­
sprechen sie den Bestimmungen des § 28 Abs. 6 
bis 8 der geltenden EVa, doch wurde die Fest.­
setzung eines Musters des Gepäckscheines im 
Tarif mit Rücksicht auf die einläßliche Regelung 
des vorliegenden Abs. 3 als entbehrlich nicht 
mehr vorgesehen. 

Zu § 36: 

Dieser Paragraph enthält eine Zusammenfas­
sung der Bestimmungen des § 28 Abs. 5 und 10 
der geltenden EVa, die zur Klarstellung teilweise 
neu gcfaßt wurden. Durch den Passus "unter 
Vorbehalt der Einhebung der Kosten im Be­
stimmungsbahnhof" soll zum Ausdruck gebracht 
werden, daß der Eisenbahn nicht die spätere Ab­
fertigung als Reisegepäck, sondern die spätere 
Einhebung d.er Kosten für die Beförderung als 
Reis·egepäck vorbehalten ist; eine materielle 
Anderung ergibt sich hioourch nicht. 

Zu § 37: 

Die Bestimmungen dieses Para€,rarhen wUl·den 
sachlich an die des Artikels 22 der CIV angeglichen 
und gegenüber denen des § 28 Abs. 4 der gelten­
den Eva teilwei:.e neu gefaßt. Zur Vereinfachung 
der Abfertigung im Versandbahnhof soll der 

. Reisende verpflichtet werden, das Interesse an 
der Lieferung in vollen Hundertschillillgbeträgen 
anzugeben. Die Festsetzung der Nebengebühr 
für die Angabe des, Interesses an der Lieferung 
soll analog Artikel 22 § 2 der CIV dem Tarif 
überlassen sein. 

Zu § 38: 

Die Bestimmungen des Abs. 1 stimmen inhalt­
lich mit denen .des § 29 Abs. 3, zweiter Satz,der 
geltenden Eva überein. In den Abs. 2 wurden, 
im wesentlichen unverändert, die Bestimmungen 
des § 29 Abs. 4 der geltenden Eva Libernommen. 
Die im Abs. 3 vorgesehene Regelung ist neu und 
entspricht der im Artikel 20 § 5, vorletzter Ab-, 
satz,der CIV ,enthaltenen Regelung. Abs. 4 ent­
spricht § 29 Abs. 5 der geltenden EVa. 

Zu § 39: 

Bezüglich der g'egenüber § 29 Abs~ 6 der gel­
tenden Eva vorgenommenen uilweisen Neu­
fassung dieses Paragraphen wird auf die Aus­
führungen zu § 28 des Entwurfes verwiesen. 

Zu § 40: 

Abs. 1 entspricht § 30 Abs. 1 der geltenden 
EVO mit der Maßgabe, daß der letzte Satz nicht 
mehr aufgenommen wurde, da der Gepäckschein 
ein Inhaberpapier darstellt und daher das Reise­
gepäck dem Inhaber des Gepäckscheines ohne 
weiteren Nachweis seinet Berechtigung auszu­
liefern ist. Neu sind die Bestimmungen des 
Abs. 2, die analog den ,einschlägigen Bestimmun­
gen über Güter die Ersatzauslieferung regeln und 
eine notwendige Ergänzung zu den iibrig~n Be­
stimmungen über die Auslieferung darstellen. 
Abs. 3 wurde ebe11fa11s neu aufgenommen und 
,-egelt die Auslief;;rung des Reiseg::!päcks beim 
luge. Die Bestimmung des Abs. -: entspricht im 
wesentlichen der des § 30 Abs. 2, erster Satz, der 
geltenden Eva. Abs. " wurde gegenüber § 30 
A bs. 3 der geltellden EVO in Angleidl'.lils an die 
Bestimmung des Artikels 23 § 4 der CIV dahin­
gehend ergänzt, daß der Auslieferung Zo11- oder 
sonstige Rechtsvors·chriften nicht entgegen­
stehen dürfen; die Rückgabe des Reisegepäcks i:n 
Vt:rsandbahnhof ist im § 34 Abs. 8 des/Entwurfes 
geregelt. Die im Abs. 6 vorge;ehene Regelung 
weicht von der im §30 Abs. 2 dt:r geltenden 
EV(\ enthaltenen Regelung insofern ab, als die 
Bestimmung des § 30 Abs. 2, dritt2r Satz, der 
gcltendf'n Eva im Hinblick .mf die in "olchen 
Fällen vorgesehene Erstellung '~iner Tatbestands­
aufnahme als entbehrlich nicht mehr aufgenom­
men wurde. Abs. 7 enthält eine Jcm § 28 Abs. 3 
der geltenden Eva analoge Regelung für den 
Fall, daß das Gewicht erst bei der Auslieferung 
festgestellt werden kann. Die Bestimmung des 
Abs. 8 entspricht im Zusammenhalt mit der des 
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Abs. 9 der Bestimmung des § 30 Abs. 2, letzter 
Satz, der geltenden EVO. Im Abs. 9 ist analog 
§ 28 Abs. 3 der geltenden EVO und § 34 Abs. 6 
des vorliegenden Entwurfes vorgesehen, daß die 
Eisenbahn bei Gegenständen, für die im Tarif 
Einheitsgewichte festgesetzt sind, zur Gewichts­
feststellung nicht verpflichtet ist. Die Bestim­
mungen der Abs. 10 bis 12 entsprechen im 
wesentlichen denen des § 30 Abs. 5 bis 7 der 
geltenden EVO, doch wurde der Abs. 11 zur 
KlarsteIlung des Begriffes "verspätete Ausliefe­
rung" ·entsprechend gefaßt; überdies soll die 
Eisenbahn nur über Verlangen des Inhabers des 
Gepäckscheines verpflichtet sein, diesem die Vf'r­
geblich versuchte Abnahme zu bescheinigen. 
Abs. 13 wurde über vielfachen Wunsch der 
Reisenden neu aufgenommen und regelt in An­
lehnung an die diesbezüglichen Bestimmungen für 
Stückgut das Zuführen von Reisegepäck in die 
Wohnung oder Geschäftsstelle des Reisenden im 
Gemeindegebiet des Bestimmungsbahnhofes oder 
in benachbarten Gemeinden mit der Maßgabe, 
daß der Reisende das Zuführen verlangen muß 
und die Eisenbahn in diesem Falle als Fracht­
führer nach den Bestimmungen des Handelsge­
setzbuches haftet. Im übrigen wird auch auf die 
Ausführungen zu § 34 Abs. 9 des Entwurfes 
verWle.sen. 

Zu § 41: 

Die vorliegenden Bestimmungen über die Ver­
zögerung der Abnahme wurden an die für Güter 
geltenden einschlägigen Bestimmungen ange­
glichen und weichen insoweit von den Bestim­
mungen des § 31 der geltenden EVO ab. Die 
Eisenbahn soll demnach verpflichtet sein, Reise­
gepäck, das nicht innerhalb von vierundzwanzig 
Stunden nach dessen Ankunft abgenommen wird, 
auf Lager zu nehmen; .gemäß § 44 Abs. 5 des 
Entwurfes haftet sie ab diesem Zeitpunkt für 
die Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmannes. 
Ferner soll die Eisenbahn berechtigt sein, neben 
dem Lagergeld auch den Ersatz aller durch das 
Lagern verursachten Auslagen zu beanspruchen. 
Ein Hinterlegen des nicht abgenommenen Reise­
gepäcks bei einem Spediteur oder in einem 
öffentlichen Lagerhaus ist nicht mehr vorge­
sehen. Der Reisende ist, soweit dies nach den 
Umständen möglich, ist, auch vorr. . bLwirhen 
Verkauf des Reisegepäcks zu verständigen. Zur 
Nachzahlung ungedeckter Beträge soll der Rei­
sende auch dann verpflichtet sein, wenn die 
Eisenbahn das Reisegepäck auf .Grund gesetz­
licher oder verwaltungs behördlicher Vorsch~'if­
ten einer Behörde übergeben oder vernichtet hat 
oder wenn sie dieses aus sonstigen Gründen nicht 
verwerten kann. Die Eisenbahn soll nicht berech­
tigt sein, Reisegepäck, das einer zoll- oder somti­
gen verwaltungsbehördlichen Behandlung unter­
liegt, vor dieser Behandlung zu hint-orstellen oder 

zu verkauf.el~. Sie soll berechtigt sein, für den 
Verkauf eine Nebengebühr einzuheben. Der 
letzte Satz im vorliegenden Abs. 5 soll eine der­
zeit bestehende Lücke schließen und den Eigen­
tumserwerb der Eisenbahn am nicht behobenen 
Verkaufs.erlös regeln. 

Zu § 42: 

Die Bestimmungen über die Erstattung und 
Nachzahlung, die in der geltenden EVO in ver­
schiedenen Paragraphen enthalten sind, wurden 
zur besseren übersicht analog§ 29 des Entwurfes 
und unter Angleichung an dessen Bestimmungen 
in einen eigenen Paragraphen zusammengefaßt; 
hiedurch haben die Bestimmungen deo § 30 
Abs. 4 und 8 der geltenden EVO eine ent­
sprechende Erweiterung erfahren. Im Abs. 10 
wurde der Beginn der Erlös·chensfrist im Hinblick 
auf die Fälle, in denen Reisegepäck unter Vorbe­
halt der Einhebung der Kosten im Bestimmungs­
bahnhof zur Beförderung angenommen wird, neu 
festgelegt; demnach beginnt. diese Frist nicht 
mehr mit dem Tage der Ausfertigung des Ge­
päckscheines beziehungsweise der Auslieferung 
des Reisegepäcks, sondern mit dem Ablauf des 
Tages der Zahlung des beanspruchten Betrages. 
Im übrigen wird auch auf die Ausführungen zu 
§ 29 des Entwurfes verwiesen. 

Zu § 43: 

Diese Bestimmullg entspricht der des § 32 
Abs. 1 der g~ltenden EVO. 

Zu § 44: 

Die Bestimmungen der Abs. 1 bis 3 sowie 6 
und 7 stimmen im wesentlichen mit denen des 
§ 32 Abs. 2 bis 6 der geltenden EVO überein; 
soweit Änderungen vorgenommen wurden, 
d1enen diese der einheitlichen Terminologie 
und besseren Stilistik. Neu sind die Bestimmun­
gen der Abs. 4 und 5; sie steHen eine notwen­
dige Ergänzung dar und entsprechen den für 
Güter geltenden diesbezüglichen Bestimmungen. 

Zu § 45: 

§' 45 entspricht materiell § 33 der geltenden 
EVO; die vorgenommenen Anderungen dienen 
der Klarstellung und der besser,en übersicht. 

Zu § 46: 

Die vorliegenden Bestimmungen wurden an 
die Bestimmungen der Artikel 33 und 34 der 
CIV angeglichen und weichen insoweit von den 
Bestimmungen des § 34 der geltenden EVO ab. 
Danach soll der Höchstbetrag der Entschädigung 
nicht mehr im Verordnungsweg festgesetzt wer­
den, sondern im Gesetz s~lbst enthalten sein. 
Weiters roll die Eisenbahn verpflichtet sein, eine 
Entschädigung auch dann zu zahlen, wenn der 
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Betrag des Schadens nicht nachgewiesen wird. Die 
B>estimmung des § 34 Abs. 3 der geltenden EVO 
wUl'de im Hinblick auf die in den vorliegenden 
Abs. 1 und 2 analog den Bestimmungen der 
Artikel 33 und 34 der CIV jeweils eingefügten 
Worte "ohne weiteren Schadenersatz" als ent­
behrlich nicht mehr aufgenommen. 

Zu § 47: 

Die Bestrmmuilgen die~es Paragraphen ent­
spl'echen im wesentlichen denen des § 35 der 
geltenden EVO mit der Maßgabe, daß analog 
§ 46 des Entwurfes der zu zahlende Entschädi­
gungsbetrag nicht mehr im Verordnungsweg fest­
gesetzt werden, sondern im Gesetz selbst enthal­
ten sein soll. Abs .. 3, der in Angleichung an Arti­
kel 35 § 4 der CIV neu aufgenommen wurde, 
trägt der Beförderung von Kraftwagenusw. im 
Reisezug Rechnung. 

Zu § 48: 

Inruesem Paragraphen wurden die Bestim­
mungen des § 36 Abs. 1 bis 3 der geltenden EVO 
in Angleichung an Artikel 36 der CIV neu ge­
faßt. Entsprechend dem im österreichischen Recht 
geltenden Grundsatz wird jedoch ein Schaden 
nur insoweit efS'etzt, als ihn der Berechtigte nach­
weist; demgemäß spricht der Entwurf nicht mehr 
von "nachgewiesenen Schaden", sondern lediglich 
von "Schaden". 

Zu § 49: 

Die Bestimmung dieses Paragraphen entspricht 
der des § 36 Abs. 4 der geltenden EVO. Bezüg­
lich des nicht mehr aufgenommenen Wortes 
"nachgewiesenen" wird auf die Ausführung zu 
§ 48 des Entwurfes verwiesen. 

Zu § 50: 

Analog § 32 Abs. 7 der geltenden EVO wird 
i,n diesem Paragraphen aus Gründen der Verein­
fachung auf die sinngemäße Anwendung der im 
Abschnitt V vorgesehenen weiteren Bestimmun~ 
gen über Haftung und Entschädigung hinge­
Wiesen. 

Zu § 51: 

Diese Bestimmungen entsprechen irrt wesent­
lichen denen des § 37 der geltenden EVO. Nicht 
mehr aufgenommen wurde die Bestimmung 
des § 37 Abs. 1, zweiter Halbsatz, der geltenden 
EVO, da es sich hiebei um einen entbehrlichen 
Hinweis handelt. Neu ist Abs. 5, welcher eine 

I derzeit bestehende Lücke schließen und den Fall 
regeln soll, daß ein Reisender an der von ihm 
bezeichneten Stelle das vom Gepäckträger dort­
hin gebrachte Gepäck nicht abnimmt. 

Zu § 52: 

Die Bestimmungen dieses Paragraphen ent­
sprechen im wesentlichen denen des § 38 der 
gelvenden EVO, doch wurden jene Bestimmun­
gen, bei denen es sich um Bedingungen im Sinne 
des Abs. 1 handelt, nicht mehr aufgenQmmen. 
Neu ist Abs. 5, welcher die Verantwortlichkeit 
des Reisenden für den Inhalt seines Gepäcks zum 
Gegenstand hat. 

Zu Abschnitt V: 

Die Bestimmungen des Abschnittes V des Ent­
wurfes' (Beförderung von Gütern) sind in fol­
gende fünf Unterabschnitte gegliedert: 

A. Frachtgut 
B. Expreßgut 
C. Leichen 
D. L'ebende Tiere 
E. Sonderbestimmungen 

Zum Unterschied von der geltenden EVO sind 
demnach jeweils eigene Abschnitte für die Be­
förderung von Expreßgut, Leichen, lebenden 
Tieren und Güte~n nicht mehr vorg,esehen. Die 
vorliegende Neugliederung gründet sich darauf, 
daß es sich in allen diesen Fällen um Güter­
beförderungen handelt und es daher im Inter­
esse eines besseren Verständniss,es für die Zu­
sammenhänge zweckmäßig erschien, eine Re~e­
lung dies,er Materie in einem einzigen Komplex, 
der den Eigenheiten der einzelnen Beförderung,en 
entsprechend gegliedert sein soll, vorzunehmen. 
Soweit darüber hinaus in diesem Abschnitt ge­
genübe'r der geltenden EVO Umstellungen von 
Bestimmungen vorgenommen wurden, waren 
hiefür Gründe der besseren sysnematischen Ge­
staltung der Bestimmungen, insbesondere durch 
bessere Berücksichtigung des chronologischen 
Ablaufes des Beförderungsgeschäftes sowie durch 
Zusammenfassung sachlich zusammengehörender 
ß.estimmungen, maßgebend. Aus der Neugliede­
rung ist ersichtlich, daß der Entwurf im Ver­
gleich zur geltenden EVO die Befärderungsart 
"Eilgut" nicht mehr vorsieht. Hiefür war 
bes,timmend, daß diese Befärderungsart nur mehr 
in sehr bescheidenem Umfang in Anspruch ge­
nommen wird und eine Beibehaltun1g di'ese,r 
Beförderungsart mit Rücksicht darauf, daß delr 
hiefür erforderliche Arbeits- und Kostenaufwand 
in keinem Verhältnis zum Aufkommen steht, 
nicht mehr gerechtfertigt erscheint. Die auf Eil­
gut Bezug habenden Bestimmungen der geltenden 
EVO wurden daher nicht mehr aufgenommen. 

Zu § 53: 

Abs. 1 stimmt mit § 55 Abs. 1 der geltenden 
EVO überein. Die Bestimmung des § 55 Abs. 2 
der .geltenden EVO über die Führung von 
Sonderzügen scheint hingegen im Hinblick auf 
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di.e gleiche Regelung des § 4 Abs. 1 des Entwur­
fes als überflüssige Wiederholung hier nicht mehr 
auf. Im Abs. 2 ist 'eine dem § 65 Abs. 11 der 
geltenden EVO analoge, jedoch präziser gefaßte 
und Zur Klarstellung hinsichtlich der Abferti­
gungsbefugnisse von Güternebenstellen entspre­
chend ergänzte Regelung vorgesehen. 

Zu § 54: 

Die Bestimmungen des § 54 enthalten eine 
zusammenfasscnde Regel~mg über die Dienst­
stunden der Güterabfertigungsstellen und s.ehen 
gegenüber den einschlägigen Bestimmungen des 
§ 65 Abs. 2 und 5 sowie des § 82 Abs. 1, 4 und 
5 der gelcenden EVO vor, daß die Eisenbahn 
berechtigt sein soll, von der Festsetzung von 
Dienststunden für Samstage insoweit abzusehen, 
als ausreichende örtliche V,erkehrsbedürfnisse 
nicht bestehen. Diese Vorauss,etzung wird in der 
Regel dann gegeben sein, wenn der Eisenbahn 
die Auf,rechterhahung des Dienstes an Samstagen 
bei der betreffcnden Güterabfertigungsstelle, ins­
besondere bei der Güterklsse, unter Bedacht­
nahme auf das Bedürfnis nach Verkehrs be die­
nung einerseits und auf die gebot,ene' Rücksicht 
auf kaufmännische Führung der Eisenbahn 
anderseits wirtschaftlich nicht zugemutet werden 
kann. 

Zu § 55: 

Di.e im § 56 der geltenden EVO geregelte 
Materie wurde in Angleichung an die CIM in 
zwei Paragraphen geteilt, und zwar in den vor­
liegenden § 55, welcher die von der Beförderung 
ausgeschlossenen Güter anführt, sowie in den 
§ 56, welcher die bedingungsweise zur Beförde­
rung zugelassenen Güter ~.ehandelt. § 55 ent­
spricht 'im wesentlichen Artikel 3 der CIM; 
materieHe Änderungen gegenüber. § 56 Abs. 1 
der geltcIJIden EVO ergeben sich aus der vor­
liegenden Fassung nicht. 

Zu § 56: 

Die ß.estimmungen dies'es Paragraphen wurden 
im Vergleich zu denen des § 56 Abs. 2 und 3 
der geltenden EVO umer weitgehender An­
gleichung an die bezüglichen B,estimmungen des 
Artikels 4 der CIM teilweise neu gefaßt. Abs. 1 
lit. a und b 'entsprechen im wes'entlichen der 
gehenden Regelung, doch wurde Abs. 1 I1t. b 
aus 1egistischen Gründen durch Bestimmungen 
ergänzt, die derzeit im Tarif enthalten sind. Die 
Bestimmungen des Abs. 1 lit. c weichen von der 
geltenden Regelung insofern ab, als analog der 
CIM vorgesehen ist, daß bei Beförderung soge­
nannter außergewöhnlicher Sendungen besondere 
Bedingungen erst nach Anhören des Absenders 
von der, Eisenbahn feslJgesetzt werden düd,en; 
diese Bedingungen können, ebenfalls an:alog der 
CIM, von den Bestimmungen dies,es Bundes-

gesetzes,d,emnach auch von den Haftungsbestim­
mungen, abweichen. Abs. 2 enthält eine dem 
Artikel 4 § 2, zweiter Absatz, der CIM ent­
sprechende Regelung und sieht abweichend von 
der geltenden EVO vor, daß die gemäß § 55 
lit. d von der Beförderung ausgeschlossenen 
Güter unter bestimmten Bedingungen und die 
gemäß § 56 Abs. 1 lit. 'a bedingungsweise Zur 
Beförderung zugelassenen Güter unter leicht,eren 
als in der Anlage I zur CIM festgesetzten Bedin­
gungen durch die Eisenbahn im Tarif, also nicht 
mehr im Verordnungsweg, zur Beförderung zu~ 
gelassen werden dürfen; selbstverständlich darf 
jedoch hiedurch die Sicherheit des Eisenbahn­
verkehres und -betriebes nicht gefährdet werden. 
Durch dies,e Regelung soll dem Erfordernis nach 
einer möglichst raschen Anpassung der Bestim­
mungen über die Beförderung dieser Güter an 
den Fortschritt der Technik und die B<edürfnisse 
der Wirtschaft zweckentspre,chentder als auf 
Grund des in der geltenden EVO vorgesehenen 
umständlichen und zeitraubenden Verfahr·ens 
Rechnung getr'1gen werden. 

Zu § 57: 

Die gegenständlichen Bestimmungen wurden 
gegenüber denen des § 57 der geltenden EVO 
präzis:er formuliert und,' soweit ,es im Interesse 
einer klaren Fassung erforderlich erschien, an 
die Systematik und den Wortlaut des Artikels 6 
de,r CIM sowie der EinheitIichen Zusatz.bestim­
mungen hiezu angeglichen; in die Abs. 3 und 5 
wurden Bestimmungen aus der Durchführungs­
v.erordnung V zur geltenden EVO übernommen. 
Die Bestimmung des § 57 Abs. 4, letzter Satz, 
der gdtenden EVO konnte im Hinbl1ick auf § 58 
Abs .. 6 des Entwurfes als entbehrlich hier außer 
Betracht bleiben. Abs. 7 erfuhr durch die über­
nahme von Tarifbestimmungen eine Erweiterung 
gegenüber § 57 Abs. 7 der geltenden EVO und 
führt die wesendichsten Fälle an, in denen ein 
Frachtbrief mehr als die Ladung eines einzigen 
Wag,ens zum Gegenstand haben darf. Im Abs. 8 
lit. d wurden als notwendige Ergänzung die 
Zusammenladeverbote, die gemäß § 56 Abs. 2 
festgesetzt werden können, entsprechend berück­
sichtigt. Aus der vorliegenden Fassung ergeben 
sich gegenüber der geltenden Regelung mat,eriell 
im wesentlichen keine Änderungen. 

Zu § 58: 

§ 58 wurde gegenüber § 58 der geltenden EVO 
präzis,er und unter weitgehender Angleichung an 
Artikel 6 der CIM teilweise neu gefaßt. Die 
Bestimmungen des § 58 Abs. 1 lit. d der gelten­
den EVO wurden zur besseren übersicht in die 
neue lit. d (Bestimmungen über die ß.ezeichnung 
des Gutes) und in die neue lit. e (Bestimmung,en 
über die Angabe des Gewichtes) geteilt. Nicht 
mehr aufgenommen wurde die im § 58 Abs. 1 
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lit. d der geltenden EVa, nicht aber auch in der Zu § 60: 

CIM vorgesehene Regelung, die besagt, daß Die Bestimmungen des § 60 entsprechen in­
andere als die vorgeschri,ebenen Bez'eichnungen haltlich im wesentlichen denen des § 64 der 
des Gutes im Frachtbrief in Klammern beigefügt gelte~den EVa, doch wurden sie, soweit erfor­
werden können; der Eisenbahn bleibt es über- derlich, an die Systematik und den Wortlaut des 
lassen, diese im Gesetz entbehrliche Bestimmung Artikels 12 der CIM angeglichen sowie präziser 
allenfalls in den Tarif aufzunehmen. Die gefaßt. Abs. 4 wurde gegenüber. § ?4 Abs. 7 ~r 
lit. f bestimmt, welch'e Angaben im Frachtbrief geltenden Eva unter Berückslchtlg1:l?g der m 
bei Aufgabe des Gutes als Stückgut und welche diesen Abschnitt eingegliederten Bestimmungen 
bei Aufgabe des Gutes als Wagenladung einzu- über die B,eförderung von Leichen, lebenden 
tragen sind, wobei dem Tarif entnommen wer- Tieren usw., die zum Teil besondere Ver­
den soll, was als Stückgut und was als Wagen- packungshestimmungen vors.ehen, dements~re­
ladung anzusehen ist. Neu ist die Bestimmung, chend ausführlicher gefaßt; eme analoge BestIm­
daß bei Aufgabe als Stückgut das auf einer mung über die Verladung ist im § 66 Abs. 3 
Palette verladene Gut als ,ein Frachtstück gilt; des Entwurfes enthalten. Die Bestimmung des 
durch die Aufnahme dieser Bestimmung soll den Abs. 5 entspricht der des § 64 Abs. 6 der gelten­
praktischen Gegebenheiten Rechnung getragen den Eva mit der Maßgabe, daß der letzte Satz, 
werden. Zum Unterschied zur g.eltenden Rege- welcher die Eis,enbahn im zutreffenden Falle 
lung soll bei Wagenladungen in bahneigenen berechtigt, die Annahme abzulehnen, im, Hin­
Wagen nur mehr die Eintragung der Wagen- blick auf § 3 Abs. 1 des Entwurfes als enrbehr­
nummer in den Frachtbrief durch den Ab- lich nicht mehr übernommen wurde. Im Abs. 7 
sender vorgeschrieben sein. Die lit. g wurde wurde an Stelle des im § 64 Abs. 5 der geltenden 
neu aufgenommen und enthält eine derzeit Eva enthaltenen Begriffes "Behälter", weil zu 
im Frachtbrief zum Ausdruck kommende eng, der weitergehende Begriff "Un:schließu~­
Vorschrift, deren r,echtl'iche Bedeutung es jedoch gen" verwendet, der neben den Behaltern bel­
als angezeigt erscheinen läßt, si'e im Ges,etz zu spielsweis,e auch Combibehältnisse. und Klapp­
verankern. Die Bestimmungen des Abs. 2 ent- behältnisse umfaßt. Abs. 8 regelt dIe Kennzelch­
sprechen im wesentlichen den Bestimmungen des nung des Gutes und weicht. von ~ 64 A?s. 8 der 
§ 58 AlJs. 2 und 3, erster und zweit,er Satz, der geltenden Eva im wesenth~hen msowel~ ab, als 
geltenden EVa. Abs. 3 enthält di,e im wes'ent- unter Bedachtnahme auf dIe Erfordermsse der 
lichen unverändert gebliebene Bestimmung des Praxis die Eisenbahn berechtigt sein soll, die 
§ 58 Abs. 4, erster Satz, der geltenden EVa. Die näheren Bestimmungen über die Kennzeichnung 
im Abs. 4 vorgesehene Regelung stimmt mit der im Tarif festzusetzen. 
des Artikels 6 § 8 der CIM überein und soll die 
im § 58 Abs. 1 lit. d und Abs. 4 der geltenden 
Eva enthalt'ene diesbezügliche Regelung er- Zu § 61: 
setzen. Gemäß der Neuregelung sollen in allen Diese Bestimmungen wurden im Vergleich. zu 
Fällen, i~ welchen der für die Angaben und den die gleiche Materie behandelnden BestJm­
Erklärungen des Absenders im Frachtbrief vor- mungen des § 68 Abs. 1 bis ? . ~er geltenden 
ges'ehene Raum nicht. au~reicht, Zusatz~lätter Eva teilweise neu gefaßt, praZlSlert und er­
verwendet werden, dIe emen BestandteIl des gänz,t. Abs'. 1 enthält eine i~ der gehenden EV? 
Frachtbriefes bilden; eine Fortsetzung der Ein- fehlende grundsätzliche BestImmung, wonach dIe 
tragungen an einer anderen als der hiefür vor- Eisenbahn verpflichtet ist, die Güter na0 Maß­
gesehenen Stelle des Frachtbrief.es s'Ol1. demnach gabe der nachfolgenden Bestimmungen I:: off,e­
nicht mehr zulässig sein. Abs. 5 entspricht § 58 nen oder in gedeckten W~gen zu befordern. 
Abs. 3, letzter Satz, der geltenden Eva. Im Welche Wagen als offen und welche als gedeckt 
Abs. 6 wurden die zusammeng!ehörenden Be- gelten soll die Eisenbahn wie gemäß § 68 Abs. J 
stimmungen des § 58 Abs. 5 und § 57 Abs, 4, der g~ltenden Eva im Tari~ b~stimme~. Abs. 2 
letzter Satz, der geltenden EVa zusammenge- sieht eine Regelung vor, wIe SIe auch Im § 68 
faßt. Abs. 7 soll die im § 58 Abs. 3, erster und Abs. 1 der geltenden Eva enthalten ~st, ~och 
zweiter Satz, der geltenden EVa vorgeseh~ne wurde der Rahmen, innerhalb dessen dIe EIS'en­
Regelung ersetzen und s,ieht analog der Bestlm- bahn berechtigt sein soll, Bes,timmungen über 
mung des Artikels 6 § 9, zweiter Absatz, der die BefÖrderung in offenen und in gedeckten 
CIM vor daß der Absender dem Frachtbrief Wagen im Tarif festzusetzen, genauer als derzeIt 
nur die d~rch dieses Bundesgesetz oder den Tarif abgesteckt. Im Abs. 3 wurden die Bestimmungen 
vorgeschriebenen oder zugelassenen Schriftstücke des § 68 Abs. 1, zweiter Satz, und Abs. 2 ,der 
beigeben darf. geltenden Eva in gekürzter und. kla~erer F.or-
Zu § 59: mulierung zusammengefaßt. Neu, 1st dIe Best1m .. 

Die Bestimmungen dieses Paragraphen ent- mung des Abs. 4, derzufolge es, ausgenommen 
, l'ch d d § 59 der I'n den FäHen der Abs. 2 und 3, dem Abs,ender sprechen Im' wesent 'Ien ,enen es 

1 d ' va von Gütern, die von ihm verladen werden, kraft ge ten en E . 
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Gesetzes g.rundsätzlich möglich sein soll, zu 
wählen, ob das Gut in einem offenen oder in 
einem gedeckten Wagen befördert werden soll. 
Die Bestimmungen des § 68 Abs. 4 der geltenden 
EVO wurden nicht mehr aufgenommen; dem­
nach soll die Eisenbahn nicht mehr berechtigt 
sein, einen sogenannten "Deckwagenzuschlag" 
einzuheben. Hinsichtlich der Benützung von 
Wagen besonder.er Bauart gilt § 4 Abs. 2 des 
Entwurfes. 

Zu § 62: 

Bereitstellung an das im Tarif festgesetzte 
Wagenstandgeld zu zahlen, wenn ihm die Eisen­
bahn nach Ablauf der Verladefrist den Wagen 
wegen Nichtbeladung entzieht, scheint im Ent­
wurf der besseren- Systematik wegen im § 63 
Abs. 4 auf. 

Zu § 63: 

§ 63 regelt im wesentlichen die in der gelten­
den EVO im § 65 Abs. 3 ul1!d 5 bis 8 behandelte 
Materie. Abs. 1 enthält di.e in der geltenden 
EVO fehlende grundsätzliche Bestimmung, wo-

Die Bestimmungen über die Wagenbestellung, nach der Absender verpflichtet ist, die Güter an 
die in der geltenden EVO im § 65 Abs. 4 ent- den hiefür bestimmten Stellen des Bahnhofes 
halten sind, wurden im Interesse einer klareren aufzuliefern. Die Regelung des Abs. 2 sieht in 
Gliederung als 'eigel1!er Paragraph aufgenommen. Gleichstellung mit Abs. 3, jedoch abweichend 
Sie entsprechen im wesentlichen den Bestimmun- von § 65 Abs. 3 der gelt'enden EVO vor, daß 
gen der geltenden EVO, doch, wurden sie durch die Eisenbahn auch für die Auflief.erung der von 
einzelne derz-eit im Tarif enthaltene Bestimmun.- ihr zu verladenden Güter eine Frist im Tarif 
gen ergänzt, deren Bedeutung und ß.ewährung f.estsetzen kann (Aufgabefrist), di.evom Beginn 
in der Praxis es als zweckmäßig ,erscheinen liei~en, der Auflieferung an berechnet wird; sie soll 
sie in das Gesetz zu übernehmen. Die Bestim- in der Zeit von siebzehn bis acht Uhr und an 
mungen des Abs. 1 über die bei der Wagenbestel- Samstagen sowve an Sonn- und Feiertagen ruhen. 
lung zu machenden Angaben wurden unt-er Ver- Wird die Aufgabefrist überschritten, so soll die 
wertung der in der Praxis gewonnenen Erfah- Eisenbahn verpflichtet sein, die ber,eits aufgehe­
rung,en gegenüber der Regelung in der geltenden -ferten Güter auf Lager zu nehmen; im übrigen 
EVO ausgebaut und sehen vor, daß hiebei, kor- sollen die Bes,timmun~en des § 91 Abs. 12 lit. b 
respondierend mit der neu aufgenommenen Be- und d bis h sinngemäß gelten. Die Bestimmun­
stimmung des § 61 Abs. 4, auch cfie Anzahl der ~en des § 65 Abs. 5 der gehenden EVO sind 
offenen und gedeckten Wagen sowie überdies im vorliegenden Entwurf zur besseren ühersicht 
erforderlichenfalls die Länge des Gutes anzu- in zwei Absätze, und zwar in die Abs. 3 und 5, 
geben sind und daß die Eisenbahn weitere erfor- gegliedert; die Dienststundenregelung enthält 
derliche Angaben im Tarif vorsehen kann. Der § 54 des Entwurfes. Gemäß Abs. 3 soll, _wie der­
im Abs. 2 ,gemachte Vorbehalt bezi'eht neben den zeit, die Eisenbahn berechtigt sein, im Tarif für 
Wagen besonderer Bauart auch solche mit beson- das Verladen der vom Absender zu verladenden 
deren Einrichtungen ein, worunter solche zu ver- Güter eine Verladefrist f.estzusetzen. Dies,e Frist 
stehen sind, die gewisse Ausstattung,en, wie soll mit der ß.ereitstellung des Wagens, beginnen 
besondere Aufhänge- und Befestigungsyorrich- und in der Zeit von siebzehn bis acht Uhr und 
tung'en, zwei oder mehr Böden, aufweisen, aber an Samstagen sowie, an Sonn- und Feiertagen 
keine Wagen besonderer Bauart darstellen, je- ruhen. Für die Dauer der überschreitung der 
doch ebenso wie diese nur in bes,chränktem Verladefrist soll die Ei~enbahn berechtigt sein, 
Umfang angeboten werden können.' In den Wagenstandgeld, und zwar auch für Samstage 
Abs. 3 wurde die derzeit im Tarif enthaltene sowie für Sonn- und Feiertage, einzuheben. Die 
Bestimmung neu aufgenommen, wonach die im § 65 Abs. 5 der geltenden EVO vOl'gesehene 
Wagenbestellung so lange ,gilt, bis der besteUte Bestimmung, wonach Wagenstandgeld für Sonn­
Wagen bereitgestellt oder ahbestellt wird, wenn und Feiertage nicht eingehoben werden darf, 
nicht bei der Bestellung eine bestimmte Gel- wenn die Verladefrist erst nach vi,erzehn Uhr 

,tungsdauer angegeben worden ist; der für die des unmitllelbar vorangehenden Werktages endet, 
Nichtbereitstellung eines schriftlich zugesagten ist im Hinblick darauf, daß die Verladefrist nun­
Wagens vorgesehene Höch:stbetrag 'des Schaden- mehr auch an Samstagen ruhen soll, entbehrEch 
ersatzes wurde auf das Dreifache h'inaufgesetzt. geworden. Die weiters im § 65 Abs. 5 der. geI­
Gemäß Abs. 6 soll die Eisenbahn, wie derzeit, tenden EVO vorgesehene, für di,e Eisenbahn 
berechtigt sein, für im Rahmen der Wagenbestel- äußerst nachteilige und im Hinblick auf die von 
lung allenfalls zu zahlende Beträge, wie für das ihr zu zahlenden hohen Mieten für Fremd­
Abbestellen des Wagens, eine Sich'erheit zu ver- wagen eine schwere finanzielle Belastung ent~ 
langen, deren Höhe jedoch die Eisenbahn im haltende Bestimmung, wonach im FaUe der 
Interesse einer besseren Kostenausrichtung im überschreitung der Verladefrist bei der Bered1-
Tarif fests·etzen soll. Die im § 65 Abs. 4 der nung des Wagenstandgeldes unmittelbar auf­
geltenden EVO vorgesehene Regelung, wonach einanderfolgende Sonn.- und Feiertage nur als 
der Besteller verpflichtet ist, vom Zeitpunkt der ein Tag gerechnet werden dürfen, soll als für die 
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Eisellbahn unzumutbare Auflage nicht mehr auf­
g,enoinmenwerden. Aus dem gleichen Grunde 
soll abweichend von § 65 Abs. 6 der gdtenden 
EVO auch ein Ruhen der Verladefrist für die 
Dauer der zoll- oder sonstigen verwaItungsbe­
hördlichen Behandlung nicht mehr vorgesehen 
'ver'den. Abs. 4 entspricht der sich aus § 65 
Abs, 4, sechster Satz, der geltenden EVOerge­
benden analogen Regelung. Die Regelung des 
Abs. 5 weicht von der im § 65 Abs. 5 der gelten­
~en EVO enthaltenen diesbezüglichen Regelung 
lllsofern ab, als die Eisenbahn nUl1Jmehr zum 
Ausladen berechtigt sein soll, wenn die Verlade­
frist um m~hr als sechsundneunzig Stunden über­
schritten wird; im übrigen sollen die Bestimmun­
gen des § 91 Abs. 12 lit. a und b sowie d bis h 
sinngemäß gelten. Die Bestimmung des Abs. 6 
stimmt mit der des §. 65 Abs. 7 der geltenden 
EVO überein. Im Abs. 7 soll durch die gegen­
über § 65 Abs. 8 der geltenden' EVO neu auf­
genommenen Worte "ohne Rücksicht auf die 
im § 6 Abs. 5 vorgesehene Frist" der Charaher 
dieser Maßnahmen als Sofortmaßnahmen beson­
ders herausgestrichen werden; sie sollen längstens 
für die Dauer eines Monates gelten. 

Zu § 64: 
Die Bestimmungen über das Abholen wurden 

aus Gründen der bess-eren Systemat,ik in einen 
eigenen Paragraphen zusammengefaßt.Sie ent­
spl"'echen inhaltlich denen des § 65 Abs. 9 und 
10 der geltenden EVO: Um klare Rechtsv'erhält­
nisse herzustellen, wurde jedoch im Abs. 1 er­
gänzend bestimmt, daß die Eisenbahn ver­
pflichtet sein soU, die Bahnhöfe, in denen ein 
Rollfuhrdienst für Stückgut eingericht,et ist, im 
Tarif anzuführen und die Abholzleiten bei den 
Güterabfertigungsstellen dieser Bahnhöfe durch 
Aushang bekanntzumachen. 

'Zu § 65: 

Gegenüber § 66 der geltenden EVO wurde 
in der vorliegenden Fassung in übereinstimmung 
mit der österreichismen Rechtsterminoiogie an 
Stelle des Begriffes "Vorläufige Einlagerung" der 
Begriff "Vorläufiges Verwahren" verwendet, 
womit klargest'ellt werden soll, d'aß es' sich in 
diesem Falle um einen Verwahrungs~ertrag han­
delt. Materielle Knderungen im Vergleich zur 
geltenden Regelung ergeben sich hieraus nicht. 

Zu § 66: 

Die Bestimmungen der Abs. 1 und 2 enthalten 
im wes.entlichen e'ine dem § 61 Abs. 1 der gel­
tenden EVO entsprechende Regdung, doch 
wurden diese Bestimmungen klarer formuliert 
und dahingehend ergänzt, daß die Eis.enbahn 
bel"'edltigt s,ein soll, für das Verladen 'von 
Gütern, das sie auf Grund einer Vereinbarung 
mit dem Absender an des~en StelLe besorgt, alm 
für eine Nebenleistung im Sinne des § 6 Abs. 1, 

eine Nebengebühr einzuheben. Abs. 3 wurde 
gegenüber der im § 64 Abs. 7 der geltenden 
EVO enthaltenen analogen Regdung, insbeson­
dere mit Rücksicht auf die in den gegenständ­
lichen Abschnitt eingegliederten Bestimmungen 
über die Beförderung von Leichen, lebenden 
Tieren usw., die. zum Teil besondere Bestim­
mungen über das Verladen vorsehen,dement­
sprechend ausführlicher gefaßt. Die B.estimmun­
gen des Abs. 4 entsprechen den, Bestimmungen 
des Artikels 7 § 6 der CIM und soUen jene des 
§ 61 Abs. 2 d.er geltenden EVO ersetzen. Auf 
Grund dieser. Neuregelung soll demnach im' 
Inlandv·erkehr wie im internationalen Verkehr 
für die Höchstbelastung des Wagens nicht mehr 
die Tragfähigkeit des Wagens, sondern die Last­
grenz-e, die neben den baulichen Merkmalen des 
Wagens auch diie zulässig.e Achs- und Meterlast 
im Hinblick auf die Streckenverhältnisse berüc.1;:,c. 
sichtigt, ma.ßg,ehend sein; die näheren Bestim­
mungen sollen, wie es auch die CIM vorsieht, 
im Tarif festgesetzt werden. Abs. 5, der. in dieser 
ausdrücklichen Fassung in der geltenden EVO 
nicht enthahen ist, entspricht Artikel 14 § 2, 
zweiter Absatz, der CIM. Analog der im § 60 
Abs. 6 vorgesehenen Haftung des Absenders für 
alle Folgen des Fehlens oder des mangelhaften 
Zustandes der Verpackung soll hier in gleicher 
Weise eine Haftung des Absenders für alle 
Folgen des mangelhaften Verladens statuiert 
werden, wobei' der Nachweis des Mangels 
ebenfalls der Eisenbahn obliegen soll. Die 
Abs. 6 bis 8 regeln den Fall, daß bei eiriem 
vom. Absender verladenen Gute eine von ihm 
verursachte überschr.eitung der Lastgrenze durch 
die Eisenbahn f,estgesteUt wird. Inhaltlich ent­
sprechen diese Bestimmul1Jgen im wesentlichen 
denen des § 61 Abs. 3 bis 5 der geltenden EVO; 
sie wurden zur Klarstellung an die Bestimmun­
gen des § 82 des Entwurfes angeglichen, da hier 
ein Sonderfall eines Beförderungshindernisses 
vorliegt. Im Abs. 6 ist neu, daß auf Grund des 
neu geschaff-enen Verfügungsrechtes des Empfän­
gers gegebenenfalls dieser und nicht der Ab­
sender um Anweisung hin&ichtlich des abgela­
denen Teiles des Gutes zu ersuchen ist. Di,e Be­
stimmung des Abs. 7 ist derzeit ledig1ich im 
Tarif enthalten -und soll aus legistischen Gründen 
in den Entwurf aufg,enommen werden; sie be­
rechtigt die Eisenbahn, di'e Nebengebühr für die 
Gewichtsfeststellung auch für die nach dem 
Abladen der überlast erforderliche neuerliche 
Gewichts.feststellung einzuheben. Durch die neue 
Bestimmung des Abs. 9 soll -eine derz-eit im 
Gesetz bestehende Lücke ges-chlossen werden, da 
die geltende EVOeine Regelung für das Abladen 
nur im Falle der Wagenüberlastung vorsieht; 
gleichwohl werden jedoch schon derzeit diese 
Bestimmungen auch in anderen Fällen des er­
forderlichen Abladens, etwa wegen überschrei­
tung des Lademaßes, sinng.emäß ang,ewendet. 

5 
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Abs. 10 entspricht im wesentlichen § 61 Abs. 6 
der geltenden EVO, ergänzt durch. Bestimmun­
gen, die derzeit im Tarif enthal1len sind, ihrer 
grundsätzlichen Bedeutung wegen aber in das 
Gesetz aufgenommen werden sollen. Die Be­
stimmungen der Abs. 11 und 12 sind neu und 
enthalten, wenn von der Regelung im § 68 
Abs. 5 der geloenden EVO bezüglidt Decken 
abgesehen wird, derzeit fehlende gesetzlidte 
Grundlagen für die tarifli ehe Regd'tmg der Be­
reitstellung und Beförde~ng bahneigener Geräte 
und Einrichtungen zum Verladen und Unter­
bringen der Güter im Wagen sowie zu deren 
Sdtutze, wie bahneigene Lademittel, einerseits 
und der Beigabe von sogenannten Kälte- und 
Wärmesdtutzmitteln anderseits. Abs. 1'3 wurde 
ebenfalls neu aufgenommen. Gemäß dieser Be­
stimmung soll die Eisenbahn beredltigt s.ein, in 
den Fällen, in denen sie verpHichtet ist, einen 
besonders gereinigten Wagen, wie für die Beför­
derung von unverpacktem Frischfleisch, bereit­
zustellen, für das Reinigen eine Nebengebühr 
einzuheben. 

Zu § 67: 

In diesen Paragraphen wurden unter AIliglei­
chung an Arti~el 7 § 2 der CIM, materiell im 
wes,entlichen unverändert, die Bestimmungen 
des § 60 Abs. 1 bis 3 der geltenden EVO über­
nommen. Im Abs. 3 ist neu, daß im Frachthrief 
das Ergebnis des Nachprüfens auch dann zu ver-

, merken ist, wenn dieses von den Frachtbrief­
eintragungen des Absenders nicht abweicht. 

Zu § 68: 

Die Bestimmungen iiber das Feststellen von 
Gewicht und Stückzahl, die in der geltenden 
EVO im § 60 Abs. 4 bis 11 aufscheinen, wurden 
unter weitgehender Berücksichtigung der Bestim­
mungen des Artikels 7 §§ 3 bi's 5 der CIM aus 
Gründen der Systematik in einel eigenen Para­
graphen, entsprechend gegliedert auf~enommen 
und gegenüber der geltenden Reg lung zur Klar­
stellung präziser gefaßt. Neu istfi,e Bestimmung 
des Abs. 4, letzter Satz, derzufolg die Eisenbahn 
zur Gewichtsfes!stellung nicht e~pfIich1let sein 
soll, wenn im Tarif statt der ngabe des Ge­
wichtes eine entsprechende Angabe im Fracht­
brief vorgesehen ist; diese Bestim~ung stellt eine 
notwendige Ergänzung zu § 58 bs. 1 lit. e dar 
und soll die Eisenbahn insbesonere dann von 
der Verpflichtung zur Gewichtsf ststellung ent­
heben, wenn Einheitsgewichte estgesetzt sind. 
Ebenfalls neu aufgenommen W~de die Bestim­
mung des Abs. 5, welche besagt daß die Wahl 
der Waage und der Art der Ge . chtsfestst.ellung 
der Eisenbahn zusteht, und wel e die Gewichts­
feststellung auf einer privaten GJ,eiswaage in 
gleicher Weise wie Artikel 7 § 4, Izweiter Absatz, 

der CIM dem Grundsatz nach regelt; derzeit 
sind diese Bestimmungen im Tarif enthalten. 
Die Bestimmung des Abs. 7 gleicht der des 
Artikels 7 § 5 der CIM und soll an die Stelle der 
im § 60 Abs. 7 der geltenden EVO vorgesehe­
nen Re,gelung treten; sie setzt die Bedingungen 
fest, unter denen bei einem festgestellten Ge­
wichtsunterschied das vom Versamibahnhof fest­
gestellte Gewicht oder mangels eines solchen das 
vom Absender im Fradttbrief angegebene 
Gewicht für die Fradttberedtnung maßgebend 
bleibt, wobei es unerheblidt sein soll, ob das 
Nachwiegen über Verlangen oder ohne Verlan­
gen (Kontrollverwiegung) vorgenommen wird. 
Gemäß der neu aufgenommenen Bestimmung 
des Abs. 12 soll die Eisenbahn aus praktischen 
Erwägungen berechtigt sein, die Nebengebühr 
für die Gewidttsfeststellung und das Zählen dl!r 
Sendung anzulasten und somit entspredtend dem 
Frankaturvermerk vom Absender oder vom 
Empfäng,er ·einzuheben. 

Zu § 69: 

Der Wortlaut dieser Bestimmung.en wurde 
weitgehend an den Wortlaut des Artikels 8 der 
CIM angeglichen. Im wesentlichen entsprechen 
di,e vorliegenden Bestimmungen denen des § 63 
der geltenden EVO. DLe im Abs. 1 enthaltene 
Bestimmung, wonach aus dem Tagesstempel auch 
die Stunde der Annahme aes Gutes ersichdidl 
sein muß, ist neu; sie wurde zur Ergänzung der 
gesetzlichen Bestimmung,en aus dem Tarif über­
nommen. Ebenfalls neu ist die Bes:timmung des 
letzten Satzes im Abs. 3, die vors'ieht, daß d~r 
Berechtigte die Richtigkeit der Angaben des 
Frachtbriefes über Gewicht und Stückzahl bei 
vom Abs,ender zu verladenden Gütern g,egehe­
nenfalls auch in anderer WeiSIe als durch bahn­
seitiges Nachprüfen und Frachtbriefvermerk be­
weisen kann; durch diese dem Artikel 8 § 4 der 
CIM entsprechende Regelung sollen Meinungs­
verschiedenheiten, insbesondere über die Frage, 
ob beim Fehlen ein,es Vermerkes über das bahn­
seitige Nachprüfen der Gewichts- und Stückzahl­
angaben im Frachtbrief die Berücksichtigung 
eines anderen Beweises bezüglich: dieser Angaben 
zulässig sei, künftig beseitigt werden. 

Zu § 70: 

Die Bestimmungen über Frachtzuschläge, die 
in der geltenden EVO im § 62 enthalten sind, 
wurden im wesentlichen an die bezüglichen 
Bestimmungen des Artikels 7 der CIM angepaßt. 
Zum Unterschied von der geltenden Regelung 
soll in den Fällen des Abs. 1 lit. a und b die 
Höhe der Frachtzuschläge nicht mehr im Wege 
einer Verordnung, sondern analog der CIM im 
Gesetz seibst festges'etzt sein. Gemäß Abs. 1 
Et. c soll in Anlehnung an die CIM, jedoch ab-
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Im Abs. 6 ist im Vergleich zu § 62 Abs. 7 d~r 
geltenden EVO die Bestimmung neu, die vor­
sieht, daß der vorgesehene Frachtbriefv,ermerk 
von der Eisenbahn dann nicht angebracht wer­
den muß, wenn die den Frachtzuschlag begrün­
dende Tatsache erst nach übergabe des Fracht­
briefes an den Empfänger der Eisenbahn be­
kanntgeworden ist und s'ie daher einen solchen 
Vermerk im Frachtbrief nicht anbringen kann. 

weichend von § 62 Abs. 1 lit. b der geltenden 
EVO, die Eisenbahn ber~chtigt sein, in allen 
anderen als im Abs. 1 lit. a und b genannten 
Fällen unrichtiger, ungenauer oder unvollstän­
diger Angaben des Absenders im Frachtbrief, 
gleichgültig, ob es sich um vom Absender ver­
ladene Güter handelt oder nicht, und unabhän­
gig von der Art der Angaben, wenn hiedurch 
eine Frachtverkürzung herbeigeführt werden 
kann, einen Frachtzuschlageinzuheben, der ent­
sprechend dem geänderten Geldwert mindestens 
dreißig statt derzeit zehn Schilling betragen soll. Zu § 71: 
Im Falle des Abs. 1 lit. d, der § 62 Abs. 1 lit. c Die im § 67 der geltenden EVO enthaltenen 
der geltenden EVO entspricht, soll der Fracht- Bestimmungen hinsichtlich der Erfüllung von 
zuschlag nicht mehr das Sechsfache, sondern ana- Verpflichtungen gegenüber den Zoll- und 
log der CIM nur mehr das Fünffache der Fracht sonstigen Verwaltungsbehörden wurden im vor­
betragen; die hier verwendeten neuen Begriffe liegenden § 71 unter weitgehender Angleichung 
"Lastgrenze" und "überschreitung der Last- an den Wortlaut und die Systematik der Arti­
grenze" tragen der Neuregelung im § 66 Abs. 4 kel 13 und 15 der CIM sowie der Einheitlichen 
des Entwurfes Rechnung. Abs. 2 gleicht inhalt- Zusatzbestimmungen hiezu und unter Berück­
lieh § 62 Abs. 2 der geltenden EVO. Abs. 3 sichtigung der praktischen Gegebenheiten sowie 
entspricht § 62 Abs. 3 der '~eltenden EVO mit Erfordernisse teilweise neu gefaßt. Soweit' § 67 
der Maßgabe, daß die Bestimmung, derzufolge der geltenden EVO Bestimmungen enthält, 
die Anrechnung von Frachtzuschlägeri die An- denen zufolge die der Eisenbahn erwachsenden 
wendung aUenfalls bestehender Strafvorschriften . Kosten auf dem Gute haften, wurden diese da­
nicht hindert, als entbehrlich nicht mehr aufge- hingehend geändert, daß diese Kosten, um sie aus 
nommen wurde; selbstverständlich bleibt trotz Zweckmäßigkeitsgründen der Frankaturvor­
Wegfalles dieser Bestimmung die Anwendung schrift zu unterstellen, der Sendung angelastet 
bestehender Strafvorschriften neben den zivil- werden können, womit immer wieder auftre­
rechtlichen Vorschriften der EVO auch weiterhin t~nde Meinungsverschiedenheiten hierüber 
unbenommen. Die Bestimmungen des Abs. 4 künftig hintangehalten werden sollen. Abs. 1 
wurden geg,enüber § 62 Abs. 4 der geltenden und 2 entsprechen im wesentlichen § 67 Abs. 1 
EVO unter Berücksichtigung der sich aus der der geltenden EVO; im Abs. 1 ist neu, daß der 
Neuregelung des § 66 Abs. 4 des En'twurfes Absender Begleitpapiere, die dem Frachtbrief 
erg'ebenden Änderungen teilweise neu ~efaßt. In nicht beigegeben werden können, auch einem 
den lit. c und d ist abweichend ge~egelt, daß der Beauftragten übermitteln kann. Gemäß Abs. 3 
zu erbringende Nachweis nicht mehr auf den soll in übereinstimmung mit der CIM an Stelle 
Absender allein beschränkt sein soll. Neu ist der im § 67 Abs. 2 der geltefiden EVO statuier­
die Hestimmung der lit. e, die eine Ergänzung ten Kommissionärshaftung für den Verlust der 
zu § 68 Abs. 7 des Entwurf.es darstellt und aus Begleitpapiere usw. die Verschuldenshaftung tre­
der CIM übernommen wurde; demnach soll ein ten und damit eine einheitliche Haftung im In­
Frachtzuschlag bei unrichtiger Angabe des Ge- landverkehr und im internationalen Verkehr 
wichtes ohne übe'rschreitung der Lastgrenze Platz greifen. Die Bestimmungen des Abs. 4 ent­
nicht eingehoben werden dürfen, w.~nn der halten eine dem § 67 Abs. 5 der geltenden EVO 
Unterschied zwis,chen dem im Frachtbrief 'ange- entsprechende Regelung. Abs. 5 entspricht im 
gebenen und dem festgestellten Gewicht zwei wesentlichen § 67 Abs. 6, erster Satz, der gelten­
v. H. des angegebenen Gewichtes nicht über- den EVO. Im Abs. 6 wird gegenüber § 67 Abs. 3 
steigt. § 62 Abs. 5 der geltenden EVO wurde der geltenden EVO ausdrücklich bestimmt, daß 
als entbehrlich nicht mehr aufgenommen; der im Rahmen des Frachtvertrages die Erfüllung 
Eisenbahn bleibt es unhenommen, aus Billig- der Zoll- und sonstigen Rechtsvorschriften im 
keit von der Einhebung von Frachtzuschlägen Versandbahnhof nicht in Betracht kommt; soll 
abzus,ehen oder geringere, Frachtzuschläge einzu- daher eine solche Behandlung im Versandbahn­
heben. Die Bestimmungen des Abs. 5 wurden hof stattfinden, so hat sie, wie derzeit bereits 
g,egenüber den Bestimmungen des § 62 Abs. f., im Tarif vorgesehen, der Absender vor der Auf,. 
der geltenden EVO präziser gefaßt und bringt!n' gabe des Gutes zu veranlassen. Abs. 7 sieht 
unmißverständlich zum Ausdruck, daß der analog Artikel 15 § 1 der CIM in Erweiterung 
Frachtzuschlag von dem zu zahlen ist, dem das des § 67 Abs. 4 der geltenden EVO vor, daß 
Gut ausgefolgt wird; hat die Eis,enbahn das Gut für die Erfüllung der Zollvorschriften die Eisen­
dem Empfänger ohne Einhebung des Fracht- bahn nicht nur zu sorgen hat, wenn der Ab­
zuschlages abgeliefert, so soll der Absender zur sender in den Frachtbrief die Frankaturvorschrift 
Zahlung des Frachtzuschlages verpflichtet sein. "Franko Zoll" eingetragen hat, sondern darüber 
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hinaus in allen jenen Fällen, in denen der Fracht- Zu § 73: 
brief eine Frankaturvorschrift enthält, die den Abs. 1 sieht gegenüber § 69 Abs. 2 der 
Zoll einschließt, wie "Franko aller Kosten", geltenden EVO analog Artikel 10 der CIM ~~r 
"Franko einschließlich Zoll". Die Regelung des den Absender die Möglichkeit vor, den Befor­
Abs. 8 entspricht der im § 67 Abs. 7 der derungsweg auch durch Bezeichnung der Bahn­
geltenden EVO vorgesehenen Regelung mit der höfe vorzuschreiben, in denen besondere Vor­
Maßgabe, daß die Bestimmung des letzten Satzes kehrungen für das Gut, wie die Beigabe von Eis~ 
im Hinhlick auf die Regelung im Abs. 9 als getroffen werden sollen; neu ist ferner, daß der 
entbehrlich nicht mehr aufgenommen wurde. Absender auch im Falle einer Behinderung der 
Abs. 9 berücksichtigt die neu geschaffene Emp- Beförderung im Zeitpunkt der Aufgabe berech­
fängerverfügung und unterscheidet sich dadurch tigt sein soll, den Beförderungsweg vorzuschrei­
von § 67 Abs. 6 der geltenden EVO. Neu in ben. Unter welchen Bedingungen während der 
diesem Absatz ist die derzeit lediglich im Tarif Beförderung besondere Vorkehrungen für das 
enthaltene Bestimmung, die vorsieht, daß der Gut getroffen werden können~ soll gemäß der 
beigezogene Absender, Empfänger oder Beauf- Bestimmung des Abs. 2, die neu aufgenommen 
tragte auch berechtigt sein soll, den Zoll sowie wurde, die Eisenbahn im Tarif festsetzen. Die 
die sonstigen verwaltungsbehördlichen Abgaben Bestimmungen des Abs. 3 über das Umladen und 
und Gebühren zu zahlen' und die Bescheinigung des Abs. 4 über den sogenannten übergangsnach­
hierüber gegen Bestätigung im Frachtbrief ent- weis wurden gleichfalls neu aufgenommen; es 
gegenzunehmen; diese Bestimmung wurde mit handelt sich hiebei um Bestimmungen, die der­
Rücksicht auf ihre grundsätzliche Bedeutung in z.eit bereits im Tarif enthalten sind, ihres recht- . 
den Entwurf aufgenommen. Weiters ist in lichen Gewichtes wegen aber im Gesetz verankert 
diesem Absatz die Bestimmung neu, derzufolge werden sollen. 
die Eisenbahn berechtigt sein soll, für die Dauer 
der durch die Beiziehung des Absenders, Emp-
fängers oder Beauftragten verursachten Ver- Zu § 74: 
zögerungLager- oder Wagenstandgeld einzu- § 74 enthält eine dem § 70 der geltenden 
heben. Diese Regelung erscheint im Hinblick auf EVO sowie Artikel 9 § 4 der CIM analoge 
eine möglichst kaufmännische Führung der Eisen- Regelung, die zur Vervollständigung durch eine 
bahn unerläßlich und soll ihr ermöglichen, die Bestimmung ergänzt wurde, welche derzeit in 
hiedurch entstehenden Kosten, insbesondere der Durchführungverordnung V zur EVO auf­
durch die auf Grund des Wagenstandes im ver- scheint und die Eisenbahn berechtigt, die Neben­
mehrten Ausmaß zu zahlenden Mieten für gebühren nicht in den Frachtbrief, sondern in 
Fremdwagen, welche die Eisenbahn finanziell eitle besondere Rechnung (Nebengebühren­
schwer belasten, abzudecken. Es ist jedoch her- rechnung) einzutragen. Da Frachtzuschläge keine 
vorzuheben, daß Lager- oder Wagenstandgeld Kosten im Sinne dieses Paragraphen darstellen, 
nur für die Dauer der Beiziehung, nicht aber wurden sie im Rahmen dieser Bestimmungen 
auch für die Dauer der eisenbahnseits veranlaßten nicht mehr erwähnt; für die Eintragung von 
zoll- und sonstigen verwaItungsbehördlichen Be- Frachtzuschlägen in den Frachtbrief gilt § 70' 
handlung zu zahlen ist. Die Bestimmung des Abi. 6 des Entwurfes. Im Abs. 2 wurde präzi­
Abs. 10 sieht im Vergleich zu § 67 Abs. 8 der siert, welche Beträge die Eisenbahn neben der 
geltenden EVO vor, daß die Eisenbahn, gleich- Fracht und den Neben.gebühren in Rechnung 
gültig, ob sie die ihr gemäß Abs. 5 und 8 ob- stellen darf, und damit eine übereinstimmung 
liegenden Tätigkeiten selbst besorgt oder durch mit ·dem im § 75 Abs. 1 des Entwurfes enthal­
einen Spediteur besorgen läßt, die pflichten eines tenen Begriff "sonstige Kosten" hergestellt. 
Kommissionärs hat. Abs. 11 berechtigt die Eisen-
bahn, für die Besorgung der ihr obliegenden 
Tätigkeiten Nebengebühren einzuheben. Zu § 75: 

Die' Bestimmungen über die Zahlung der 
Kosten wurden unter weitgehender Angleichung 
an die Bestimmungen des Artikels 17 der CIM 

Zu § 72: gegenüber § 71 der geltenden EVO teilweise 
Zur besseren übersicht behandelt der Entwurf neu gefaßt. Abs. 1 entspricht § 71 Abs. 1 der 

die Begleitung von Gütern in einem eigenen geltenden EVO mit der Maßgabe, daß der letzte 
Paragraphen und regelt diese unter Berücksichti- Satz als gegenstandslos nicht mehr aufgenommen 
gung der in den gegellständlich·enAbschnitt V wur-de. Die Bestimmungen des Abs. 2 wurden 
einbezogenen Bestimmungen, insbesondere über mit den Bestimmungen des Artikels 17 § 2 der 
die Beförderung von lebenden Tieren, die be- CIM übereingestimmt und unterscheiden sich 
sondere Bestimmungen über die Begleitung ent- von den Bestimmungen des § 71 Abs. 2 der 
halten, ausführlicher und präziser als § 68 .t\bs. 6 geltenden EVO, die lediglich einen Rahmen für 
der geltenden EVO.. I die Frankatllrvorschriften abstecken, diese selbst: 
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jedoch dem Tarif überlassen, dahingehend, daß 
die Frankaturvorschriften mit ihrem Wortlaut 
im Gesetz aufscheinen sollen. Die Frankaturvor­
schrift gemäß Abs. 2 lit. b, derzufolge der Ab­
sender aUe Kosten, ausgenommen bestimmte, 
genau zu bezeichnende Kosten, übernehmen 
kann, geht über den Rahmen des § 71 Abs. 2 
der geltenden Eva hinaus; sie wurde audl in 
die CIM neu aufgenommen. Hingegen soll die 
sich aus § 71 Abs. 2 der geltenden Eva er­
gebende Frankaturvorschrift, wonach der Ab­
sender die Kosten bis zu einem bestimmten 
Bahnhof übernimmt, mangels praktischer Be­
deutung nicht mehr vorgesehen werden. Die 
Regelung des Abs. 3 gleicht der des § 71 Abs. 2, 
letzter Satz, der geltenden Eva. Abs. 4 ent­
spricht Artikel 17 § 3 der CIM und wurde neu, 
aufgenommen; gemäß dieser Bestimmung 5011 

die Eisenbahn, um den jeweiligen praktischen 
Erfordernissen besser Rechnung tragen zu kön­
nen, berechtigt sein, im Tarif für die Zahlung 
der Kosten die ausschließliche Verwendung be­
stimmter im Ahs. 2 festgesetzter Frankaturvor­
schriften oder die Verwendung anderer Franka­
turvorschriften vorzusehen. Abs. 5 wurde im 
Vergleich zu § 71 Abs. 3 der geltenden Eva 
analog Artikel 17 § 4 der CIM zur Klarstellung 
dahingehend ergänzt, daß die Kosten stets vom 
Absender zu zahlen sind, wenn der Empfänger 
von den ihm aus dem Frachtvertrag zustehenden 
Rechten nicht Gebrauch macht. Die neu aufge­
nommene Bestimmung des Abs. 6 entspricht der 
Bestimmung des Artikels 17 § 5 der CIM;hie­

gefaßt. Abs. 1 sieht im Vergleich zur geltenden 
Regelung vor, daß ein Unterscbiedsbetrag nur 
insoweit zu erstatten oder nachzuzahlen ist, als 
er zehn Schilling für den Frachtbrief übersteigt; 
damit soll eine zumutbare Grenze für Erstattun­
gen und Nachzahlungen festgesetzt werden. 
Abs. 3 führt unter Berücksichtigung des teilweise 
neu gefaßten § 75 Abs. 5 des Entwurfes näher 
aus, in welchen Fällen der Absender und in 
welchen der Empfänger zur Nachzahlung eines 
zuwenig gezahlten Betrages verpflichtet ist, 
wobei vor allem auch das Verfügungsrecht des 
Empfängers entsprechend berücksichtigt wurde. 
Die Bestimmungen der Abs. 4 und 5 untersche,i-· 
den sich von den Bestimmungen des § 72 Abs. 5 
der geltenden Eva dahingehend, daß für die 
Verzinsung analog der CIM ein fixer Satz von 
fünf v. H.festgesetzt und daß die Betragsgrenze, 
unter der nicht verzinst wird, entsprechend dem 
geänderten Geldwert auf einhundert Schilling 
für den Frachtbrief erhöht werden soll. Die 
Regelung des § 72 Abs. 2 der geltenden Eva 
wurde in Angleichung an die CIM, die eine 
solche ebenfalls nicht vorsieht, nicht mehr auf­
genommen; der Eisenbahn .bleibt . es unbenom­
men, aus Billigkeit in gleicher Weise wie bisher 
zu erstatten. Die Bestimmungen des § 72 Abs. 4 
Und 6 der geltenden Eva über die Aktiv- und 
Passiv legitimation sowie über das Belegen der 
Reklamation und die Verjährung enthält der 
Entwurf analog der Systematik der CIM in den 
§§ 107 bis 109 und 1it. 

durch ~oll klargestellt werden, daß, ohne Ruck-li Zu § 77: 
sicht auf die Frankaturvorschrift, Neben- .. " 
gebühren, deren Einhebung durch' einen vom I DIe BestImmungen u?er Nachna.hme und Bar-
E f" d U d I ß vorschuß entsprechen 1m wesenthchen den Be­mp anger zu vertreten en mstan veran a t. d § d I d Eva d ch 

. d d f' V I d E f" stimmungen es 73 er ge ten en ,0' WIr 0 er au emem er angen es mp angers d d' A 'k I d CIM' ß 
beruht, stets von diesem zu zahlen sind. § 71 wur en" l.ese an ru. e 19 er angepa t 

Abs. 4 .der geltenden Eva wurde der besseren und .prazlser formuhert. Gemäß Abs .. 3 soll 
übersicht wegen in die Abs. 7 und 8 geteilt. g~gemib~r der geltenden ~egelung für dIe Ve~­
Abs. 8 weicht von der geltenden Regelung inso- zmsung 1m Falle der Verzog~run? der überwel­
fern ab, als die Eisenbahn bei Gewährung von sung der Nachnahm~ d~rch dIe EIsenbahn analog 
Ermäßigungen gegenüber den Regeltarifen be- der CIM ebenfalls em ~lxe~ Satz von f~nf v. H. 
rechtigt sein soll, im Tarif einen bestimmten vor.ge;ehen werden. WIe dIe nunmehr m, vollen 
Zahlungsmodus nicht nur, wie derzeit, für die Schllhngbeträg~n .anzugebenden. N~chnahmen 
Fracht, sondern aus verrechnungstechnischen und Barvorschusse.m den Frachtbnef e~nge:ragen 
Gründen für die gesamten Kosten der Beförde- werd~n sollen, ob I? Buchstaben oder m ZIffern, 
rung festzusetzen. Die Bestimmungen der Abs. 9 soll 1m Gesetz mcht .mehr geregelt" werden, 
und 10 entsprechen im wesentlichen den Bestim- so~dern ?er F~achtbnefgestaltung uberlassen 
mungen des § 71 Abs. 5 und 6 der geltenden bleIben. DIe Best~mmun?en des § 73 Abs. 6 der 
Eva. Analog Artikel 17 § 7 der CIM soll über gelten~en EV\> u?er dIe <?eltendmachung von 
die in eine Frankaturrechnung eingetragenen ~nspruchen,,, dIe SIch auf eme Nachnahme be­
Kosten dem Absender eine detaillierte Kosten- z~ehen, enthal~ der Entwurf analog der Systema-
rechnung auszuhändigen sein. I tlk der CIM In den §§ 107 ff. 

Zu § 76: 

§ 76 wurde in bezug auf Inhalt und Systematik 
an Artikel 18 der CIM angeglichen und gegen­
über § 72 der geltenden Eva zum Teil neu 

Zu § 78: 

§ 78 regelt die Angabe des Interesses an der 
Lieferung im wesentlichen in gleicher Weise wie 
Artikel 20 der CIM und weicht verschiedentlich 
von den Bestimmungen des § 74 der geltenden 
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jedoch dem Tarif überlassen, dahingehend, daß 
die Frankaturvorschriften mit ihrem Wortlaut 
im Gesetz aufscheinen sollen. Die Frankaturvor­
schrift gemäß Abs. 2 lit. b, derzufolge der Ab­
sender alle Kosten, ausgenommen bestimmte, 
genau zu bezeichnende Kosten, übernehmen 
kann, geht über den Rahmen des § 71 Abs. 2 
der geltenden Eva hinaus; sie wurde auch in 
die CIM neu aufgenommen. Hingegen soll die 
sich aus § 71 Abs. 2 der geltenden Eva er­
gebende Frankaturvorschrift, wonach der Ab­
sender die Kosten bis zu einem bestimmten 
Bahnhof übernimmt, mangels praktischer Be­
deutung nicht mehr vorgesehen werden. Die 
Regelung des Abs.3 gleicht der des § 71 Abs. 2, 
letzter Satz, der geltenden Eva. Abs. 4 ent­
spricht Artikel 17 § 3 der CIM und wurde neu 
aufgenommen; gemäß dieser Bestimmung soll 
die Eisenbahn, um den jeweiligen praktischen 
Erfordernissen besser Rechnung tragen zu kön­
nen, berechtigt sein, im Tarif für die Zahlung 
der Kosten die, ausschließliche Verwendung be­
stimmter im Abs. 2 festgesetzter Frankaturvor­
schriften oder die Verwendung anderer Franka­
turvorschriften vorzusehen. Abs. 5 wurde im 
Vergleich zu § 71 Abs. 3 der geltenden Eva 
analog Artikel 17 § 4 der CIM zur Klarstellung 
dahingehend ergänzt, daß die Kosten stets vom 
Absender zu zahlen sind, wenn der Empfänger 
von den ihm aus dem Frachtvertrag zustehenden 
Rechten nicht Gebrauch macht. Die neu aufge­
nommene Bestimmung des Abs. 6 entspricht der 
Bestimmung des Artikels 17 § 5 der CIM;hie­
durch ~oll klargestellt werden, daß, ohne Rück­
sicht auf die Frankaturvorschrift, Neben­
gebühren, deren Einhebung durch einen vom 
Empfänger zu vertretenden Umstand veranlaßt 
wird oder auf einem Verlangen des Empfängers 
beruht, stets von diesem zu zahlen sind. § 71 
Abs. 4 der geltenden Eva wurde der besseren 
übersicht wegen in die Abs. 7 und 8 geteilt. 
Abs. 8 weicht von der geltenden Regelung inso­
fern ab, als die Eisenbahn bei Gewährung von 
Ermäßigungen gegenüber den Regeltarifen be­
rechtigt sein soll, im Tarif einen bestimmten 
Zahlungsmodus nicht nur, wie derzeit, für die 
Fracht, sondern aus verrechnungstechnischen 
Gründen für die gesamten Kosten der Beförde­
rung festzusetzen. Die Bestimmungen der Abs. 9 
und 10 entsprechen im wesentlichen den Bestim­
mungen des § 71 Abs. 5 und 6 der geltenden 
Eva. Analog Artikel 17 § 7 der CIM soll über 
die in eine Frankaturrechnung eingetragenen 
Kosten dem Absender eine detaillierte Kosten­
rechnung auszuhändigen sein. 

Zu § 76: 

§ 76 wurde in bezug auf Inhalt und Systematik 
an Artikel 18 der CIM angeglichen und gegen­
über § 72 der geltenden Eva zum Teil neu 

gefaßt. Abs. 1 sieht im Vergleich zur geltenden 
Regelung vor, daß ein Unterschiedsbetrag nur 
insoweit zu erstatten oder nachzuzahlen iSt, als 
er zehn Schilling für den Frachtbrief übersteigt; 
damit soll eine zumutbare Grenze für Erstattun­
gen und Nachzahlungen festgesetzt werden. 
Abs. 3 führt unter Berücksichtigung des teilweise 
neu gefaßten § 75 Abs. 5 des Entwurfes näher 
aus, in welchen Fällen der Absender und in 
welchen der Empfänger zur Nachzahlung eines 
zuwenig gezahlten Betrages verpflichtet ist, 
wobei vor allem auth das Verfügungsrecht des 
Empfängers entsprechend berücksichtigt wurde. 
Die Bestimmungen der Abs. 4 und 5 unterschei­
den sich von den Bestimmungen des § 72 Abs. 5 
der geltenden Eva dahingehend, daß für die 
Verzinsung analog der CIM ein fixer Satz von 
fünf v; H.festgesetzt und daß die Betragsgrenze. 
unter der nicht verzinst wird, entsprechend dem 
geänderten Geldwert auf einhundert Schilling 
für den Frachtbrief erhöht werden soll. Die 
Regelung des § 72 Abs. 2 der geltenden Eva 
wurde in Angleichung an die CIM, die eine 
solche ebenfalls nicht vorsieht, nicht mehr auf­
genommen; der Eisenbahn bleibt. es unbenom­
men, aus Billigkeit in gleicher Weise wie bisher 
zu erstatten. Die Bestimmungen des § 72 Abs. 4 
und 6 der geltenden Eva über die Aktiv- und 
Passivlegitimation sowie über das Belegen der 
Reklamation und die Verjährung enthält der 
Entwurf analog der Systematik der CIM in den 
§§ 107 his 109 und 1i 1. 

Zu § 77: 

Die Bestimmungen über Nachnahme und Bar­
vorschuß entsprechen im wesentlichen den Be­
stimmungen des § 73 der geltenden EVa, doch 
wurden diese an Artikel 19 der CIM angepaßt 
und präziser formuliert. Gemäß Abs. 3 soll 
gegenüber der geltenden Regelung für die Ver-· 
zinsung im Falle der Verzögerung der überwei­
sung der Nachnahme durch die Eisenbahn analog 
der CIM ebenfalls ein fixer Satz von fünf v. H. 
vorgesehen werden. Wie die nunmehr in vollen 
Schillingbeträgen anzugebenden Nachnahmen 
und Barvorschüsse in den Frachtbrief eingetragen 
werden sollen, ob in Buchstaben oder in Ziffern, 
soll im Gesetz nicht mehr geregelt werden, 
sondern der Frachtbriefgestaltung überlassen 
bleiben. Die Bestimmungen des § 73 Abs. 6 der 
geltenden Eva über die Geltendmachung von 
Ansprüchen, die sich auf eine Nachnahme be­
ziehen, enthält der Entwurf analog der Systema_ 
tik der CIM in den §§ 107 ff. 

Zu § 78: 

§ 78 regelt die Angabe des Interesses an der 
Lieferung im wesentliche'n in gleicher Weise wie 
Artikel 20 der CIM und weicht verschiedentlich 
von den Bestimmungen des § 74 der geltenden 
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EVO ab. Gemäß Abs. 1 soll nunmehr das Inter­
esse an der Lieferung in vollen Hundertschilling­
beträgen angegeben werden. Im Abs. 2 soll zum 
Unterschied von der geltenden Regelung nicht 
mehr vorgesehen werden, wie die Eintragung des 
Betrages des Interesses an der Lieferung in den 
Frachtbrief zu erfolgen hat, vielmehr soll dies 
ebenso wie hinsichtlich der Eintragung von 
Nachnahmen und Barvorschüssen gleichfalls der 
Frachtbdefgestaltung überlassen bleiben. Gemäß 
Abs. 3 soll analog der CIM die Eisenbahn be­
rechtigt sein, für die Angabe des Jnteresses an 
<ler Lieferung eine Nebengebühr im Tarif f'est­
zusetzen, und zwar ohne die derzeit vorgesehene 
Beschränkung, die in der Praxis eine sehr um­
ständliche Berechnung erfordert und nicht immer 
richtig angewendet wird; dadurch könnte auch 
die derzeit vorgesehene Berechtigung der Eisen­
bahn entfallen, einen Mindestbetrag für diese 
Nebengebühr im Tarif festzusetzen. Die in der 
CIM nicht enthaltene Bestimmung des § 74 
Abs. 4 der geltenden EVO, die eine Angabe des 
Interesses an der Lieferung über den Betrag 
hinaus, auf den bei Gewährung von Ermäßigun­
gen gegenüber den Regeltarifen die Ersatzpflicht 
der Eisenbahn beschränkt ist, nicht zuläßt, wurde 
in den Entwurf nicht aufgenommen; der Betrag 
des Interesses an der Lieferung soll somit, wie 
sich auch aus Abs. 1 ergibt, über den gemäß 
§ 102 festgesetzten Höchsbetrag der Haftung 
hinausgehen können, sodaß der Absender 
solcherart trotz Beschränkung der Haftung auf 
einen Höchstbetrag eine entsprechend weiter­
gehende Haftung in Anspruch nehmen kann, 
ohne der Ermäßigung gegenüber den Regel­
tarifen verlustig zu gehen. 

Zu § 79: 

Die im Vergleich zu § 75 der geltenden EVO 
zum Teil neu gefaßten Bestimmungen über das 
Recht des Absenders zur Abänderung des Fracht­
vertrages wurden weitgehend an die Bestimmun­
gen des Artikels 21 der CIM angeglichen. Zum 
Unterschied von der geltenden Regelung, jedoch 
in übereinstimmung mit der CIM, sollen im 
Abs. 1 lit. d die Verfügungen, ein Gut bahn­
lagernd zu stellen und bahnlagernd gestelltes Gut 
einem bestimmten Empfänger abzuliefern, nicht 
mehr aufgenommen werden; der Eisenbahn soll 
jedoch auf Grund des Abs. 2 unbenommen 
bleiben, dies'e Verfügungen allenfalls in den 
Tarif aufzunehmen. Im Abs. 4 ist analog der 
CIM, jedoch abweichend von§ 75 Abs. 2 der 
geltenden EVO, ausdrücklich bestimmt, daß 
nachträgliche Verfügungen des Absenders eine 
Teilung der Sendung nicht zur Folge haben 
dürfen. Abs. 6 regelt die anläßlich der. Erteilung 
einer Verfügung in bezug auf das Frachtbrief­
doppel zu erfüllenden Förmlichkeiten unter Ein­
beziehung bereits derzeit im Tarif enthaltener 

Bestimmungen einläßlicher als § 75 Abs. 3 der 
geltenden EVO und entspricht Artikel 21 § 2 
der CIM; die im § 75 Abs. 3 der geltenden EVO 
enthaltene, noch aus der deutschen EVOstam­
mende Bestimmung, welche die Eisenbahn be­
rechtigt, vom Absender zu verlangen, daß er sich 
bei Erteilung der Verfügung ausweise, wurde 
jedoch im Hinblick auf die in der österreichischen 
EVO zwingend vorgeschriebene Aushändigung 
des Frachtbriefdoppels an den Absender als 
gegenstandslos nicht mehr übernommen. Abs. 8 
sieht gegenüber der geltenden Regelung die 
Weitergabe einer nachträglichen Verfügung auch 
durch Fernschreiber vor. Gemäß Abs. 9 soll das 
Recht des Absenders zur Abänderung des Fracht­
vertrages über die im § 75 Abs. 10 der geltenden 
EVO vorges'ehenen Fälle hinaus, entsprechend 
der Regelung in der CIM, auch dann erlöschen, 
wenn der Empfänger seine Rechte aus dem 
Frachtvertrag gemäß § 86 Abs. 4 geltend ge~ 
macht und wenn die Eisenbahn, im Hinblick auf 
die neu aufgenommenen Bestimm~ngen des § 80 
über die Empfängerverfügung, mit der Aus­
führung einer Empfängerverfügung begonnen 
hat. Die Bestimmungen des § 75 Abs. 6, 8 und 9 
der geltenden EVO scheinen im Entwurf analog / 
der Systematik der CIM, welche die Ausführung 
der Verfügungen gesondert regelt, im § 81 auf. 
Die in der Praxis kaum in Anspruch genommene 
Regelung des § 75 Abs. 7 der geltenden EVO 
über die Aussetzung der Ablieferung des Gutes 
auf Grund eines unmittelbar an· den Bestim­
mungsbahnhof gestellten Antrages, die übrigens 
auch die CIM nicht vorsieht, wurde nicht auf­
genommen; im Bedarfsfall bietet jedoch Abs. 5 
die Möglichkeit, eine solche Regelung in den 
Tarif aufzunehmen. 

Zu § 80: 

Einem in Verfrächterkreisen weit verbreiteten 
Wunsche Rechnung tragend, soll in Anlehnung 
an Artikel 22 der CIM auch dem Empfänger das 
Recht eingeräumt. werden, unter bestimmten, 
auf die österreichischen Verhältnisse zugeschnit­
tenen Voraussetzungen den Frachtvertrag abzu­
ändern. In diesem Sinne soll daher der Emp­
fänger berechtigt sein, bestimmte Verfügungen 
über das Gut zu treffen, wenn der Absender die 
Kosten auf den Empfänger überwiesen und im 
Frachtbrief den Vermerk "Empfänger nicht ver­
fügungsberechtigt" nicht eingetragen hat; die 
Verfügungen des Empfängers sollen wirksam 
werden, wenn. die Sendung den Versandbahnhof 
verlassen hat. Der Empfänger wäre somit in die 
Lage versetzt, bereits zu einem früheren Zeit­
punkt als mit dem Zeitpunkt der Ankunft im 
Bestimmungsbahnhof über die Sendung vetfügen 
zu können, wodurch sich seine Dispositionsmög­
lichkeiten wesentlich verbessern würden. 
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Zu § 81: 

Analog Artikel 23 der CIM wurden im Ent­
wurf die Bestimmungen über die Ausführung 
.der Verfügungen, und zwar sowohl der nach­
träglichen Verfügungen des Absenders als auch 
der Verfügungen des Empfäng,ers, in einen eige­
nen Paragraphen aufgenommen. Zum über­
wiegenden Teile sind diese Bestimmungen, aller­
dings nur in bezug auf nachträgliche Verfügun­
gen des Absenders, auch im § 75 der geltenden 
EVO enthalten,' doch wurden di,ese an die Be­
stimmungen des Artikels 23 der CIM ange­
glichen. Abs. 1 entspricht der im § 75 Abs. (, 
der geltenden EVO enthaltenen Regelung, d!e 
in übereinstimmung mit der CIM durch die 

Gesetz selbst aufgenommen werden. Abs. She­
rücksichtigt, daß bei der Ausführung einer Ve~­
fügung Kosten ·entstehen können, die auf. em 
Verschulden der Eisenbahn zurückzuführen smd. 
Die Bestimmung des Abs. 6 ist neu unden:­
spricht Artikel 23 § 4 der CIM; dana~ soll die: 
Eisenbahn unter Vorbehalt der Bestimmungen 
des Abs. 1 für die Folgen haften, die dadurch 
entstehen, daß sie eine Verfügung g.emäß §§ 79 
und 80 unrichtig oder überhaupt nicht ausführt, 
sofern sie ein Verschulden trifft, doch soll s,ie zu 
einem höheren Schadenersatz als bei Verlust des. 
Gutes nicht verpflichtet sem. 

Zu § 82: 

Bestimmung ergänzt wurde, daß derjenige, der Die Bestimmung,en über Beförderungshinder­
verfügt hat, alle Folgen trag,en soll, di,e sich ni~se wurden gegenüber § 76 der geltenden EVO 
daraus ergeben, daß die Eisenbahn seine Vc:- teilweise neu gdaßt und, soweit erforderlich, an 
fugung auszuführen begonnen hat, wenn die die Bestimmungen des Artikels 24 der CIM 
Eisenbahn die sich aus den lit. abis dergebende. angeglichen. Abs. 1 unterscheidet sich von § 76 
Sachlag,e nicht voraussehen konrrte. Die Bestim- Abs. 1 der geltJenden EVO dem Inhalt nach 
mungen des Abs. 2 unterscheiden sich von den lediglich darin, daß di,e 'Besti~mung, wonach. es 
Bestimmung.en des § 75 Abs. 8 der geltenden den Eisenbahnen überlassen Ist, aus dem Titer 
EVO im wesentlichen insoweit, als die Eisenbahn der Beförderung über einen Hilfsweg ohne Ein­
zur Abdeckung ihrer Kosten analog der in der hebung einer Mehrfracht gegeneinander Rück­
diesbezüglichen EinheitLichen Zusatzbestimmung griff zu nehmen, nicht hier, sondern .in den 
zu Artikel 23 der CIM vorgesehenen Regelung § 136 aufgenommen werden soll, de: eme zu­
b~rechtigt sein soll, bei V'erzögerungen' in der sammenfassende Darstellung der Bestimmungen 
Beförderung oder in der Ablieferung des Gutes, über den Rückgriff der Eis'enbahnen gegeneinan­
welche durch die Ausführung von Verfügungen der enthält. Im Abs. 2 ist ausführlicher als der­
entstehen, nach Maßgabe des Abs. 5 für die zeit di,e Verpflichtung der Eisenbahn geregelt, 
gesamte Dauer der Verzögerung Lager- od:r den Absender vom Vorliegen eines Befär­
Wagenstandgeld einzuheben; im übrigen soll dIe derungshindernisses zu verständigen und ihn 
Eisenbahn fütden Fall einer mehr al& sechsund- um Anweisung zu ersuchen. Gegenüber § 76 
neunzigstündigen Verzögerung ber,echtigt sein, Abs. 2 der geltenden EVO ist neu, daß der Ab­
das Gut auf Lager zu nehmen und g,emäß den sender nicht in allen Fällen, in denen ein Hilfs­
Bestimmungen des § 91 Abs. 12 .Iit .. b bis h weg nicht vorhanden ist oder das Gut aus ande­
vorzugehen. Gemäß Abs. 3 soll die EIsenbahn ren Gründen nicht weiterbefördert werden kann, 
berechtigt sein, für die Ausführung der Verfü- verständigt und um Anweisung ersucht werden 
gung eine Nebengebühr beim Ert,eilen der V.er- soll sondern zur Vermeidung unnötiger Wagen­
fügung einzuheben; der in der analog,en Besttm- stilistände und in übereinstimmung mit der in 
mung des § 75 Abs. 9 der geltenden EVO ent- verschiedenen europäischen Staaten vorges.ehenen 
haltene Vorbehalt "wenn die nachträgliche Ver- Regelung nur dann, wenn di~ D~üer d~s Heför­
fügung nicht durch ihr Verschulden veranlaßt derungshindernisses vorausslchthch eme be­
wird" wurde nicht mehr aufgenommen, da der stimmte Zeit überschreitet. Abs. 3 sieht abwei­
Absender oder der Empfänger 'eine V,erfügung chend von § 76 Abs. 5 der geltenden EVO vor, 
stets aus eigenem, also ohne hiezu durch die daß bei Unausführbarkeit der ,im Frachtbrief 
Eisenbahn veranlaßt zu werden, trifft und daher vorsorglich g,etroffenen Anweisung eine neue 
eine durch Verschulden der Eisenbahn veranlaßte Anweisung nicht in allen Fällen, sondern nur 
Verfügung nicht in Frage kommen kann. Im nach Maßgabe der Bestimmungen des Abs. 2 
Abs. 4 sc!! dnrch d2S Wort "Koste!!" an SteHe eingeholt werden soll. Abs. 4 entspricht § 76 
des im § 75 Abs. 9 der geltenden EVO verwen- Abs. 3 der geltenden EVO mit der Maß,gabe, daß 
deten Wortes "Fracht" zum AUsdruck gebracht der Hinweis auf § 75 Abs. 5 im Hinblick auf die 
werden, daß hierunter nicht nur die Fracht, son- Regelung des neuen Abs. 5 nicht mehr aufge­
dern auch die Nebengebühren und sonstigen nommen wurde. Abs. S sieht gegenüber der 
Kosten fallen; analog der CIM sollen die derzeit geltenden Regelung die Weitergaheeiner An­
im Tarif enthaltenen Bestimmungen über die weisung auch durch Fernschreiber vor. Die Rege­
Berechnung der Kosten bei Anderung des Be- lung des Abs. 6 emspricht -im wesent!i~en der 
stimmungsbahnhofes oder bei Rückbeförderung des § 76 Abs. 4 der g.eltenden EVO; sie wurde 
des eutes· nach dem Versandbahnhof in das jedoch· in Anlehnung an die diesbezüglich,en 
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Bestimmungen der §§ 79 und 80 des En~wurfes 
präziser gefaßt. Abs. 7 entspricht § 76 Abs. 7 
der geltenden Eva. In den Abs. 2, 5, 8 und 9 
wurde, um eine bestehende. Gesetzeslücke zu 
schließen, die Kostentragung :im Zusammenhang 
mit Beförderungshindemis~en eindeutig geregelt. 
Abs. 10 stimmt mit Artikel 24 § 7 der CIM 
überein und berücksichtigt di,e neu geschaffene 
Empfängerverfügung; hat demnach der Empfän­
ger den Frachtvertrag abgeändert, so soll dieser 
an die Stelle des Absenders treten. Gemäß' 
Abs. 11 sollen für die Ausführung der Anwei­
sungen im übrigen die Bestimmungen des § 81 
Abs. 1, 2 und 4 bis 6 sinngemäß gelten; damit 
wäre analog der CIM für die Ausführung von 
Anweisungen bei Beförderungshindernissen die 
gleiche Rechtslage hergestellt wi,e für die Aus­
führung von Verfügungen. Abs. 12 enthält eine 
geg·enüber § 76 Abs. 6 der geltenden Eva prä­
zisere Fassung und berechtigt die Eisenbahn, bei 
Zutreffen der hier angeführt'en Voraus.setzungen 
das Gut nach sechsundneunzig Stunden auf Lager 
zu nehmen und g,emäß den Bestimmungen des 
§ 91 Abs. 12 lit. b bis h vorzugehen. 

Zu § 83: 

Entsprechend den praktischen Erfordernissen 
und in, Angleichung an Artikel 11 der CIM 
wurden die Bestimmungen über die Lieferfrist 
gegenüber § 77 der geltenden Eva zum Teil neu 
gefaßt. Abs. 2 wurde im Vergleich zur geltenden 
Regelung dahingehend geändert, daß im Hin­
blick auf den Wegfall der Beförderungsart "Eil­
gut" eine Unterscheidung der Lieferfrist in eine 
solche für Eilgut und eine solche für Frachtgut 
nicht mehr getroffen, sondern danach unterschie­
den wird, ob das Gut als Stückgut oder als 
Wagenladung zur Aufgabe gelangt. Des weiteren 
soll unter Verzicht auf die derzeit vorgesehene 
Verlängerung der Lieferfrist bei Beförderung ge­
wisser Güter die Abfertigungsfrist für Stückgut 
mit achtundvierzig Stunden festgelegt werden. 
Durch diese Regelung soll den aus den prakti­
schen Gegebenheiten resultierenden Erfordernis­
sen Rechnung getragen und ein rationellerer 
Einsatz sowie eine bessere Auslastung der Stück­
gutwagen, insbesondere auf Nebenstrecken, er­
möglicht werden. Die Bestimmungen des Abs. 4 
über Zuschlagsfristen 'entsprechen weitgehend 
den Bestimmungen des Artikels 11 § 4 der CIM. 
Danach soll die Eisenbahn berechtigt sein, Zu­
schlagsfristen für Güter festzusetzel;l, die über 
13ahnstrecken befördert werden, die im seI ben 
Gemeindegebiet zwei oder mehrere Bahn­
strecken, somit nicht mehr nur Bahnhöfe, wie 
derz·eit vorgesehen, verbinden. Die Bestimmun­
gen, denen zufolge Zuschlagsfristen auch bei Be­
förderung über Nebenbahnen sowie für Güter, 
die' nach Tarifen befördert werden, die eine Er-

mäßigung gegenüber den Regeltarifen enthalten, 
festgesetzt werden können, sind neu und wurden 
aus der CIM übernommen. Im Abs. 5 ist neu, 
daß Zuschlagsfristen gemäß Abs. 4 lit. d längstens 
für die Dauer eines Monates festgesetzt werden 
dürfen. Abs. 6 wurde gegenüber § 77 Abs. 5 der 
geltenden Eva präziser gefaßt. Abs. 7 sieht 
analog der CIM vor, daß die Lieferfrist für 
Frachtgut einheitlich um null Uhr des der An­
nahme des Gutes zur Beförderung folgenden 
Tages beginnen soll; ob das Gut vormittags oder 
nachmittags aufgegeben wird, soll daher im 
Gegensatz zur Regelung im § 77 Abs. 6 der gel­
tenden Eva nicht mehr maßgebend sein. Ein 
Hinausschieben des Beginns der Lieferfrist bei 
nachmittags aufgegebenem Fra.chtgut, wenn der 
folgende T~g ein. Sonn- oder Feiertag ist, wurde 
im Hinblick auf die neu aufgenommene Bestim­
mung des Abs. 8 lit. b, wonach die Lieferfrist an 
Samstagen sowie an Sonn- und Feiertagen ruht, 
nicht mehr vorgesehen. Die Bestimmungen des 
Abs. 8 über das Ruhen der Lieferfrist entspre­
chen weitgehend den Bestimmungen des Arti­
kels 11 § 7 der CIM. In der lit. a Ziffer 3 wurde 
die neu geschaffene Empfängerverfügung ent­
sprechend berücksichtigt; ein Ruhen der Liefer­
frist bei Auf'enthalten, die 'durch ein·e Anweisung 
verursacht werden, wurde zum Unterschied von 
der geltenden Regelung nicht mehr ausdrücklich 
vorgesehen, da in der Praxis eine Anweisung 
hauptsächlich im Zuge eines Befördenmgshinder­
nisses in Betr:),cht kommen wird und dieser Fall 
unter die Bestimmung der Ziffer 5 fällt. Unter 
die Bestimmung der Ziffer 5 soll jeder Stillstand 
in der Beförderung fallen, der nicht auf ein Ver­
schulden der Eisenbahn zurückzuführen ist, wie 
der Stillstand durch eine Sperrmaßnahme gemäß 
§ 3 Ahs. 2 lit. bund c, durch das Abladen einer 
überlast oder durch deren Zuladen zu einer 
anderen Sendung, durch das Fehlen von Wagen 
zum Umladen oder von Rollfahrzeugen beim 
übergang einer Sendung auf eine Strecke mit 
anderer Spurweite, durch den Ausfall von Loko­
motiven, durch Schneeverwehungen. Die lit. b 
wurde neu aufgenommen; sie bestimmt, daß die 
Lieferfrist an Samstagen sowie an Sonn- und Feier­
tagen ruht, und soll die Bestimmungen des § 77 
Abs. 6, zweiter Satz, und des § 77 Abs. 9 der 
g,eltenden Eva, die ein Hinausschieben des Be­
ginns heziehungsweise des Endes der Lieferfrist 
vorsehen, wenn Frachtgut nachmittags aufgege­
ben wird und der folgende Tag ein Sonn- oder 
Feiertag ist, beziehungsweise der letzte Tag der 
Lieferfrist auf einen Sonn- oder Feiertag fällt, er­
setzen. Abs. 10 wurde gegenüber § 77 Abs. 8 der 
geltenden Eva präziser gefaßt und sieht vor, 
daß der Samstag im Sinne dieser Bestimmung 
nicht .als Werktag gilt. Abs; 11, der regelt, wann 
die Lieferfrist als gewahrt gilt,- wurde im Ver­
gleich zu § 77 Abs. 10 der geltenden Eva über­
sichtlicher gestaltet, doch ergeben sich hieraus 
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materiell keine Änderungen; eine Regelung für 
den Fall, daß das Gut zur Weiterbeförderung an 
,ein anderes Verkehrsmittel übergeben wird, 
konnte entfallen, da eine solche Weiterbeför4e­
rung, es handelt sich hiebei. um ein Relikt aus der 
,deutschen EVa, in österreich nicht vorgesehen 
ist. 

Zu § 84: 

Die Regelung des § 78 Abs. 10 der geltenden 
Eva über die Empfängeranweisung wurde, um 
s~e besser ins Blickfeld zu rücken, in einen eige­
nen Paragraphen aufgenommen. Der vorliegende 
§ 84 räumt dem Empfänger unter Bedingungen, 
welche die Eisenbahn im Tarif festsetzt, die Mög­
lichkeit ein, im Bestimmungsbahnhof Anweisun­
:gen über die Sendung zu erteilen, und geht somit 
über die geltende Regelung hinaus, derzufolge 
nur Anweisungen zugelassen sind, die sich aus~ 
drücklich auf das Gut beziehen. Durch diese Re­
gelung soll es, einem vielfach vorgetragenen 
Wunsche der Verfrächterschaft folgend, _dem 
Empfänger möglich sein, unter. Beachtung der 
von der Eisenbahn im Tarif festgesetzten Bedin­
gungen auch hinsichtlich des sich aus dem Fracht­
vertrag zu seinen Lasten ergebenden Betrages 
Anweisungen etwa dahingehend- treffen zu kön­
nen, daß das Gut ihm abgeliefert, jedoch dieser 
Betrag . von einem Dritten gezahlt werde. Im 
übrigen wurde der Fall einer Weiterbeförderung 
auf Grund der neu geschaffenen Empfängerver­
fügung entsprechend berücksichtigt und be­
stimmt, daß die Eisenbahn zur Ausführung einer 
Empfängeranweisung auch dann nicht berechtigt 
sein soll, wenn bis zum Beginn der Ausführung 
eine ordnungsmäßig erteilte, entgegenstehende 
Verfügung oder Anweisung des ursprünglichen 
Empfängers im Bestimmungsbahnhof eingelangt 
'ist. 

Zu § 85: 

Der vorliegende Paragraph faßt die Bestim­
mungen des § 78 Abs. 4 und des § 81 der gelten­
den Eva über die Benachrichtigung und die 
Durchführung der Benachrichtigung zu einer ge­
meinsamen Regelung zusammen. Gemäß Abs. 1 
soll die Eisenbahn im Gegensatz zur geltenden 
Regelung, derzufolge der Empfänger eines als 
Frachtgut aufgegebenen Gutes von dessen An­
kunft im Bestimmungsbahnhof innerhalb einer 
Frist von zwölf Stunden, gerechnet von der An­
kunft des Gutes, zu benachrichtigen ist, verpflich­
-tet sein, den Empfänger ohne V·erzug nach der 
Ankunft zu benachrichtigen; hiedurch soll eine 
raschere Abnahme des Gutes, die sowohl im 
Interess·e der Eisenbahn als auch im Interesse der 
Verfrächter gelegen ist, ermöglicht werden. Die 
Verpflichtung zur Benachrichtigung entfällt je-

doch unter B·erucksichtigung der Dienststunden 
der Güterabfertigungsstellen in, der Zeit von 
siebzehn bis acht Uhr sowie an Sonn- und Feier­
tagen, an Samstagen insoweit, als Dienststunden 
nicht festgesetzt sind. In den Abs. 2 wurde im 
Vergleich zur geltenden Eva die Bestimmung, 
wonach die Eisenbahn zur Benachrichtigung nicht 
ver.pflichtet ist, wenn das Gut einem anderen 
Verkehrsmittel zur Weiterbeförderung über­
geben wird, als überholt nicht mehr aufgenom­
men. D~e Abs. 3 und 4 sehen gegenüber § 81 
Abs. 1 und 3 der geltenden Eva die Benach­
richtigung auch durch Fernschreiber vor. Gemäß 
Abs. 5. sollen aus Zweckmäßigkeitsgründen not­
wendige Verlängerungen der im Abs.' 4 festge­
setzten Bewirkungsfristen bei telegraphischer und 
schriftlicher Benachrichtigung durch die Post 
nicht mehr im Tarif, sondern durch Aushang bei 
den Güterabfertigungsstellen der betreffenden 
Bahnhöfe bekanntzumachen sein. Abs. 6 unter­
scheidet sich von der diesbezüglichen Bestim­
mung im § 81 Ab5. 3 der geltenden Eva dahin­
gehend, daß die Dienststundenregelungfür Sams­
tage berücksichtigt wurde. Im Abs. 7 soll im 
Vergleich zu § 81 Abs. 4 der geltenden Eva 
klarg.esteUt werden, daß die Benachrichtigungs­
kosten vom E~pfänger zu zahlen sind. Abs. 8 
faßt die Bestimmungen des § 81 Abs. 1, zweiter 
Satz, und Abs. 5 der geltenden Eva unter prä­
ziserer Formulierung zusammen und verpflichtet 
die Eisenbahn, dem Empfänger auch eine ver­
mutliche Beschädigung des Gutes mitzuteilen. 

Zu § 86: 

Die Bestimmungen über die Ablieferung wur­
den gegenüber denen des § 78 der geltenden 
Eva zur besseren übersichtlichkeit und aus sach­
lichen Erwägungen neu gestaltet, wobei verschie­
dene Bestimmungen ausgeklammert und an ande­
rer Stelle aufgenommen wurden.' Die Bestim­
mungen des § 78 Abs. 4 der geltenden Eva über 
die Benachrichtigung wurden mit den Bestim­
mungen des § 81 der geltenden Eva über die 
Durchführung der Benachrichtigung zusammen­
gefaßt und scheinen im § 85 des Entwurfes auf. 
§ 78 Abs. 9 der geltenden EVa, welcher die 
Empfangsbahn zur Ausübung des Pfandrechtes 
verpflichtet, wurde in den § 136, welcher das 
Verhältnis der Eisenbahn untereinander in zu­
sammenfassender Form regelt, aufgenommen. 
Die Bestimmungen des § 78 Abs. 10 der gelten­
den Eva über die Empfängeranweisung sowie 
des§ 78 Abs. 11 und 14 der geltenden Eva 
über das Ausladen der Güter sowie das Reini­
gen und Entseuchen der Wagen enthält der Ent­
wurf in jeweils eigenen Paragraphen, und zwar 
in den §§ 84 und 88. Im übrigen wurden die 
vorliegenden Bestimmungen an die Bestimmun­
gen des Artikels 16 der CIM angeglichen. Abs. 1 
entspricht inhaltlich § 78 Abs. 1 der geltenden. 
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materiell keine Anderungen; eine Regelung für 
,den Fall, daß das GUt zur Weiterbeförderung an 
,ein anderes Verkehrsmittel übergeben wird, 
konnte entfallen, da eine solche Weiterbeförde­
,rung, es handelt sich hiebei. um ein Relikt aus der 
deutschen EVa, in österreich nicht vorgesehen 
ist. 

Zu § 84: 

Die Regelung des § 78 Abs. 10 der geltenden 
Eva über die Empfängeranweisung wurde, um 
s~e besser ins Blickfeld zu rücken, in einen eige­
nen Paragraphen aufgenommen. Der vorliegende 
§ 84 räumt dem Empfänger unter Bedingungen, 
welche die Eisenbahn im Tarif festsetzt, die Mög­
lichkeit ein, im Bestimmungsbahnhof Anweisun­
gen über die Sendung zu erteilen, und geht somit 
,über die geltende Regelung hinaus, derzufolge 
nur Anweisungen zugelassen sind, die sich aus: 
drücklich auf das Gut beziehen. Durch diese Re­
gelung soll es, einem vielfach vorgetragenen 
Wunsche der Verfrächterschaft folgend, .dem 
Empfänger möglich sein, unter, Beachtung der 
von der Eisenbahn im Tarif festgesetzten Bedin­
gungen auch hinsichtlich des sich aus dem Fracht­
vertrag zu seinen Lasten ergebenden Betrages 
Anweisungen etwa dahingehend' treffen zu kön­
nen, daß das Gut ihm abgeliefert, jedoch dieser 
Betrag, von einem Dritten gezahlt werde. Im 
übrigen wurde der Fall einer Weiterbeförderung 
auf Grund der neu geschaffenen Empfängcrvf.'r­
fügung entsprechend berücksichtigt und be­
stimmt, daß die Eisenbahn zur Ausführung einer 
Empfängeranweisung auch dann nicht berechtigt 
sein soll, wenn bis zum Beginn der Ausführung 
eine ordnungsmäßig erteilte, entgegenstehende 
Verfügung oder Anweisung des ursprünglichen 
Empfängers im Bestimmungsbahnhof eingelangt 
ist. 

Zu § 85: 

Der vorliegende Paragraph faßt die Bestim­
mungen des § 78 Abs. 4 und des § 81 der gelten­
den EVa über die Benachrichtigung und die 
Durchführung der Benachrichtigung zu einer ge­
meinsamen Regelung zusammen. Gemäß Abs. 1 
soll die Eisenbahn im Gegensatz zur geltenden 
Regelung, derzufolge der Empfänger eines als 
Frachtgut aufgegebenen Gutes von dessen An­
kunft im Bestimmungsbahnhof innerhalb einer 
Frist von zwölf Stunden, gerechnet von der An­
kunft des Gutes, zu benachrichtigen ist, verpflich­
tet sein, den Empfänger ohne V'erzug nach der 
Ankunft zu benachrichtigen; hiedurch soll eine 
raschere Abnahme des Gutes, die sowohl im 
Interesse der Eisenbahn als auch im Interesse der 
Verfrächter gelegen ist, ermöglicht werden. Die 
Verpflichtung zur Benachrichtigung entfällt je-

doch unter Heruck9ichtigung der Dienststunden 
der Güterabfertigungsstellen in der Zeit von 
siebzehn bis acht Uhr sowie an Sonn- und Feier­
tagen, an Samstagen insoweit, als Dienststunden 
nicht festgesetzt sind. In deli Abs. 2 wurde im 
Vergleich zur geltenden Eva die Bestimmung, 
wonach die Eisenbahn zur Benachrichtigung nicht 
verpflichtet ist, wenn das Gut einem anderen 
Verkehrsmittel zur Weiterbeförderung über­
geben wird, als überholt nicht mehr aufgenom­
men. D~e Abs. 3 und 4 sehen gegenüber § 81 
Abs. 1 und 3 der geltenden Eva die Benach­
richtigung auch durch Fernschreiber vor. Gemäß 
Abs. 5 sollen aus Zweckmäßigkeitsgründen not­
wendige Verlängerungen der im Abs.' 4 festge­
setzten Bewirkungsfristen bei telegraphischer und 
schriftlicher Benachrichtigung durch die Post 
nicht mehr im Tarif, sondern durch Aushang bei 
den Güterabfertigungsstellen der betreffenden 
Bahnhöfe bekanntzumachen sein. Abs. 6 unter­
scheidet sich von der diesbezüglichen Bestim­
mung im § 81 Abs. 3 der geltenden EVa dahin­
gehend, daß die Dienststundenregelungfür Sams­
tage berücksichtigt wurde. Im Abs. 7 soll im 
Vergleich zu § 81 Abs. 4 der geltenden Eva 
klarg,estellt werden, daß die Benachrichtigungs­
kosten vom Empfänger zu zahlen sind. Abs. 8 
faßt die Bestimmungen des § 81 Abs. 1, zweiter 
Satz, und Abs. 5 der geltenden Eva unter prä­
ziserer Formulierung zusammen und verpflichtet 
die Eisenbahn, dem Empfänger auch eine ver­
mutliche Beschädigung des Gutes mitzuteilen. 

Zu § 86: 

Die Bestimmungen über die Ablieferung wur­
den gegenüber denen des § 78 der geltenden 
Eva zur besseren übersichtlichkeit und aus sach­
lichen Erwägungen neu gestaltet, wobei verschie­
dene Bestimmungen ausgeklammert und an ande­
rer Stelle aufgenommen wurden. Die Bestim­
mungen des § 78 Abs. 4 der geltenden Eva über 
die Benachrichtigung wurden mit den Bestim­
mungen des § 81 der geltenden Eva über die 
Durchführung der Benachrichtigung zusammen­
gefaßt und scheinen im § 85 des Entwurfes auf. 
§ 78 Abs. 9 der geltenden EVa, welcher die 
Empfangsbahn zur Ausübung des Pfandrechtes 
verpflichtet, wurde in den § 136, welcher das 
Verhältnis der Eisenbahn untereinander in zu­
sammenfassender Form regelt, aufgenommen. 
Die Bestimmungen des § 78 Abs. 10 der gelten­
den EVa über die Empfängeranweisung sowie 
d~es§ 78 Abs. 11 und 14 der geltenden EVa 
über das Ausladen der Güter sowie das Reini­
gen und Entseuchen der Wagen enthält der Ent­
wurf in jeweils eigenen Paragraphen, und zwa.r 
in den §§ 84 und 88. Im übrigen wurden die 
vorliegenden Bestimmungen an die Bestimmun­
gen des Artikels 16 der CIM angeglichen. Abs. 1 
entspricht inhaltlich § 78 Abs. 1 der geltenden 
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Eva mit der Maßgabe, daß die Weiterbeförde- Zu § 87: 
rung mit einem anderen Verkehrsmittel, die, Aus der vorliegenden Regelung ergeben sid1 
wie bereits erwähnt, ein gegenstandslos geworde- gegenüber § 79 der geltenden Eva materiell im 
nes Relikt aus der deutschen Eva darstellt, nid1t wesentlichen keine Unterschiede. Im Interesse 
mehr zu berücksichtigen war. Im Abs. 2 wurden einer klaren Red1tslage wurde jedoch die der­
die Bestimmungen des § 78 Abs. 8 und 12 der zeit im § 60 Abs. 6 der Eva geregelte Gewichts­
geltenden Eva zusammengefaßt. Die ergänzend feststellung des leeren Wagens in die gegenständ­
aufgenommene Bestimmung, wonach die Eisen- lichen Bestimmungen einbezogen. Im Abs. 4 wur­
bahn nicht verpflichtet sein soll, bei der Abliefe- den die Bestimmungen über die Berechtigung der 
rung die Berechtigung des Beauftragten oder des Eisenbahn zur Einhebung von Nebengebühren 
Bevollmächtigten des Empfängers zu prüfen, für das Nachwiegen, das Tarieren des Wagens 
ist derzeit im Tarif enthalten und soll aus legi- und das Nachzählen unter präziserer Formulierung 
stischen Gründen in das Gesetz aufgenommen zusammengefaßt; sie sind derzeit zum Teil im 
werden. Die Regelung des Abs. 3 unterscheidet Tarif enthalten. Gemäß Abs. 6 soll für das auf 
sich von der diesbezüglichen Regelung im § 78 Antrag wiederholte Nachwiegen, Tarieren, Nach­
Abs. 2 der geltenden EVa dahingehend, daß die zählen oder Nachprüfen § 68 Abs. 11 sinngemäß 
übergabe zur Weiterbeförderung an ein anderes gelten. 
Verkehrsmittel, da überholt, nicht mehr vorge-
sehen und der Wortlaut hinsichtlich der Hinter­
legung als Fall der Ersatzablieferung an den dies­
bezüglichen Wortlaut im § 373 des Handels­
gesetzbuches angeglichen wurde. Abs. 4 ent­
spricht Artikel 16 § 4 der CIM und weicht von 
der im § 78 Abs. 3 der geltenden EVa enthalte­
nen Regelung im wesentlichen insoweit ab, als 
der Empfänger seine Ansprüche wegen Verlustes 
des Gutes geltend machen kann, ohne vorher die 
sich für ihn aus dem Frachtvertrag ergehenden' 
Verpflichtungen erfüllen zu müssen. Gegenüber 
§ 78 Abs. 5, erster Satz, der geltenden Eva 
wurde im vorliegenden Abs. 5, wie schon in den 
Abs. 1 und 3, die Weiterbeförderung mit einem 
anderen Verkehrsmittel nicht mehr berücksich­
tigt. Die im Abs. 6 vorgesehene Regelung ist in 
der geltenden Eva im § 78 Abs. 5 enthalten. Sie 
präzisiert gegenüber der geltenden Regelung das 
Recht des Empfängers, "die Sendung äußerlich zu 
besichtigen", dahingehend, ·daß dieser vor Ein­
lösen des Frachtbriefes in denselben Einsicht 
nehmen sowie da's Gut äußerlich besichtigen 

, kann. Die Regelung über die Entnahme von 
Proben durch den Empfänger noch vor Einlösen 
des Frachtbriefes überläßt der' Entwurf aus prak­
tischen Erwägungen dem Tarif. Die Bestimmun­
gen der Abs. 7, 8 und 10 entsprechen im wesent­
lichen denen des § 78 Abs. 6 und 7 der gelten­
den Eva mit der Maßgabe, daß hinsichtlich der 
übergabe des Frachtbriefes und der Ablieferung 
des Gutes gemäß dem vorliegenden Abs. 10 be­
sondere Vereinbarungen zwischen Eis,enbahn und 
Empfänger, etwa im Anschlußbahnvertrag, im 
Bestandvertrag, getroffen werden können. Abs. 9 
stimmt im wesentlichen mit Artikel 16 § 5 der 
CIM überein. Tm Vergleich zu ~ 78 Abs. 13 der 
geltenden Eva wuMe die im Hinblick auf das 
Recht des Empfängers auf Ausfertigung einer 
Tatbestandsaufnahme problematische Bestim­
mung, derzufolge Vorbehalte bei der Annahme 
des Gutes für die Eisenbahn nur verbindlich sind, 
wenn sie mit ihrer Zustimmung gemacht werden, 
nicht mehr aufgenommen. 

Zu § 88: 

Die Bestimmungen über das Ausladen wurden 
zur besseren übersicht aus § 78 der geltenden 
Eva herausgelöst und in einen eigenen Para­
graphen aufgenommen. Im wesentlichen entspre­
chen die vorliegenden Bestimmungen denen des 
§ 78 Abs. 11 und 14 der geltenden Eva. Die 
Bestimmungen des Abs. 2 wurden durch den 
letzten Satz ergänzt, wonach die Eisenbahn ana­
log § 66 Abs. 2 des Entwurfes berechtigt sein 
soll, für das Ausladen von Gütern, das sie auf 
Grund einer Vereinbarung an Stelle des Empfän­
gers besorgt, also für eine Nebenleistung im 
Sinne des § 6 Abs. 1, eine Nebengebühr einzu­
heben. Neu ist die Bestimmung des Abs. 3; sie 
enthält in Analogie zu § 66 Abs. 11 des Ent­
wurfes die derzeit fehlende gesetzliche Grund­
lage für di'e tarifliche Regelung der Bereitstellung 
und Verwendung bahneigener Geräte und Ein­
richtungen zum Auslad~n, wie bahneigene Kräne, 
bahneigene Aggregate, sowie für die tarifliche 
Regelung der von der Eisenbahn zur Erleichte­
rung des Ausladens der Güter getroffenen beson­
deren Vorkehrungen, wie das Aufwärmen von 
Kes'selwagen in den Heizhäusern zwecks Ab­
füllens des Gutes. 

Zu § 89: 

§ 89 regelt das Zuführen unter präziserer For­
mulierung im wesentlichen in gleicher Weise wie 
§ 80 der geltenden EVa, doch wurden die Be­
stimmungen des § 80 Abs. 6 und 7 der gelten­
den Eva nicht mehr übernommen. Im Falle des 
§ 80 Abs. 6 der geltenden EVa, der eine Rege­
lung über die Weiterbeförderung des Gutes mit 
einem anderen Verkehrsmittel enthält, handelt 
es sich um BeStimmungen, die noch aus der deut­
schen Eva stammen und, da in österreich ein' 
sogenannter gemischter Verkehr nicht besteht, 
nicht zur Anwendung kommen können. § 80 
Abs. 7 der geltenden Eva regelt die Verpflich­
tung der Eisenbahn zur Verbringung von Gütern 
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unter ihrer Verantwortlichkeit nach Räumen der 
Finanzverwaltung (Zollverwaltung) und geht so­
mit von Voraussetzungen aus, für die in den gel­
tenden Zollvorschriften jegliche Grundlage fehlt. 

Zu § 90: 

Durch die Bestimmungen dieses Paragraphen 
wurden die des § 82 der geltenden EVO unter 
Angleichung an die Bestimmungen des § 63 des 
Entwurfes teilweise neu gefaßt. Abs. 1 enthält 
die in der geltenden EVO fehlende grundsätz­
liche Bestimmung, wonach der Empfänger ver­
pflichtet ist, Güter, die von der Eisenbahn nicht 
z~geführt werden, an den hiefür bestimmten 
Stellen des Bahnhofes abzunehmen. Die im § 82 
Abs. 1, 4 und 5 der geltenden EVO vorgesehene 
Regelung über Güterdienststunden enthält § 54 
'des Entwurfes. _ Im Abs. 2 ist die Abnahmefrist 
geregelt. Gegenüber § 82 Abs. 1 der geltenden 
EVO ist die Bestimmung neu, welche die Eisen­
bahn verpflichtet, Verlängerungen der Abnahme­
frist durch Aushang bei den Güterabfertigungs­
stellen der betreffenden Bahnhöfe bekanntzu­
machen; sie entspricht der im § 63 Abs. 3 des 
Entwurfes vorgesehenen Regelung. Hingegen 
wurde die im § 82 Abs. 1 ,der geltenden EVO 
enthaltene Bestimmung, derzufolge die Ab­
nahmefrist für die von der Eisenbahn auszu­
ladenden Güter, mindestens vierundzwanzig 
Stunden betragen muß, nicht mehr aufgenom­
men, da eine solche Schutzfrist, die noch aus der 
Zeit des Eisenbahnmonopols herrührt, auf Grund 
der geänderten Verhältnisse nicht mehr erforder­
lich erscheint und im übrigen auch schon der­
zeit für vom Empfänger auszuladende Güter 
nicht vorgesehen ist. Abs. 3 wurde gegenüber 
§ 82 Abs. 2 der geltenden EVO übersichtlicher 
gegliedert; die Bestimmung, wonach die Ab­
nahmefrist bei vom Empfänger zu entladenden 
Wagen erst mit der Bereitstellung beginnt, wenn 
im Zeitpunkt der bewirkten Benachrichtigung 
die Wagen noch nicht zur Abnahme bereitge­
stellt sind, wurde im Hinblick auf die Bestim­
mung des ersten Satzes als entbehrlich nicht mehr 
aufgenommen. pie Regelung des Abs. 4 weicht 
von der des § 82 Abs. 3 der geltenden EVO inso­
weit ab, aIs die Abnahmefrist nicht nur an Sonn­
und Feiertagen, sondern auch in der Zeit von 
siebzehn bis acht Uhr sowie an Samstagen ruhen 
soll, hingegen aus den gleichen Gründen, wie sie 
zu § 63 Abs. 3 des Entwurfes angeführt wurden, 
nicht mehr für die Dauer der Behandlung durch 
die Zol1- und sonstigen Verwaltungsbehörden; 
gemäß dem vorliegenden Abs. 2 verlängert sich 
jedoch die Abnahmefrist um neun Stunden, 
wenn der Empfänger gemäß § 71 Abs. 8 des Ent­
wurfes im Bestimmungsbahnhof für die Erfül­
lung der Zoll- und sonstigen Rechtsvorschriften 
sorgt. In den Abs. 5 wurden die im § 82 Abs. 6 
der geltenden EVO enthaltenen Bestimmungen, 

die vorsehen, daß im Falle der überschreitung 
der Abnahmefrist bei der Berechnung des Lager­
oder Wagenstandgeldes unmittelbar aufeinander­
folgende Sonn- und Feiertage nur als ein Tag 
gerechnet werden dürfen und daß Lager- oder 
Wagenstandgeld für Sonn- und Feiertage dann 
nicht eingehoben werden darf, wenn die Ab­
nahmefrist erst nach vierzehn Uhr des unmittel­
bar vorangehenden Werktages endet, nicht über:' 
nommen, wofür die zu § 63 Abs. 3 des Entwur­
fes angegebenen Gründe in gleicher Weise maß­
gebend waren. Die Bestimmung des § 82 Abs. 6, 
letz-ter Satz, der geltenden EVO wurde als ent­
behrlich in den Entwurf nicht übernommen. 
Durch die Fassung des Abs. 6 wird § 82 Abs. 7 
der geltenden EVO präziser formuliert und die 
Eis-enbahn verpflichtet, dem Empfänger auf sein 
Verlangen die vergeblich versuchte AbnahPle des 
Gutes im Frachtbrief unter Angabe von Tag und 
Stunde zu bescheinigen und ihm etwaige Kosten 
für den vergeblichen Versuch der Abnahme zu 
ersetzen. GemäK Abs. 7 soll der Empfänger mit 
Zustimmung der Eisenbahn berechtigt sein, 
Güter, die von ihm auszuladen sind, ohne oder' 
nach teil weiser Veränderung der Ladung im seI­
hen Wagen aufzugeben; im § 82 Abs. 8 der gel­
tenden EVO ist demgegenüber nur eine Neuauf­
gabe von Wagenladungen ohne Umladung vor­
gesehen. Im Abs. 8 soll durch die gegenüber § 82 
Abs. 9 der geltenden EVO neu aufgenommenen 
Worte "ohne Rücksicht auf die im § 6 Abs. 5 
vorgesehene Frist" der Charakter dieser Maß­
nahmen als Sofortmaßnahmen besonders unter­
strichen werden; sie sollen längstens für die 
Dauer eines Monates gelten'. 

Zu § 91: 

Die Bestimmungen des § 83 der geltenden 
EVO wurden der besseren übersicht wegen in 
zwei Paragraphen geteilt. Der vorliegende § 91 
enthält die Bestimmungen über Ablieferungs­
hindernisse, § 92 die, über die Verzögerung der 
Abnahme. Die Bestimmungen des vorliegenden 
Paragraphen wurden gegenüber den diesbezüg­
lichen Bestimmungen des § 83 der geltenden 
EVO, insbesondere unter Angleichung an die Be­
stimmungen über Beförderungshindernisse (§ 82' 
des Entwurfes), teilweise neu gefaßt und geän­
dert. So wie dort soll, auch bei Ablieferungs­
hindernissen die Frage der Kostentragung einläß­
Licher geregelt, der neu geschaffenen Empfänger­
verfügung Rechnung getragen und der Eisen­
bahn, um den Erfordernissen der Praxis besser 
entsprechen zu können, die Möglichkeit einge­
räumt werden, verschiedene Detailregelungen im. 
Tarif zu treffen. Abs. 12 enthält eine Zusammen­
fassung der im § 83 Abs. 6 bis 1Q der geltenden 
EVO vorgesehenen Bestimmungen für den Pall, 
daß eine Verständigung des Berechtigten nicht 
möglich ist oder eine Anweisung innerhalb einer 
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'von der Eisenbahn festzusetzen!den Frist nicht 
-eintrifft oder die Anweisung nicht ausführbar 
ist. Der Wortlaut hinsichtlich der Hinterlegung 
wurde an den diesbezüglichen Wortlaut im § 86 
Abs. 3 des Entwurfes angeglichen. Eine Verstän­
digung des Bel"echtigten von der Auflagernahme 
bei der Eisenbahn wurde, da entbehrlich, nicht 
mehr vorgesehen; gemäß lit. e soll die Frist, nach 
deren Ablauf die Eisenbahn zum 'Verkauf be­
rechtigt ist, allgemein mit der Auflagernahme 
beginnen. Der letzte Satz der lit. h soll eine der­
zeit bestehende Lücke schließen und den Eigen­
-turnserwerb der Eisenbahn am nicht behobenen 
Verkaufserlös regeln. 

Zu § 98: 

In Anlehnung an die Systematik der CIM 
wurden die Bestimmungen des § 89 der gelten­
den EVO' in zwei Paragraphen geteilt; die Höhe 
der Entschädigung bei Verlust des Gutes ist im 
gegenständlichen § 98, die Höhe d.er Entschädi­
"ung bei Beschädigung des Gutes 1m § 100 ge­
;egelt. Zum Unterschied von der geltenden Rege­
lung soll 4er Höchstbetrag der En.tschädigung. für 
Verlust des Gutes nicht mehr 1m Wege emer 
Verordnung, sondern analog Artikel 31 der CIM 
im Gesetz selbst festgesetzt sein. Die Bestimmung 
des § 89 Abs. 3 der geltenden EVO scheint iI? 
vorliegenden Entwurf nicht mehr auf, da SIe 
lediglich den Charakter eines Hinweises hat und 

'Zu § 92: daher entbehrt werden kann. § 89 Abs. 4 der 
Der vorliegende Paragraph konnte im Hin-; geltenden EVO wurde aus Gründen der hesseren 

blick auf die zusammenfas:.ende Regelung des Systematik als Abs. 3 in den § 10 des Entwurfes 
§ 91 Abs. 12 des Entwurfes auf die Begriffs- übernommen. 
bestimmung der Abnahmeverzögerung sowie auf 
ei11len Hinweis auf § 91 Abs. 12 lit. abis h be­
'schränkt werden. 

Zu § 93: 

Die Bestimmungen dies,es Paragraphen ent­
-sprechen im wesentlichen denen des § 84 der 
geltenden EVa, doch wurden die Bestimmungen 
der zwei letzten Sätze des § 84 Abs. 1 der gelten­
den EVO in übel"einstimmung mit Artikel 45 
der CIM nicht mehr aufgenommen. 

:Zu § 94: 

§ 85 der geltenden EVO wurde in überein­
stimmung mit der CIMin zwei Paragraphen ge­
teilt. Der vorliegende § 94 regelt unter Anglei­
chung an den Wortlaut des Artikels 27 der CIM 
den Umfang der Haftung der Eisenbahn und 
entspricht im wesentlichen § 85 Abs. 1 bis 5 der 
geltenden EVa; die Beweislast ist im nachfol­
genden § 95 geregelt. 

Zu § 95: 

Dieser Paragraph regelt unter Angleichung an 
den Wortlaut des Artikels 28 der CIM die Be­
weislast und entspricht im wesentlichen § 85 
Abs. 6 und 7 der geltenden Eva. 

Zu § 96: 

Die Bestimmungen dieses Paragraphen stim­
men mit denen des § 86 der geltenden EVO 
überein, doch wurden in Angleichung an Arti­
kel 29 der CIM geringfügige textliche Änderun­
gen vorgenommen. 

Zu § 97: 

Die Bestimmungen dieses Paragraphen stim­
men inhaltlich mit denen des § 88 der geltenden 
Eva überein und .entsprechen den Bestimmun­
gen des Artikels 30 der CIM. 

Zu § 99: 

In den vorliegenden Paragraphen wurden 
unter Angleichung an den Wortlaut des Ar­
tikels 32 der CIM die Bestimmungen des § 87 
der geltenden EVO, im wesentlichen unverändert, 
übernommen. -

Zu § 100: 

Aus der in Allpassung an Artikel 33 der CIM 
und zur Klarstellung teilweise vorgenommenen 
Neufassung der gegenständlichen Bestimml:lngen 
gegenüber denen des § 89 der gelt~nden E':'O 
ergeben sich materiell im weselJ-thchen keme 
Unterschiede. Neu ist die B1estimmung des 
letzten Satzes im Abs. 1, welche die Eisenbahn 
analog der Regelung in der CIM ausdrü~lich 
verpflich tet, im Ver häItnis der ~ ertvermmde­
rung auch Fracht, Zölle und sonstige aus .. Anl~ß 
der Beförderung des Gutes gezahlte Betrage, Je­
doch ohne weiteren Schadenersatz, zu erstatten. 

Zu § 101: 

Die Bestimmungen des § 101 weichen von 
denen des § 90 der geltenden Eva insoweit ab, 
als entsprechend Artikel 34 der CIM die Höchst­
entschädigung für die überschreitung der Liefer­
frist wenn ein Schaden nicht nach,gewiesen wird, 
ein 'Viertel der Fracht (derzeit die Hälfte der 
Fracht), wenn jedoch ein Schaden na0ge:wies.en 
wird, das Doppelte der Fracht (derzeit dIe em­
fache Fracht) betragen soll. Im übrigen wurden 
die Bestimmungen ,dieses Paragraphen inhaltlich 
denen des Artikels 34 der CIM angeglichen. 

Zu § 102: 

§ 102 wurde mit Artikel 35 der CIM überein­
gestimmt und unterscheidet sich von § 91 der 
geltenden EVO im wesentlichen dahingehend, daß 
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die Haftungsbegrenzung in Tarifen, ·dieeine Er­
mäßigung gegenüber den Regeltarifen enthalten, 
nicht nur dann Platz greifen soll, wenn die An­
wendung eines solchen Tarifes im Frachtbrief 
verlangt, sondern auch dann, wenn ein solcher 
Tarif ohne Verlangen angewendet wird. Diese 
Regelung ergibt sich daraus, daß Ausnahmetarife 
von der Eisenbahn auch· ohne Verlangen im 
Frachtbrief anzuwenden sind und daher die 
Eisenbahn billigerweise, soll diese Bestimmung 
ihren Zweck erfüllen, auch in det Lage sein soll, 
die in diesen vorgesehenen Haftungsbegrenzun­
gen ohne Rücksicht auf ein soldles V.erlangen 
im Fra·chtbrief für sich in Anspruch nehmen zu 
können. Dessenungeachtet soll es jedoch dem Ab­
sender, der die volle Haftung beanspruchen will, 
unbenommen bleiben, ·durch entsprechendes Ver­
langen im Frachtbrief die Anwendung des Am­
nahmetarifes und damit die Haftungsbegrenzung 
a uszuschließ·en. 

Zu § 103: 

Die vorliegende Regelung wurde an die des 
Artikels 36 der CIM angeglichen und damit gegen­
über der Regelung des § 92 der geltenden Eva 
auf eine einfachere Formel gebracht. Im wesent­
lichen liegt der Unterschied. zur geltenden Rege­
lung darin, daß bei überschreitung der Liefer­
frist ohne Schadensnachweis nur die hiefür vor­
gesehene Entschädigung beansprucht werden 
kann. Bezüglich des nidlt mehr aufgenommenen 
Wortes "nachgewiesenen" im Zusammenhang mit 
dem Worte "Schaden" wird auf die Ausführung 
zu § 48 des Entwurfes verwiesen. 

Zu § 104: 

Di·e Bestimmung dieses Paragraphen gleidlt 
inhaltlich der des § 93 der geltenden Eva. Be­
züglich des nicht mehr aufgenommenen Wortes 
"nachgewiesenen" wird auf die Ausführung zu 
§ 48 des Entwurfes verwiesen. 

Zu § 105: 

Die Bestimmungen dieses Paragraphen ent­
sprechen § 94 der geltenden Eva mit der Maß­
gabe, daß für die Verzinsung der Entschädigung 
analog Artikel 38 der CIM ein fixer Satz von 
fünf v. H. vorgesehen' und der Betrag, unter 
dem von der Eisenbahn Zinsen nicht zu zahlen 
sind, mit Rücksicht auf den geänderten Geld­
wert von derzeit fünfzig Schilling auf einhundert 
Schilling für den Frachtbrief nachgezogen werden 
soll; analog § 76 Abs. 4 des Eritwurf.es wurde die 
Bestimmung aufgenommen, wonach für den Fall, 
. daß der Berechtigte die zur Behandlung notwen . 
digen Unterlagen nicht innerhalb einer ihm ge-
stellten Frist vorlegt, für die Dauer der hiedurch 
bewirkten v.erzögerung Zinsen von der Eisen­
bahn nicht zu zahlen sind. 

Zu § 106: 

Dieser Paragraph enthält eine dem Artikel 40 
der CIM nachgebildete, in der geltenden EVO 
fehlende Regelung über die' Geltendmachung 
außervertraglicher Ansprüche, deren Aufnahme 
sich als notwendig erwiesen hat, da wiederholt 
die Frage aufgeworfen wurde, ob neben der auf 
Grund der Eva bestehenden Haftung der Eisen­
bahn aus dem Bdör,derungsvertrag auch eine de­
liktische, also außervertragliche Haftung der 
Eisenbahn bestehe. Diese Frage soll durch die 
gegenst~ndliche Regelung nunmehr eindeutig 
dahingehend geklärt werden, daßaußervertrag­
liehe Ansprüche zwar geltend gemacht werden 
können, jedoch nur unter den Voraussetzungen 
und Beschränkungen, wie sie inder EVO vor­
gesehen sind. Diese Regelung soll gemäß dem 
vorliegenden Abs. 2 auch für Ansprüche gegen 
die Personen gelten, für welche die Eisenbahn 
gemäß § 5 des Entwurfes haftet; die Bestimmun- . 
gen des Di-enstnehmerhaftpflidltgesetzes, BGB1. 
Nr. 80/1965, bezüglim der Schadloshaltung des 
in Ansprum genommenen Bediensteten bleiben 
.unberührt. 

Zu §§ 107 bis 109: 

Die im § 97 .der geltenden EVO enthaltenen 
Bestimmungen über die Geltendmachung der 
Remte aus dem Frachtvertrag wurden aus Grün­
den des besseren Verständnisses und der besseren 
übersimtlichkeit in übereinstimmung mit der 
CIM in drei Paragraphen geteilt und in teilweiser 
Angleichung an die Bestimmungen der Ar­
tikel 41 bis 43 der CIM neu gefaßt. 

Zu § 107: 

§ 107 bestimmt, wer zur Geltendmachung von 
Ansprüchen gegen die Eisenbahn, und zwar so-. 
wohl zur gerichtlichen Geltendmachung als auch 
zur außergerichtlichen Geltendmachung (Rekla­
mation), legitimiert ist, und entspricht inhaltlich 
im wesentlichen Artikel 42 der CIM im Zu­
sammenhalt mit Artikel 41 § 2 der CIM. Durch 
die vorliegenden Bestimmungen werden die dies­
bezüglich.en Bestimmungen des § 72 Abs. 4 (Er­
stattung), § 73 Abs. 2 (Nachnahme) und § 97 
Abs: 2 der geltenden EVO, letzteI'e im Zusam­
menhalt mit § 75 Abs. 10 der geltenden EVa, 
zusammengefaßt. Im wesentlichen entspremell 
diese Bestimmungen der geltenden Regelung. 
Lediglich Abs. 3 wurde präziser gefaßt und be­
zieht die neu geschaffene Empfän,gerverfügung 
eIn. 

Zu § 108: 

Dieser Paragraph regelt, ausgenommen die be­
reits im § 107 des Entwurfes behandelte Aktiv­
legitimation, die außergerichtliche Ge1tend­
mamung von Erstattungs- und 'Entschädigungs-

336 der Beilagen XI. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 79 von 86

www.parlament.gv.at



78 336 der Beilagen 

ansprüchen aus dem Frachtvertrag, die in der 
geltenden EVO in den §§ 72, 73 und 97 geregelt 
ist, unter weitgehender Angleichung an die Be­
stimmungen des Artikels 41 §§ 1, 3 und 4 der 
CIM. 

Zu § 109: 

Dieser Paragraph regelt die Passivlegitimation, 
und zwar sowohl hinsichtlich der gerichtlichen 
Geltendmachung als auch, gemäß § 108 Abs. 1 
des Entwurfes, hinsichtlich der außergerichtlichen 
Geltendmachung (Reklamation). Er faßt die Be­
stimmungen der §§ 72 Abs. 6, 73 Abs. 6 sowie 
99 Abs. 3 der geltenden EVO zusammen und 
stimmt im wesentlichen mit Artikel 43 der CIM 
überein; der vorliegende Abs. 6 entspricht in­
haltlich Artikel 42 § 3, letzter Absatz, der CIM. 
Eine von der geltenden Regelung abweichende 
Regelung ergibt sich im wesentlichen nur aus 
Abs. 1, der zum Unterschied "on § 72 Abs. 6 der 
geltenden EVO dem Berechtigten die Wahl ein­
räumt, Erstattungsansprüche entweder gegen die 
Eis'enbahn geltend zu machen, welche den Be­
trag eingehoben hat, oder gegen die Eisenbahn, 
zu deren Gunsten der zu hohe Betrag einge­
hoben worden ist. 

Zu § 110: 

Die Bestimmungen dieses Paragraphen wurden 
weitgehend mit denen des Artikels 46 der CIM 
übereingestimmt. Im wesentlichen ergeben sich 
hiedurch Unterschiede gegenüber § 95 der gel­
tenden EVO aus Abs. 2 lit. b, der vorsieht, daß 
Entschädigungsansprüche wegen Lieferfristüber­
schreitung dann nicht erlöschen, wenn sie inner­
halb von sechzig statt derzeit dreißig Tagen gel­
tend gemacht werden, und aus Abs. 2 lit. d 
Ziffer 1, worin bestimmt ist, daß die Frist für 
das Verlangen auf eisenbahnseii:ige Feststellung 
eines bei der Annahme des Gutes äußerlich nicht 
erkennbaren Schadens erst zwei Stunden nach 
Dienstbeginn des darauffolgenden Werktages 
endet, wenn sie an einem Samstag, Sonn- oder 
Feiertag ablauf,en würde, wobei der Samstag nicht 
als Werktag gelten soll. 

Zu § 111: 

Gegenüber dem den gleichen Gegenstand be­
handelnden § 96 der geltenden EVO wurden im 
wesentlichen folgende Anderung~n vorgenom­
men: Gemäß der vorliegenden lit. d des Abs. 2 
soll in übereinstimmung mit Artikel 47 § 1 lit. d 
der CIM die dreijährige Verjährungsfrist auch 
für Ansprüche im Falle eines Betruges, worunter 
der zivilrechtliche Betrug im Sinne des § 870 des 
allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuches zu ver­
stehen ist, gelten. In der lit. d des Abs. 3 sieht 
der Entwurf analog der Regelung im Artikel 47 
§ 2 lit. d der CIM vor, daß bei Ansprüchen der 

Eisenbahn auf Zahlung von Beträgen, wddle der 
Empfänger statt des Absenders oder welche der 
Absender statt des Empfängers gezahlt hat und 
welche die Eisenbahn dem Berechtigten ::rstatten 
muß, doie Verjährung mit Ablauf des Tages be­
ginnen soll, an welchem die Erstattung verlangt 
wird, und nicht, wie nach der geltenden Rege­
lung, erst mit Ablauf des Tages der Erstattung 
des Betrages. Die Bestimmung des Abs. 3 lit. g 
wurde präziser gdaßt und soll der Vollständig­
keit halber nicht nur für Nachzahlungen, die 
von der Zollbehörde, sondern auch für solche. 
die von sonstigen Verwaltungsbehörden verlangt 
werden, .gelten. In der lit. h d,es Abs. 3 sieht der 
Entwurf zur Vermeidung von Anwendungs­
schwierigkeiten vor, daß die Verjährung in allen 
ander,en Fällen mit Ablauf des neunzigsten Tages 
nach Ablauf der Lieferfrist beginnt. § 96 Abs. 4 
der geltenden EVO, der bestimmt, daß die Rege­
lung dieses Paragraphen auf Rückgriffsansprüche 
der Eisenbahnen untereinander keine Anwefldung 
findet, soll, da sich die vorliegenden Bestimmun­
gen nur auf Ansprüche aus dem Frachtvertrag 
beziehen, nicht mehr aufgenommen werd::n; für 
die Verjährung der Rückgriffsansprüche der 
Eisenbahnen untereinander gelten die einschlägi­
gen Bestimmungen des Handelsgesetzbuchies. 

Zu § 112: 

Im Vergleich zu § 98 der geltenden EVO 
wurden in die vorliegenden Bestimmungen auch, 
die zur Durchführung der EVO erlassenen Ver­
ordnungen einbezogen, da sich auch aus diesen 
Forderungen der Eisenbahn ,ergeben können. 

Zu § 113: 

Aus der teilweisen Neufassung dieser Bestim­
mungen, die in Angleichung an Artikel 26 der 
CIM und zur KlarsteIlung vorgenommen "<lrde. 
ergeben sich materielle Anderungen gegenüber 
§ 99 Abs. 1 und 2 der geltenden EVO Llicht. 

Zu Abschnitt V, Unterabschnitt B: 

In der geltenden EVO sind die ß.estimmungen 
über die Beförderung von Gütern als Expreßgut 
in einem eigenen Abschnitt V enthalten. Durch 
die im vorliegenden Entwurf vorgenommene 
Einbezieh~ng dieser Bestimmungen in den Ab­
schnitt V "Beförderung von Gütern" (di;!rzeit 
Abschnitt VIII) als Unterabschnitt B soll augen­
f~l!.ig Z~~i '} .• .'~;~dil!:k 'b~b!"~~'-lt "';'","e:de!l, d~ß es 
sich bei Expreßgut nicht um eine Beförderung 
besonderer Art, sondern um eine Güterbeförde­
rung handelt, die lediglich ihres besonderen 
Charakters wegen gewisse abweichende Regelun­
gen exfordert. 

Zu § 114: 

Dies,e Bestimmung entspricht ihre~ Wesen 
nach der Generalklausel des § 45 der geltenden 
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EVO, doch wurde sie auf Grund der geänderten 
Systematik an den Anfang der Bestimmungen 
über die Beförderung von Gütern als Expreßgut 
gestellt. Danach sollen, soweit in diesem Unter­
abschnitt nichts anderes bestimmt ist, für die 
Beförderung von Gütern als Expreßgut die Be­
stimmungen des Unterabschnittes A über die 

. Beförderung von Gütern als Frachtgut sinngemäß 
gelten. Im folgenden sind daher nur jene Be­
stimmungen angeführt, die von den Bestimmun­
gen des Unterabschnittes A abweichen und den 
Besonderheiten dieser Beförderung Rechnung 
tragen. Die Neugestaltung dieser Bestimmungen 
wurde gleichzeitig zum Anlaß genommen, soweit 
wie möglich, eine Gleichstellung der Bestimmun­
gen über die Beföf1derung von Gütern als Fradlt­
gut und als Expreßgut herzustellen, wodurch es 
möglich war, auf verschiedene Bestimmungen cles 
Abschnittes V der geltenden EVO zu verzichten. 
Es sind dies im einzelnen folgende Bestimmun­
gen: 

§ 39 Abs. 5 (Kennzeichnung des Gutes) 
Abs. 6 (Angabe des Interesses an der 

Lieferung) 

Abs. 7 (Nachnahme und Barvorschuß) 

Güter zur Beförderung als Expreßgut anzu­
nehmen,die im Hinblick auf ihre Form, ihren 
Umfang, ihr Gewicht und ihre sonstige Be­
schaffenheit sich zur Beförderung in den Gepäck­
wagen oder Gepäckabteilen der dem Personen­
verkehr dienenden Züge eignen und nadl den 
vorhandenen Vorrichtungen und dem vorhan­
denen Personal der Bahnhöfe während des fahr­
planmäßigen Aufenthaltes der Züge verladen, 
umgeladen und ausgeladen werden können. Die 
im § 39 Abs. 1 der geltenden EVO ent1lJlt~me 
Bedingung, daß die Abfertigungsbefugnisse des 
Versand- und des Bestimmungs bahnhofes die 
Beförderung als Expreßgut zulassen und Bcför­
derungspreise für die gewünschte Bahnhofver­
bindung im Tarif vorgesehen sein müss,en, wurde 
im Hinblick auf die Bestimmungen des § 53 des 
Entwurfes als entbehrlich nicht mehr aufge­
nommen. Für die Beförderung von lebenden 
Tieren als Expreßgut, derzeit im § 39 Abs. 2 der 
EVO geregelt, sollen die diesbezüglichen Be­
stimmungen des Unterabschnittes D des Ent­
wurfes gelten. 

Zu § 116: 

Die gegenständliche Regelung entspricht der 
Abs. 8 (Auflieferung) im § 2 der Anlage IX zur CIM (Internationale 
Abs. 9 (Verpackung des Gutes) Ordnung für die Beförderung von Expreßgut) 
Abs. 10 (Zustand des Gutes) enthaltenen Regelung und soll die des § 39 
Abs. 11 (Erfüllung der Zoll- und sonstigen Abs. 3 der geltenden EVO ersetzen, die vor-

Rechtsvorschriften) sieht, daß gefährliche Güter zur Beförderung als 
Abs. 12 und 13 (Abschluß des Beförde- Expreßgutdann zugelassen sind, wenn sie zur 

rungsvertrages; Bescheinigung der An- Beförderung als Eilstückgut zugelassen sind, je­
nahme) doch im Hinblick auf den Wegfall der Beförde­

rungsart "Eilgut" nicht angewendet werden 
Abs. 14 (Abänderung ,des Beförderungs- könnte. Durch die vorliegende Bestimmung soll 

vertrages) nunmehr die gleiche Rechtslage wie im inter-
§ 40 Abs; 1 (Haftung für die Angaben und nationalen Verkehr hergesoellt wef1den und die 

Erklärungen im Beförderungspapier) Beförderung solcher Güter als Expreßgut dann 
Abs. 2 (Nachprüfen) zugelassen sein, wenn dies in der Anlage I, zur 

§ 41 (Zahlung der Kosten; Nachzahlung) CIM (Internationale Ordnung für die Beförde-
§ 43 (Ablieferung; Benachrichtigung, Zuführen, rung gefährlicher Güter) oder auf Grund des 

Abn:lhme) vorliegenden Abs. 2 im Tarif ausdrücklidl vor-
§ 44 (Feststellung eines teilweisen Verlustes oder gesehen ist. Für die Zulassung gemäß Abs. 2 gilt 

einer Beschädigung des Gutes; Haftung der selbstverständlich in gleicher Weise wie für § 56 
Abs. 2 des Entwurfes die Voraussetzung, daß 

Eisenbahn) hiedurch die Sicherheit des Eisenbahnverkehres 
Aus dem Weglassen dieser Bestimmungen ergibt und -betriebes nicht gefährdet werden darf. Die 
sich im wesentlichen, daß für die Zahlung der Bestimmung des letzten Satzes 1m § 39 Ahs. 3 
Kosten, die Ablieferung, die Benachrichtigung, der geltenden EVO wurde, da eine aowetchende 
das Zuführen, die Abnahme und die Haftung Regelung gegenüber Frachtgut nicht erforderlich 
für die zeitgerechte Abliderung keine Sonder-· erscheint, nicht mehr aufgenommen. 
regelungen mehr bestehen, sondern die gleichen 
Regelungen wie für Frachtgut gelten sollen. 

Zu § 115: 

§ 115 regelt in zusammenfassender Weise die 
Voraussetzungen für die Annahme von Gütern 
zur Beförderung als Expreßgut, die derzeit teils 
im Gesetz, teils im Tarif angeführt sind. Gemäß 
Abs. 1 soll die Eisenbahn verpflichtet sein, solche 

Zu § 117: 

Der Unterschied zwischen den Bestimmungen 
dieses Paragraphen und denen des § 39 Abs. 4 
der geltenden EVO liegt im wesentlichen darin, 
daß im Interesse einer VereinheitlidlUng der Be­
förderungspapiere an Stelle des Expreßgütschei,H's 
der Frachtbrief für Expreßgut treten soll. 

336 der Beilagen XI. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 81 von 86

www.parlament.gv.at



80 336 der Beilagen 

Zu § 118: 

Diese Bestimmung berücksichtigt die Regelung 
des § 116 des Entwurfes und weicht von § 40 
Abs. 3 der geltenden EVO insoweit ab, als sie 
auf Grund des Hinweises auf § 70 Abs. 1 alle 
dort angeführten Fälle in die Regelung über 
Frachtzuschläge einbezieht. 

Zu § 119: 

Die Bestimmungen dieses Paragraphen wurden 
unter teilweiser Neufassung dem § 42 Abs. 1 der 
geltenden EVO entnommen. Um Mißverständ­
nisse auszuschließen, wird' im Abs. 1 ausdrück­
lich bestimmt, daß die Vorschreibung eines be­
stimmten Zuges einer Vorschreibung des Beför­
derungsweges gleichgehalten wird. Gemäß Abs. 2 
soll die Eisenbahn für den Fall, daß der Absen­
der im Frachtbrief keinen bestimmten Zug vor­
geschrieben hat, verpflichtet sein, das Gut mit 
dem nächsten Zuge, welcher der Beförderung von 
Expreßgut dient, abzubefördern, wenn es recht­
zeItig vor der Abfahrt dies'es Zuges aufgegeben 
worden ,ist. Die Bestimmung des § 42 Abs. 2 der 
geltenden EVO wurde im Hinblick auf die Be­
stimmungen der §§ 115 und 120 des Entwurfes 
als gegenstandslos nicht mehr übernommen. 

Zu § 120: 

Derzeit gilt gemäß § 43 Abs. 1 der' EVO hin­
sichtlich ,der zeitger,echten Ablieferung von als 
Expreßgut aufgegebenen Gütern eine im wesent­
Ech'en dem Reisegepäck angepaßte Regelung, die 
noch aus der Zeit stammt,al& Expreßgut im 
Rahmen der Personen- und Gepäckbeförderung 
behandelt wurde. Da ,es sich aber, wie bereits 
erwähnt, bei Expreßgut ebenso wie ;,ei Fracht­
gut um eine Güterbeförderungsart handelt, war 
es notwendig, eine Regelung zu treffen, die einer­
seits diesem Umstand Rechnung trägt und ander­
seits den besonderen Charakter der gegenständ­
lichen Beförderungsart entsprechend berücksich­
tigt. Für die zeitger,echte Ablieferung von Ex­
preßgut sollen daher die diesbezüglichen Bestim­
mungen für Frachtgut mit der Besonderheit einer 
einheitIichen Lieferfrist sinngemäß gelten, die, 
sofern die Eisenbahn im Tarif nicht eine kürzere 
Frist vorsieht, für je auch nur angefangene vier­
hundert Tarifkilometer vierundzwanzig Stunden 
betragen und mit der Abfahrtszeit des Zuges, mit 
welchem das Gut gemäß § 119 zu befördern ist, 
beginnen soll; die Anwendung von Zuschlags­
fristen bei Expreßgut ist nicht vorgesehen. Ge­
mäß Abs. 2 soll, wie im internationalen Expreß­
gutverkehr (Artikel 11 § 4 des Einheitlichen 
Reglements betreffend deninternationaJ,en 
Eisenbahn-Expreßgutverkehr- TIEx), die Liefer­
frist gewahrt s'ein, wenn vor ihrem Ablauf das 
Expreßgut im Bestimmungsbahnhof Zur Ab­
nahme bereitgestellt worden ist; ,die Bestimmung 

des zweiten Satzes soll den Besonderheiten der 
Beförderung von Expreßgut, das unterwegs um­
geladen werden muß, insbesondere im Hinblick 
auf die beschränkten Beförderungsmöglichkeiten 
auf Nebenstrecken, Rechnung tragen. 

Zu Abschnitt V, Unterabschnitt C: 

Die Beförderung von Leichen ist in der gelten­
den EVO in einem eigenen Abschnitt VI ge­
regelt. Durch die im vorliegenden Entwurf vor­
genommene Einbeziehung dieser Regelung in den 
Abschnitt V "Beförderung von Gütern" (derzeit 
Abschnitt VIII) als Unterabschnitt C soll in 
gleicher Weise wie bei Expreßgut augenfällig zum 
Ausdruck gebracht werden, daß es sich hiebei 
nicht um eine Beförderung besonderer Art, son­
dern um ,eine Güterbeförderung handelt, die 
lediglich zufolge . ihres besond~ren Charakters 
verschiedentlich abweichende Regelungen erfor­
dert. Hiebei wurden die im § 49 Abs. 1 der 
geltenden EVa enthaltenen Sonderbestimmun­
gen über "Anatomieleichen" mangels sachlid1er 
Begründung für eine Sonderregelung und man­
gels praktischer Bedeutung in den Entwurf nicht 
mehr übernommen. 

Zu § 121: 

Die Bestimmung des § 121 hat ihrem Wesen 
nach eine dem§ 49 Abs. 2 der geltenden EVO 
analoge Generalklause1 zum Inhalt, doch wurde 
diese auf Grund der geänderten Systematik an 
den Anfang der Bestimmungen über die Beför­
derung von Leichen gestellt. Gemäß Abs. 1 sollen 
danach, soweit in diesem Unterabschnitt nichts 
anderes bestimmt ist, für die BefÖrderung von 
Leichen, da gemäß § 122 des Entwurfes zum 
Unterschied von der geltenden Regelung Leichen 
im Hinblick auf den Wegfall der Beförderungs­
art "Eilgut" nur zur Beförderung als Expreßgut 
angenommen werden sollen, die Bestimmungen 
des Unterabs'chnittes B über die Beförderung von 
Gütern iüs Expreßgut sinngemäß gelten. Abs. 2 
entspricht § 48 Abs. 3, letzter Halbsatz, der 
geltenden EVO mit der Maßgabe, daß nicht nur 
bei überschreitung der Abnahmefrist, sondern 
in allen Fällen an die Stelle des Einlagerns oder 
des Hinterlegens die übergabe der Leiche an die 
zuständige Verwaltungsbehörde treten soll. Für 
die Begleitung von Leichen sehen die folgenden 
Bestimmungen eine besondere Regelung, wie sie 
derzeit im § 47 Abs. 2 derEVO enthalten ist, 
nicht mehr vor; die Begleitung, deren Zweck im 
wesentlichen darin besteht, die zeitgerechte Ab­
holung der Leiche im Bestimmungsbahnhof 
sicherzustellen, erscheint mit Rücksicht auf den 
heutigen Stand der Nachrichtentechnik als nicht 
mehr erforderlich, und es sollen daher Leichen 
nicht mehr begleitet werden müssen. 
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Zu § 122: 

§ 122 regelt die Annahme von Leichen zur 
Beförderung im wesentlichen in gleicher Weise 
wie § 46 der geltenden EVO. Die Regelung des 
Abs. 2, wonach Leichen nur gegen vorherige 
Vereinbarung und als Expreßgut zur Beförde­
rung angenommen werden sollen, ergibt sich 
zwangsläufig daraus, daß der Entwurf die der­
zeit für Leichen festgesetzte Beförderungsart 
"Eilgut" nicht mehr vorsieht, eine rasche Be­
förderung von Leichen aber unbedingt erforder­
lich ist, die durch die Beförderung als Expreßgut 
und die vorherige Vereinbarung sichergestellt 
werden soll. Die Bestimmung des § 46 Abs. 3 
der geltenden EVO, derzufolge Leichen min­
destens zwölf Stunden vor Abgang des Zuges, 
mit dem s~e befördert werden sollen, beim Ver­
sandbahnhof anzumelden sind, erscheint im Hin­
blick auf die zu treffende Vereinbarung entbehr­
lich und soll daher nicht mehr aufgenommen 
werden. § 46 Abs. 5 der geltenden EVO scheint 
im § 123 als Abs. 2 auf. 

Zu § 123: 

Im vorliegenden Paragraphen wurden die in 
der geltenden EVOin den §§ 47 Abs. 1 und 46 
Abs. 5 enthaltenen Bestimmungen über die bei 
der Beförderung von Leichen zu verwendenden 
Wagen, über das Verladen von Leichen sow~e 
über das Beiladen von zu Leichen gehörenden 
Gegenständen zusammengefaßt. Unterschiede 
zur geltenden Regelung ergeben sich insofern, 
als die Bestimmung des § 47 Abs. 1, fünfter Satz, 
der geltenden EVO mangels praktischer Bedeu­
tung nicht mehr aufgenommen und die Regelun'g 
der Beiladung von Gegenständen, die zu Leichen 
gehören, aus Zweckmäßigkeitsgründen dem Tarif 
überlas,s,en werden soll. 

Zu § 124: 

Die Bestimmungen dieses Paragraphen tragen 
dem Umstand Rechnung, daß durch den Entfall 
einer dem § 47 Abs. 2 der geltenden EVO 
analogen Regelung zwischen begleiteten und 
unbegleiteten Leichen nicht mehr zu unterschei­
den ist, und sehen eine Regelung vor, wie sie 
§ 48 Abs. 1 beziehungsweise Abs. 3 der geltenden 
EVO für unbegleitete Leichen vorsieht. Gemäß 
dem vorliegenden Abs. 2 soll die Abnahmefrist, 
die, wie derzeit, sechs, Stunden betragen süll, 
entsprechend der Regelung für Frachtgut in der 
Zeit von siebzehn bis acht Uhr gegenüber derzeit 
achtzehn bis acht Uhr, jedoch analog der 
geltenden Regelung nicht auch an Samstagen, 
Sonn- und Feiertagen ruhen. Zufolge des Abs. 3 
ist bei überschreitung der Abnahmefrist, wie 
derzeit, Wagenstandgeld auch für Samstage, 
Sonn- und Feiertage zu entrichten. Die Bestim­
mung des § 48 Abs. 2 der geltenden EVO, die 

regelt, wann der Empfänger die Ablieferung der' 
Leiche verlangen kann, wurde im Hinblick auf 
die sinngemäße Geltung des § 86 Abs. 4 des 
Entwurfes als überflüssig nicht übernommen. 

Zu Abschnitt V, Unterabschnitt D: 

In der geltenden EVO sind die Bestimmungen 
über die Beförderung von lebenden Tieren in 
einem eigenen Abschnitt VII enthalten. Durch, 
die im vorliegenden Entwurf vorgenommene 
Einbeziehung dieser Bestimmungen in den Ab­
schnitt V "Beförderung von Gütern" (derzeit 
Abschiiitt VIII) als Unterabschniu D soll augen~ 
fällig zum Ausdruck gebracht werden, daß es, 
sich bei lebenden Tieren ebenso wie bei Expreß­
gut und Leichen nicht um eine Beförderung be­
sonderer Art, sondern um eine Güterbeförde­
rung handelt, die im Hinblick 3;uf ihren beson­
deren Charakter lediglich gewisse abweichende 
Regelungen erfordert. Durch die Bestimmungen 
dieses Unterabschnittes werden die maßgebenden 
tierseuchengesetzlichen Bestimmungen nicht be­
rührt. 

Zu § 125: 

Die Generalklausel des § 125 Abs. 1 entspricht 
ihrem Wesen nach der Generalklausel des § 54 
Abs. 2 der geltenden EVO, doch wurde diese auf 
Grund der geänderten System~tik an den Anfang: 
der Bestimmungen über die Beförderung von 
Lebenden Tieren gestellt. Danach sollen, soweit 
in diesem Unterabschrtitt nichts anderes bestimmt 
ist, für die Beförderung von lebenden Tieren die' 
Be&timmungen der Unterabschnitte A und B 
über die Beförderung von Fracht- und von Ex­
preßgut sinngemäß gelten. Aus Abs. 1 ergibt 
sich, daß lebende Tiere sowohl als Frachtgut als 
auch, da die, Beförderungsart "Eilgut" wegfallen 
soll, als Expreßgut aufgegeben werden können. 
Gemäß dem vorliegenden Abs. 2 soll an Stelle 
des Einlagerns oder des Hinterlegens das Hinter­
stellen der Tiere bei einem Dritten treten, bei 
dessen Auswahl diie Eisenbahn für die Sorgfalt 
eines ordentlichen Kaufmannes haftet. Abs. 3 ist 
neu und enthält die in der geltenden EVO 
fehlende Ermächtigung des Bundesministeriums 
für Verkehr und verstaatlichte Unternehmungen, 
im Einvernehmen mit dem Bundesministerium 
für Land- und Forstwirtschaft durch Verordnung 
nähere Bestimmungen über die Beförderung, 
lebender Tiere festzusetzen. 

Zu § 126: 

Durch die Bestimmungen des vorliegenden 
Paragraphen werden die auf die Annahme leben­
der Tiere zur Beförderung Bezug habenden Be­
stimmungen des § 50 der geltenden EVO teil­
weise neu gefaßt und übersichtlicher gegliedert. 
D~e Regelung des Abs. 1 über die Verpackung' 
der Tiere ist in dieser ausdrücklichen Form in 
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der geheIlIden Eva nicht enthalten. Durch die 
Bestimmungen dieses Absatzes soll ~n AnlehIlJUng 
,an die Bestimmungen des § 60 Abs. 3 und 4 
des Entwurfes und unter Einbeziehung der die 
Verpackung von als Expreßgut aufgegebenen 
Tieren regelnden Bestimmung des § 39 Abs. 2 
der geltenden Eva eine klare' RedltSlage ge~ 
schaffen werden; ob Tiere verpackt sein müssen, 
ergibt sich aus § 60 Abs. 2 des Entwurfes. Gemäß 
Abs. 2 soll die Eisenbahn im Tarif bestimmen 
können, unter welchen Bedingungen gefährliche 
Tiere zur Beförderung angenommen werden; 
zum Unterschied von der Regelung des § 50 
Abs. 4 der geltenden Eva soll demnach die 
Eisenbahn die Möglichkeit haben, Bedingungen 
nicht nur, wie derzeit, aus Gründen der Sicher­
hei,t, sondern auch aus anderen Gründen, etwa 
'zur Hintanhaltung von Verunreinigungen 
anderer Gegenstände oder des Wagens bei Auf­
gabe von gefährlichen Tieren als Stückgut, fest­

. setzen zu können. Abs. 3 präzisi'ert die Bestim­
mungen des § 50 Abs. 3 der geltenden Eva 
dahingehend, daß die Eisenbahn zur Beförderung 
kranker oder gebrechlicher Tiere nur verpflichtet 
sein s<lll, wenn ein Tierarzt die Beförderung im 
Frachtbrief als zulässig erklärt, und äußerlich 
verletzte Tier:e nur dann zur Beförderung an­
nehmen muß, wenn der Absender, analog § 60 
Abs. 3 des Entwurfes, die Verletzungen im 
Frachtbrief anerkennt sowie nach Art und Um­
'fang beschreibt. Abs. 4' bestimmt, daß Tiere und 
andere Güter nicht mit demselben Frachtbrief 
aufgegeben werden dürfen, und unterscheidet 
sich von der im § 50 Abs. 1 der geltenden Eva 
enthaltenen diesbezüglichen Bestimmung dahin­
. gehend, daß die Eisenbahn berechtigt sein soll, 
Ausnahmen hievon im Tarif zuzulassen. Die 
Abs. 5 und 6 entsprechen im· wesentlichen den 
im § 50 Abs. 5 und 9 der geltenden Eva enthal­
tenen diesbezüglichen Bestimmungen mit der 
Maßgabe, daß die Eisenbahn im Hinblick darauf, 
daß sie für das Einlagern von Tieren nicht ein­
gerichtet ist, auch nicht verpflichtet sein soll, 
Tiere bahnlagernd zu stellen. Abs. 7 wurde im 
Vergleich zu § 50 Abs. 10 der geltenden EVa 
aus Zweckmäßigkeitsgründen insoweit anders 
gefaßt, als die Kosten grundsätzlich frankiert 
werden sollen, die Eisenbahn jedoch im Tarif 
Ausnahmen von der Frankierung zulassen kann; 
diese Regelung entspricht der bereits derzeit 
geübten Praxis. Die übrigen Be'stimmungen des 
§ 50 der geltenden Eva mit Ausnahme der 
Abs. 2, 6 und 8 scheinen in den folgenden §§ 127 
und 128 auf. Die Bestimmungen des § 50 Abs. 2 
der geltenden EVa, welche die Annahme von 
Tieren an Sonn- und Feiertagen sowie an Werk­
tagen außerhalb der Dienststunden regeln, 
wurden im Hinblick auf § 54 des Entwurfes, der 
eine zusammenfassende und einheitliche Rege­
lung hinsichtlich der Dienststunden der Güter­
,abfertigungsstellen enthält und, die Möglichkeit 

der Aufgabe auch außerhalb der DienSitstunden 
vorsieht, in den vorliegenden Unterabschnitt 
nicht überIllOmmen. § 50 Abs. 6 der geltenden 
EVa, der' bestimmt, daß Tiere so rechtzeitig 
aufzuliefern sind, daß sie mit dem für ihre 
Beförderung bestimmten Zuge ab befördert wer­
den können, und der aus einer Zeit stammt, in 
der lebende Tiere noch mit eigenen Tierzügen 
befördert wurden, ist als überholt anzusehen 
und wurde daher ebenfalls nicht aufgenommen. 
Die im § 50 Abs. 8 der geltenden EVa vor­
gesehene Berechtigung der Eisenbahn, im Tarif 
Bestimmungen über das Verladen und Ausla,den 
uDJterwegs festzusetzen, ergibt s,ich nunmehr aus 
§ 135 des Entwurfes, der eine Regelung über 
sogenannte Sammel- und Verteilerw.agen vor~ 
sieht, und konnte daher im Rahmen dieses 
Untera'bschnittes unberücksichtigt bleiben. 

Zu § 127: 

Die Bestimmung des Abs. 1, derzufolge der 
Absender verpflichtet sein soll, bei der Wagen~ 
bestellung auch die Anzahl der Tiere anzugeben, 
ist derzeit im Tarif enthalten und wurde als 
notwendige Ergänzung zu den sinngemäß 
geltenden Bestimmungen des § 62 des Entwurfes 
über die Wagenbestellung aufgenommen. Abs. 2 
bestimmt, wer das Verladen der Tiere sowie ihr 
sicheres und vorschriftsmäßiges Unterbringen im 
Wagen zu besorgen und die erforderlichen B~ 
festigung'Smittel beizustellen hat, und entspricht 
im wesentlichen der im § 50 Abs. 5 der geltenden 
Eva vorgesehenen diesbezüglichen Bestimmung. 
Die Regelung des Abs. 3 entspricht der im § 50 
Abs. 1 der geltenden Eva enthaltenen Regelung . 

Zu§ 128: 

Dieser Paragraph faßt die Bestimmungen über 
die Begleitung von lebenden Tieren zusammen, 
die in der geltenden Eva im § 50 Abs. 7 sowie 
im § 51 Abs. 2 und 3 enthalten sind. Abs. 1 
sieht in Angleichung an Artikel 4 § 1 lit. d der 
CIM vor, daß der Abs,ender verpflichtet sein soll, 
jeder Sendung von Tieren, ausgenommen ver­
packten kleinen Tieren, einen Begleiter beizu­
geben und im Falle eines Verzichtes der Eisen­
bahn auf die Begleitung im Frachtbrief den Ver~ 
merk "ahne Begleiter" anzubringen; für Tier­
begleiter sollen im übrigen die auf Grund des 
sinngemäß anzuwendenden § 72 des Entwurfes 
im Tarif festzusetzenden Bedingungen, worunter 
auch die Festsetzung einer Nebengebühr für die 
Beförderung der Begleiter fällt, gelten. Gegen~ 
über § 51 Abs. 2, erster Satz, der geltenden EVa 
sieht der vorliegende Abs. 1 vor, daß dem Be­
gleiter neben der Wartung der Tiere insbeson­
dere auch die erforderliche Hilfeleistung bei der 
veterinärbehördlichen Untersuchung obliegen 
soll. Unter "Wartung der Tiere" sind alle Maß­
nahmen zu verstehen, die getroffen'werden müs-
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sen, damit die Tiere weder selbst Schaden 
IlJehmen noch Schaden anrichten können, wie 
T.ränken, Füttern, Bespritzen, Beigabe von Streu, 
Verhinderung des Entweichens, Verhütung von 
Wagenheschädigungen; da es somit zweifellos zur 
Aufgabe des Begleiters gehört, sich erforder­
lichenfalls in dem Wa.gen, in dem die Tiere be­
fördert werden, aufzuhalten, wurde die 'dies­
bezügliche Bestimmung im § 51 Abs. 3 der 
geltenden EVO als entbehrliCh nicht mehr auf­
genommen. Gemäß Abs. 2 soll die Eisenbahn 
zur Ausführung einer Anweisung des Begleiters 
nur verpflichtet sein, wenn er dle Anweisung in 
den Frachtbrief eingetragen und überdies, wie 
derzeit bereits im Tarif vorgesehen, mit seiner 
Umerschrift bestätigt hat; neu gegenüber der 
geltenden Regelung ist die Bestimmung des 
letzten Satz'es, welche das neu geschaffene Ver­
fügungsrecht des Empfängers berücksichtigt und 
bestimmt, daß die Eisenbahn im zutreffenden 
Falle zur Ausführung einer Anweisung des Be­
gleillers nur verpflichtet sein soll, wenn der 
Empfänger seine Zustimmung hiezu erteilt hat. 
Abs. 3 entspricht im wesentlichen der geltenden 
Regelung. 

Zu§ 129: 

In den Abs. 1 wurde die Bestimmung des § 51 
Abs. 1, erster Satz, der geltenden EVO, ent-, 
sprechend modifiziert, übernommen; die weiteren 
Bestimmungen konnten im Hinblick auf die 
sinngemäße Geltung des § 73 Abs. 1 des Ent­
wurfes entfallen. Abs. 2 stimmt im wesentlichen 
mit § 51 Abs. 4 der geltenden EVO überein; 
döch wurde das neu geschaffene Verfügungsrecht 
des Empfängers berücksichtigt., Die Bestimmung 
des § 51 Abs. 5 der geltenden EVO, welche die 
Eisenbahn berechtigt, im Tarif vorzusehen, daß 
bei begleiteten Tieren Verfügungen oder An­
weisungen des Absenders ohne Vermittlung des 
Versandbahnhofes und nur über einen Teil der 
Sendung getroffen werden können, wurde, da 
sich ein Bedürfnis nach einer solchen Regelung 
bisher nicht ergeben hat, nicht mehr aufgenom­
men. 

Zu § 130: 

Abs. 1 regelt in gleicher Weise wie § 53 Abs. 1 
der geltenden EVO die Lieferfrist für unverpackt 
zur Beförderung als Frachtgut aufgegebene Tiere; 
die Lieferfrist für als Ex:preßgut aufgegebene 
Tiere richtet sich nach § .120. Die Bestimmung 
des Abs. 2 über das Ruhen der Lieferfrist soll 
sowohl für als Frachtgut als auch für als Expreß­
gut verpackt oder unverpackt aufgegebene Tiere 
gelten. Das derzeit im § 53 Abs. 3 der EVO für 
die Dauer der Ladetätigkeit beim Ver- oder Aus­
laden unterwegs vorgesehene Ruhen der Liefer­
frist soll auf Grund des § 135 des Entwurfes, 
der eine Regelung über sogenannte Sammel- und 

Verteilerwagen vorsieht, einer allfälligen Rege­
lung im Tarif vorbehalten bleiben. Die weiteren 
Bestimmungen des § 53 der geltenden EVO 
konnten im Hinblick auf die sinngemäße Gel­
tung des § 83 des Entwurfes entfallen. 

Zu § 131: 

Im wesentlichen entsprechen die Bestimmunr­
gen dieses Paragraphen denen des § 52 der 
geltenden EVO, doch wurden jene Bestimmun­
gen, die gleiche Regelungen enthalten, wie sie 
bereits der Unterabschnitt A vorsieht, nicht 
mehr aufgenommen. Die Bestimmung des § 54 
Abs. 1 der geltenden EVO über das Reinigen 
und Entseuchen der Wagen korinte im Hinblick 
auf die sinngemäße Geltung der im § 88 des 
Entwurfes enthaltenen Bestimmung gleichen In­
halts als überflüssig' weggelassen werden. 

Zu Abschnitt V, Unterabschnitt E: 

D~eser Unterabschnitt ist neu und enthält 
Sonderregelungen, die über den Rahmen der Be­
stimmungen der Unterabschriitte Abis D 
hinausgehen. 

Zu § 132: 

§ 132 enthält eine ähnliche Generalklausel, wie 
sie in den Unterabschnitten B bis D vorgesehen 
ist, und bestimmt, daß, soweit in diesem Unter­
abschnitt nichts anderes festgesetzt ist, fur die Be­
förderung von Gütern nach den Bestimmungen 
dieses Unterabschnittes die Bestimmungen der 
Unterabschnitte A und B über die Beförderung 
VOn Gütern als Frachtgut und aLs Ex:preßgut 
sowie die Bestimmungen der Unnerabschnitte C 
und D über die Beförderung von Leichen und 
lebenden Tieren sinngemäß gelten. 

Zu § 133: 

Durch diese Bestimmung, welche die Eisenbahn 
berechtigt, für die Beförderung von Gütern von 
und nach unbesetzten Bahnhöfen besondere Be­
förderungs bedingungen festzusetzen, die von den 

,Bestimmungen dieses Bundesgesetzes. somit auch 
von dessen Haftungsbestimmungen, abweichen 
können, soll eine in der geltenden EVO be­
stehende Lücke ,geschlossen werden. 

Zu § 134: 

Auf Grund der Bestimmung des vorliegenden 
Parag,raphensoll die Eisenbahn berechtigt sein, 
für flin vereinfachtes Verfahren bei der Abwick­
lung des Expreßstückgutverkehres besondere Be­
förderul1!gsbedingungen festzu~etzen, die analog 
§ 133 von den Bestimmungen dieses Bundes­
ges,etzes abweichen können. Dem Verfrächter soll 
damit die Möglichkeit gegeben werden, zwischen 
zwei Verfahren zu wählen und sich, je nachdem, 
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welches seinen Zwecken besser entspricht, zu ent­
sCheiden, ob erdi~ Beförderung von Expreß­
stiickgut nach den Bestimmungen der vorstehen­
den Unterahschnitte oder nach den ,auf Grund 
'd~r gegenständlichen Bestimmung festzusetzen­
den Beförderungsbedingungen in Anspruch 
nehmen will. 

Zu § 135: 

Im Einklang mit den internationalen Bestre­
bungen, im Rahmen desselben Frachtvertrages 
in Unterwegsbahnhöfen das Zuladen vün Gütern 
in sügenannte· Sammelwagen und das Ausladen 
von Gütern auS sügenannten Verteilerwag,en zu 
ermöglichen, soll di,e Eis'enbahn berechtigt sein, 
h~efür besündere Beförderungsbedingungen fest­
zusetzen, die analog § 133 vün den Bes'ummun­
gen dieses. Bundesgesetzes abweichen können. 

Zu § 136: 

Die für alle nach diesem Bundesgesetz abge­
schlossenen Beförderungsverträg,egeltenden Be­
stiimmungen über das Verhältnis der Eisen­
bahnen untereinander wurden gegenüber dem 
den gleichen Gegenstand behandelnden § 100 der 
geltenden EVO durch Aufnahme der Bestim­
mungen des § 76 Abs'. 1, letzter Satz, und § 78 
Abs. 9 der geltenden EVO zu einer zusammen­
fassenden Regelung erweitert. Die Einbeziehung 
der VerüJ:1dnungen zur EVOin den Abs. 1 er­
folgte der Vollständigkeit wegen. Im übrigen 
wurden die vorliegenden Bestimmungen in An­
gleichung an Artikel 48 der CIMzum Teil 
präziser gefaßt; materielle Untierschiede gegen­
über der geltenden Regelung ergeben sich jedoch 
nicht. 

Zu § 137:. 

Dieser Paragraph regelt das Verhältnis, der 
EVO zu anderen Rechtsvürschriften. Durch 
Abs. 1 süll § 453 des Handelsgesetzbuches vom 
10. Mai 1897 eine Fassung erhalten, welche den 
geänderten. Titel des gegenständlichen Bundes­
gesetzes berücksichtigt und die subsidi.äre Ge~­
tung des Handelsg'esetzbuches verdeutlicht. Die 
Ab,. 2 und 3 regeln das Verhältnis der Bestim­
mungen dieses Bundesgesetz,es zu den Bestim­
mungen des Eisenbahnges:etzes1957, des Güter­
beförderungsgesetzes, des Eisenbahn- und Kraft­
fahrzeughaftpflichtgesetzes und des Atümhaft­
pflichtgesetzes. Die Bestimmung des § 101 Abs. 3 
der geltenden EVO wurde nicht mehr aufge­
nümmen, da alsseihstverständlich vürausgesetzt 
werden'kann, daß die Bestimmungen eines Ver­
fassungsges'etzes vün den Bestimmungen eines 
einfachen Gesetzes nicht berührt werden können. 

Zu § 138: 

Diese,r Paragraph enthält analog § 102 der 
geltenden EVO die näheren Bestimmungen über 
das Inkrafttreten d~eses Bundesgesetzes, der Ver­
ordnungen hiezu sowie über dasl Außerkraft­
treten der derzeit geltenden Rechtsvürschriften. 
Mit Rücksicht auf die nütwendigen Vürbereitun~ 
gen für die praktische Handhabung der Bestim­
mungen diesles Bundesgesetzes im Eisenbahn­
dienst und bei den Bahnbenütz,ern süllte eine 
sech'smünatige Legisvakanz vorgesehen werden, 
wobei es wünschenswert wäre, daß dieses Bundes" 
gesetz am Ersten des ·auf den Ablauf dieser sechs 
Münate fülgenden Monates in Kraft tnitt. 

Zu § 139: 

Dieser Paragraph enthält die Vollzugsklau~el. 
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